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Büste der Großherzogin Elisabeth

kurz vor ihrem Tode
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Elisabeth, unsere letzte Landesmutter.
Eine Charakterstudie von Annalise Wagner.

Gerade in den letzten Monaten wurde das deutsche Volk durch

die Presse und durch Zeitschriften auf eine hochherzige deutsche Frau,
die letzte Kaiserin Augusta, aufmerksam gemacht. Es wurde ihres

70. Geburtstages gedacht.

Wir Mecklenburg-Strelitzer gedenken ebenfalls unserer letzten
hochherzigen Fürstin, ünserer Großherzogin Elisabeth, die am 20. Juli
d. Is. von ihrem geliebten MecklenburgStrelitz scheiden mußte.

Mit Großherzogin Elisabeth zerriß das letzte Band, das Neustrelitz
noch mit dem Hofe verband. Miit ihr starb auch der Geist der kleinen
Residenz, und die jetzt heranwachsende Jugend weiß nicht mehr, wie
sie diesen Geist in ihrer Vaterstadt Neustrelitz unterbringen soll, sie
hat ihn ja nie erleben dürfen. Aber gerade deshalb, weil alles dem
Residenzlichen entfremdet ist, halte ich es als echte Mecklenburg
Strelitzerin für meine Pflicht, der letzten Landesmuiter zu gedenken,
indem ich ein kleines Charakterbild dieser Frau zu zeichnen versuche.
Was wit ülteren unserm Strelitzer Fürstenhause zu verdanken haben,
wissen wir alle und wir werden auch in Zukunft dafür danken können.
Wieviele Bewohner der Stadt haben Brot und Arbeit empfangen,
wieviele Bürger haben aber auch durch die herrlichen Parkanlagen
eine Kultur- und Erholungsstätte gehabt und haben sie immerfort
noch. Und in diesem Zusammenhang will ich gleich das Herzog
Karl BorwinGedächtnisheim (erbaut 1910) nennen, das von der

Großherzogin Elisabeth zum Gedächtnis ihres zweiten Sohnes
errichtet wurde und eine Zufluchtsstätte für arme und verwaiste Kinder

geworden ist.
Unser Fürstenhaus ist immer begnadet gewesen in Bezug auf

künstlerische Interessen und in der Liebe zur Natur. Und der letzte

regierende Fürst Adolf Friedrich Vl. hatte den Schönheitssinn seiner
Muller Elifabeth geerbt, er baute sich ein Parkhaus, das angefüllt
ist mit Kunstschätzen, und legte für seine Reustrelitzer einen Naturpark
an, aus dem so ganz die Liebe seiner Mutter zur Landschaft, die

Liebe zur Blume, zu Baum und Strauch sprach. Frau Elisabeth
ieble die Ratur über alles und besonders die Blumen. Sie pflückte

die ersten Frühlingsblumen (die Himmelsschlüssel) auf ihren weiten
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Spaziergängen, um sie irgendeinem Kranken in der Stadt zu bringen.
Ihre liebste Beschäftigung war Gartenarbeit, die sie leider in ihrem
vorgeschrittenen Alter, auf Warnung des Arztes, nicht mehr so nach
Herzenslust ausführen durfte. Ein freundlicher Zug aus ihren letzten
Lebenstagen: eines Tages wanderte sie wieder durch die mecklenburgische
Landschaft um Feldblumen zu pflücken. Nach Haufe gekommen, schrieb
sie einen Brief an irgendeinen Schwerkranken im Earolinenstift, der
Liebe zur Natur hatte und der sich über den Feldblumenstrauß freuen
könnte. Und es wurde ein kranker 19 jähriger Mensch auserlesen.
Einige Tage darauf starb er. Das soll nur ein Beispiel sein, wie
sinnig und fein empfindend Frau Eusabeth ihre Tage verbrachte.
Immer daran denkend, andere zu erfreuen, immer darauf grübelnd:
wie kann man der Kranken Schicksal lindern, und in allen Zwisten

stets zuerst die Hand zur Versöhnung reichend. Und woher nahm
sie diese Güte und Demut, diese Uneigennützigkeit? Aus dem christ
lichen lutherischen Glauben heraus. Morgens und abends brauchte
sie die Speise des Wortes Gottes, bis zuletzt las sie in der Heiligen
Schrift. Wir können Frau Elisabeth ohne diesen tiefen Gottesglauben
auch nicht begreifen mit ihrem schweren Leben voll Tragik. Ein
gerüttelt Maß von Demütigung und Trauer war ihr Leben. Die

Demütigung begann mit dem Tage ihres Einzuges in Neustrelitz
am 7. Juli 1877. Die ersten Ehejahre im Carolinenpalais mit dem
Erbgroßherzog Adolf Friedrich V. waren wohl die glucklichsten Jahre
ihres Lebens. Die Kinder (2 Söhne: Adolf Friedtich und Borwin,
2. Töchter: Marie und Jutta) waren der Hauptinhalt ihrer Tage.
Ihren Schwiegereltern war sie stets in Liebe und Hochachtung
zugetan, wenngleich die Strenge und Genauigkeit ihres Schwieger—
vaters Friedrich Wilhelm sie oft zur Selbstmeisterung und zur Unier
drückung ihrer wohltätigen und gütigen Charakterveranlagung
zwangen. Die Hände waren ihr oft gebunden, und wie schwer es

ist für einen gebenmüssenden Menschen nicht schenken zu können,
wissen wir wohl alle. Von ihres Gatten Mutter, der klugen und
kunstsinnigen Großherzogin Augusta (die von Geburt Engländerin
war) hatte sie viel Anregung, und sie konnte ihre ererbte anhaltinische
Kunstliebe hier genügend sättigen. Musikalische Interessen verbanden
die beiden Frauen, und oft haben sie die gute deutsche Hausmusik,
das Gemütvollste deutschen Familienlebens, zu ihrem Recht kommen
lassen. Später als Frau Eüsabeth allein war, die Töchter fern der
Heimat verheiratet, die beiden Söhne und ihr Gatte gestorben waren,
da wurde die Musik ihr oft ein süßer Trost in der großen und füt
sie nicht leicht zu tragenden Einsamkeit. Und wenn es nicht die holde
Musika war, so war es die Literatur, die sie von eigener Lebensnot

ablenkte. Das Leben großer Männer in Biographien war ihr
die liebste Lektüre. Das Sichhineinfühlen und »Denken in einen
andern Lebenszustand war ihr Bedürfnis. Und auch der bildenden
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Kunst, der Malerei, stand sie nicht fern. Ihre vielen Reisen, die
sie siets mit großer Freude machte, lieferten das beste Material für
ihre Betätigung mit Pinsel und Feder. Neben Blumenstilleben
entstanden Landschaftsstizzen, die sie im Süden l(in Italien) erlebt
hatte. Sie besaß die Gabe Landschaften zu erleben, weil sie so
naturnahe fühlen und denken konnte. Allein hieraus erklärt sich
auch die große Zuneigung zu unserer mecklenburgischen Scheren—
schneiderin und Dichterin Johanna Beckmann, mit der sie freund—
schaftliche Beziehungen pflegle. Die tiefe Naturverbundenheit Johanna
Bechmaunns, die Liebe zu allen pflanzlichen Wesen mußte ja in
Frau Elisabeth ein Echo auslösen. Und Johanna Beckmann hat
mir selbst erzählt von den gemeinsamen Spaziergängen, und wie
nahe sie sich mit der Landesmutter wußte, sagt ihr Wort: Ich verliere
in unserer Großherzogin meine treueste Freundin. Und Treue —

eine der größten Tugenden jeder Frau, und die schönste Tugend
einer Fürstin — unsere Landesmutter besaß sie in vollstem Maße.
Treu ihren Landeskindern, treu ihren Untergebenen am Hofe, treu
ihrem Gatten und treusorgend ihrer Familie gegenüber. Trotz der
Revolution 1918, der Zeit des Sturzes aller Fürstenhäuser, trotz der
Verbannung aus dem eigenen Hause, ihrem geliebten Schlosse, trotz
der Einsamkeit ihrer letzten 15 Lebensjahre, trotz der Prozeßführung
um das eigene Vermögen mit dem Staate Mecklenburg-Strelitz, blieb
sie ihrem Volke treu und in Liebe und Silfsbereitschaft zugetan.
Den letzten Beweis ihrer Zugehörigkeit zum Volke gab sie uns bei
der 200 Jahrfeier unserer Stadt im Mai d. Is. Sie feierte mit
uns und überwand sich soweit, den Balkon ihres einstigen Schlosses
bei der Feier wieder zu betreten, und am vorletzten Tage ihres
Erdendaseins nahm sie noch an einer Feier des Luisenbundes in
Hohenzieritz teil. Die staatspolitischen Zustände wußte sie klugerweise
bon dem persönlichen Verhältnis zu ihrem Mecklenburg-Strelitz und
auch zum deuischen Reiche zu sondern. Mit welcher jugendlichen
Einfühlungsfähigkeit die Großherzogin bis unmittelbar vor ihrem
Heimgang 'an dem uns alle zutiefst bewegenden Erleben Deutschlands
ieilnahm, dafür nur ein Beispiel: nach der Regierungsübernahme
Hitlers wollte Frau Elisabeth dem Führer einen zustimmenden Brief
schreiben, in dem sie ihm für die Rettung aus Deutschlands Schmach
dankte und ihn einlud, bei einem Besuch in Neustrelitz in ihrem

Parkhaus Wohnung zu nehmen.

Geistig rege, Wechselwirkung mit der Gegenwart erstrebend,
warmes Juterefse an der Entwicklung ihrer einstigen Residenz zeigend,
erreichte sie in körperlicher Frische ein biblisches Lebensalter von
76 Jahren. Die sie seit Jahrzehnten quälenden Gemütszustände
wechselten mit heitersten Stunden ab. Das Leid ihrer Lebenstage,
das vielleicht nie voll ausgelebte Leben, die in der Entwicklung
gehemmten Veranlagungen ihres begnadeten Wesens, ließen sie oft
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in schwere Tiefsinnigkeit versinken, die für alle besorgniserregend war.
Aber je tiefer ein Mensch Schmerzen zu empfinden vermag, je höher
und reiner kann er auch die freudigen und heiteren Stunden auskosten.
Und das trifft auch auf unsere Landesmutter zu. Ihre geliebten
drei Hunde mögen dann wohl der Blitzableiter für solche Freuden—
strahlen gewesen sein.

Und nun noch ein Wort zu ihrer Schönheit. Sie war die

geborene fürstliche Erscheinung. Stattlich, ein fein modelliertes
harmonisches Antlitz und ein scharf geschnittenes und doch echt weib—
liches Profil. Die Weichheit ihres Gemütes, der Adel ihrer Seele
strahlt aus ihrem Antlitz. Ein Wort von ihrer Anmut, das durch
alle Fürstenhäuser ging, mag beweisen, wie schön sie war: „Anastasia,
die russische Großfürstin, ist schön wie eine Lilie, aber die Großherzogin
von Miecklenburg-Strelitz ist schön wie eine Rose“. Sie wär unier

ihren 3 Brüdern die geliebte Schwester, der alle nicht genug Güte
und Hochachtung entgegenbringen konnten. So verwöhnt añn Güte
und so liebevoll umhegt wie in ihrer Kindheit und Jugend, konnte
sie mit diesem Schatz schönster Erinnerungen ihre letzten sehr einsamen
Lebensjahre auch nur durchhalten. Der Besitz ihrer Wörlitzer Heimat
hat ihr oft beigestanden, und das Band brüderlicher Liebe streute
immer neue Schönheit in ihre einsamen Tage, die sie oft in ihrem
Lieblingsaufenthalt Schloß Prillwitz, dem typisch mecklenburgischen
Landschaftsidyll, auf Schloß Putbus bei der Fürstin Asta oder in
Dessau bei den Brüdern verbrachte.

In ihren letzten Lebenstagen beschäftigte sie sich viel mit außer—
weltlichen Fragen. Ein merkwürdiger Traum: „Vision des Himmels“
von Pfarrer Samuel Honyman Anderson in Paris brachte sie auf
Fragen über das Leben nach dem Tode. Das Wort in der Heiligen
Schrift: „Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die
an uns soll geoffenbart werden“ gab ihr eine Antwort auf das „Wie“
des Jenseits. Ihre Seele wurde geläutert durch diese Glaubens—
gewißheit, und froh und heiter ging sie im Vorausahnen den letzten
Lebenstagen entgegen.

Ich habe diese Charakterskizze unserer letzten Landesmutter aus
Liebe zu meinem Mecklenburg-Strelitz und aus angestammter Verehrung

für das Fürstenhaus in Neustreliß geschrieben. Mag das letztere
die jungen Menschen altmodisch anmuten, so will ich ihnen aber
sagen: eins können sie lernen von der letzten Landesmutter: Treue,
Gottvertrauen und Liebe, auch zu den kleinsten Dingen.



Uber die Personen

im Ratzeburger Zehntenlehnregister von 1230.

Von Wilhelm Biereye.
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Viel mühsame Arbeit ist bisher darauf verwendet worden,
einzelne Zehntleheninhaber des Ratzeburger Registers von 1229,30
zu bestimmen. Und dennoch befriedigten diese Versuche nur in ge—
ringem Maße, da sie sich in ihren Endergebnissen oft widersprachen.
Es soll daher in diesem Aufsatz versucht werden, zu einwandfreieren
Erkenntnissen zu gelangen, indem alle Personen, die im R. Z. R.
genannt sind, gleichzeitig nach denselben Methoden auf ihre und ihres
Geschlechtes Herkunft hin untersucht werden.

In den meisten Fällen war schuld am unbefriedigenden Ergebnis,
daß man zu wenig den Zweck beachtet hatte, dem das Register einst—
mals gedient hatte.) Es sollten die Zehnten genau registriert werden,
die an Privatpersonen und an Körperschaften zu Lehen ausgegeben
waren und damit als Einnahmen für das bischöfliche Ärar fortfielen;

und andererseits sollten die noch nicht vergebenen Zehnten möglichst
—
eingehenden Erträge berechnen zu können. Das R. 3. R. war also
vor allem ein Nachschlagewerk für den bischöflichen Kämmerer und
seine Zehnteneinsammler; es war aber nicht ein Aktenstück, das etwa

für juristische Beweisführungen bei Streitigkeiten verwendet
werden sollte. Daraus ergibt sich zweierlei: 1. ein hoher Grad von
Genauigkeit in den einzelnen Angaben,“) und 2. der Versuch des
Verfassers, die einzelnen Zehntleheninhaber so zu bezeichnen, daß
für den bischöflichen Fiskal oder den Zehnteneinsammler Verwechs—
lungen ausgeschlossen waren.

Der Gebrauch von Familiennamen warin der Ritterschaft um
1230 erst bei wenig Geschlechtern und da auch nur unvollkommen
durchgeführt. Man hätte daher annehmen können, daß der Schrei—
ber des R. Z3. R. ganz auf sie verzichtete, nur den Rufnamen des
Zehntleheninhabers in sein Register eintrug und sich darauf verließ,
daß der Einfammler der Zehnten schon wissen werde, wer gemeint
sei. Ein Mißverständnis war aber immer noch möglich, wenn meh—

1) Vgl. Jegorovel, S. 2606 ff. Das Kapitel über das Registrum Raze-
burgense bom Jahre 1229,30 ist das einzige, bei dem man Jegorov in weiterem

Umfang A re kann.
) Die Sorgfalt des Schreibers zeigt sich unter anderem auch in den vielen

Nachtragungen mit dunkler Tinte. Sie sind im Text durch eckige Klammern
kenntlich gemacht.



rere Träger des gleichen Rufnamens in einem Dorfe wohnten oder
wenn der Zehntleheninhaber in mehreren Dörfern Besitz hatte und
in einem andern wohnte, als in dem, wo er einen Zehnten zu Lehen

trug. Im ersten Fall konnte man den Zehntinhaber durch charakte—
ristusche Zunamen kenntlich machen; man fügte zu seinem Rufnamen
den Ort seiner Herkunft wie z. B. bei Johann von Maltzan oder
Bernhard von Wiendorf,) man setzte den Vatersnamen hinzu wie
bei Heinricus knut?) oder den Amtstitel, den der näher zu bezeich—
nende bischöfliche Vasall früher einmal geführt hatte, wie bei Hein-
ricus pincerna oder Fridericus dapifer.)

Aber wurde dadurch auch immer Gewähr gegeben, daß nun
keine Irrtümer mehr vorkamen, wenn etwa in das Dorf neue Ein—

wohner mit demselben Rufnamen wie die bisherigen Zehntlehenin—
haber zuzogen? Größere Sicherheit versprach eine andere Methode.
Man benannte die großen Vasallen, die besonders reich mit Lehen
ausgestattet waren, nach ihrem Rufnamen, so wie er am Ratze—
burger Hof bei ihrer Anwesenheit gebraucht wurde; es genügte daher
für Volmar von Gronow der Rufname Volmar, für Walraf von
Ritzerow Raveno oder Corvus, für Heinrich und Nikolaus von Salem—
Wittenburg Heinrich und Nikolaus. Waren noch andere ritterliche
Zehntlehenträger desselben Rufnamens in der Diözese vorhanden, so
gab man diesen irgend ein Beiwort, das die Vasallen selbst am
Röatzeburger Hof im Umgang mit einander zu gebrauchen pflegten.
Für den Einsammler waären bei manchen Zehntleheninhabern diese
Beiworte praktisch bedeutungslos. Heinricus pincerna und Fridericus
dapifer trugen nur Zehnten ganzer Dörfer vom Bischof zu Lehen,
in denen der Zehnteinsammler also nichts zu suchen hatte. Daß die
beiden Ritter trotzdem einen Beinamen erhielten, zeigt, daß für die
Auswahl dieser Zunamen nicht rein fiskalische Interessen die Grund—
lage bildeten, sondern der Sprachgebrauch der Vasallen unter einander
am bischöflichen Hof.

Eine zu Wiitenburg für das Kloster Preetz im Jahre 1222 aus
gestellte Urkunde, deren Redaktor der Wittenburger Pfarrer Gerhard
war,“) läßt hineinsehen in die Art, wie man mit den Namen der
Vasallen verfuhr. In ihr werden die Zeugen, Wittenburger Burg—
mannen, nur mit Rufnamen angegeben; allein bei Heinrich von

Salem ist eine andere Methode angewandt, man wählte hier eine
verballhornisierte Form des Zunamens de Salem, den man zu Salemon
umwandelte. Das wird kaum Schrulle des Schreibers gewesen sein.

PM. B. 375, S 362.
) M. U. 375, &amp; 376.

3) M. U. 375, S 365, 368.

 P M. A. 375, S 365.
M. U. 375, S 368.

6) M. U. 375, S. 363.
) Hasse l. 387. Val. S. 99 ff.
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Die Preetzer Nonnen sind sich vielleicht über den Träger dieses Na—
mens recht wenig klar gewesen. Hätte man sich aber in Wittenburg
unter den Burgmannen nach diesem Salemon erkundigt, so würde
jeder gewußt haben, wer damit gemeint war. Es wird der Scherz
name gewesen sein, den die Wiltenburger Ritter ihrem Burgkame—
raden mit dem recht weit verbreiteten und daher leicht zu Mißver—
ständnissen führenden Rufnamen Heinrich im täglichen Umgang ge—
geben hatten.) Und ähnlich wie dieser Notar Gerhard von Witten-
burg wird auch der Schreiber des R. Z. R. verfahren sein, indem
er die Namen der Zehntenvasallen so in sein Verzeichnis eintrug,
wie sie am Ratzeburger Bischofshof gewöhnlich gebraucht wurden,
wenn man von ihnen sprach. Das Register sollte ja doch nur dem

eigenen Gebrauch dienen. Deshalb genügte es, bei den großen
Vasallen einfach den am Bischofshof für sie üblichen RKufnamen an—
zugeben und nur die kleineren, weniger bekannten und weniger häufig
im Register vorkommenden durch unterscheidende Zusätze zu kennzeichnen.

Allerdings kann diese Erwägung um 1230 nur für die schon seit
längerer Zeit besiedelten Gebiete, die Länder Ratzeburg, Sadelbande,
Gadebusch, Boizenburg und Wittenburg, gelten, wo große ritterliche
Familien die Germanisationsarbeit schon von Heinrichs des Löwen
Tagen an geleistet hatten und wo von jener Zeit her engere

persönliche Beziehungen zwischen ihnen und den Territorialherren
bestanden. Anders war es in den Ländern Dassow, Klütz und

Bresen, die 1230 gerade erst mit Deutschen besiedelt wurden. Auf
die seit Anfang des 13. Jahrhunderts in Mecklenburg einsetzende
Strukturwandlung in der Kolonisationstätigkeit werde ich am Schluß
dieser Arbeit eingehen; hier soll nur kurz auf eine Folgeerscheinung
hingewiesen werden. Es war jetzt nicht mehr die Ritterschaft allein,
welche die deutschen Bauernkolonisten ansetzte. Die Lokation beginnt,
kapitalistisches Geschäftsunternehmen zu werden, in das sich Bürger
und auch Bauern eindrängten, zumal die früher oft mit der Ansetzung
verbundene Pflicht des Waffenschutzes für die Angesetzten im jetzt
christianisierten Fürstentum Mecklenbuürg nur noch geringe Bedeutung
hatie. Die Ratzeburger Bischöfe und die Fürsten von Mecklenburg
scheinen auch aus dieser Entwicklung Nutzen gezogen zu haben, indem
sie, wenigstens für das Land Klütz, dem Lokator nur 2 Hufen von
10 als Settinkeanteil überließen statt wie früher im Bistum 4 von 12.

So wird man bei der Bestimmung der Zehntinhaber in diesen Ländern
andern Grundsätzen folgen müssen als in den alten Ländern wie Ratze—
burg. Die Lokatoren waren dort oft Bürger und Bauern mit verhältnis—
mäßig geringem Vermögen, die, wenn überhaupt, sich doch nur sehr
selten einmal am Ratzeburger Hof ihres Zehntlehenherrn aufhielten.
Auch sie bezeichnete man im R. Z. R.nur mit ihrem Rufnamen, aber
nicht, weil man sie so gut kannte, sondern im Gegenteil, weil man

Hasse l 387. Val. S. 18ff.
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außer dem Rufnamen nichts von ihnen wußte. Wenn etwa in der
villa Volquardi ein Volquard,)) in der villa Thankmari ein Dankmar?)
als Inhaber eines einzigen Hufenzehnten und sonst nicht wieder im
R. 3. R. vorkommt, wird man ganz von selbst an einen bäuerlichen

Kleinlokator denken, der sich mit seinem Settinke- Hof begnügte und
keinen großen Drang nach ritterlicher Lebensführung und Herrendienst
am Fürstenhofe zeigte. Dann wird man aber auch Johannes oder
Martinus, die in der villa Jsohannis (Kand Dassow)“) oder in Martins
dorf (Land Breesen)) den Zehnten von 1 Hufe zu Lehen trugen,
nicht mehr für Mitglieder etwa der großen Familien von Maltzan
oder von Bülow-Brützekow aus den älteren Kolonisationsgebieten

halten. Wie schwierig es manchmal sein mochte, diese Kleinlokatoren
von einander zu unterscheiden, zeigen die Aufzeichnungen des R. 3.
R. über das Kirchspiel Beidendorf; der Verfasser des Registers wußte
sich nicht anders zu helfen, als daß er den Methendorfer Lutherus
zum Unterschied vom Lüdersdorfer mit dem Worte „alter“ nummerierte.)

Viele Fragen bleiben wegen der Kargheit sonstiger Quellen—
nachrichten aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts unbeantwortet.
Gewarnt muß aber werden vor den „Ergebnissen“ der Untersuchung
Jegorovs im Il. Bande seines Werks. Hemmungslose Phantasie,
Fehlen der elementarsten Kenntnisse in der deutschen Sprache des
Mittelalters und starke slawisch-nationalistische Tendenz haben all—
zusehr seinen Blick getrübt. Nur gelegentlich kann auf sie ein—
gegangen werden, da eine Behandlung aller jegorovschen Hypothesen
den Umfang der an und für sich schon allzu sehr angeschwollenen
Arbeit weit über Gebühr vermehren würde.

Ehe die Einzeluntersuchung begonnen wird, erscheint es aber
angebracht, an einigen besonders lehrreichen Fällen zu zeigen, daß
selbst bei den angesehensten Rittern nicht zusammenhängende große
Flächen, sondern Streubesitz über das ganze Bistum hin die bevor—
zugte Form der Ausstattung war. Nachdem diese These am Beispiel
des Reinfried von Schorlemer, des Raven von Ritzerow und des

Otto Albus bewiesen worden ist,) wird als besonders bezeichnendes
Beispiel für den Umfang und die Ausbreitung solchen Streubesitzes
das Geschlecht von Salem-Wittenburg untersucht werden.

M. U. 375, 372.
M. U. 375. 71.
M. U. 375, 6, 72.
M. U. 375, S. 374.

) Die Namen Reinfried, Corvus sind im Kolonialgebiet so selten, und der
Name Otto Albus ist durch den Zusatz Albus so eindeutig bestimmt, daß es sich
hier zweifellos nicht um verschiedene Personen gleichen Rufnamens handelt.
Wenn gelegentlich R. Z. R. bei einem Namen durch das Wort idem auf seine
frühere Erwähnung Bezug genommen wird, so ist daraus nicht zu schließen, daß
beim Fehlen dieses „idem“ die Zehntinhaber gleichen Rufnamens verschiedene
Personen sein müßten. Das idem scheint, wie gleich die erste Eintragung zu
Schlagsdorf (S. 362): idem R. zeigt, uürsprünglich gesetzt zu sein., um den längeren
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Reinfridus:

(S. 363) In sclauico Sethorp Reinfridus dimidiam
decimam habet ab episcopo. Ksp. Seedorf
Wulvestorp dimidiam decimam habet,
Reinfridus

Begenthorp dimidiam decimam habet

idem R. Asp. K
hulccuse Reinfridus dimidiam decimam sp. rummesse

tenet ab episcopo
Scatin Reinfridus dimidiam decimam

habet ab episcopo
Bantin IReinfridus dimidiam decimam
habet ab episcopo. XVI]
Tvrkowe dimidiam decimam habet

Reinfridus. IX. Ksp. Neuenkirchen
Pvtlekowe Johannes MI. Reinfridus IIII. Ksp. Wittenburg
Bakenthorp Reinfridus dimidiam de-

cimam habet. XII ap. Hagenow
Grancin Fridericus Il. Reinfridus IIII. XII

Bansin Theodolfus J. reliquam partem
episcopi Reinfridus
Crutsem VII. Hasledale VIII. Sculen-

thorp V. Bertoldestorp V. harum
uillarum decimas habet Reinfridus

ab episcopo. Ksp. Hohenhorn
Dieser Reinfried war Ritter Reinfried von Schorlemer. Rein—

fried von Pentz, der sonst noch für eine Identifizierung mit dem
Reinfried des R. Z. R. in Frage kommen könnte, wird erst 1248
und zwar in Triebsees im rugischen Vorpommern erwähnt.“)

Das Geschlecht von Schorlemer stammt aus Westfalen.“) Sein
erster bekannter Vertreter im Bistum Ratzeburg war Ludolf, der
zwischen 1196 und 1200 zugegen war, als Bischof Isfried die Anord
nungen der Gräfin Adeiheid über das Dorf Walksfelde im Ksp.
Nussee bestätigte,,) und 1201 im Gefolge des Grafen Adolf von
Ratzeburg an der Diözesansynode des Bistums zu Hamburg teilnahm.9)

Personennamen nicht ausschreiben zu brauchen; vgl. S, 3865: idem H. pincerna,
idem R. Da sich trotßdem Fälle ergaben, wo auch bei vorgesetztem idem Miß
verständnisse möglich waren (S. 367: Stulnitz Hildebode dimidiam decimam
habet ab episcopo et Hermannus let dimidium. Dronevia idem Hildebode

dimidiam decimam habeth) hat der Schreiber ost auch in Katen wo Verwechs
lungen wst gr ¶ Ihechten waren, den auf idem folgenden Namen ausgeschrieben.. U. 602.

Von der Wüstung Scurlingesmari bei Sendenhorst in Westfalen. Vgl.
Witte, S. 86, HeinzeCascorbi, S. 330.

M. U. 160.
19 M. U. 170.
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Sein Sohn wird Reinfried gewesen sein. Er stand schon früh
in engen Beziehungen zum neuen Landesherren, dem Grafen Albrecht
von Orlamünde. In der Zeugenliste der Urkunde vom 4. XII. 1210,

in welcher der Graf dem Lübecker Johanniskloster das Dorf Kükelühn
in Wagrien und Hebungen aus Lübeck verlieh, erscheint als erster
Zeuge nach den Hofbeamten Reinfridus Scurlemer.) Zwischen 1210
und 1214 war er als Zeuge im Gefolge des Grafen, als dieser dem

Lübecker Domkapitel die halbe Mühle zu Seedorf im Lande Dassow
schenkte,“) und 1212, als Albrecht Reiner von Pinnows Stiftung
aus Kirchwerder an die Hamburger Marienkirche bestätigte.“) Von
12159) ab wurde er noch enger durch das Hofamt des Truchsessen
an seinen bisherigen Lehnsherren gefesselt. Von 1220 ab war aller

dings ein Wipert) Truchseß; aber welches Ansehen Reinfried trotzdem
noch beim Grafen genoß, zeigt deutlich der Umstand, daß er bis zu
Albrechts Sturz 1225 in den Zeugenlisten immer noch vor den Hof—
beamten den Vorrang hatte.“) Graf Albrecht verstand es, seine
Getreuen reich zu belohnen. Vor allem scheint er sie mit bedeutenden
Lehen im Lande Wittenburg ausgestattet zu haben, das ihm 1208
zugefallen war. Er glaubte wohl, auf diese Weise seine Herrschaft
über das neu erworbene Land am besten aufrecht erhalten zu können.

Als aber 1225 und 1227 seine Sonne erlosch, erblaßte auch der Stern
Reinfrieds von Schorlemer, auf den die Sieger ihren grimmigen Haß
gegen seinen früheren Lehensherren übertrugen. Seine Lehen konnten
sie ihm zwar kaum nehmen,“) nachdemersichin die veränderte Lage
gefügt haätte, aber im öffentlichen Leben, das sich in unsrer Gegend
für den Ritter hauptsächlich am Fürstenhof vollzog, war seine Rolle

Vogespien. Er verschwindet von nun ab ganz aus den urkundlichen
uellen.

Er ist wahrscheinlich identisch mit dem nur einmal erwähnten
Reinfridus de Louenborch, der etwas über 2 Hufen an der Stecknitz

zwischen Lübeck und Wulfsdorf um seines Seelenheils willen dem
Lübecker Heiligen-Geist-Hospital vermacht hatte. Der Widerstand der
Söhne Reinfried, Konrad, und Ludolf gegen diese Schenkung
ihres Vaters konnte erst durch gütliches Zureden des Herzogs Albert
und ein Schmerzensgeld von 12 Mark, welches das Hospital an sie

St. L. Il, 4.
M. U. 201.

Hasse l. 288.
B. L. 30, Hasse l, 340. Ueber die Zeit, für die beide Urkunden anzu—

setzen nh vgl. Ischr. d. Ges. f. Schlesw.-Holst. Geschichte, Bd. 57, S. 103, 1383.

Hässe l, 328, H. U. 401; Hasse J. 338: M. U. 249.
) 8t. LI, 35.
 yHasse l, 361, 368, 421, 425.
Vgl. den Vertrag über die Freilassung Waldemars IU. vom 17. Xl. 1225

(M. U. 317): Quicunque ad Danos confugerant, pheoda sua, que de iure
habere debent. rehabebunt. facta domino suo. aà qduo ea tenebunt. securitate.



zahlte, überwunden werden.!) Reinfried wird in Hinsicht auf seinen
Besitz im Ksp. Hohenhorn als „von Lauenburg“ bezeichnet worden
sein. Er war aber am Tage der Bestätigung dieser Stiftung durch
Herzog Albrecht am 189. III. 1248 schon verstorben. Für seine Iden—
tät mit Reinfried von Schorlemer spricht das Erscheinen der beiden
für dies Geschlecht wpischen Namen Reinfried und Ludolf bei seinen
Söhnen. 1248 scheint die Familie Wulfsdorf noch besessen zu haben.

Wenn man annimmt, daß im allgemeinen der Zehntinhaber des
R. Z. R. von 1230 auch der Besitzer der Güter war, auf denen

dieser Zehnte ruhte, so war der Grundbesitz Reinfrieds auf rechts—
elbischem Boden sehr bedeutend. Deutlich besteht im R. 3. R. ein
Unterschied zwischen Dörfern, in denen der Zehntlehenträger den
ganzen dem Bischof zustehenden Anteil am Zehnten bezog, — es

sind die Ortschaften, bei denen es heißt: dimidiam decimam habet —

und solchen, bei denen ihm nur ein Teil der Zehnten verliehen war.

Hellwig?e) ist der Ansicht, daß die erste Klasse von Dörfern Allodial
güter der Schorlemers gewesen seien. An diesen überreichen Allo—
dialbesitz der Schorlemers vermag ich aber nicht zu glauben. Allode
werden im 12. und 13. Jahrhundert auf Kolonialboden kaum noch
gegeben worden sein, wo das Lehnrecht in der Form der Lokation

durchaus herrschend geworden war.“) Aber ein anderes Verhältnis
scheint sich hier wiederzuspiegeln, auf das schon Maybaum) hinge—
wiesen hai. Er unterscheidet zwei Gruppen von Lokatoren: „J. solche,
die vom Landesherren mit Grundbesitz beliehen waren und dessen

Besiedelung im eigenen Interesse vornahmen, und 2. solche, die im
Auftrage des Fürsten landesherrliche Dörfer mit Ansiedlern besetzten“.
Der ersten Gruppe möchte ich die Zehntlehenträger ganzer Ortschaften
zuteilen, der zweiten Gruppe die Inhaber der Zehnten von so viel
Hufen, wie dem vertraglich festgesetzten Anteil des im Auftrage des
Fürsten handelnden Lokators entsprachen, d. h. bei Dörfern bis zu
11 Hufen je 1, bei Dörfern von 12 Hufen ab je 2 Hufen seitens
des Bischofs und des Fürsten; diese Zahl mochte sich bei besonders
großen Dörfern automatisch erhöhen. In Püttelkow und Granzin
besaß der Bischof keine Zehnten mehr, doch waren hier neben
Reinfried noch ein Johann und Friedrich mit den Zehnten von je
2 Hufen beteiligt. Ihr zweifellos ritterlicher Stand verbietet aber, sie
———

Von dieser rechtlichen Grundlage aus gesehen, scheint der Besitz
der Schorlemers innerhalb des Bistums Rahzeburg von Belehnungen

St. L.l, 135.
M. Ib Bo'bo, S. 314 f.
Brufner, Grundzůge der deutschen Rechtsgeschichte V, München und

Leipzig 1912, S. 91.
8 H. Maybaum: Die Entstehung der Gutshertschaft im nordwestlichen

Mecklenburg. 1926, S. 12.
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mit Land herzurühren, dessen Besiedelung sie im eigenen Interesse
angriffen und in dem sie daher grundherrliche Rechte besaßen.

Geographisch betrachtet heben sich zwei größete zusammenhän
gende Besitzkomplexe deutlich heraus: 1. Die Vörfer Bartelsdorf,
Schulendorf, 5 km sö. Schwarzenbeck, und Wulfsdorf, Beidendorf,
Blankensee, 6 km s. Lübeck. Alle übrigen Dörfer sind über den
ganzen Bereich der ehemaligen Grafschaft Ratzeburg zerstreut. Der
Kuriosität halber sei hier nur noch vermerkt, daß Jegorovi) den
Schormelers noch zwei „Familienfitze“ zulegt, die beiden Orte
Schlamersdorf nw. und n. Oldesloe, obwohl sie aus der zum Be

weis angeführten Urkunde sich ganz eindeutig als Besitz der Herren
von Schlamersdorf ergeben. Diese phantastische Hypothese scheint
ihre Begründung aus Jegorovs unmöglicher Herleitüng des Namens
Scorlemere aus dem slavischen Slavomir?) zu schöpfen. Reinfrieds
Besitz umfaßte 1230 außer den Dörfern im Ksp. Krumesse und
Bansin im Ksp. Rehna 82 Hufen.

Ueber die Schicksale der Ortschaften: Slavicum-Sethorp, Schattin,
Turkove, Granzin, Benzin (R. 3. R. Bansin), Krützen, Hasenthal,
Schulendorf und Bartelsdorf fehlen bis 1300 alle Nächrichien.
Wulfsdorf, Beidendorf und Blankensee waren 1293 zur Hälfte im
Besitz des Lübecker Bürgers Werner Hun;) die andere Hälfte kaufte
1300 das Lübecker Johanniskloster von den Rittern de Gotmolden9)
Bantin wurde schon 1257 von Friedrich von Vellahn (- von Hage—
now) an das Kloster von Zarrentin verkauft;') es muß also schon
vor 1257 von den Schorlemers veräußert worden sein. Püttelkow

und Bakendorf befanden sich zu Ende des Jahrhunderts in Blücher—
schem Besitz. Püttelkow wurde 1282 von einem Ritter Dietrich
von Püttelkow (ogl. die Zeugen aus dem Blücherschen Geschlecht) an

das Kloster Zarrentin verkauft;') 1297 wird ein Knappe Wipertus
de Bakendorp. der den Blüchers angehörte, erwähnt.“)

Corvus - von Ritzerow.

(S. 364) Ritserowe. Manowe. Bercroth.
Coberch. beneficium Corui sunt Ksp. Nussee

(S. 367) (D)obersche ecclesia IJ. preter quos)
dimidiam decimam habet Coruus XII Ksp. Dobbersen.

) Jegorov Il, S. 561, Anm. 209.
) Jegorov l, S. 288, Anm. 12. Ueber die urdeutsche Herkunft des

Namens J. Witte, S. 86.
28t. L. 1, 602.
9 8t. L. l 725.
) M. U. 801.

5) M. U. 1637.

— M. U. 2448.5) M. U. l, S. 378, Anm. 5 sagt: „Ursprünglich stand hier II.“ Das
Original läßt hier aber keine Rasur erkennen.
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(S. 367) Dvmmere. dimidiam decimam habet
Coruus X Ksp. Parum

Der Vasall Corvus wird sonst in den Urkunden als de Race-
burch, de Ritserow, Walrauen, Raueno in mannigfachem Wechsel
erwähnt Vor dem Jahre 1227 taucht nur einmal, am 31. III. 1222,
ein Hartwig de Ricszerowe in den Quellen auf und zwar bezeich—
nender Weise in Schwerin; er war dort Zeuge, als Bischof Brunward

im Dom die Verehrung des heiligen Bluts bestimmte.) Daß dieser
Hartwich Stammvater des Geschlechts war, wird durch das spätere
Auftreten dieses Rufnamens in ihm wahrscheinlich. Am Hofe des
Grafen Albrecht von Orlamünde suchen wir ihn vergeblich.

Desto häufiger erscheinen unmittelbar nach des Orlamünders
Sturz im Lager seiner Gegner der Ratzeburger Raven von Ritzerow
und der Tiuchseß Alberus oder Albernus de Ritserowe,“) in denen

man wohl die Söhne jenes Hartwich sehen kann. Um die Wende
des Jahres 1227 war Raueno deRits(S) erowe Zeuge, als Graf Hein
rich von Schwerin die Lübecker vom Zoll in seinem Lande befreite.)

Die Zeugenliste dieser Urkunde weist zum Teil dieselben Namen auf
wie die des Jahres 1222, in der Hartwich testierte. Aber Raueno
steht hier am Ende der Zeugenliste, obwohl er ein nobilis war.

Vielleicht war der Grund dafür seine Jugend, vielleicht war auf dem
Boden der Grafschaft Schwerin schon eher als im Herzogtum Sachsen
Lauenburg der Unterschied zwischen den Ständen der nobiles und
der minisieriales ganz beseiligt. Ausdrücklich als nobilis bezeichnet
und in der Zeugenliste den Hofbeamten vorangestellt wird Raueno
in der Urkunde vom 13. VIIli. 1228, nach der Herzog Albrecht von

SachfenLauenburg den Johannitern das Dorf Pogetz verlieh.) An
der Spitze der Zeugen steht Raven auch noch 1229 in der Schen
kungsurkunde des Herzogs über Disnack an denselben Orden.“) Dann
verschwindet in den Üürkunden immer mehr die Vorzugsstellung des
Raueno nobilis. In dem Diplom über die Bestätigung des Klosters
Preetz vom 3. VIll. 1232 hat Raven seinen Platz schon hinter den
Hofbeamten, wenn auch noch an der Spitze der übrigen Ritterschaft.)
In den Jahren 1235 bis 1237 wird er dreimal in Urkunden der

Ratzeburger Bischöfe genannt.“) Auch hier steht er nicht mehr an
der Spitze der ritterlichen Zeugen, sondern ist mitten unter sie ein
gereiht. Die Einschmeizung des ehemaligen Edelfreien Raven in
den neuen reinen Berufsstand des Rittertums auf dem Kolonial—

boden ist also durchgeführt. Im März und April 1238 hielt Raven

M. U. 280.

hol. Hassenl, 544 und 682/8
u.

hanse:, 463.
—
 30/2.
** u. M.Agqg. 47i.
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sich im Gefolge des Herzogs Albrecht in Ratzeburg!) auf. Ende
April war er in Dodau zugegen, als Bischof Ludolf die Schenkung
der Schlagsdorfer Kirche seitens des Herzogs an das Ratzeburget
Domkapitel bestätigte.,“) Er ist schon vor Weihnachten 1240 ge—
storben. An diesem Tage bestätigte Bischof Ludolf das von seinem
fidelis dominus Walrauen miles de Rithserowe errichtete Testament.
Danach waren angewiesen: aus der Mühle von Ritzerow je1 Mark
jährlich für Almosen an die Armen und für das servitium der
Ratzeburger Domherren, die Zehnten von drei Hufen in Sterlei, die
er vom Bischof zu Lehen trug, für die Speisung der Armen.?“)

Er hinterließ eine Witwe Adelheid und Söhne. Zeugen in
dieser Familienurkunde und damit wohl auch nahe Verwandte waren
Otto von Kogel, Konrad Wackerbart und Poppo von Crempe (bei
Neustadt in Holstein).

Ravens Bruder, Albernus oder Alberus de Ritserowe, war 1229

und 1236 Truchseß des Grafen Adolf IV. von Holstein:) 1247 war
er noch am Leben, da Johann von volstein am 7. VI. dieses Jahres

bezeugte, daß Vogt Georg von Hamburg und Alberus von Ritzerow
drei Hufen in Eilbeck, die sie von ihm zu Lehen trugen, dem Ham—
burger Heiligen-Geist-Hospital verkauft hätten.*)

Die Dorfmarken von Koberg, Ritzerow, Manow,) Bergrade
bilden einen etwa 10 km langen zusammenhängenden Landstrich
von etwa 2 km Breite an der Grenze der Ratzeburger Grafschaft

nach Westen zu. Hier handelt es sich also um eine größere Fläche,
die den Ritzerows vom Landesherrn überwiesen worden war, und

nicht um die Flur eines Dorfes, mit deren Besiedelung sie betraut
worden wären. Da Beziehungen zwischen den Ritzerows und dem
Grafen Albrecht von Orlamünde nicht bekannt sind, wird die Er—

werbung dieses Besitzes noch in die Zeit der Grafen von Ratzeburg
vor 1201 fallen; vielleicht war er ihnen vom Landesherrn übertragen

zugleich mit der Verpflichtung, die Grenze der Grafschaft nach Nord—
westen hin zu schützen.

Dobbersen war schon 1194 Kirchdorf;) 1226 war es aber mit

seiner Kirche und der ganzen Gerichtsbarkeit über das Dorf Besitz
des Klosters Zeven,*) kann also erst kurz vor 1230 an die Ritzerows
gekommen sein. Eine Gründung des Geschlechts v. Ritzerow ist
Dobbersen daher wohl nicht gewesen. Unbestimmt bleibt, wann
Dummer, zwischen Schwerin und Ratzeburg am Dümmer See, ihnen

 M. U. 480, Hasse 1, 567, M. U. 482.
M. U. 483.

) M. U. 516.

 M. U. 352, Hasse l, 544.
) Hasse 1, 682/3.
) An Manow erinnert noch das Holz Manaun. Nussee.
j M. U. 154.
z9 M. U. 320.
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zugefallen ist. Möglich ist immerhin, daß die Ritzerows es auf
eigenem Grund und Boden angelegt haben. Ueber die Entwicklung
der Besitzverhältnisse in Ritzerow, Bergrade, Koberg, Dobbersen im
13. Jahchundert berichten die Quellen nichts. Manow war 1321
noch in den Händen der Ritzerows, während Dummern 1335
Hermann von Waschow?) aus einer Seitenlinie des Blücherschen

Geschlechts gehörte.“)

Otto Albus.

(S. 363) In sclauico Tvrowe Otto Albus

habet dimidiam decimam. Ekhorst

Otto Albus II. Lvthardus II. VIII.

Dargowe Otto Albus III. Godes-
calcus. II. de karlo j

Cowale Otto Albus dimidiam de-
cimam habet VI.

Dosnik Otto Albus dimidiam de-

cimam habet ab episcopo.

Ein Otto Albus war schon 1194 im Bistum Ratzeburg ansässig.
Als Otlo Albus de Raceburg war er Zeuge, als Bischof Isfried

zwischen 1190 und 1194 mit Graf Heinrich von Dannenburg in
Hagenow über die Zehnten des Landes zwischen Elbe, Elde und
Walerow verhandelte.) 1194 war er bei der Verteilung der Stifts

güter zwischen dem Bischof und dem Domkapitel zusammen mit
Bernhard von Maltzan und Wilhelm von Segran Schiedsrichter für
das Land Ratzeburg.ee) Als dies bald nach 1202 unter Alhrecht
von Orlamündes Hertschaft kam, hat Otto sich dem neuen Herrn

angeschlossen, bei dem er 1210 bis 1216 das Hofamt des Kämmerers
veiwaltete. Die Identität des Otto Albus mit dem Kämmerer

Otto, aber auch mit dem nur einmal genannten Otto de Witten-

burch zeigen folgende Zeugenlisten:

i) M. A. 4315.
) M. U. 5612, S. 538.
3) Jegorov versucht II, 86 natürlich,

machen, indem er das lateinische Wort
Rauelinus in Verbindung bringt. Dann

Rauehnhsag als „kleine Raben“ Deutsche!
. U. 150.

M. U. 154.

auch Corvus zu einem Slaven zu
Corvus mit dem slavischen Namen
könnte man ebensogut sagen, alle
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ihrer Heimat, von der sie auszogen, auf die neuen Siedlungen über

trugen. Daß das Kirchspiel Camin erst verhältnismäßig späüt besiedelt
worden ist, zeigt die auffallende Dürftigkeit der Angaben des R. 3. R.
über die Besitzer gerade in diesem Kirchspielt) Von diesem zweiten
Cowale ist im R. 3. R. nur die Zahl der Hufen angegeben; demnach
scheint das Dorf 1230 dem Bistum gehört zu haben. Immerhin spricht
das Auftreten des Dorfnamens Kogel bei Witienburg 1230 stark dafür,
daß der Otto de Wittenburch von 1212 mit dem Otto Albus in Kogel

bei Sterlei identisch ist.“)
1219 war Otto Albus mit seinem Sohn Otto noch Zeuge bei

Albrecht, als dieser dem Ratzeburger Bistum Zölle erließ und Dörfer
im Ratzeburgischen schenkte.s) Dann scheint Otto sich aber vom Dienst
beim Orlamünder Grafen zurückgezogen zu haben und nur noch in

Angelegenheiten des Bistums Ratzeburg kätig gewesen zu sein. Als
Vasall des Bischofs war er schon am 24. V. 1217 in Mölle zugegen

gewesen, als Bischof Heinrich der Bergedorfer Kirche die ihr von
Graf Albrecht in Kurslak geschenkten Besitzungen bestätigte,) und
nahm er im Juli 1222 an der endgültigen Regelung der Zehntver—

hältnisse für den im Herischaftsgebiet Borwins von Mecklenburg lie
genden Teil des Bistüms als Gefolgsmann des Bischofs teil.“) 1228
ist er zum letztenmal als Zeuge bei Rechtshandlungen des Bischofs
nachweisbar.«) Dann scheint Otto Albus sich vom öffentlichen Leben
zurückgezogen zu haben; immerhin war er noch 1230. wie das R.
3. Rzeigi, am Leben. Die Zurückhaltung, die er sich seit 1219 dem
Orlamünder Grafen gegenüber auferlegte, war wohl einer der Gründe,
daß er und sein Sohn 1227 bei den neuen Machthabern, die sonst

die ehemaligen Vasallen ihres unterlegenen Gegneis geflissentlich von
aller weiteren politischen Tätigkeit in ihren Landen ausschlossen,

Gnade fand.
Sein Sohn Otto, der sich nach dem vermutlichen Stammsitz der

Familie als de Cowale bezeichnete, ist vom August 1228 bis zum
Mai 12469) häufig im Dienste des Herzogs Albrecht von Sachsen
oder in Geschäften des Ratzeburger Bischofs nachweisbar.

Zwei Urkunden Johanns von Meckienburg vom 16. V. 12360)
und 6. IX. 1237,9) die Schenkungen Ottos von Kogel an das Kloster

i) M. U. 375, 6. 369. Bei allen anderen Kirchspielen des Landes Witten

burg sind die Inhaber der Zehnten recht genau bezeichnet.
) Der Annahmen, daß der Otto des R. 3. R. in Perdöl, 9 kmäösö. Kogel,

im Kirchspiel Camin mit Oito Albus identisch sei, vermag ich nicht zuzustimmen,
da der Beiname Alhus bei diesem Otto fehlt.

) M. U. 249: Otto lenior et Otto junior.
M. U. 233.

M. A. 284.
vt. u. 459; vgl. hierzu die Bemerkung M. U. Bd. IV, S. 241.
Hasse J, 463; M. U. 453, 459, 467, 471, 480/483, 516, 5381.
M. U. 453.
V. A. 467.
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Rehna betreffen, zeigen aber auch, daß er 10 Hufen in Lübsee und
b6i/Hufen in Frauenmark, 10 km sö. Rehna, besaß. 1230 war in
Frauenmark Zehntinhaber ein Hartmodus, der aber mit den Herren
von Kogel nicht verwandt gewesen zu sein scheint. Otto wird diesen
Landbesitz um Rehna also erst nach 1230 erworben haben. Seine
Zeugenbeglaubigung zusammen mit der Konrad Wackerbarts und
Poppos von Krempe unter dem Testament Walravs von Ritze
row 1240 lassen enge Beziehungen der Albi mit den Ritzerows und

Wackerbarts vermuten.) Diese Vermutung wird gestützt durch die
unmittelbare Nachbarschaft Ottos von Kogel und Konrad Wackerbarts
und Walravs von Ritzerow in den Zeugenlisten zahlreicher Ur—

kunden.“) Jegorovs Konstruktion“) einer Verwandtschaft zwischen den
Albi und den Herren de Belowe auf Grund der slavischen Stamm—

wurzel biel-weiß ist schon angesichts der Verschiedenheit in der
Bildung des Zunamens unannehmbar.

Von den Besitzungen des Otto Albus bilden Ekhorst, Dargow,
Kogel und Sterlei einen geschlossenen Bezirk 6 km sö. Ratzeburg, der sich
quer vor dem Nordrande des Schaalsees hinzieht, während Kl.
Thurow 5 km nö. des Waldes Eichhorst liegt. In Ekhorst und
Dargow hatten 1230 auch die mit einander nahe verwandten Ge—
schlechter von Stove und von Karlow einen Anteil von je 2 Hufen.

Da er beidemal die sonst bei Lokationen übliche Hufenzahl über—
steigt,— es käme in beiden Fällen nur je 1 Hufe in Betracht —

wird hier vielleicht eine gemeinsame Aktion der Albi mit den Herren
von Stove und von Karlow erfolgt sein. Als das Geschlecht der
Herren von Kogel ausstarb, fielen die Zehntlehen an das Bistum
Ratzeburg zurück. Das muß vor 1277 geschehen sein; denn am
9. IX. 1277 wies Bischof Ulrich von Ratzeburg eine Reihe von Zehnten
des Bistums für besondere kirchliche Zwecke an, darunter den halben
Zehnten von Wendisch-Turow und Kogel, ein Drittel den Zehnten
in Dargow und den Zehnten von 2 Hufen in Ekhorst.)

Auffällig ist die Angabe des R. Z. R. daß Otto Albus 1230
den Zehnten von Gr. Disnack zu Lehen getragen habe, obwohl doch
Herzog Albrecht das Dorf mit allem Zubehör und den Zehnten schon
1229 den Johannitern geschenkt hatte und Otto von Kogel bei dieser
Handlung selbst als Zeuge zugegen gewesen war.“) Die von Jego—
rov vorgebrachte Begründung dieses Widerspruchs, daß im R. 3. R.
ein durch die Ereignisse von 1229 überholter Zustand auf Grund

9 M. U. 516.
2) a) Otto von Kogel und Otto Wackerbart: M. U. 480, 516, 581; b) Otto

von Kogel und Walrav von Ritzerow: Hasse l. 501/2, M. U. 459, 471, 480,

Hasse 867. N. U I82/8.
 NRa. a. O. ll, 37; vgl. dazu auch Witte, S. 82.
P M. U. 1442.

) Hasse l. 474.
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älterer Notizen, etwa aus dem Jahre 1227/28 wiedergegeben sei,)
beachtet zu wenig den Umstand, daß Groß-Disnack nur 6 kmunw.
Ratzeburg liegt und der Schreiber reichlich weltfremd gewesen sein
muß, wenn er seine Angaben über Zehnte dieses Dorfes nur aus
alleren Notizen schöpfte. Für wahrscheinlicher halte ich, daß Disnack
erst Ende 1229 den Johannitern zugefallen ist, zu einer Zeit, als
gerade die ersten Teile des R. Z. R. im Konzept schon fertig waren.“)

Heinricus und Nicolaus:

(S. 362) ()n) uilla Mustin Nicholaus et Hein-
ricus frater sSuus dimidiam decimam

habent. XXX.

Gardense Heinricus et Nicholaus dimi-
diam decimam habent ab episcopo. VI. Ksp. Mustin

Ad utrumque Salim dimidiam deci-
mam habent Nicholaus et Heinricus Ksp. Sterlei

Lvtowe Heinricus II. preter quos di-
midia decima uacat Episcopo Ksp. Gudow

Dargenowe Heinricus J. fridericus IJ.

preter quos dimidia decima uacat

episcopo IXVII]
(Nvsces) Ecclesia Il. Nicholaus....
preter quos dimidia decima uacat

episcopo.
Boken Heinricus XVIII us
Vitsin Heinricus VI. preter quos di-
midia decima uacat Episcopo XXIIIIor Ksp. Büchen

Techin Heinricus IIII. preter quos
dimidia decima uacat episcopo XVI Ksp. Neuenktirchen

Badowe Heinricus Il. preter quos di-
midia decima uacat episcopo X Ksp. Döbbersen

Woltsowe Heinricus II. preter quos
dimidiam habet prepositus XXII Ksp. Wittenburg

Goldeniz Nicholaus IIII. Am Rande:

de tribus questio est. XIIII.

(C)yvrchowe) lecclesia I. Heinricus
eét dimidium. Walterus J et dimidi-

um. episcopo VIl uacant] XXxVI Ksp. Körchow
Kattemarke Gerardus IJ. Heinricus II.
episcopo IIl uacantl XII Ksp. Körchow

Jegorov II, 108 f.
Bal über die Entstehungszeit des Registers: Jegorov l, S. 269 ff.
X Anfangasbuchstabe fehli im Original.

Mecll-Strel. Geschichtsblätter Ig. IX 1933.
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(S. 370) Dargun heinricus.)) Ichristoforus l. Her-
mannus J. V uacant episcopo] XVIII. Ksp. Vietlübbe

(S) adewalz“) Heinricus lJ. IGrego-
rius J. XxxIl] Ksp. GroßSalitz
Villa volquardi. volquardus J. Hein-
ricus et adolfus III. X

Gramekowe Ecclesia J et dimidium.

Heinricus II et dimidium. nichil ua-

cat episcopo. VIII.

Santekowe Heinricus J. preter quem

dimidia uacat episcopo IVI]

In Wittenburgerhagen tercia pars de-

cimarum uacat episcopo. de qua

Nicholaus habet dimidium mansunmi. Ksp. Klütz
Cvzowe Heinricus Il preter quos di-

midia uacat episcopo IXVI] Ksp. Thomashagen.
Die Brüder Nikolaus und Heinrich in Mustin, Gardensee und

den beiden Salems gehören dem Geschlecht der Herren von Salem—

Wittenburg an.)
Am die Spitze dieses Geschlechts stellen die Quellen den Ritter

Nikolaus (1) von Salem. Er war zwischen 1196 und 1200 zusammen

mit Bernhard von Hakenstedt zugegen, als Bischof Isfried von Ratze—
burg bezeugte, daß die Gräfin Adelheid von Ratzeburg dem Bistuüm

alle hercrechie im Dorf Walksfelde, 7 km w. Mölln, übertragenhätte.
Dann wird erst wieder 1216 ein Nikolaus von Salem genannt,

der den Lokationsvertrag zwischen dem Grafen Albrecht von Orla—
münde und Marquard von Stenwer über Ländereien in der Propstei,

sö. Kiel, als Vasall des Grafen mit unterzeichnete.“) Da dieser
Nikolaus aber noch zwischen 1230 und 1240 weiter nach Osten wan—
derte, wird man in ihm und seinem Bruder Heinrich Söhne Nikolaus J.
von Salem annehmen müssen. 1217 war Nikolaus beim Bischof von
Ratzeburg,“) am 8. J. 1221 wieder beim Grafen Albrecht, als dieser
das Kloster Preetz ausstattete.)) Vieles spricht dafür, daß Nikolaus II.
von Salem identisch ist mit dem Vogt Nikolaus von Hamburg.
Zunächst die Zeugenlisten einiger Urkunden der Jahre 1219 — 1223:

 Infolge Rasur ist die Hufenzahl nicht mehr zu erkennen.
J Der Anfangsbuchstabe fehlt im Original.
) Die verschiedene Reihenfolge der Namen des Bruderpaars bei den An

gaben zu Mustin und Gardensee reicht allein nicht aus zur Annahme, daß
2 großlokatorische Brüderpaare mit denselben Namen um 1230 im Kirchspiei
Mustin tätig gewesen wären.

 M. W 160.

Hassel, 328.
M. U. 228.

Hasse 1., 372.

Ksp. Hohenkirchen
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Nikolaus hatte, wie das R. Z. R. zeigt, einen Bruder Heinrich.!)
Nikolaus von Salem und sein Bruder hatten sehr umfangreichen

Besitz im Kolonialgebiet. Nach dem R. Z. R. trugen sie 1230 allein
vom Ratzeburger Bistum gemeinsam zu Lehen: Den halben Zehnten
des 30 Hufen großen Dorfes Mustin, des 6 Hufen großen Dorfes
Gardensee“) und der beiden Dörfer Salem. Diese Dörfer bilden
einen bedeutenden zusammenhängenden Komplex; der gemeinsame
Besitz der Brüder an ihnen läßt vermuten, daß fie vom Vater Ni—
kolaus J. geerbt waren.

Ein Nikolaus ohne Zunamen war außerdem belehnt mit dem

halben Zehnten von Goldenitz, 8 km sw. Hagenow, dem Zehnten
von Hufen in Nussee und von Hufe in Wittenburgerhagen, dem
heutigen Tarnowitzerhagen, 3 kmes. Klütz. Für die Idemität des
Russeer Zehnteninhabers mit Nikolaus von Salem spricht die Lage
Russees, 3 kmen. von jenem Walksfelde, in dessen Ängelegenheiten
der erste Nikolaus von Salem vor 1200 Zeuge war. Beziehungen
Nikolaus' von Salem zu Wittenburgerhagen werden sich noch aus

der Untersuchung über seinen Bruder Heinrich ergeben. Nur für den
Goldenitzer Nikolaus lassen sich bei der Dürftigkeit der Quellen Be—
ziehungen zu Nikolaus von Salem nicht nachweisen. Andererseits
liegt aber auch keine Nachricht vor, die der Vermutung, daß sie iden—
tisch seien, widerspräche.

Weit umfangreicher noch ist der Sonderbesitz, den das R. Z3.
R. dem Vasallen Heinrich, ohne Zunamen, zuweist. Er trug vom
Bistum zu Lehen:

a) in Lauenburg: die Zehnten von 2 Hufen in Lütau,“) von 1 Hufe
in Dargenow“,) vonb Hufen in Fitzen bei Büchen und von
Hufen in Büchen selbst;

b) im Land Wittenburg: die Zehnten von 4 Hufen in Techin, von
je 2 Hufen in Badow, Wöltzow, Kattemark?) und von 1/
Hufen in Körchow;

c) im Lande Gadebusch: die Zehnten von 2 Hufen in Dragun, Ksp.
Vietlübbe, und einer Hufe in Salitz;

d) im Lande Dassow: zusammen mit einem nahen Verwandten Adolf
den Zehnten von 3 Hufen in Volksdorf;

e) im Lande Breesen: den Zehnten von 11/, Hufen in Gramkow und
1 Hufe in Santow;

) im Lande Klütz: den Zehnten von 2 Hufen in Küssow.

), Da Nikolaus und Heinrich dreimal als gemeinsame Besitzinhaber bedeu—
tender Güter genannt sind, ist anzunehmen, daß sie Brüder waren, die diefe Be—
sitzungen von den Eltern geerbt hatten.

 Das Dorf ist heute verschwunden; es lag 2 km w. Mustin am Garrensee.

 Das Dorf ist heute verschwunden, es g im Kirchspiel Gudow.
d ) Ebenfalls verschwunden, es lag in der Gegend von Fortkrug, Kirchspiel

Gudow.

 Heute: Helm im Kirchspiel Körchow.
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Die Ortschaften in Lauenburg, in denen dieser Heinrich 1230
Zehntenlehen besaß, liegen in den Ksp. Gudow und Büchen elnander
sehr nahe. Es ist daher anzunehmen, daß alle die hier seßhaften
Heinriche ohne Zunamen dieselbe Person waren. Andernfalls wären
ihnen doch vom Verfasser des R. 3. R. ein unterscheidendes Beiwort
angehängt worden. Schon diese Erwägung verbietet es, Jegorovs
Hypothese zuzustimmen, daß der Zehntinhaber Heinrich in Lütau und
Dargenow identisch mit Heinrich von Behlendorf sei.) Allerdings
trug ein Ritter Heinrich von Behlendorf im Ksp. Gudow, in dem
4 xm ssö. Mölln gelegenen Drüsen, Zehnten vom Bistum zu Lehen;
aber die Art der Eintragungen im R.3. R. über das Ksp. Gudow?)

spricht deutlich gegen die Jegorovsche Hypothese:
Lvtowe Heinricus II. preter quos dimidia uacat episcopo...
Dargenowe Heinricus J. preter quos dimidia uswp. .....

Drvsen Heinricus de Belenthorpe dimidiam decimam habet ab

episcopo....
Wäre alle drei mal derselbe Heinrich von Behlendorf gemeint gewesen,
so hätte der Zuname de Belenthorp schon beim erstenmal, bei der
Eintragung zum Dorfe Lytowe hinzugefügt sein müssen. Daß er
erst dem Drusener Heinrich beigesetzt ist, läßt bei der Genguigkeit,
mit der der Schreiber des R. Z. R vor allem den ersten Teil des

Registers aufzeichnete, kaum einen andern Schluß zu, als daß im
dritten Fall ein neuer Heinrich gemeint und der Name de Belenthorpe
absichtlich hinzugesetzt sei, um ihn von dem Bütower und Dargenower

Heinrich zu unterscheiden.
Leider berichtet für das 13. Jahrhundert nur das R. 3. R.

über diese 4 Dörfer. Andere Heinriche, die etwa mit diesem beina—
menlosen Heinrich in Lauenburg identisch sein könnten, sind nicht
nachweisbar. Es hat daher die Annahme viel für sich, daß dieser
Heinrich derselbe Mann sei wie der ebenfalls ohne Zunamen auf—
geführte Zehnteninhaber Heinrich im Lande Wittenburg.

Von den 5 Dörfern, in denen ein Ritter Heinrich ohne Bei—
namen im Lande Wiitenburg ratzeburgische Zehntenlehen besaß, bil—

) r II, S. 65 f. Jegorovs Beweisführung baut sich auf einer Reihefalscher Pramissen auf. Er bezeichnet das Kloster Reinbeck als Sproß“ Rein
felds und schreibt die Gründung dieses Klosters nicht seinem Stifter Adolf III.,
ondern der mysteriösen holsteinischen Gruppe des Strahls“ zu, unter die er
Heinrich von Behlendorf einreiht, ohne sein Wappen zu kennen. a. a. Q. U, S. 36
heißzt es: Das Wappen der Salems (zu denen J. den Heinrich von Behlendorf
rechnet) ist unbekannt“. .. . „Die Ännahme einer holsteinischen Abkunft (der
Salems) erhält eine reale Bestätigung. Das unbekannte () Wappen der
Salem erweist (J sich als das sehr wohl bekannte Wappen der Crumesse-
Pincernae.“ S. 866, Anm. 277: „Das von uns für Hinricus et Nicolaus fest-

gestellte Wappen, nämlich der Strahl, würde mit der Beteiligung Heinrichs
von Behlendorf an, der Errichtung des Klosters Reinbeck ausgezeichnet zusammen
passen“. Diese Kostprobe Jegorovscher Beweisführung möge genügen.

 M.U3Zo . z08
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deten einen zusammenhängenden Besitz wohl nur Körchow (Curcho-
we),) Helm-Kattemark“) und Wöltzow. In Wöltzow, 3 km sö.
Wittenburg, ist 1271 ein Ritter Ernst,“) 1287 ein Ritter Heinrich
von Wöltzow) bezeugt. Auffällig bleibt das lange Schweigen der
Urkunden über dies Geschlecht von 1230 an, falls ihm schon unser
Heinrich des R. Z3. R. angehörte. Es ist daher zu bezweifeln, daß
die späteren Ritter von Wöltzow von ihm abstammten; die Verwen—

dung des im 13. Ihdt. in Mecklenburg wohl am häufigsten gebrauchten
Rufnamens Heinrich bei den Wöltzows reicht zur Begründung einer
solchen Annahme nicht aus.

Die 4 Techiner Hufen waren schon 1250 nicht mehr in Heinrichs
oder seiner Nachkommen Besitz. 1257 bestätigte Bischof Friedrich
von Ratzeburg, daß sein Vorgänger Ludolf (7 1850) vom Domkapitel
die Zehnten von Neuenkirchen und von 4 Hufen in Techin einge—
tauscht habe.') Es wird sich hierbei um die 4 Hufen handeln, deren
Zehnten Heinrich 1230 zu Lehen trug, da die übrigen Hufen des
Dorfes schon 1230 den Zehnten an den Bischof zahlten. Heinrich
muß den Techiner Besitz also vor 1250 aufgegeben haben. Badow
mit seiner Mühle gehörte 1279 dem Kloster Zarrentin.“) So ergibt
sich aus den Urkunden des 13. Jahrhunderts nichts, was die Iden—

tität aller Heinriche ohne Zusatz in den Angaben des R. 3. R.
über das Land Wittenburg beweist, aber auch nichts, was ihr ent—
gegenstände.

) Jegorov sucht a. a. O. Il, S. 182 ff. zu beweisen, daß dieser Heinrich
dem „gleichnamigen“ Geschlecht de Kerkowe, de Kurkowe enistamme, das zu
dieser Zeit im Lande Stargard auftritt. Im Kirchspiel Körchow werden ais
Zehnteninhaber genannt; Heinrich, Walter, Gerhard, Alberich, Daniel, Heinrich
Huxit und Otto. Nach Jegorovs Angabe sind auch im Geschlecht der Kerkows
die Namen Heinrich, Gerhard und Alverich vertreten. Dem ist entgegenzuhalten,
daß in dieser Zeit der Name Heinrich außerordentlich häufig ist, der Name
Gerhard nicht zu den Seltenheiten gehört und nur der Name Alverich, der bei
den Kerkows auch nur einmal vorkommt, eine gewisse Beweiskraft hätte, wenn
nicht wahrscheinlich wäre, daß er überhaupt erst durch Verwandschaft mit den
Barnekows bei den Kerkows Aufnahme gefunden hätte. Von den sonst in der
Familie der Kerkows vorkommenden Namen:? Willekin, Bertold, Dietrich, Georg,
Peter, Stephan, findet sich im Zehntregister für das Kirchspiel Körchow keinet.
Die Gleichsetzung von Kerkow mit dem Curchowe des Zehntenregisters ist rein
grammatisch, auch wenn man die oft recht willkürliche Rechtschreibung der Ur—
kundenhersteller in Betracht zieht, doch recht bedenklich, und ferner ist
Annahme, daß alle Zehntinhaber im Kirchspiel Körchow einem Geschlecht ent

stammen sollten, nicht nur unbewiesen, sondern sogar recht esein2) Nach einer Mitteilung des Archivrats Endler-Neustrelißz ist Katiemark
das heutige Helm, 4 kmenö. Körchow.

3) M. U. 1224.
M. U. 1929.

„M. AU. 800.
5), M. U. 1492. Die Gleichsetzung von Badow und Bardowa (M. U. 461)

im Register zum M. U. Bd. IV, S. 3, wird von Jegorov eII, S. 148, Anm. 648,
mit Recht zurückgewiesen.
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Wie bei dem Lauenburger Heinrich spricht aber für die Iden
tität der zusatzlosen Heinriche im Lande Wittenburg der Umstand,
daß es hier 1230 noch zwei andere durch einen Beinamen näher
besftimmte Zehntinhaber des Rufnamens Heinrich gab: Heinrich Huxit
in Todin (Ksp. Hagenow) und in Kützin (Ksp. Körchow) und Hein
rich Grip in Vitekow (Ksp. Camin),) die klar durch den Zusatz von
dem Heinrich ohne Beinamen unterschieden sind. Die Streulage
seines Besitzes ist für Wittenburger Burglehen geradezu charakteristisch.“)
Von einem Burgmannen Heinrich von Wittenburg ist zwar urkund
lich nichts überliefert, wohl aber von einem Salemon, der niemand
anders gewesen sein kann als Heinrich von Salem.?)

In diesem Zusammenhang gewinnt eine auch von Jegorov ge—
machte Beobachtung besondere Bedeutung.) 1240 taucht im Ratze
burgischen wieder ein Brüderpaar mit den Namen Nikolaus und

Heinrich auf, es führt aber nicht den Namen de Salem, sondern de
Wittenburchs) Die Gleichheit der Rufnamen, die erwiesene Burg—
mannschaft Heinrichs von Salem um 1222 in Wittenburg') machen
die Annahme, Heinrich und Nikolaus von Salem seien mit Heinrich
und Nikolaus von Wittenburg identisch, sehr wahrscheinlich. Dann
wäre der ohne Beinamen aufgeführte Heinricus im Lande Witten-—

burg für dieselbe Person anzusehen wie Heinrich von Salem.
Im Lande Gadebusch besaß ein Heinrich die Zehnten von 2 Hufen

in Dragun, 7 km ö. Gadebusch, und von 1 Hufe in Groß-Salitz,
6 kim sw. Gadebusch; auch hier handelt es sich wohl wegen des
Fehlens einer unterscheidenden Beifügung beidemal um dieselbe Person.
Zwei Umstände machen wahrscheinlich, daß dieser Gadebuscher Heinrich
mit dem Wittenburger identisch ist. Heinrich von Salem aus Witten—

burg, mit abgekürztem Namen Salemon, war 1230 Vasall der meck—
lenburgischen Fürstens) und wird daher in ihrem Lande Lehen inne—
gehabt haben; und im Groß-Salitz, wo Heinrich Zehntenlehen
besaß, benachbarten Wendisch-Salitz war ein anderer Wittenburger
Burgmanne, Hildebodo,“) mit einem 6 Hufen großen Lehen aus—

gestattet.
Schwieriger lassen sich die Heinriche in den Ländern Klütz und

Breesen bestimmen. Der Einwänd, daß die Ritterschaft Ratzeburgs
und Wittenburgs sich im allgemeinen von der geringeren Gewinn
versprechenden Siedlungstätigkeit in den Ländern Klütz, Dassow und
Breesen zurückgehalten habe, wird auf die Wittenburgs nicht zutreffen.
Bei der Feindschaft der seit 1227 in Ratzeburg und Wittenburg

9

M. U. 375, S. 368/9.

Vgl. 358 unter Hildebodo und Hermannus.
Vgl. S. 4.

Jegorov II, S. 36.
z— I, 601/2.
M. U. 381.

VP'. U. 375, S. 371; vgl. unter Hildebodo.
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herrschenden Gegner ihres früheren Orlamünder Lehensherren werden
sie bald daran gedacht haben, ihren dortigen Besitz aufzugeben, und
waren deshalb auch nicht so wählerisch bei der übernahme geringeren
Gewinn verheißender Siedlungsaufträge wie die auf sicheres Familien—
eigentum sich stützenden anderen ritterlichen Geschlechter in Lauen—
burg und Wittenburg. Im Lande Klütz besaß Heinrich 2 Hufen in
Küssow, Ksp. Thomäshagen. An Küssow grenzt nach Osten hin
das Dorf Santow, wo das R. Z. R. ihm den Zehnten einer Hufe
zuschreibt. Es ist anzunehmen, daß es sich beidemal um denselben
Heinrich handelt. 6 Kmennö. Santow und Küssow liegt das Witten-
burgerhagen des R. 3. R. das heutige Tarnewitzerhagen, wo Niko—
laus ein wenn auch nur kleines Zehntenlehen innehatte. Der Name

Wittenburgerhagen deutet hin auf Beziehungen seines Gründers zu
Wittenburg; vielleicht mag er von dorther gekommen sein. Da ist
es wohl nicht Zufall, daß die Rolle des Lokators hier Nikolaus
spielte, der aller Wahrscheinlichkeit nach Heinrich von Wittenburgs
Bruder war. So finden sich auch hier UÜmstände, die für die An—
nahme sprechen, daß der Heinrich in Küssow und Santow wie der
in Dragun und Groß-Salitz mit dem Wittenburger Burgmann iden—
tisch war. Über Gramkow, 12 km nö. Grevesmühlen, im Kirchspiel
Hohenkirchen, wo Heinrich den Zehnten von 1u/, Hufen innehatte,
fehlen für das 13. Jahrhundert alle weiteren Nachrichten.

Schließlich hatte noch ein Heinrich in Volksdorf, 5 km wnw.
Dassow, Zehnienlehen inne. Dieser letzte Heinrich wird aber in enger
Verbindung mit einem Adolf genannt und damit vielleicht schon durch
den Verfasser des R. Z. R, von jenem Heinrich, dem Bruder des

Nikolaus, geschieden. Ich glaube daher, daß dieser Volksdorfer Hein—
rich nicht zum Geschlecht von Salem gehört und halte ihn bei der
Lage Volksdorfs am Pötenitzer Wiek eher für einen Lübecker Bürger.')

Die Beziehungen der Salems zum Land Wittenburg lassen wohl
kaum einen Zweifel mehr, daß Nikolaus und Heinrich von Salem
identisch sind mit den Brüdern Nikolaus und Heinrich von Witten
burg, die zusammen mit dem Geschlecht von Crummesse am 24. X. 1240)
auf ihr Erbrecht an Dorf und Kirche Rade im Gau Hollenstedt und
das Allodialgut in Diestorfs) verzichteten. Die Erbansprüche scheinen
darauf zurückzugehen, daß Heinrich J. von Tralau-Crummesse und
Nikolaus J. von Salem mit Schwestern des Verdener Domherrn

Amelung verheiratet waren, dem dieser Besitz gehörte.“)
Woher die Herren von Salem in das Kolonialgebiet eingewan—

dert sind, ist bei dem Mangel an Quellen über diese Zeit nicht mehr
feststellbar. Sie dienten schon vor 1200 den Ratzeburger Grafen als
Vasallen. Nach 1202 traten sie in den Dienst des Grafen Albrecht

R Vgl. zu Adolfus, S. 25.
 Hasse 1, 601/2.
») Etwa 14 km sö. Burtehude.
) über die weiteren Schichsale der Wittenburgs vgl. M. J. 96, S. 166 f.
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von Ratzeburg und Holstein und wurden wohl von ihm mit reichem
Lehensbesitz in den Ländern Lauenburg und Wittenburg bedacht.
Nach Albrechts Sturz behielten sie zwar nach den Bestimmungen des
Schweriner Friedens ihre Lehen; aber die neuen Lehensherren in
Schwerin und Lauenburg scheinen die ehemaligen Parteigänger ihrer
dänischen Todfeinde derart behandelt zu haben, daß sie bald das
Land Wittenburg und das Gebiet des Herzogs von Sachsen-Lauen
burg räumten und auf dem Weg über das Fürstentum Mecklenburg
um 1240 eine neue Heimat im Lande Parchim fanden.

Der Versuch, an diesem vielleicht schwierigsten Beispiel des R.
3. R. die am Aufang der Arbeit aufgesieilte These zu beweisen, daß
die im R. Z. R. ohne unterscheidenden Zusatz angeführten Zehnten—
inhaber desselben Rufnamens dieselbe Person seien, konnte bei der
Spärlichkeit der vorhandenen Quellen nicht zu einem Ergebnis zwin
gender Kraft führen; aber er ergab doch einen gewissen Grad von
Wahrscheinlichkeit für diese Annahme, während ernsthafte Gründe,
die gegen sie sprächen, nicht vorhanden sind.

Im folgenden wird versucht werden, die übrigen im R. 3. R.
genannten Lehensinhaber des R. 3. R. näher zu bestimmen. Aus
Gründen der übersichtlichkeit ist die alphabetische Reihenfolge gewählt.

Adolfus:

(S. 372) Villa Volquardi. Volquardus J. Heinricus
et Adolfus III X Ksp. Dassow

Das Verbindungswort et läßt erwarten, daß Heinrich und Adolf
nahe Verwandte, etwa Brüder oder Vettern waren. Lokator des

Dorfes ist aber keiner von ihnen, sondern Volquard gewesen, nach
dem es genaunt worden ist. Voiksdorf liegt im Lande Dassow.
Deshalb wird man, auch in Hinsicht auf den geringen Umfang des
Zehntenlehens, in Heinrich und Adolf keine Ritter sehen dürfen.
Htehr wird sich über diesen Adolf nicht feststellen lassen, da ein
Träger dieses Ramens im Lande Dassow und in Mecklenburg für
die Zeit des R. Z. R. in anderen Quellen nicht genannt wird.

Alhero:

(S. 372) In uilla TuScowe Woldemarus et Albero J. XII. Ksp. Dassow

Gemeint ist der Ort Teschow. Es handelt sich hier wohl um
einen kleinbäuerlichen Lokator.

Alhertus:

(S. 366) Gvletse Albertus Il preter quos di-
midiam habet prepositus XII Ksp. Mölln
Tsabele willehelmus II. Albertus

lIreliquam partem episcopi] Ksp. Wittenburg
Strestorp [Albertus IJ. Botolfus IJ.
IIIIor uacant episcopol XII. Ksp. Vietlübbe

(S. 368)
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(S. 374) Wotenist Albertus J. preter quem

dimidia uacat episcopo. (VIII] Ksp. Grevesmühlen

Zu den großen Familien des Landes werden diese Alberte mit
den 3. T. recht kleinen Zehntenanteilen nicht gehört haben. Den
größten Besitz hatte anscheinend der Albert in Zapel, 6 kin sö. Witten—
burg. Vermutlich war er der Vater des seit 1240 in den Urkunden
auftauchenden Albert von Brahlsdorf.

1230 saß auf Brahlsdorf als Zehntinhaber einer einzigen Hufe
ein Luze, der sonst nicht wieder erwähnt wird und daher wohl bäu—
erlichen Standes gewesen sein mag. Ritter Albrecht von Brahlsdorf
kann also erst zwischen 1230 und 1240 in den Besitz des Dorfes
gelangt sein und sich nach ihm benannt haben. Für Beziehungen
dieses Albert von Brahlsdorf zu dem Albert des Zehntregisters in
Zapel spricht vor allem seine enge Verbindung mit Wilheim von
Rosental in den Zeugenlisten zweier Urkunden des Jahres 1252 in
Angelegenheiten des Klosters Zarrentin, wo beide Ramen unmittel—
bar auf einander folgen.) Wilhelm von Rosental scheint aber mit
dem Willehelmus des R. Z3. R.) identisch zu sein. Von 1253 —
1258 findet Albert von Brahlsdorf sich dreimal in der Kombinaltion:

Hermannus de Bluchere, Albertus de Bralssstorpe, Henricus Huxit

in Zeugenlisten der Schweriner Grafen?) und 1271 beim Herzog
Albrecht von Sachsen-Lauenburg, als dieser zu Gunsten des Rahze,
burger Bischofs auf alle landesherrlichen Rechte im Lande Boilin
feierlich verzichtete) Heinrich Huxit saß aber auf dem nur durch
Granzin von Zapel getrennten Toddin; und die Blüchers waren im
Anfang des 14. Jahrhunderts Inhaber des bischöflichen Zehntenan—
teils in Zapel.“) Für Besitz Alberts von Brahlsdorf im Herzogtum
Sachsen-Lauenburg und in der Umgegend von Ratzeburg spricht seine
Anwesenheit in Ratzeburg 1252 beim Bischof Friedriche) und in
Lauenburg 1271 beim Herzog von Sachsen. Damit ist eine gewisse
Wahrscheinlichkeit dafür gegeben, daß Albert von Brahlsdorf auch
der Inhaber der Zehnten von 2 Hufen in Guletse gewesen ist.)
Da der, bisher angeführte Albert von Brahlsdorf 1240 noch Knappe
war.*) kann er selbst kaum der Zehntinhaber von 1230 gewesen sein;
aber er war vermutlich sein Nachfolger und wohl auch sein Sohn.

M. U. 692, 703.
) Vgl. S. 112 f. zu Willehelmus.
) M. U. 727, 801 822.
 NRM. U. 1224.

) M. U. 5612, S. 538.
) M. U. 692.

) 1254 schenkte Herzog Alsren der Stadt Mölln „vnse höve gult zow
vnd pinnow,“ vgl. Hasse TI, 588. Wäre damals ganz 5 an die Stadt
Molln ahpettetep * müßte man nicht: „höve“ sondern „Dörfer“ erwarten.

. U. 512.



27

Jegorov hat versucht, die Möglichkeit einer Identität des Albert
in Strestorp-Botelsdorf und in Wotenitz mit dem in Guletse zu be—
weisen. Die Beweisführung auf Grund eines angeblichen Auftretens
des von Jegorov selbst konstruierten holsteinischen Dorfnamens Vile-
bôken als Veelbösen bei Strestorp-Botelsdorf und als Vilebeke
bei Grevesmühlen!) ist aus sprachlichen Gründen abzulehnen. Der
Möglichkeit einer Identität stehen andere Gründe nicht entgegen als
die Geringfügigkeit der Lehen in Strestorp und in Woteniz.

Alfardus;

(S. 372) Villa Reinwardi Osbernus l. Alfar-
dus J. preter quos dimidia uacat
episcopo XViIll. Ksp. Mummendorf

Es handelt sich um das heutige Pfarrdorf Roggensdorf, 6 km
ö. Dassow. Bei der Geringfügigkeit dieses Besitzes wird man wohl
an vbäuerliche Lokatoren denken müssen und nicht wie M. U. IV,
Reg., S. 108, an das Mitglied Alard der bedeutenden ritterlichen

Geschlechter von Brüsewitz oder Badelaken.

Alfwinus:

—D
decimam totam habent XIIII Ksp. Dassow

Bvnestorp ist Bünsdorf, 2 km nö. Schönberg, am Ostufer der
Maurine; es wird schon 1158 erwähnt.“) 1260 gehörte es zu den

Gütern, die Laien und Kleriker der Stadt Lübeck unter sich hatten.“s)
Wenn auch Bünsdorf wie alle andern 1260 genannten Orte in der
Zehnuturkunde von 12229 nicht namentlich aufgeführt worden ist,
so darf man doch annehmen, daß Bünsdorf schon 1222 im Besitz
von Lübeckern war. Zwei Ratsherxren Lutbertus und Aluuinus waren

1201 Zeugen, als Bischof Dietrich von Lübeck den Ankauf von Kührstorf
seitens des Johannisklosters bestätigte.') Es werden dieselben Männer
sein wie Luihbertus ciuis lubicensis ét frater eius Alfwinus, die am
3. II. 1187 und am 9. VI. 1200 in Urkunden, die Lübecker Angelegen

heiten betrafen, neben einer Reihe ritterlicher Herren testierten.“)
Ihre Söhne waren demnach Vettern, wozu die Einfügung des et

im R. 3. R. gut stimmt.

Aluericus:

(S. 368) Dametze Iecclesia J. hage. Aluericus II.
episcopo uacant Il.! X. Ksp. Hagenow

Jegorov, ll, S. 241.
M U. 65.
M. U. 859.
M. U. 284.

St. L. l, 9.
St. L. li. 1. B. L. 20.55
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(S. 369) Zzvabrowe Aluericus Il. episcopo IIll. ua-
cant] XII. Ksp. Körchow

(S. 373) Cosélowe Aluericus l. reliquum habet ec-
clesia Gressowe VI. J Ksp. Gressow

Sibvs Aluericus Il. preter quos dimidia

uacat episcopo Vill. Ksp. Gressow
In indagine Rutnik que est in terra Brezen

stres partes decime sunt episcopi. Quar-
tam partem tenent Aluericus et sohannes

flamingus ab episcopo] Ksp. Gressow

Sibvs, heute Zipphusen, ist ein Teil des Gutes Barnekow, Kä—
selow liegt 5 km sw. Barnekow. Dann steht Alverich in Beziehung
zum Ritter Alverich von Barnekow, der 1237 bis 1271 urkundlich

oft genannt wird.) Im Alverich von Dametze, das wahrscheinlich
zwischen Hagenow und Schwaberow lag, und im Alverich von Schwa—
berow vermutet Jegorov einen andern Alverich aus der Familie
von Kerkowe.“) Er begründet diese Hypothese damit, daß er 1. in
seiner unbekümmerten Großzügigkeit bei der Ausnutzung von Namen
für seine Zwecke den slawischen Namen des Kirchdorfs Curchowe
mit dem Familiennamen de Kerkowe gleichsetzt, 2. sich auf den
ebenfalls in dieser Familie vorkommenden Namen Alverich beruft.
Zwar taucht 1236 auch ein Aluericus de Kerkowe auf, aber als
Vasall der Markgrafen von Brandenburg beim Abschluß des Krem—
mener Bündnisses mit den Pommernherzögen.“) 1225 saßen die
Kerkows auf Kerkau, 7 km s. Osterburg in der Altmark. Es ist
daher möglich, daß ein Abkömmling dieses Geschlechts, in dem der
Name Alverich vorkam, die Heimat verließ,indasLandWittenburg
zog, um dort als Lokator sein Glück zu versuchen, und sich dann

weiter dem eben erst der Siedlung erschlossenen Land Bresen zu—
wandte. Bemerkenswert ist der UÜmstand, daß Alverich keinerlei
Zehntenbesitz im Lande Ratzeburg hatte; er wird deshalb erst nach
1201 in die Ratzeburger Diözese eingewandert sein. Im R. 3. R.
sind die Zusätze für Damatze, Zvabrowe und die Indago Rutnik mit
anderer, dunklerer Tinte in das vorliegende Schema eingetragen.
Das deutet darauf hin, daß der Schreiber sich hier über die Zehnt—
verhältnisse zunächst noch nicht im Klaren war und erst nähere Er—
kundigungen einziehen mußte. Es ist kaum denkbar, daß Alverich
von Barnekow etwa auf Grund seiner 3 Lokatorenhufen und seines
Achtelteils am Hagen Rutnik, 15 km sw. Barnekow, die bedeutende
Stellung am Hofe Johanns von Mecklenburg inne hatte, in der wir
ihn von 1237 ab sehen.) Sein Zuname von Barnekow 1237 kündigt
an, daß er 1237 auch in Barnekow Besitz erworben hatte, in dem

Val. M. U. Bd. IV, Reg. S. 116.
Norov ll, S. 160, 182 ff.

*.471.
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nach dem R. Z. R. 1230 noch Wenden saßen.), Die Mittel dazu
mag er durch Veräußerung des Wittenburger Besitzes und durch
Assoziierung mit dem ihm verwandten?) reichen Lübecker Patrizier
Johannes Flamingus beschafft haben. Vielleicht spiegelt sich gerade
dieser Vorgang in den Eintragungen des R. 3. R. wieder, wo man
anfangs die Zusätze fortließ, weil man nicht klar —DDD
geplanten Besitzveränderungen schon durchgeführt waren. Die Sel
lenheit des Namens Alverich im mecklenburgischen Kolonialgebiet,
die Unsicherheit des Verfassers des R. Z. R. bei —
zu Dametze, Zvaberow und In indagine Rutnik und die bedeutende
Stellung Alverichs von Barnekow am Hofe des Fürsten Johann
sprechen m. E. dafür, daß es sich hier überall um denselben Mann
handelt. Erx war einer der gewerbsmäßigen Lokatoren, der, wenn
die eigenen Mittel nicht mehr ausreichten, sich des Kapitals des rei
chen Lübecker Kaufherrn bediente und ihm dafür einen Anteil an

der neuen Gründung überließ.

Jegorovp) hat den Alperich von Barnekow mit großer Bestimmt
heit sür einen slavischen Magnaten erklärt. Er begrundet diese These
folgendermaßen: 1. In Barnekow wohnten nach demZehntenregister
Wenden; 2. die Barnekows standen in „Beziehungen zum kontinen—
talen Rügen, dieser slavischen Hochburg, wo sie die Siedlung Wen-
deschen“) Barnekow, 4 km s. Franzburg, besaßen;“ 3. sie standen
in verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Bülows und Güstekows,
die von Jegoropo dem wendischen Adel zugezählt werden; 4. die rü—
gensche Lime führte im 14. und 15. Jahrhundert die rein slavischen
Lieblingsnamen“ Dargeslav-Darsleue und Jareslav-Jerslav.

Diese Gründe sind zu prüfen: 1. 1230 besaß Alverich noch kein
Lehen in dem damals noch rein wendischen Barnekow; er hat das
Dorf erst zwischen 1230 und 1237 erhalten und zwar wohl zu dem
Zweck, es mit deutschen Bauern zu besetzen. Wurden denn die hol
andischen Mynhers, die eine Siedelung auf Java anlegten, damit
zu Malayen? Gerade der Umstand, daß hier 1230 noch Wenden
fahen und Alverich erst nachher das Dorf erhielt, spricht für seine
deutsche Abkunft. 2. Die Beziehungen der Barnekows zum konti
nentalen Rügen sind erst 12550) nachweisbar, wo ein Lubbert von
Barnetow zusammen mit Reinfried von Pentz und Heinrich Dotemberg
bei Fürst Jaromar von Rügen Zeugen waren. Heinrich Dotemberg
ist aber über den mecklenbuürgischen Fürstenhof nach Rügen gelangt

M. U. 375, S. 373.
 Das et zwischen Aluericus und Johannes Flamingus deutet auf Ver—

wandschaft der beiden hin; sie brauchen aber nicht Brüder gewesen zu sein, wie
das Beispiel des Alfwinus zeigt.

3) Jegorov ll, S. 325 f.
Von Jegorov gesperrt gedruckt.
Po. U. 616.
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und Reinfried von Pentz aus dem Lande Wittenburg!) über Rostock,
wo er 1237 testierte.“) Alle drei Ritter sind also erst in das rügensche
Gebiet von Westen her eingewandert. Das zeigt eher, daß sie
nicht slavisch, daß sie anderen Ursprungs waren als die von alters

her auf Rügen ansässige Ritterschaft. Das Dorf Wendeschen Barnekow,
heute Hohen-Barnekow, 7 km nö. Triebsees, wird erst 1280 genannt,
als Fürst Wizlav ll. es dem Kloster Neuenkamp verlieh.“) Wie etwa
die Pentze, die Schönfeldts oder die v. d. Osten bei Demmin ihre

Familiennamen auf Dörfer, die sie hier angelegt hatten, übertrugen,
wird auch Lubbert dem Dorf, das er mit Deuischen besetzte, den
Namen gegeben haben, während die Slaven, die aus ihm weichen
mußten, sich in der Nähe dieses Orts niederließen und ihre neue
Niederlassung im Unterschied zum deutschen Barnekow als Wendeschen
Barnekow bezeichnet haben. 3. Daß die Bülows und Güstekows
wendischen Ursprungs gewesen seien, ist eine unbewiesene Annahme
Jegorovs; alle Quellennachrichten sprechen dafür, daß sie deutsche
Ritter waren.) 4. Die erwähnten slavischen Vornamen würden
beweiskräftig sein für das 13. Jahrhundert, aber nicht für die spätere
Zeit, wo die Gegensätze der Rasse durch die gemeinsame Zugehörigkeit
zum Ritterstand sich verwischen.'“)

Die rein deutschen Namen des Geschlechts im 13. Jahrhundert:
Alverich, Lutbert, Johann, Reimar, Heinrich, und Alperichs nahe
Beziehungen zu Johann Fläming sprechen entschieden für deutsche
Abstammung.

Der Alverich des R. Z. R. ist also Alverich von Barnekow von
1237. Als junger, unternehmungsfroher Lokator hat er um 1230

zuerst im Lande Wittenburg, dann im Lande Bresen sich betätigt,
in das er bald ganz seinen Wohnsiztz verlegte. Leider fehlen für das
13. Jahrhundert alle Nachrichten über Besitzveränderungen in Dametze
und Schwaberow; der Name Alverich erscheint aber in keiner Zeu—
genliste der Schweriner Grafen, sodaß anzunehmen ist, daß Alverich
den Besitz im Lande Wittenburg schon sehr bald wieder aufgegeben
hat. Weihnachten 1237 erscheint Alverich zum erstenmal mit dem
Zunamen de Barnecowe, als Bischof Ludolf von Ratzeburg das eben
gegründete Nonnenkloster Rehna bestätigte.“) Von 12460) bis 1271
wird er in zahlreichen Urkunden der Mecklenburger Fürsten als Zeuge

) Reinfried von Pentzens Vater
12/, Hufen in Körchow unmittelbarer
Schwabenow.

M. U. 463.

 Po. U. 1184.

Vgl. unter Godefridus.
) Auf Jegorovs hoffnungslosen Versuch, auch den Namen Alverich auf dem

Wege über Abt Alverich von Neukloster zu einem slavischen Namen zu stempeln,

einzugehen, erübrigt sich.
6) M. U. 471.
 M. U. 722 ff. s. M. U. Bd. lV, Reg. S. 116.

Walter war 1230 als Zehntinhaber von

Nachbar des Zehntinhaäbers Alverich in
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aufgeführt. Er war Burgmann in Wismar und gehörte damit zum

engeren Gefolge seines Lehensherrn.

Bege:

(S. 374) G)egenthorp ecclesia IlI. Begel et di-
midium. preéter quos dimidia uacat

episcopo XVII) Ksp. Beidendorf
Bege wird bäuerlicher Lokator gewesen sein. Ein Bege ist

sonst in den urkundlichen Quellen dieser Zeit nicht nachweisbar.

Berengerus:

(S. 370) Pvtrowe. Berengerus Il. X uacant epis-
copo. XXIIII Ksp. Vietlübbe

vgl. Bege.

Bernardus:

(S. 362) Campowe Bernardus dimidiam decimam
habet ab episcopo. nichil uacat. VI

Klokestorp Bernardus dimidiam decimam

habet ab episcopo. nichil uacat epis-
copo. XII. Ksp. Karlow

Lesten Bruno].) ll. etbernardusll.XXXVI.Ksp.Gudow
Besendale Bernardus II. preter quos

dimidia decima uacat episcopo XII. Ksp. Gudow

(S. 366) Cvultsin Bernardus ll. preter quos dimi-
diam decimam habet prepositus Ksp. Zarrentin

In Campow am Nordostufer des Ratzeburger Sees saß 1252
ein Berlif mit seinen Söhnen?) Es ist also fraglich, ob der Ber-
nardus von Campow mit Berlif identisch ist. In den übrigen

4 Dörfern ist der Zehntinhaber Bernhard vermutlich ein Abkömmling
des Bernhard von Maltzan, der 1194 als Schiedsrichter zwischen
Bischof und Domkapitel für das Land Ratzeburg tätig war.) Ur
kundlich wird der Bernhard von Maltzan unserer Eintragungen in
das R. Z3. R. nur 12300) als Zeuge bei der Bestimmung der
Grenzen zwischen der Stadt Lübeck und dem Bistum Ratzeburg
erwähnt.') Deutlich zeichnet sich hier ab das Erbe der älteren
Genetation, der Befitz des ganzen Dorfes Klocksdorf bei Gr. Mol

(S. 363)
(S. 364)

i) Das einleitende B der Zeile fehlt. Die Hufenzahl ist von anderer Hand,
aber anscheinend mit derselben Tinte eingetragen.

) Das Wort Bruno steht auf einer Rasur.
 M. U. 705.

M. U. 154.

M. U. 379.
6) Eingehend ist die Indentität dieser Bernharde und die Geschichte

Bernhards üi. von Maltzan untersucht in M. Ib. Bd. 96, S. 137 ff.
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zahn,) von den Neuerwerbungen der jüngeren, einzelnen Lokatoren—
hufen in Langenlehsten, Besental und Külzin.

Bernadus Trimpe:

(S. 362) Slaubrize Meinolfus et Bernardus Trimpe
habent decimam duorum mansorum XV. Ksp.Schlagsdorf

Durch das verbindende et sind Meinolf und Bernhard als nahe
Verwandte und gemeinsame Besitzer der beiden Hufen gekennzeichnet.
Ein Geschlecht Trimpe ist sonst im Ratzeburgischen nicht bekannt.
Da die Präposition de vor Trimpe fehlt, wird es sich hier nur um

einen persönlichen Beinamen zu Bernardus handeln, um ihn von

Bernhard von Maltzan und Bernhard von Wiendorf zu unterscheiden.
Eine Rolle von irgend welcher Bedeutung hat dieser Bernhard
Trimpe nicht gespielt, da er in keiner Urkunde als Zeuge angegeben
ist. Wenn er überhaupt ritterlichen Standes gewesen ist, so wird
er bald in den bäuerlichen hinabgesunken sein. Über Jegorovs
mißglückten Versuch, diesen Bernardus Trimpe zu einem Herrn
de Brake zu machen, s. unter Meinolfus.?)

Bernardus de Wigenthorp:

(S. 362) Ratisstorp sohannes de Multsan habet
decimam duorum mansorum. Bernardus

de wigenthorp. IIllor. nichil uacat epis-
coOpo. XII. Ksp. Schlagsdorf

Der Zusatz de Wigenthorp, der diesen Bernhard von dem im
Ratzeburgischen schon alteingesessenen Bernhard von Maltzan und
von Bernhard Trimpe unterscheiden soll, weist auf seinen oder seines
Geschlechts Herkunftsort hin. Jegorovs Versuche, ihn auf Wickendorf
bei Schwerin zurückzuführen, ist schon aus sprachlichen Gründen ab—
zulehnen, ebenso die Gleichsetzung von Wigentorp mit Wendorf.)
Vielleicht ist Wiendorf, östl. Schwan, von ihm angelegt worden.
Bernhards Herkunftsort ist allem Anschein nach das Dorf Wigen-
torp, 7 km ö. Weimar.“) Weimar gehörte damals zum Besitz der
Orlamünder Grafen. Es spricht also viel dafür, daß Hermann von
Wigendorf dem Grafen Albrecht von Orlamünde nach Ratzeburg
gefolgt ist und dort von ihm die Schlagrestorfer Hufen als Lehen er—
halten hat. Damit fallen alle Versuche, Hermann von Wigendorf
zu einem Glied der Maltzans zu machen, in sich zusammen.

Berta:

(S. 371) Pricenthorp Berta l. VIll.

J In Molzahn selbst gehörte der ganze Zehnten dem Bischof.

Vgl. unter ReihsisJegorov Il, S. 19 f. vgl. dazu Witte, S. 75 f.
AÄusführlicheres über ihn in M. Ib. 96, S. 138 f.
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(S. 374) Vilebeke Berta l. aliam partem epis-
copi habet ecclesia Gnevesmulne.
Heradus l. X. Ksp. Grevesmühlen

Jegorovi) will durch den Hinweis darauf, daß die Inhaber
der Zehnten von Tankenhagen, 6G km nnö., und Pohnstorf, 8 km
ons. Prieschendorf, vom Jahre 1335, Marquard und Detlef de
Pretzendorp, Herren von Parkentin waren,“) auch die Zehntinhaberin
Bertha von 1280 dem Geschlecht der Parkentin zuweisen. Diese
höchst problematische „Wahrscheinlichkeit wird“ für Jegorov „zur
Gewißheit“ durch den Verkauf eines Teils des Dorfes Vilebeke 1263
seitens des den Parkentins zuzurechnenden Eggehardus Holzatus.
Da Frauen nicht als Lokatoren aufzutreten pflegten, wird man in
Berta die Witwe eines Lokators, und, wie die geringe Zahl der
Hufenzehnten zeigt, eines recht unbedeutenden Lokators erblicken
müssen. Man vergleiche nur mit diesem kärglichen Anteil den großen
Komplex, den ein anderes Mitglied des parkentinschen Geschlechts,
Heinricus Holtsatus, sich im nicht weit enifernt liegenden Kirchspiel
Kalthorst zuweisen ließ.) Möglich ist allerdings, daß die Parkentins
in dem Bestreben, ihren Besitz in Klütz und Dassow zu erweitern,
eine Reihe kleinerer Güter wie etwa die der Witwe Ku im 13.

Jahrhundert erwarben.

(S. 366) Blizemer:
Pampurine Blizemer dimidiam decimam
habet ab episcopo. Ksp. Zarrentin

Blisemer ist der einzige Zehntinhaber in der Grafschaft Schwerin,
der durch seinen Namen als Wende gekennzeichnet ist. Von diesem
Blisemer findet sich aber in der verhältnismäßig reichen Urkunden
überlieferung der Gegend um Zarrentin sonst keine Spur mehr; ein
Beweis dafur, wie bewußt die Schweriner Grafen, die hier haupt
—X— Umgebung fern
hieilen. Noch 1329 wird Pamperin, das damais Lützowscher Besitz
war, als villa sclavicalis bezeichnet.“) Auf Blizemers Verbleib deu
tet aber der Name Blisemerstorpe hin, den 1300 noch das heutige
Blivenstorf, 5 kim sö. Neustadt  Mecklb., trug.') Blivensdorf liegt
unweit Wabel, dem Antiqua Wobele, das die Böddenstedts 1251
vom Kloster Zarrentin gegen ihren Besitz um Zarrentin eintauschten.“)
Zwei Jahre später kaufie das Kloster villam slauicam sibi contiguam
Wokendorpe, das ein Ratbertus de Tsernentin ihm überließ, „quia

Jegorov Il, S. 293.
M. U. 5612, S. 539.
M. A. 996.

Vqr. unter Heinricus Holtsatus.
M4708.

2639.
667.

MeckleStrel. Geschichtsblätter Ig. 1Xx 1933.
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recessit à terra nosstra mansurus in Slauia.“l) Zur Zeit des

Verkaufs weilte Ratbert aber schon nicht mehr in der Grafschaft, sondern
hatte mit der Leistung der Gewere zwei Wittenburger Bürger beauf—
tragt, nicht, wie man beim Umfang des Besitzes von 9 hufen an

nehmen sollte, Ritter.“) Das läßt vermuten, daß die Schweriner
Ritterschaft den Verkehr mit ihm mied. Entgegen meiner früheren
Ansicht, halte ich es doch für möglich, daß Ratbertus trotz seines
deutschen Namens ein Wende war.“) Wo dieser Ratbertus geblieben
ist, wissen wir nicht. Aber ähnliche Gründe mögen auch den im
nahen Pamperin wohnenden Wenden Blisemer veranlaßt haben,
das Land Wittenburg zu verlassen. Vielleicht bot ihm das Kloster
unter günstigen Bedingungen Land an der Stätte seiner ersten Grün—
dung bei Neustadt, w. Parchim, an, wohin sich auch die Böddenstedts
1251 begeben hatten. Dort wird er dann nach dem Muster, das

er den Deutschen abgesehen hatte, das Dorf Blisemerestorp angelegt
haben. Hätte diese Gründung schon vor 1230 bestanden, so würde
sie wohl eine slavische statt einer deutschen Endung in ihrem Namen
getragen haben. Man wird in diesem Verschwinden Blisemers aus
dem Land Wittenburg eins der letzten Beispiele für das Zurückwei—
chen der sozialen Oberschicht des Wendentums aus dieser Gegend

dedehsoecsastenhenen Masse der Einwanderer deutscher Kultur sehendürfen.

Bole:

(S. 373) Krukowe Bole l. preter quem dimidia

uacat episcopo. Vill Ksp. Proseken

Bürgerlicher Lokator, wohl identisch mit dem Bole de Crucowe
in Wismar?) aus der Zeit vor 1258. Krukow lag zwischen „St.
Jakobshof“ und der „Lübschen Burg“ bei Wismar.

Boleke:

(S. 362) Demere [Godescalcus II.] ecclesia kar-
lowe. l. Boleke. l. preter quos dimidia

uacat episcopo. XXII. Ksp. Karlow

1) M. U. 727. Wokendorf wird im Zehntenregister nicht genannt, vermut
lich weil es 1230 noch ganz von Wenden bewohnt war und infolgedessen auch
keinen Hufenzehnten zahlte. 1253 scheint dort äber schon die Hufeneinrichtung
sich durchgesetzt zu haben, da hier jetzt mit Ausnahme von 8 Hhufen von den
übrigen Zehnten gezaählt werden.

2) Jegorov Il, S. 131 bezeichnet den Ratbert als Ritter; das ist aber aus
M. U. 727 nicht zu entnehmen.

3) Unhaltbar ist aber Jegorovs Konstruktion II. S. 134: Aatbertus — Ot-
bertus von Valluhn.

) Witte, S. 102 f. verwirft die Beziehungen zwischen Blisemer und Blievens
dorf und die daraus erschlossenen Vermutungen und sieht in Ratbert einen
Deutschen trotz des Fecessit ... mansurus in Slauia.

Techen, 8 65; über die Zeit der Eintragung vgl. dort, S. VlIl f.
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(S. 364) Borchardestorp. Burchardus et boleko llll.
dimidia uacat episcopo XIIIl.) Ksp. Breitenfelde

Die Verbindung der beiden Namen durch et zeigt, daß es sich
hier um nahe Verwandte handelt. Boleke ist danach ein Lupus.“)
Urkundlich kommt er nicht mehr vor.

Botolfus:

(S. 370) Strestorp IAlbertus l. Botolfus l. IIIl or
uacant episcopo] XII. Ksp. Vietlübbe

Botolf kommt in den Urkunden nicht vor. Vielleicht ist aber
Botelsdorf nach ihm benannt, das Jegorov wohl mit Recht als das
ehemalige Strestorp im Kirchspiel Vietlübbe ansieht.“) Wahrscheinlich
waren Älbert in Strestorp wie Botolf bäuerliche Lokatoren.

Broder?

(S. 374) Rambowe Broder l. partem episcopi
habet ecclesia Begenthorp IX.

Dammhusen Rode broder dimidium.

petrus 1J et dimidium. preter quos
dimidia uacat episcopo XXXI Ksp. Proseke

Rambow liegt 5 km s., Dammhusen 2 kme sw. Wismar. Da
der Name Broder häufig in Wismar vorkommt, wirdes sich hier
um Wismarer Bürger handeln. Vielleicht sind Broder und Rode
Broder identisch.

Bruno:

(S. 303) Lesten Bruno]) Il. et Bernardus II.
XXXVI.

(S. 363) (S)Raliges) wedekindus IIl. filii Bru-
nonis In. écclesia Il. prepositus Xll. XL Ksp. Sterlei

Der Name Bruno steht auf Rasur und ist mit schwarzer Tinte
von derselben Hand, die den übrigen Tert geschrieben hat, nachge—
tragen. Das Bindewort et hat sich, da es in derselben blassen
Tinte wie Bernardus geschrieben ist, auf ein anderes Wort bezogen
als auf Bruno, nämlich äuf das getilgite Wort'). Bruno läßt sich
daher nicht durch Verwandtischaft zu Bernardus näher bestimmen.

(S. 373)

i) Die Angaben über Borstorf sind erst in späterer Zeit nachgetragen.

S. Ae Il, 74, Anm. 312.
N Vgl. S. 37 unter Burchardus.

Igoroo Il, S. 239 f.
echen, Register S. 86.

Bruno steht mit dunkelschwarzer Tinte auf Rasur.
5) Das Anfangs-s8 von Siralige ist fortgelassen.

) Jegorov ll, S. 62 f. nimmt an, deadn ein Fehler in der Schreibung
des Namens zur Korrektur geführt habe. Die Radierung ist aber von solchem
Umfang, daß man hier nurt Anderung eines ganzen Namens annehmen kann.
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Jegorov konstruiert aus dieser Eintragung ein mecklenburgisches
Geschlecht von Lehsten, das sonst kaum nachweisbar ist. DieLehstens
im Parchimschen um 1250 stammen von den brandenburgpommer
schen de Listen, de Leist.) Damit erübrigen sich alle weiteren

Ausführungen Jegorons über Wanderungen der pommerschen
Lehstens nach Lauenburg. Zwei Brunos sind um 1230 bekanni:
Bruno cognatus noster (des Bischofs Brunward von Schwerin), der
zusammen mit Bernhard. von Wiendorf Zeuge war, als Brunward
April 1229 das Domstift in Güstrow weihte;) und Bruno de
Sculeberghe, der Oktober 1280 in Bützow beim Bischof Brunward
in einer Doberaner Angelegenheit testierte.“) Schulenberg liegt
3km s. Marlow und ist wahrscheinlich das alte Cepitzco, das 1210
Brunwards Verwandten Detlef von Gadebusch überwiesen war.)
Man kann daher annehmen, daß beide Brunos identisch sind.
Dieser Bruno wird aber kaum Lokator von Langenlehsten gewesen sein.

Burchardus (Lupus):

(S. 364) Borchardestorp. Burchardus et bolekolIll.
dimidia uacat episcopo XIIIl.)

Pvtselin Burchardus III]

Jesowe Burchardus Il. preter quos
dimidia decima uacat episcopo XII. Ksp. Vellahn

(S. 369) Woltsekenthorp wedekindus l. Bur-
chardus IllII XII.

(S. 369) Ad slauicum Nesowe Bvrchardus dimi-
diam decimam habet X

ln superiori uilla Tarnevitz Bvrchardus VI.

lippoldus VI

(S. 367)
S. 368)

Ksp. Breitenfelde
Ksp. Wittenburg

Ksp. Rehna

Ksp. Klütz
Ist der Burchard, der an 6 räumlich z. T. weit getrennten

Stellen Besitz hatte, eine einzige Person, oder müssen hier mehrere
Besitzer angenommen werden? An einer Stelle saß ein Burchard,
dessen Besitz über den normalen Anteil des Lokators hinausging
und seinem Inhaber auch eine höhere soziale Stellung ficherte: in
Wendisch-Nesow und in Wölschendorf bei Rehna. Unter den Vasallen
des Bistums Ratzeburg führte 1230 nach den Quellen nur einer

den Namen Burchard: Burchard Lupus, der zuerst urkundlich am
8. 1X. 1230 in Ratzeburg erscheint, als Bischof Gottschalk sich mit
der Stadt Lübeck über die gemeinsame Grenze ihrer Gebiete einigte.)

 Vgl. M. Ib. Bd. 96, S. 183 f.
M. U. 368.

) M. A. 380.

M. U. 192.

 Die Eintragung ist erst später erfolgt und von anderer Hand am unteren

Rand de 3 Vgl. über die Zeit: Jegorov Il, S. 74, Anm. 312.



37

Aus den Zeugenlisten ergibt sich nun, daß Burchard Lupus, der
dann allerdings erst wieder 1237 genannt wird,“) fast ausschließlich
in Urkunden auftritt, die die Gegend um Rehna und Gadebusch
betreffen. Er war Zeuge am 6. X. 1237, als Fürst Johann dem
Kloster Rehna das Patronat der Kirchen zu Rehna und Wedendorf
verlieh,) am 26. XIi. 1237, als Bischof Ludolf das Rehnaer Kloster
bestätigte?) Als Nesower Gutsnachbar von Warnekow und Bülow
hat er seinen Namen mit unter die Bestätigungsurkunde zum Verkauf
der Dörfer Warnekow und Neuendorf seitens Johanns v. Bülow
an das Lübecker Domkapitel vom 19. XII. 1242 setzen lassen“) und

als Wölschendorfer Gutsnachbar war er anwesend, als Fürst Johann
1244 die vor ihm von den Bülows aufgelassenen 7 Hufen in Vi—

tense an das Kloster Rehna verlieh.) 1246 war er im Gefolge des

Mecklenburger Fürsten, als dieser dem Kloster Rehna das Dorf
Woitendorf übergab.b)

In die Gegend von Klütz führt uns eine andere Urkunde vom
Jahr 1246, die Gottfried von Bülow, Bernhard von Walie und
Burchard Lupus testierten, in der Fürst Johann dem Kloster Rehna
die von seinem Vasallen Johann von Wittenburg dem Kloster ge
schenkten Güter zu Tarnewitz bestätigte.') Burchard Lupus hatte
dort aber später noch bedeutenderen Besitz. 1248 erwarb das Kloster
Reinfeld vom Ritter Burchard Lupus für 600 Mark das Dorf.
Beckerwitz und je 2 Hufen in dem anstoßenden Landsdorf, sw. Egger
witz, und in Gägelow, 5 km w. Wismar.') Beckerwitz liegt Tarno—
witz gegenüber an der Südwestküste der Wohlenberger Wiek.“)

Auch für Borsdorf (Burchardestorp) liegt ein wesentlicher Grund
vor, in seinem Zehntinhaber Burcharduüs Lupus zu sehen. Boleko
und Burchard waren, wie das verbindende et zeigt, nahe Verwandte.
Boleko hatte für sich allein aber noch den Zehnten einer Hufe in
Demern; und Demern grenzt unmittelbar an das Nesow des Bur—

chard Lupus.)

 M. U. 467.

M. AU. 471.

M. U. 548/4.
M. U. 553.
R . 578.

s) M. U. 578. Auf Grund der eigentümlichen Besitzverteilung in Tarnewitz
und der Nebeneinanderstellung von Lupoldus Ursus und Burchardus advocatus

de Luchowe in M. U. 305, dem ersten Vertrag über die Jreilasna Waldemars ll.,
vermute ich, daß unser Burchard Wolf oder sein Vater aus Lüchow stammt und
nicht aus Holstein. Daraus erklärt sich die Verschiedenheit des Wappens der

meclend hchen Zupi (Wolf) von dem der holsteinischen (Pfeil).. U. 617.

Die meisten dieser Tatsachen hat dcher Jegorov ll, S. 74 vorgebracht.Jegorovs Behauptung, II, S. 75, daß nach M. U. 2101, 2104 und 2276 Bors
dorf noch 1291 Besitz der Lupi gewesen sein soll, läßt sich aber aus den angezo
genen Urkunden nicht mit dieser Sicherheit herausinterpretieren.
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Für die Identität des Burchard Lupus mit dem Zehntlehenträger
in Jesow liegt nur ein indirektes, aber deshalb nicht gering zu schätzen
des Beweismittel vor, die starke Bevorzugung der beiden Rufnamen
Burchard und Marquard in der seit 12571) mit festem Geschlechts—
namen auftretenden Familie von Jesow, die den Namen der beiben

Lupi von 1230 (vgl. „Marquard“) enisprechen. Auf Beziehungen
der Jesows nach Lauenburg, wo sie vielleicht später Borsdorf oder
Linau zu Lehen trugen, deutet ferner, daß Burchard von Jesow an
den Rostocker Landfriedensbündnis-Verhandlungen vom 13. VI.
12832) nicht als Gefolgsmann des Schweriner Grafen, wie man er—

warten dürfte, teilnahm, sondern als Vasall des Herzogs von Sachsen
Lauenburg. Auffällig ist der bedeutsame und schnelle sozialeAufstieg
der Jesows in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderis, sodaß Mar—
quard von Jesow 1309 den Bischofssitz in Ratzeburg besteigen konnte.
In drei Generationen wäre ein solches Emporsteigen für Nachkommen
eines Lokators von einer oder von zwei kieinen Ortschaften kaum

möglich gewesen. Anscheinend beruhte das Ansehen des Geschlechts
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf den reichen Mittein,
die es durch die Veräußerung des Besitzes im Lande Mecklenburg

gewann. Schon Burchard Lupus selbst hatte damit begonnen.)
So besteht ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, daß alle 6

Zehntinhaber identisch sind. Das Geschlecht Burchard Lupus' hat
sich später in den Herren von Jesow fortgesetzt, während ein anderer
Zweig sich nach dem Fürstentum Werle gewandt hat.

Aus Jesow schenkte vor 1284 Bischof Ulxich von Ratzeburg den
Zehnten von 5 Hufen an das Kloster Eldena bei Grabow. Von

Nesow ist bis zum Ende des Jahrhunderts wenigstens die Hälfte
der Familie verloren gegangen. 1294 verkaufte der Lübecker Bürger
Gerhard Friso 21/, Hüfen in Wendisch Nesow an den Mecklenburger
Fürsten.) In Wöischendorf hatten 1266 auch die Bülows Besitz,
den sie wohl von Burchard Lupus erworben hatten.)

Will man versuchen, über die Entstehung dieser Besitzmasse
Klarheit zu gewinnen, so wird man den Gesamlbesitz der vier Lupi
im Bistum Ratzeburg als Einheit zu Grunde legen müssen. Dann
tritt zu Buchards Anteil noch der von Marquard, von Boleko und

von Dietrich Lupus hinzu. Daraus ergibt sich ein grundherrlicher
Besitz ganzer Dorffluren in WendischNesow (Burchard) und in

M. U. 801.
M. U. 1682.

—A J

) M. U. 2118. Fpe Ulrich starb 1284. Über die Schwierigkeit bei der
Berechnung der Hufenzahl. Jegorov, ü6. 172, Anm. 772. Jegorovs Versuch,

aus „einer alten Familienüberlieferung“ einen engen uprem der Herren
von Jesow mit den Blüchers zu konstruieren, i, S. 173, ist vollig verfehlt.

) M. U. 2296.
5) M. U. 1056.

N
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Linau (Marquard). Hier im Osten und im Westen des Bistums
scheint das Schwergewicht des Familienbesitzes zu liegen. Von
Linau aus wird Borsdorf, von Wendisch Nesow aus werden die Hufe im

benachbarten Demern und die 4 Hufen in Wölschendorf exworben sein;
aber, wie der Name Borchardestorpe zeigt, erst nach der Teilung unter
die 4 späteren Besitzer. 3 Hufen befaß die Familie in Gudow, die
Dietrich Lupus zufielen; von hier aus scheint Marquard im Auftrage
des Laändesherrn das Gudow benachbarte Sarnekow angelegt zu
haben. In Renzow und Jesow ist auf Lokation im Austrag des
Landesherren zu schließen. Schwierigkeiten setzt einer Erklärung der
Besitz Burchards in Pulselin enigegen. Die Hufenverteilung in Tarne—
witz deutet darauf hin, daß hier Burchard Lupus und Lippold Behr
ihnen als Grundeigentum zugewiesene Feldfluren zusammenlegten
und dann gemeinsam das Dorf Tarnewitz gründeten, das sie unter
einander teilten.

Deutlich tritt der Unterschied des Besitzes der Lupi von dem
der ältesten Ratzeburger ritterlichen Kolonisatoren wie etwa der
Ritzerow, Schorlemer und Albi hervor. Hier ausschließlich grund
herrliche Gründungen; dort zwar auch grundherrlicher Dorfbesitz,
aber es zeigt sich schon der neue Typ des lokatorischen Spezialisten,
der zu Wohlstand zu kommen sucht, indem er im Auftrag des
Landesherren moglichst viele Dörfer entstehen ließ. Zwar fiel
ihm bei jeder Gründung nur etwa ein Drittel des Dorfes als Anteil
zu; aber es war ihm möglich, falls er eine größere Anzahl neuer

Dorfer errichtete, an Wohlstand den alten Familien mit ihrem ge—
schlossenen grundherrlichen Besitz gleichzukommen. Es ist ein kapi—
talistischer Zug, der in die Kolonisation damit eindringt.

Da die Lupi grundherrlichen Besitz im Lande Ratzeburg und
im Lande Gadebusch hatten, wird man annehmen müssen, daß ihr
Ahnherr noch vor 1201 in die Grafschaft Ratzeburg eingewandert
ist. Vom öffentlichen Leben in jener politisch so stark bewegten Zeit
hat er sich augenscheinlich ferngehalten; und damit trat Stillstand
in der Besitzentwicklung ein. Als das Familiengut dann unter die
4 Erben aufgeteilt wurde, reichte der einzelne Anteil nicht mehr aus,
den standesgemäßen Aufwand zu bestreiten. Neue Erwerbsquellen
mußten gesucht werden; und man hoffte, sie zu finden, indem man
sich dem Fürsten als Lokator anbot.

Christoforus:

(S. 363) Dvzowe Xpoforus Il. preter quos dimidia
decima uacat episcopo. XIIl Ksp. Mustin

(S. 370) Dargun heinricus II. xpoforus l. Her-
mannus l. V uacant épiscopo. XVill Ksp. Vietlübbe

Der Rufname Cyhristoforus erscheint in der Urkundenliteratur
Holsteins und Mecklenburgs in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
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sonst nur einmal. 1220 waren bei Bestätigungen des GrafenAlbrecht
von Ratzeburg, Holstein und Orlamunde n das Kloster Neumünster
auch Ritter ludestus de Harge et filius suus christoforus als Zeugen
anwesend.) Dann verschwindet Christof von Harrie ganz aus der
holsieinischen Überlieferung. Da Volquin in dem Dutzond unmulelbart
benachbarten Goldensee aus dem 6 kmenw. Bordesholm gelegenen
Dorf Langwedel stammt?) und Christofs Heimat Harrie, 6 kin sö.

Bordesholm, verhältnismäßig nahe bei Langwedel liegt, kann an—
genommen werden, daß der Christoph in Dutzow mit dem von Harrie
in Holstein identisch in; er wird mit Volquin von Langwedel seit
etwa 1215 als Vasall des Grafen Albrecht nach Ratzeburg gekommen
sein und dort die Lokation des Dorfes Dutzow durchgefuhrt haben.
Das Zehntenlehen von einer Hufe in Dargun läßt sich aber nicht
aus einem Lokatorenverhältnis erklären.

Conradus:

(S. 363) Holembeke Conradus dimidiam deci
mam habet ab episcopo.

Ad Antiquum Mulne Conradus lI.
preter quos dimidia decima uacat

preposito IX.

Mvlne dimidia decima uacat Episcopo.
Conradus dimidiam habet ab epis
copo xll. Ksp. Mölln
(A)d nouam ecclesiam. Ecclesia J.

[Conradus Illl. Episcopo uacant Vii

et dimidius XXV.]

(G)newesmulne secclesia II. in agris
Rademersuelt Conradus l. Theodoricus

in agris antiquis Gnevesmulne.] Ksp. Grevesmühlen
Drei Konrade sind aus den Zeugenreihen von Urkunden der

Zeit von 1220 1240 bekannt:

1. Conradus, ein miles de BRazeburg, der mit seinem Amts
genossen Coruus zusammen 12299) bei dem Vertrag des Ratzeburger
Bischofs mit den Dannenberger Grafen über die Zehnten im Lande
Weningen Zeuge war. Er wird gleichzusetzen sein mit:

2. Conradus de Louenburg, der am 2. XIl. 1235 unmittelbar
vor Walrauen seine Unterschrife unter eine Urkunde des Bischofs
Gottschalk von Ratzeburg setzen ließ, in der dieser seinem Domkapitel
den halben Zehnten von Woitendorf, 8 km sw. Rehna, verlieh.)

N Hasse l, 369.

 Val. unter Volquimus.
) M. U. 375, S. 8976.
1)3 M. A. 441
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Dieser Conradus de Louenburg wird aber schon im November 1224
im Gefolge des Orlamünder Grafen bei der Schenkung mehrerer

Hufen in Hoibeke genannt.)
3. Conhradus Wackerbart. Von 1238 bis 1266 wird er mehr

fach in engen Beziehungen zu Mölln erwähnt. Er war aber 1238
noch jung, da er in den Zeugenlisten der beiden ersten Urkunden,
die seinen Namen enthalten, zusammen mit Hermannus de Mortdale
an letzter Stelle steht.) Er wird also von Konrad von Ratzeburg

Lauenburg zu unterscheiden sein.
Für den Zehntinhaber Konrad in Mölln und Hollenbeck kommt

wohl nur der Konrad von Lauenburg in Betracht, dessen Einordnung
in die Zeugenlisten zeigt, daß er eine angesehene Stellung in der
ratzeburgischen Ritterschaft inne hatte. Wie die Inhaberschaft von
Zehnten zweier ganzer Dörfer vermuten läßt, gehörte er zu den älteren
Gefchlechtern des Landes.*) Ich nehme daher an, daß er oder sein Vater
ursprünglich Burgmann eiwa in Lauenburg war und von dem Grafen
Albrecht von Orlamünde mit größerem Landgebiet in der Gegend des
heutigen Mölln und südlich Sterlei belehnt wurde, wo sie dann Mölln
und Hollenbeck als grundherrliche Siedelungen anlegten. Die Wahl
des Grundbesitzes in Mölln wurde wohl bestimmt durch die beiden
Lokatorenhufen, die ihm in Alt-Mölln gehörten. Mit dem Geschlecht
der de Luneburg — de Lauenburg, das auf Vogt Heinrich von

Lüneburg zurückgeht, scheint Konrad nicht verwandt gewesen zu sein,
da er dem Kreis seinet Angehörigen in den Zeugenlisten fernsteht.

Konrad von Lauenburgs Erbe in diesem Besitz wird Konrad

Wackerbart gewesen sein. Er war Zeuge im März 1238, als
Herzog Albrecht von Lauenburg dem Ratzeburger Bistum die Frei
heiten des 7 kim w. Mölln liegenden Dorfes Walksfelde bestätigte,“)
im Dezember 1240, als Bischof Ludolf zum Testament Walravens
von Ritzerow seine Zustimmung gab,“) im Februar 1262, als Her
zogin Helene von Sachsen der Stadt Mölln den Besitz des Dorfes
Gulz bestätigte,s) und am 20. 1. 1263, als die Herzöge von Sachsen
der Stadt Möllu den Besitz des Dorfes Pinnow schenkten.) 1300
schenkte Otio Wackerbart dem Heiligen Geist-Altar zu Mölln 2 Hufen
daselbst und 4 Hufen in Gudow mit allem Recht, das Ritter Otto
dort nachweislich schon longo tempore inne gehabt hatte.)

i) Hasse l, 421.
ij R.U. 480 vom 5. lll. 1238 und 482 pom 14. IV. 1238.

5) Vgl. vasse J. 288. Vielleicht war Thiethardus de mulne Konrads
Vater, be den der später bei den Wackerbarts häufig vorkommende Name

Thetleuus zurückgeht.
) M. U. 480.

M. U. 516.

daß i, 210.
de e ll, 255.t. L. IV. 15.

9]
Unter den Zeugen befindet sich auch ein Johann v. Sterley.
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Konrad Wackerbart hatte aber auch Beziehungen zur Gegend
um Neuenkirchen. Das dortige Zehntenlehen von Hufen scheint das
Lokatorengut in dem großen Kirchdorf von Hufen zu sein. 1245
wird Konrad Wackerbart, umgeben von schwerinschen Vasallen, als
Zeuge in einer Arkunde genannt, in der Graf Günzel von Schwerin
dem Ratzeburger Bischof alle Rechte in den Dörfern Benin, Bodow
und Boissow, 4 km s. Neuenkirchen, überließ;)) im MNai 1254 testierte
er unter Rittern des Landes Wittenburg bei der Verleihung von
13 Hufen in Kölzin seitens des Schweriner Grafen an das Kloster
Zarrentin.) Und 1287 gaben Oito und Luder Wackerbart ihre aus
drückliche Zustimmung zum Verkauf der Fischerei in den Boissower
Gewässern, die unmittelbar an den Neuenkirchener See stoßen.)
Von einer Familie von Neuenkirchen melden für das 13. Jahrhunder
die mecklenburgischen Urkunden nichts.) Da sie sich ader über et

waigen anderen Besiß Waderbarts im LandeWittenburg ausschweigen,
ist es wahrscheinlich, daß Konrad Wackerbart auch in Neuenkirchen
der Besitznachfolger jenes Conradus des R. 3. R. war, und daß dieser
Conradus, der Zehntenlehen in Mölln, Hollenbeck und Neuenkirchen
vom Bischof zu Lehen trug, eine Person war.

Fraglich bleibt indessen, ob der Zehntinhaber der einen Hufe
in agris Rademersuelt mit dem bisher behandelten Conradus de
Lauenburg-Raceburg identisch ist. Der Besitzanteil ist recht klein
und befindet sich im Lande Bresen, in dem die Lokation oft von
Unternehmern bäuerlichen und bürgerlichen Standes betrieben wurde.

Daniel.

(S. 369) Zvre Daniel II. preter quos dimidiam de-

cimam habet prepositus xi Ksp. Körchow

Es handelt sich hier um die typischen Lokatorenzehnten von Zühr,
2 km w. Körchow. Als Zehntinhaber wird man mit Jegorov) den
Burgmannen Daniel von Wittenburg ansehen können. Ein Ein—
dringen der Geschlechter, die das engere Gefolge der Schweriner
Grafen bildeten und in Schwerin und nordwestlich Schwerin saßen,
in das Land Wittenburg ist bis 1280 nirgends nachweisbar; damii
schaltet der 1237 zum erstenmal auftretende Daniel von Schwerin
als Lehensträger dieses Zehnten aus. Der Daniel in Zühr war am

20. V. 1222 im Gefolge des Grafen Albrecht von Orlamuide Zeuge,
als er die Sipstorfer Mühle dem Lübecker Bistum überließ,) und

) M. U. 566.

 M. U. 733. Kölzin liegt 8 kmes. Neuenkirchen.
2) M. U. 1929.

 Die im 13. Jahrhundert in Vorpommern blühende Familie de Nienkerken
führt ihren Namen auf Neutirchen bei Greifswald zurück

) Jegorop, il, G. 186 Daß Daniel ein Sohn des „Großmagnaten gilde
bode“ pcpesen ist aber eine durch nichts begründete Annahme Jegorovs.

. L. 40.
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am 1. VI. 1220, als er die Grenzen des Klosters Preetz festlegte.)

Der Besitz Daniels erscheint gegenüber dem der älteren Geschlechter
recht spärlich. Es ist aber immerhin möglich, daß er nach der Nie
derlage seines Herren 1225 sich aus dem Lande Wittenburg zurückzog
wie eiwa die Schorlemers und die Pentze und deshalb 1230 schon

einen Teil seines ehemaligen Besitzes veräußert hatte.

Edelerus:

(S. 364) Kvzen Edelerus dimidiam decimam
habet ab episcopo.)

(S. 365) Cvlpin Edelerus dimidiam decimam
habet. xll. Ksp. Krummesse

heute: St. Georgsberg

Wie der Umfang des Besitzes zeigt, handelt es sich hier um das
Glied eines angesehenen Geschlechts. Jegorovs Annahme, der Ver
fasser des Registers habe aus früheren Lehensverzeichnissen, in denen
der Name unseres Zehntinhabers nur mit dem Anfangsbuchstaben E.

verzeichnet gewesen sei,“) eigenmächtig ein Edelerus statt eines
Eggenhardus gemacht, um ihn von Eckehardus Holtsatus in Wendisch
Sarow zu unterscheiden, ist vor allem deshalb unwahrscheinlich, weil
Kulpin nur 4, Kühsen 7 km w. Ratzeburg liegen. Ein Irrtum über
den Namen des Zehntleheninhabers von Kulpin ist bei der Nähe
des Orts zu Ratzeburg dem Kassenführer des Ratzeburger Bistums
nicht zuzutrauen. Und wenn es sich darum handelte, zwei Männer
gleichen Vornamens von einander zu unterscheiden, war der Verfasser
des R. Z. R. um Beinamen bisher nicht verlegen gewesen. Bei
dem Suchen nach der Persönlichkeit dieses Edeler darf man sich aller
dings nicht auf die ratzeburgischen Urkunden beschränken, sondern muß
auch die des Grafen Albrecht von Orlamünde heranziehen, der mit
Vorliebe Mitglieder der ratzeburgischen Ritterschaft zu seinen Diensten
verwendete. Friedrich von Cernebeke machte er zu seinem Truchseß

und später zu seinem Vogt in Itzehoe,) Nikolaus von Salem zum
Vogt' von Hamburg.)) Vogt in Oldenburg war Eler oder Etheler
de Grobe. Grobe ist hier kein Familienname, sondern nur eine an

dere Bezeichnung für die Vogtei Oldenburg.
Am 8. J. 1221 war Edelerus aduocatus in Aldenborch auf dem

Grafending bei Plön anwesend, als Graf Albrecht dem Kloster Preetz

i) Hasse l, 387. Der Daniel, den Jegorov Il, S. 146 für das Jahr 1226
anführt, i der von B. L40. Es scheint fast, als ob Jegorov bei seiner Schnell
arben die' M. W.z32 angefügte Anmerkung, die er zitiert, nicht einmal ganz
durchgelesen hat. Die Urkunde M. U. 332, auf die wohl bei Jegorov die Jahres
zahl 1226 zurüdzuführen ist, enthält weder Hildebodos noch Daniels Namen.

) Von spateret Hand ist hier nachgetragen; gherke crummesse nabet.
Jegorov i, S. 81 f. S. dazu Witte, S. 91.

Vgi. zu Fridericus dapifer.
Val. S. 18 f. zu Nicolaus de Salem.



die Zehnten aus den Ländern Plön, Lütjenburg, Oldenburg und
Krempe verlieh.) im Mai 1222 wohnte et in des Grafen Gefolge
dem Verkauf der halben Mühle in Sipsdorf an das Lübecker Bistum
bei.) Ende 1228 war Ethelerus aduocatus de Grobe Zeuge bei
einem Gütertausch des Bischofs Bertold von Lübeck im Lande lden
burg.s) Januar 1225 treffen wir edhelerus de grobe in Angelegen
heiten des Lübecker Bischofs wegen Sigsdorfs im Gefolge desGrafen.)
Bei der Neuordnung der Verhältnisse in Holstein scheint er den ge
eigneten Zeitpunkt zum Übertritt auf die Partei des Schauenburger
Grafen abgepaßt zu haben. September 126 hatte sich auch Etheletus
aduocatus de aldenburg unter der Masse holsteinischer Ritter einge
funden, die Adolfs IV. Gründungsurkunde für das Kloster Preetz)
testierten.) Zum letztenmal erscheint Elerus de Grobe in einer r

kunde Adolfs IV. vom Jahre 1226 für dasLübeckerJohanniskloster.)
Dieser Ethelerus wird der Zehntinhaber von Kühsen und Kulpin

gewesen sein, die beide im nördlichen Teil des Bislums Ratzeburg
liegen. Aus seiner Stellung als Vogt des Orlamunder Grafen in
Oldenburg erklart sich der Umstand, daß er in Urkunden des Bistums

Ratzeburg überhaupt nicht genannt wird. Er wird um 1230 herum
gestorben sein. Wenn er auch Besitzer der Zehntenlehen war, so
wird er persönlich sich am bischöflichen Hofe durch einen seiner Söhne
haben vertreten lassen. Und das war wohl der Eghardus de Culpin,
der 1228 und 1229, als Herzog Albrecht von Sachsen den Johan—

nitern die Dörfer Pogetz und Disnack, nw. Ratzeburg, verlieh,?)
als Zeuge anwesend war und Jegorov soviel Kopfzerbrechen ge
macht hai.

Eilardus:

(S. 370) Ad aliud wedewenthorp. Eylardus Il.
Johannes de Camin lil Xx

Ksp. Rehna, später
KirchGrambow

(S. 373) Krankowe Eilardus l. Ppreter quem di-

midia uacat episcopo Vl Ksp. Gressow

Das „andere Wedewendorf“, heute Kirchgrambow, 4 kme ö.
Rehna, und Krankow, 12 km fw. Wismar, lagen im Herrschafts

dasse l, 372. B. L. 40.

) B. L. 46.

) 3. L. 52.

) Preetz war wer um 1212 von Albrecht von Orlamünde errichtet;
Adolf iV. hat das Kloster 1226 noch einmal gegründet, um damit Albrecht als

Gründung nicht befugt hinzustellen. 6. Zeitschr. d. Vereins f. Lüb. Geschichte,
d. XxVv, S 341 ff.

dase l, 446.NBasse L 476.
o) Hasfse 1. 463 und 474.
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gebiet des Fürsten Borwin J. von Mecklenburg und seiner Enkel.
Da Eilard in keinem andern Gebiet des Bistums Zehnten zu Lehen

trug, wird anzunehmen sein, daß er erst in das Land gekommen ist,
nachdem es 1201 von der Grafschaft Ratzeburg gelöst worden war.

Eilard ist der Gadebuscher Vogt Eilardus de Vitfle. Als Hei-
lardus de Ville taucht er 1219 unter den deutschen Rittern im Ge

folge des Fürsten Borwin J. auf, als dieser das Kloster Sonnenkamp
grundete,) und war als Eilardus aduocatus de Godebuz Zeuge,
als Heinrich II. Borwin von Rostock, Borwins l. Sohn, gm 1. VIIl.

1219 die Rechte des Klosters Doberan bestätigte.“) Ein Jahr später
wohnte er in Bukow dem Abschluß der Verhandlungen zwischen
Borwins . anderm Sohn Nikolaus von Gadebusch und den Lübeckern

über die Unterhaltung der Dassower Brücke und die Befreiung vom
Zoll beie) und testierte im Juli 1222 die in Ratzeburg ausgestellte
Sammelurkunde über die Verträge, die Vorwin l. bis dahin mit den

Ratzeburger Bischöfen über die Verteilung der Zehnten innerhalb
seines Herrschafisgebietes abgeschlossen hatte. Die letzte Kunde von
Eilard geben die beiden Eintragungen in das R. Z. R. Nach Ruf
namen wie Beinamen stammt ser aus Ostfriesland. Nach seinem

Besitz an Zehnienlehen zu urteilen, gehörte er nicht zu den bedeu
tenden Geschlechtern des Landes. In Krankow scheint er der Lokator

des Dorfes gewesen zu sein.

Eilhertus!

(S. 369) (B)vlowe Godefridus Il. Eilbertus ll. preter
quos dimidia decima uacat episcopo. XXIIII Ksp. Rehna

In der Überlieferung des Bistums Ratzeburg findet sich nur
ein Eilbert, der bei der Seltenheit dieses Namens für den Zehnten
inhaber der beiden Hufen, die sich schon durch das Verhältnis ihrer
Zahl zur Summe aller Hufen im Dorfe Bülow als Lokatorenhufen
darftellen, in Frage kommt. Ein Eilbertus de, Dargun war 1184
einer der drei Schiedsrichter für das Land Gadebusch beim Vergleich
zwischen dem Bischof von Ratzeburg und seinem Domkapitel über
die Euler des Bistums.“) Ob er aber 1230 noch gelebt hat, ob etwa
der Eilbert des R.3. R. sein Sohn war, läßt sich bei dem Fehlen
jeglicher sonstiger Nachrichten über ihn in der ersten Hälfte des 13.

Jahrhunderts nicht entscheiden.

Eylo:

(S. 364) Sirikesvelde Eylo II. preter quos dimidia de-
cima uacat episcopo. Ksp. Nussee

M. U. 254.
) M. U. 258.

3) M. U. 269: Heilardus.
 vQ. . 2840 Enardus de Godebuz, Eilard war Vogt von Gadebusch,

aber nicht ein Mitglied der mächtigen Familie de Godebuz-Marlowe.
 . u. T Dargun-Dragun, 7 km ö. Gadebusch.
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Über diesen Eilo, der anscheinend die Lokatorenhufen von Sirks—
felde inne hatte, ist sonst nichts überliefert worden.

Eckehardus:

(S. 365) Ad slauicum Sarowe Eklehardus dimi-

diam decimam habet ab episcopo. Ksp. Parkentin

Eckehard wird durch den Besitz des gesamten bischöflichen Zehnten
in Klein-Sarau als Miiglied eines bedeutenderen Geschlechts gekenn
zeichnet. Jegorov vermutet in ihm einen Parkentin, den von 1240
bis 1275 öfter genannten Eckehardus Holzatus.) So verlockend
diese Hypothese auch auf den ersten Blick erscheint, so gibt doch der
Umstand zu denken, daß Eckard, der 1230 doch hätte mündig sein
müssen, erst 1240 in der Überlieferung hervortritt.

Eckhard von Barmstedt, der 1211 in einer Urkunde des Grafen
Albrecht von Orlamünde über linkselbische Besitzungen als Zeuge
genannt wird,“) kommt nicht in Betracht, da keinerlei Beziehungen
der Barmstedis zum Bistum Ratzeburg bekannt sind. Eher könnte
Eckard von Kulpin der Zehntinhaber von KleinSarau sein, das nur

b kmen. Kulpin liegt. Dazu paßt gut, daß Eggehardus de Culpin
beim Grenzvergleich zwischen dem Biolum Ratzeburg und der Stadt
Lübeck die Reihe der ritterlichen Zeugen anführt, während Eggehardus
Holtsatus sich nicht unter ihnen findet.) Ebenso waren Inter den
8 Rittern, die ihren Namen untet Bischof Ludolfs Bestätigung des
Klosters Rehna vom 26. XII. 1237 —— aufein
ander folgend, Ekehardus de Culpin, Theieuus de Parkenthin ange
führt, während Eggehardus Holtsatus oder de Parkentin auch hier
fehlt.) Zum letzten Mal finden wir Ekehardus de Culpin am
14. IV. 1238 am Hof des Herzogs von SachsenLauenburg bei der
Abgrenzung des Gebiets und der Rechte des RatzeburgerDomkapitels
in Römnitz und Ziethen und der Überweisung der Kirche in Schlags-
dorf.“) Und vielleicht ist auch die Zeugenschaft des Eghardus de
Culpin 1228 und 1829 beim Verkauf der Dörfer Pogetz und Disnack
seitens des Herzogs Albrecht an die Johanniter) darauf zurückzuführen,
daß Eckehards eigener Besitz Klein Sarau an Pogetz grenzte.) Alle
diese Nachrichten lassen doch vermuten, daß Eckard von Kulpin an
der Grenze nach Lübeck zu und in der Nähe von Pogetz wohnhaft
war, während die Jegorovsche Vermutung in den Urlkunden bis
1240 keine Stütze findet. Eckard von Kulpin war 1232 in Lauen—

 Jegorov Il, S. 96, 6. 94, Anm. 379.
2) Sasse l, 280.

M. U. 379.
9 M. U. 471.

M. U. 482.
) Hasse l, 463, 474.

) Ueber Eckard v. Kulpins BeziehungenzuKulpin, vgl.S.43f. unter Edelerus.
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burg, als Herzog Albrecht das holsteinische Kloster Preetz bestätigte.)
Der Zehntinhaber von Klein-Sarau wird deshalb der von

1228238 ofter genannte Eckhard von Kulpin gewesen sein.

Ekolfus:

(S. 373) Tressowe ekolfus l. Episcopus J. IIII. Ksp. Gressow

Ekolf wird sonst nirgends in Urkunden erwähnt. Schon die
Geringfügigkeit seines Besitzes läßt auf einen bäuerlichen Lokator
schließen.

Elyas:

(S. 373) Gvugelowe Elyas Il. preter quos dimidia
uacat episcopo XXV. Ksp. Proseken

Elias ist der Lübecker Ratsherr Elias Ruze. Als Lubicensis
burgensis hatte er im Sommer 1220 mit Borwins J. Sohn Nikolaus
über die Instandhaltung der Dassower Brücke und die Aufhebung
des dortigen Zolls verhandelt.“) Seit 1229 war Helyas Ruz Rats-
herr in Lübeck“) Im selben Jahr tritt er uns aber auch an der

Spitze der bürgerlichen Zeugen bei Wismar entgegen, als Fürst Johann
den dortigen Bürgern das zwischen St. Jakob und Wendorf liegende
Land abtrat.) Zusammen mit einem andern Lübecker Patrizier, der
ebenfalls Zehnten im Fürstentum Mecklenburg zu Lehen trug, mit
Johann Fläming, war er Juli 1231 Zeuge beim Verkauf des Dorfes
Kastahn, 5 km s. Grevensmühlen, seitens des Klosters Neukamp an
den Lübecker Bürger Siegfried von der Brügge zu Lehnrecht.“) In
der Urkunde vom 26. XII. 1237, in der Bischof Ludolf von Ratzeburg

das Nonnenkloster Rehna bestätigte, ist Elias Ruze, ohne daß sein
bürgerlicher Stand angeführt wird, in der Zeugenliste zwischen die
Ritterschaft des Fürsten von Mecklenburg und die des Bistums
Ratzeburg eingeschoben.) Daraus ist aber nicht mit Jegorov') zu
schließen, daß Elias Ruze auch Ritter war. Er lebte noch 1245.

Emeke:

(S. 364)

(S. 364)

(B)Redenvelde ecclesia IJ. Emeke. J. et
dimidium. preter quos dimidia uacat

episcopo. XXXIus.
Lvchowe Emeke II. preter quos dimi-

dia decima uacat Episcopo. VIII. Ksp. Nussee

Ksp. Breitenfelde

Hasse l, 501/2.
M. U. 269.

3) St. L. l, 44, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 59, 76 (21. ill. 1237), B. L. 88,
M. U. 567 v. 2. J. 1245: Helias Butherius. M. U. 991 v. 258. V. 1263, wo

Elias 3 genannt wird, ist eine Fälschung.
) M. A. 362.
M. AU. 387 und 545 (v. 1243).

M. U. 471.

Jegorov Il, S. 319.
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(S. 364) Zanzegnewe idem Emeke II. preter quos
dimidia decima uacat Episcopo XII. Ksp. Nussee

Völlig abzulehnen ist hier Jegorovs Versuch,) diesen Emeke
als ein Mitglied des Geschlechts v. Hake anzusprechen. Der von

Jegorovp vorgeschlagene Hemico dicius Haßte“mies in Raceburg
tritt erst 1284 zum erstenmal auf?) Jegorop weist aber darauf
hin, daß der ratzeburgische Besitz unferes Emeko an der Peripherie
der Diözese nach Holstein zu lag und daß Emeko selbst in engen
Beziehungen zu Hoistein und den holsteinischen Geschlechtern gestanden
haben muß.

Allen diesen Anforderungen genügt ein Emeko, der zusammen
mit seinem Bruder Übbo seit 1214 in der Gegend um Eutin im
Gefolge des Lübecker Bischofs und des Grafen Albrecht von Orla
münde erscheint.) 1216 waren sie anwesend, als Bischof Bertold
dem Kloster Segeberg die Schenkungen seiner Vorgänger bestätigte,9
am 8. 1. 1221 nahmen sie am Grasending auf dem Megedeberg bei
Plön teil.) 1222 taufte Emeco de Visowe, der hier zum ersten
mal nach seinem Hauptwohnsitz genannt wird, von Bischof Bertold
von Lübeck die Mühle am Abftuß des großen Eutiner Sees.?)
Sein Bruder Ubbo?) verschwindet von nun ab aus den holsteinischen
Urkunden, während Emeko haupisächlich in der Überlieferung des
Bistums Lübeck weiter genannt wird. Er war 1224 Zeuge, als
Bischof Bertold dem Kloster Preetz die Zehnten aus den Vorfern
des Klostergebiets verlieh.) Wie Edeler v. Oldenburg) befand
er sich mit andern Mitgliedern der ehemals gegen die Schauenburger
Grafen frondierenden holsteinischen Ritterschaft schon vor der Schlacht
bei Bornhöved am 29. IX. 1286 im Lager Adolfs V. in Preetz ;0)
er war zugegen, als Adolf IV. 1229 dem Lübecker Johanniskloftet

die Zuwendungen seines Vaters bestätigtei) Das letzte Mal
erscheint er persönlich zusammen mit Heinrich v. Crummesse und
Marquard v. Tralau im September 1238 bei der Bestätigung des

Preetzer Klosters durch Bischof Johann v. Lübeck.!)
Die Zehntenanteile in Sandesneben und Lüchau lassen vermuten,

daß Emeko, dem sein Fissauer Besitz zu klein geworden sein mochte,

Jegorov Il, S. 70 f.
M U. 1707.
B. L. 28.
3B. L. 32.

8 l, 372..L. 41.

Val. zu Uffo.

dase l, 422. Vaol. S. 43 f.
0) Hasse l, 446.

n * e l, 476.19 Hasse l. 504.

zu Edelerus.
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sich zur Versorgung seiner drei Söhne nach neuem Landerwerb
umsah. Da in Wagrien alles vergeben war, nutzte er seine Bezie
hungen zum Orlamuünder Grafen dus, um sich als Lokator Zutritt
in das Ratzeburger Land zu verschaffen, und ließ sich von ihm
Dorffluren an der Grenze zwischen Ratzeburg und Holstein zur
Besiedelung zuweisen. Bei Breitenfelde ist aus der Zahl der Hufen
nicht ersichtlich in welchem Zusammenhang diese Zehntenlehen an
ihn gelangt find. Die Zeit seiner Lokatorentätigkeit in Ratzeburg
wird ungefähr zusammenfallen mit dem Verschwinden seines Bruders
Ubbo aus der holsteinischen überlieferung, den wir als Uffo im
Lauenburgischen als Großsiedler wiedertressen werden, etwa in die

Jahre 1220 -23.

Emeko wird dem Geschlecht jenes Emeco de Viszowe angehören,
der 1200 im Auftrage der holsteinischen Großen, die sich an den

dänischen Königshof geflüchtet hatten, die Erhebung der holsteinischen
Ritterschaft gegen den Schauenburger Adolf III. ins Werk setzte;:)
vielleicht war es unser Emeke selbst.

Emeze:

(S. 367) Lvzowe Emeze III. Episcopus J. VIlIl Ksp. Wittenburg

Auffällig ist an dieser Eintragung die Zahl der verliehenen
Hufenzehnten und der Name ihres Inhabers. Es ist bei letzterem
aber weder an einen Fehler des Schreibers, etwa statt Emeko, zu
denken, noch an einen Zusammenhang mit den slavischen Namen
Chemlo oder Chemelin.“) Ein gleichiautender Name läßt sich in
der urkundlichen Literatur des 13. Jahrhunderts für das holsteinisch—
ratzeburgisch-mecklenburgische Kolonialgebiet nicht feststellen.

Enkelardus:

(S. 371) Bocholt [Enkelardus
habet ab episcopo.]

(S. 371) Gvstecowe Enkelardus dimidiam decimam
habet ab episcopo Ksp. Gadebusch

Es handelt sich hier um den geschlossenen Besitz der beiden
zusammenhängenden, unmittelbar nördlich von Gadebusch liegenden
Dörfer Buchholz und Güstow. Ihren Inhaber wird man also unter
den bedeutenderen Geschlechtern des Landes suchen müssen. Unser
Enkelardus ist der Ritter Engelardus de Gustekowe, der am
8. IX. 1231 als erster der vasalu ecclesie die Quittung des Bistums

Ratzeburg über den Ersatz des Schadens unterzeichnete, der dem
Bistum durch die Anlage der Neuen Mühle zu Lübeck und die

) Arnold, Chron. Slav. Vl, 13.
 So Jegorov Ill, S. 156.

MeckleStrel. Geschichtsblätter Ig. IX. 1933.
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Stauung der Waknitz entstanden war.) Auffällig ist die Zurück—
setzung der Brüder Drugleuus et Engelradus de Gusltecowe in der

Bestätigungsurkunde des Bischofs Ludolf von Ratzeburg für das
Kloster Rehna vom 26. XII. 1237.) Sie werden an den Schluß
der ritterlichen Zeugenliste gestellt. Vielleicht haben wir es hier mu
Söhnen des alten Enkelard zu tun, denen wegen ihrer Jugend
dieser Platz zugewiesen worden war. Jegorov sucht Enkelards slavische
Abstammung aus dem Gebrauch des Namens Drugleuuss) zu beweisen,
ohne zu bedenken, daß der slavische Charakter dieses Worts keines
wegs feststeht.

Euerardus:

(S. 374) Minnowe Fuerardus l. preter quem

dimidia uacat episcopo xll Ksp. Grevesmühlen

Minnow ist das spätere Dorf Hilgendorf, 5 kmeö. Grevesmühlen.
Abt Alberich von Sonnenkamp hat es 1219 cum omni integritate
fructus et juris, wie er es vom Fürsten Vorwin J. zu Lehen getragen
hatte, dem Kloster Sonnenkamp geschenkt.) Darin war aber der

dem Bischof zustehende Anteil des Zehnten nicht mit eingeschlossen.
Ob der an Eberhard verliehene Zehnie einer Hufe in Verbindung
stand mit etwaigem Landbesitz in Minnow, läßt sich aus der Eim
tragung des R. Z. R. nicht ersehen. Bei der Geringfügigkeit diefes
Zehntenbesitzes im Lande Bresen wird wohl auf einen bäuerlichen
Inhaber zu schließen sein. Die Identität dieses Eberhard mit Eber—
hard von Kalsow,') der 1242 Vogt in Grevesmühlen war,“) ist da—
her wenig wahrscheinlich.

Fredebernus:

(S. 372) Bekereviz. Reimanstorp. Wicenthorp.
lsstarum trium uillarum decimas etIIII or

mansorum decimam fredeberni dimisit

Episcopus Heinricus pro hereditate et
censu et decima dimidia. Mandrowe.

et terminis quas uilla possidet

Marquardusthorp fredebernus l. preter
quem dimidia uacat episcopo VIllI Ksp. Gressow

St. L.l, 50.
M. UAU. 471.

) Es gab im 12. Jahrhundert in Sachsen Ritter namens Drunhtlev, die
zweifellos deutscher Abkunft waren: M. U. 74 vom Jahre 1162, unter' den
Ministerialen Heinrichs des Löwen: Gerhardus de Lacheim et fissi eius Udel-

ricus et Drutleuus; H. U. 517 vom 21. XII. 1239 im Gefolge Herzog Oltos

von Weipe Druntleuus et Gerardus de Doren. VBgui Witie, S. 120.

JKalsow liegt 7 km ö. Wismar.
M. U. 534. Diese Identität wird angenommen von JegoroveIl, S. 355

auf Grund des Registers zum M. U. Bd. 1V Register. S. 138

(S. 373)
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Reimannsdorf und Marquardsdorf sind heute verschwunden,
ohne daß ihre frühere Stätte bekannt ist; Beckerwitz und Hohen—
wieschendorf liegen auf der Halbinsel zwischen dem Wohlenberger
Wiek und der Wismarer Bucht.

Es handelt sich bei der ersten Eintragung um einen Tausch,
der zur Zeit des Bischofs Heinricht) vorgenommen worden war; es
liegt hier der Auszug aus einer Urkunde vor, die schon einmal, bei
der Herstellung der Sammelurkunde M. U. 284 vom 8. VIl. 1222,

benutzt worden war, als es galt, das endgiltige Ergebnis einer
Reihe von Einzelabmachungen zwischen dem Ratzeburger Bischof und
Fürst Boxwin i. von Mecklenbuürg zusammenzufaässen. Die Auszüge
aus der Tauschurkunde über Mandrow sind aber in M. U. 284 und
im R. Z. R. verschieden gefaßt worden. Sie lauten folgendermaßen:

M. U. 284. R. 2Z. R.)

II. Recepimus insuper in be-—
neficio pro villa Mandrov,

quicquid decimarum habuit
episcopus in tribus uillis

Begereuiz, Vutmunde, Wi-
zendorp, Reimansdorp...

.. quod uillam, que uocatur

Mandrowe, sicut eam filius

meus (sc. Borwins J.) Nicho-
laus ubique disterminauit, in
liberam possessionem epis-
copo dedimus.

Bekereviz, Reimanstorp, Wicen-
thorp; istarum trium uillarum
et lIlllor mansorum decimas

Fredeberni dimisit episcopus
Heinricus pro hereditate et censu

et decima dimidia Mandrowe et

terminis, quas () uilla prossidet.

Deutlich gibt die Form des R. Z3. R. das ältere Regest wieder.
Der Bischof zahlte nach ihm als Preis die Zehnten der drei Dörfer
Beckerwitz, Reimannsdorf, Wieschendorf und die Zehnten von 4
Hufen des Fredebern. M. A. 284 hat aus der ursprünglichen Ur—
kunde über den Tausch die in ihr genannte Zahlenangabe der
Dörfer, nämlich 3, übetnommen, zählt aber trotzdem 4 auf, indem
es die 4 Hufen des Fredebern durch den Dorfnamen Vütmunde er—
setzt. Im Transsumpt vom Jahre 1260 ist dies Vütmunde in Wath-

munde umgewandelt. Danach sind die 4 Hufen des Fredebern iden—
tisch mit dem Wathmundes) von 1260. Das Dorf ist heute ver—
schwunden; aber da es in M. U. 284 zwischen Beckerwitz und
Wieschendorf eingeordnet ist, wird man seine Stätte auch in ihrer
Nähe suchen müssen.

Bischof Heinrich starb am 29. 19. 1228. Vgl. M. U. 352.
M. U. —75, S372.

9) Jegorovs Gleichsetzung von Wathmunde mit Gothmann an der Nord
westgrenge des Landes Boitim —ist nicht hallbar.

 1
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Als Besitz des Fredebernus kommen nur die Zehnten der 4
Hufen in Wathmunde in Betracht.) Ein Ritter Fredebern wird als
Urkundenzeuge zum erstenmal bei dem Verzicht des Fürsten Johann
von Mecklenburg auf das Patronat der Kirchen im Walde Klütz zu
Gunsten des Ratzeburger Bischofs vom 2. VIli. 1256 genannt.“) Es
handelt sich hier, wie ein Vergleich der Zeugenlisten in den Urkunden
M. U. 776, 791 und 817 zeigt, um den Ritter Fredebernus Hus-
cummer.

1265 legte Fürst Heinrich von Mecklenburg auf Bitten des
Ritters Heinrich von Strahlendorf den Hufen, quos quondam Wrede—
bernus contulerat ad écclesiam in Indagine construendam, die

Freiheiten bei, die auch die übrigen Kirchen dieser Gegend genossen.“)
Mit dieser Indago, dem späteren Friedrichshagen, 8 icm sö. Greves—
mühlen, ist wohl die Indago Fredeberni gemeint, die nach dem
R. Z. R. ganz in der Nähe von Marquardestorp gelegen haben muß.
Da hinter: In Indagine Fredeberni im R. 3. R. keinerlei Eintragungen
gemacht worden sind,) wird hier 1230 noch alles im Fluß gewesen
sein; vielleicht war dem Fredebern als Ersatz für die 4 Wathinunder
Hufen noch ungeordnetes Land in und bei Marquardestorp verliehen
worden, damit er dort im Auftrage des Bistums oder des Fürsten
einen Hagen anlege. 1230 war die Indago Fredeberni aber noch
nicht mit Kolonisten besetzt. Indago Fredeberni und Marquardesthorp
mögen dann später in dem Kirchdorf Friedrichshagen vereinigt
worden sein, in dem Fredebern mehrere Hufen zur Errichtung einer
Kirche gestiftet hatte.

Der Ritter Fredebern Huskummer von 1256 wird kaum mit

dem Fredebern des R. 3. R. identisch sein. Die Huskummers stehen
aber in nahen Beziehungen zu der Familie Ketelhodt. Abgesehen
von der Gleichheit der Wappen sprechen dafür die beiden Geschlechtern
gemeinsame Vorliebe für die Namengruppe Nikolaus-Gerhard, die
gleichzeitige Auswanderung beider Familien um 1264, nach dem Tode
des Fürsten Johann von Mecklenburg, in das Fürstentum Werle
und die gelegentliche Nachbarschaft von Angehörigen beider Familien in
Zeugenlisten?) von Urkunden. Als Gerhard Ketelhodt am 30. V. 1279

der Kirche zu Wattmannshagen, 10 km w. Teterow, das Eigentum
von einer Hufe in Raden schenkte, stellle er die Bedingung, daß der
Pfarrer an bestimmten Sonntagen seiner Blutsverwandten, die schon
gestorben seien; des Fredebern, der Gertrud, des Eckhard Hahn, der
Salborg und Hermanns und Arnolds, gedenken solite.') Es läßt

 Daher sind Jegorovs Versuche, I, S. 312, die Fredebern als Besiztzer
von Beckerwitz und Reinmannsdorf annehmen, mißglückt.

) M. U. 776.
M. U. 1028.

M. 2. 375, S. 378.
2 617, 2182.
Pi. 1431.7
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sich mit den überlieferten Quellen schwer feststellen, ob dieser Gerhard
Ketelhodt der von 1254-1277 häufig genannte Gerhard J.9) oder
der seit 12792) erscheinende Gerhard Il war. Die Sorge für sein
und seiner Gemahlin Seelenheil in der Urkunde vom 30. V. 1279

läßt auf ein ziemlich hohes Alter schließen; deshalb vermute ich in
ihm Gerhard J. Ketelhodt.

Eckehard Hahn wird nicht Gerhards Vater gewesen sein; wohl
vermute ich aber in ihm Gerhard Ketelhodts Schwiegervater.“) Er
wird als lebend zum ietzten Mal zum 25. 1V. 1247 erwähnt.) In
Fredebern wird man dann Gerhards Vater vermuten dürfen. Er

wird der Urahn der beiden Familien Huskummer und Ketelhodt
gewesen sein und dieselbe Person sein wie der Fredebern des R. Z. R.
Die Beziehungen der Huskummers, Ketelhodts und Hahns stellten
sich also folgendermaßen dar:

Eckehard âBku Gem. Salburg
12304

Rikolaus Tochter X. Gem. GerhardlKetelhodt Fredebern Huskummer
12661296 P nach 1279 i2509 1279

J * u

Mathias Gerhard ll. RNikolaus,
aus anderer

Ehe als
Matthias.

Nikolaus Gerhard

Von dem Fredebernus des R. Z. R. läßt sich also nur sagen,
daß er 4 Hufen in einem Dorf Wothmunde bei Beckerwiz besessen
hat, die er aber wohl schon vor 1222 aufgeben mußte. Er war

ferner Zehntinhaber von 2 Hufen in Marquardestorp, in dessen
Rachbarschaft ihm auch um 1230 die Indago Fredeberni zur Be—
siedelung zugewiesen wurde; vielleicht war dies der Ersatz für etwaige
Nachteile, die Fredebern bei dem Vergleich Borwins J. mit Bischof
Heinrich von Ratzeburg 1222 erlitten hatte. Fredebern scheint dann
Marquardestorp und die Indago zum Dorf Friedrichshagen vereinigt
und durch Überweisung mehrerer Hufen den Grund zum Kirchspiel
Friedrichshagen gelegt zu haben. Viel spricht dafür, daß er der
gemeinsame Ahnherr der Huskummers und Keielhodts war.

9 M. U. 734, 792, 817, 1208, 1254, 1297, 1350, 1373, 1437.
 N. u. 14596.
3) Mathias Ketelhodt und Gerhard ll, vermutlich Gerhards J. Söhne,

werden M. U. 1896 als amici et consanguinei des Nikolaus Hahn bezeichnet,

adengehhe Vywehi Söhne von Nitolaus' Schwester.
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Fridericus:

(S. 364) Dargenowe Heinricus J. fridericus J. preter
quos dimidia decima uacat episcopo XVII]. Ksp. Gudow

(S. 364) Hagen fridericus II. preter quos dimidia

decima uacat episcopo. Ksp. Nussee
(S. 368) Mererade Ifredericus II.) tercia pars uacat

prepositol XVI Ksp. Hagenow
(S. 368) Grancin fridericus II. Reinfridus IIII. XII Ksp. Hagenow
(S. 368) (VP)ilan. lecclesia IJ. fridericus II. Theo-

dericus Il. prepositus habet IX. XXXII] Asp. Vellahn
(S. 368) Clodram fridericus Il preter quos dimidia

decima uacat episcopo xlIll Ksp. Vellahn

Schon 1190 ist ein Ritter Friedrich von Hagenow nachweisbar.
Er stand zusammen mit Werner von Marsow an der Spitze der

ritterlichen Zeugen, als Bischof Isfried von Ratzeburg dem Grafen
Heinrich von Dannenberg die Zehnten im Lande zwischen Elbe, Elde
und Walerow verlieh;) er war mit Werner von Marsow Schieds

richter für das Land Wittenburg, als Isfried sich 1194 mit seinem
Domkapitel über die Stiftsgüter verglich,.) und war zwischen 1196
und 1200 zugegen, als der Bischof die von der Gräfin Adelheid

dem Dorf Walksfelde verliehenen Befreiungen bestätigte.“) Dann
erscheint erst wieder 1241 beim Grafen Gunzelin von Schwerin ein
Ritter Hermann von Hagenows) und 1246 bei Pribislav von Parchim

ein Heinrich.) Man wird hier zwei Möglichkeiten ins Auge fassen
müssen: 1. der Friedrich von Hagenow don 1190 war etwa 1201

in der Schlacht bei Waschow gefallen ohne Nachkommen hinterlassen
zu haben, und Hermann und Heinrich von Hagenow 1241 und 1246
waren Mitglieder eines anderen neuen Geschlechts, das in den

er Jahren in Hagenow saß; 2. Friedrich von Hagenows Geschlecht
hat fortbestanden; aber seine Nachkommen haben zeitweilig andere
Ramen geführt und sich nach anderen Besitzungen, die ihnen im
Lande Wittenburg gehörien, genannt. Gegen die erste Möglichkeit
spricht vor allem, daß weder bei Hermann noch bei Heinrich irgend
welche persönlichen Beziehungen zum Ort Hagenow nachweisbar sind.

Merkrade besteht heute nicht mehr, doch nimmt Jegorovs) wohl
mit Recht an, daß es dem kaum 2kmnw. Hagenow liegenden

) Der Name fredericus ist nachträglich hinzugefügt; vielleicht erklärt sich
dadurch die abweichende Schreibweise.

Der Anfangsbuchstabe fehlt im Original.
M. U. 150

M. U. 154.
M. U. 160.
M. U. 530.
M. U. 8588.

Jegorov, I, S. 159.
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Granzin benachbart war, mit ihm also einen zusammenhängenden
Komplex bildete; ebenfalls grenzte das weiter westlich liegende
Vellahn im Nordosten an Kloddram.

Ein Friedrich v. Kloddram befand sich am 11. . 1232 im

Gefolge Johanns J. von Mecklenburg, als dieser dem Bischof Brunward
von Schwerin 10 Hufen in Böbelin bei Neubkloster schenkte;) und
zwar steht Friedrich unmittelbar nach dem Truchseß Gerhard von
Schnakenburg an der Spitze der ritterlichen Zeugen.“) Einen Herren
von Kloddram würde manumdiese Zeit eher am schwerinschen als
am mecklenburgischen Hof erwarten. Leider datiert die nächste Ur—
kunde des Fürsten Johann erst vom 16. V. 1236,9) sodaß nicht fest
zustellen ist, ob dieser Friedrich von Kloddram sich längere Zeit oder
nur vorübergehend beim Mecklenburger Fürsten aufgehalten hat.
Ein Ritter Friedrich von Vellahn hat 1257 das Dorf Bantin, 3 km
von Zarrentin, an das Kloster verkauft.) Da er nicht unter den

Zeugen der Urkunde aufgeführt ist, in der Graf Günzel dem Kloster
das Eigentum dieses Dorfes verlieh, kann vermutet werden, daß er
damals schon nicht mehr in dieser Gegend saß. Bantin war 1230
Schorlemscher Besitz;“)) da die Schorlemers zusammen mit Friedrich
in Granzin begütert waren, ist es möglich, daß Friedrich für den
Verzicht auf seinen Anteil in Granzin mit Ländereien in Bantin
entschädigt worden ist.

Für die Zeit nach 1257 läßt sich weder ein Geschlecht von
Kloddram noch eine Familie von Vellähn feststellen. Daher ist an—
zunehmen, daß die Beifügungen de Clodram und de Vilan gar
keine Geschlechtsnamen waren, sondern nur den Ort angaben, auf
dem diese Ritter saßen oder aus dem sie stammten. Aus diesem
Grunde nehme ich an, daß der Zehntinhaber Friedrich in Merkrade,
Granzin, Vellahn und Kloddram dieselbe Person war. Jegorovs
Versuch,s) den Friedrich von Vellahn und von Kloddram mit

Friedrich von Meding auf Melkof zu identifizieren, tut dem R. Z. R.
Gewalt an. Wenn bei den Vellahner und Kloddramer Zehntin—

habern nur der Rufname angeführt, aber bei dem erst darauf
folgenden Melkofer das unterscheidende de Medingen hinzugefügt

) M. AU. 397.

JAus dem Umstand, daß am Schluß der 7 Namen enthaltenden Zeugen
liste zu M. U. 397 die beiden Slaven Heinrich Wargussewitz und sein Bruder
Tessemar aufgezählt sind, schließt Jegoroo tendenziös, daß Friedrich unter „vor
wiegend slavischen Zeugen“ genannt, werde (a. a. O. Il, S. 170), und verweist
bei dieser Gelegenheit auf den allerdings als Wenden anzusehenden Dargemoizle
von Kloddram von 1194 (M. U. 154). Jegorov läßt aber ganz die Möglichkeit
außer Acht, daß Friedrich nur Besitznachfolger, aber kein Nachkomme des Darge
moizle war.

3) M. U. 453.
M. U. 801.

M. U. 375, S. 366.
A. ad. O. ll, S. 170.
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wird, so muß man bei einem so bewußt arbeitenden Manne wie
dem Verfasser des R. Z. R. annehmen, daß er den Melkofer Friedrich
durch den Zusatz von den beiden andern hat unterscheiden wollen.

Für alten Besitz eines Ritters aus der Gegend von Hagenow
auch in Hagen im Kirchspiel Nussee, dem heutigen Mannhagen' 3 kim
onö. Walksfelde, spricht die Zeugenschaft Friedrichs von Hagenow
in einer Walksfelder Angelegenheit schon vor 1200.) ÜberDargenow
berichten die Quellen nur bis zum Jahre 1230; aber es steht nichts
der Annahme entgegen, daß auch der Friedrich, der ohne einen unter—
scheidenden Beinamen als Inhaber von Zehnten in Dargenow ge

nannt wird mit dem Vellahner und Mannhagener Friedrich identisch
ist. Die verwandschaftlichen Beziehungen des folgenden Stamm—
baumes sind nur Vermutungen. Für den Friedrich des R. 3. R.
ergibt sich, daß er 1232 am Mecklenburger Hof war. Es ist aber
fraglich, ob er identisch ist mit dem Friedrich von Vellahn vom Jahre
1257 oder ob es sich hier etwa um seinen Sohn handelt. Daß das
Geschlecht Friedrichs von Hagenow aber auch nach der Auswande—
rung aus dem Land Wittenburg geraume Zeit fortbestanden hat,

zeigt die Memorienstiftung der Brüsewitze vom 10. Vlil. 1295.)
In ihr werden aufgeführt: Ritter Hermann von Hagenow und seine
Gemahlin Adelheid, Ritter Heinrich von Hagenow mit seiner Gemahlin
Gertrud und Söhnen, Ritter Friedrich von Hagenow. Hermann war

1241 Zeuge, als Graf Günzel von Schwerin den Hamburgern freie
Schiffahrt auf der Elde und Zollfreiheit in Boizenburg gewährte;)
zum letzten Mal begegnet er 12669). Heinrich erschein? 1246 am
Hof des Fürsten Pribislav in Parchim;) von ihm werden die
späteren Herren v. Hagenow abstammen. Da Friedrich in der
Memorienstiftung erst nach Hermann und Heinrich aufgezählt ist,
wird er auch erst nach ihnen verstorben sein; ich halte ihn für iden
tisch mit dem Friedrich von Hagenow, der am 18. V. 1278 als

brandenburgischer Vasall überliefert ist.')

Friedrich J. von Hagenow. 1190-1200.

Sohn: Friedrichll. von Dargenow, Mannhagen, Merkrade,Granzin,
Kloddram, Vellahn. 1236., 1232.

Söhne
Hermann 1241, 1266. Gem. Adelheid. * vor 1295.

Heinrich 1246. Parchimscher Lehensmann. Gem. Gertrud.
 vor 1295.

M. U. 160.
M. U. 2350.
M. U. 530.
M. 10s8s.
M. U. 588.

M. U. 1360.1
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Friedrich 111. 1275. Brandenburgischer Lehensmann.
 vor 1295.

Auffällig ist, daß Friedrich von Hagenow nicht Inhaber der
Zehnten ganzer Dörfer war wie sonst die Mitglieder der ältesten
Kolonistengeneration, sondern nur die Rechte genoß, die dem von

den Fürsten beauftragten Lokator zustanden.

Fridericus dapifer:

(S. 368) Cerbeke fridericus dapifer dimidiam de-
cimam. XxIl. Ksp. Wittenburg

Wie Heinricus pincernat) war Fridericus dapifer Hofbeamter
des Grafen Albrecht von Orlamünde und Holstein; 1214 war er

sein Truchseß, bis er 1216 dies Amt dem Reinfried Schorlemer über—
ließ und als Vogt den Oberbefehl über die wichtige Burg von Itzehoe
übernahm. Im März 1224 wird er in den Urkunden zum letzten
mal als Vogt genannt. Der Sturz Albrechts riß auch Friedrich von
seiner Höhe, sodaß er Holstein verlassen und sich auf seinen grund—
herrlichen Besitz in Cernebeke zurückgezogen haben wird, wo wir
ihn um 1230 noch treffen. Cernebek — Düsterbek lag im Kirchspiel

Wittenburg, ist heute aber verschwunden. Die Identizität des
Fridericus de Raceborch mit dem Fridericus dapifer und dem

Fridericus advocatus de Ezieho ergibt sich aus dem Vergleich der

folgenden Zeugenlisten:

N Vagl. unter Heinricus pincerna.
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Fridericus de Ludwardeshusen:

(S. 376) Wigershop fridericus de ludwardeshusen

duas partes decime habet. XV Ksp. Hohenhorn

Der Herkunftsort dieses Friedrich war Lüdershausen, 11 kmenö.
Lüneburg,.) 3 kmesw. Artlenburg. Es handelt sich hier wohl wie
bei einem großen Teil der Zehnteninhaber im Ksp. Hohenhorn, bei Otto
und Werner von Lüneburg, Gerhard, Heinrich Schack, um Lune—

burger Burgmänner. Schwer erklärlich ist aber, weshalb dem Frie—
drich von Lüdershausen nicht wie den obengenanmen der ganze
Zehnte, sondern zwei Drittei zufiel.) An der Kolonisation' des
Wendenlandes haben sich alle diese Lüneburger Burgmannen nach
1230 nicht mehr beteiligt. Friedrich lebte noch 1257.0)

Fridericus de Medenge:

(S. 368) Melcohchhe sdimidiam decimam habet Fri-

dericus de Medenges xllll Ksp. Vellahn

Friedrich von Medingen stammt aus altem Lüneburger Burg—
mannengeschlecht. Medingen liegt 20 beim sö. Lüneburg, Wkmenw.
Bevensen.) Er wird noch als Zeuge 1236 bei dem Vergleich zwischen
Erzbischof Gerhard II. von Bremen und Herzog Otto über den Gorries

werder und den Finkenwerder) genannt. Mai 1252 gab Bischof
Gerhard von Verden dem Kloster Lüne den Zehnten in Adendorf
bei Lüneburg, den der Klosterpropst Konrad von den Brüdern Wer—

ner und Friedrich militibus dictis de Medinge gekauft hatte.') Da
Herren von Meding nach 1230 in rechtselbischen Queilen im 13.

Jahrhundert nicht mehr erscheinen, ist anzunehmen, daß Friedrich
seinen Besitz in Melkof bald wieder aufgegeben hat, zumal er im
Lüneburgischen noch bis 1252 genannt wird.

Fridericus Stultus:

(S. 365) Albrechtesuelde fridericus stultus

dimidiam decimam habet. Ksp. St. Georgsberg

Ritter Fridericus Stultus begegnet zuerst 1227/8 als Zeuge, als
Graf Heinrich von Schwerin die Lübecke von jedem Zoll in seinen
Landen befreite.“) Friedrich Dumme sSxtullus — dumm) steht also von

) Jegorov ll, S. 383, Anm.* 768 schreibt mit gewohnter Flüchtigkeit: 8/
S. W. Lüneburg.

) 2wig Erklärungsversuch, M. Ib. 69, S. 315 erscheint mir gekünstelt.
 Sudendorf i, 43.
 Jegorovs Gleichsetzung des Friedrichvon Meding mit Friedrich in

Kloddram Vrtn auf der dilettantischen Namensfpielerei: Klobram (R. 3. R.!)
— Gollern bei Bevensen, auf.

9) M. U. 445.

) M. U. 690.

* M. UA. 345.
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Anfang an in engen Beziehungen zu Lübeck. Er scheint der Fre—
derik Dumbe aus Lübeck zu sein, der 1229 zusammen mit einem

Mombern den öältesten Handelsvertrag der deutschen Kaufleute zu
Riga und auf Gotland mit dem Smolensker Fürsten abschloß.)
Die Anstrengungen dieser Reise scheinen ihm nicht absonderlich be—
kommen zu sein. Denn im Jahre 1230 hat dominus frethericus stultus
in extrema constitutus uosuntate dem Lübecker Domkapitel zur Er—

richtung einer Vikarie 50 Mark Silber vermacht, denen sein Sohn
dominus frethericus noch 10 weitere Mark hinzufügte.“) In der

Bestätigung dieser Stistung durch Papst Gregor IX. vom 9. 1V. 1232
wird unser Friedrich als fredericus miles dictus stultus“) bezeichnet.
Der Fridericus dumme, der am 3. VIll. 1232 als miles in Lauen—

burg der Bestätigung des Klosters Preetz durch Herzog Albrecht von
Sachsen beiwohnte, war vielleicht sein Sohn.) Ein lübischer Bürger,
der zugleich Ritter war, scheint mir undenkbar; wohl ist es möglich,
daß sich die Stadt Lübeck seiner bei Verhandlungen im fernen Osten
bediente.

Gerardus:

(S. 364) Wolterstorp Willehelmus et Gerardus II.
preter quos dimidia decima uacat pre-

posito XII Ksp. Breitenfelde
Kattemarke [Gerardus l. Heinricus II.

episcopo Ill uacant. xIij Ksp. Körchow

(S. 373) In uilla Gerardi Gerardus l. IIll or
uacant episcopo. —

(S. 373) Quale Gerardus l. preter quem dimidia
uacat episcopo. XVI Ksp. Gressow

(S. 378) (G)alin) Gerardus II. Ksp. Granzin in
Boizenburg

Der Woltersdorfer Gerhard wird näher bestimmt durch die An
gabe eines Bruders Wilhelin, des Wilhelm von Rosental.“) Dieser
Wilhelm hatte Besitz in dem 2 km sö. von Galin liegenden Granzin
in Boizenburg und in dem 3 kmeö. Kattemarke“) liegenden Zapel.
Die beiden Brüder sind also im Kirchspiel Breitenfelde, im Lande
Wittenburg und in Boitzenburg als Lokatoren derselben oder un—

St. Lal, Anh. S. 694.
B. L. 6ö.

) B. L. 73.
ij hasse i 501/2; der Friedrich in Mannhagen ist aber Friedrich von

degenen deshalb sind alle Schlüsse, die Jegorov J S. 80, aus einer vermuteten
dentität dieses Friedrich mit Friedrich Dumme zieht, unhaltbar.

) Der Anfangsbuchstabe fehlt im R. Z. R.
) Vgl. unter Willehelmus.
 Rach einer Mitteilung des Archivrats Dr. EndlerNeustrelitz ist Kattemark

das heutige Helm, 4 km nö. Körchow.
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mittelbar benachbarter Dörfer anzusprechen. Wesentlich ist, daß
neben dem vielgenannten Wilhelm auch ein Gerhard von Rosental
1230 in einer Hildesheimischen Urkunde als Zeuge auftritt.) Sein
Verschwinden aus dem Hildesheimischen mag daher rühren, daß er
sich nach 1230 ganz dem rechtselbischen Besitz widmeie, während
Wilhelm noch bis 1244 eins bedeutende Stellung am Hofe des
Hildesheimer Bischofs inne hatte.?)

Dem Namen Gerhardus nach könnte Gerhard von Rosental
identisch sein mit dem Truchseß Gerhard am Hof Johanns von

Mecklenburg vom Jahre 1231) Doch scheint sein Besitz im mecklen—
burgischen Landesteil für diese Stellung zu gering, und außerdem
spricht die Reihenfolge der Namen in der Zeugenüuste sehr start für
Gerhard von Schnakenburg. Gegen Gerhard Ketelhot spricht neben
dem Umstand, daß er urkundlich erst 1254 vorkommt,) das gänzliche
Fehlen des Namens Wilhelm in dieser Familie. Zu erwarten wäre
zunächst, daß in Hinsicht auf die Lage seines Besitzes Gerhard als
Vasall des Schweriner Grafen erscheine. Für die ganze Zeit von
1230 bis 1240 besitzen wir aber nur eine einzige Urkunde derselben
mit einer Zeugenliste; und diese Urkunde betrifft den äußersten
Südosten der Grafschaft, kommt also hinsichtlich der Zeugen für die
Länder Wittenburg und Boitzenburg iaum in Betracht.) Deshalb
muß auf einen Versuch, die weiter Deszendenz des Gerhard fest—
zustellen, verzichtet werden. Das Auftauchen des Ortsnamens Rosen
thal, 4 km s. Wismar,“) scheint dafür zu sprechen, daß Gerhard oder
Wilhelm auch dort Besitz erworben haben; doch kann der Name

Rosenthal auch unabhängig von unserm Rittergeschlecht etwa auf
Grund der natürlichen Lage des Orts entstanden sein. Eggersdorf
(Villa Gerardi), 7 km nw. Wismar, und Quaal, 8 kim so. Greves

mühlen, liegen vonRosenthal allerdings etwas weit entfernt, sodaß
hier engere Beziehungen nicht unbedingt anzunehmen sind. Hinzu
kommt, daß es sich in beiden Dörfern nur“ um“' den Zehnten von

einer Hufe handelt. Diese beiden Gerharde in Bresen können also
kleine bäuerliche Lokatoren gewesen sein, falls sie nicht mit Gerhard
von Rosental identisch waren.

Geroldus:

(S. 370) In Rutnik in terra zverin Geroldus.

) Janicke und Hoogeweg, Urk.Buch des Hochstifts Hildesheim 1896 -1901,Bd. II, Nr. 274.

) Bgl. unter Willehelmus.
M U. 391: Gerardus dapifer.

M. U. 734.

M. U. 426 p. 1235.

Das Dorf bestand 1320; s. M. U. 4241.
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In der Üüberschrift des Abschnittes, der von den bischöflich ratze—
burgischen Zehnten im Lande Schwerin handelt, ist angegeben, daß
„in diesen Dörfern, die unten niedergeschrieben sind, zwei Drittel
der Graf zu Lehen habe“. Bei den folgenden ersten 5 Namen ist
stets hinzugefügt: „der Graf hat zwei Drittel“. Hinter den beiden
nächsten, Seefeld und Wüstermark, ö. und n. Mühleneichsen, fehlt
dieser Zusatz; die letzte folgende Eintragung ist die oben vermerkte
über Rütnik, das heutige Rüttinger Steinforth, 4 kmen. Mühleneichsen.
Vergleicht man diese Eintragung mit den ersten 5 des Abschnittes
über die terra zverin, so muß man schließen, das Gerold den ganzen

Zehnten in Rutnik zu Lehen trug.
Es kommen in Betracht für die Bestimmung dieses Gerold

Vasallen der Grafen von Schwerin. Um 1200 war ein Gerold von

Eichsen (Ekessen) Zeuge, als die Schweriner Grafen den Johannitern
das Dorf Goddin und das Pfarrgut zu Eichsen schenkten.) Z3war
wird 1217 ein Heinrich von Eichsen genannt, der Lehnsmann
des Schweriner Grafen gewesen war, dann aber seine Güter in
Eichsen an das Bistum Ratzeburg verkauft hatte,“) um in Vorpommern
sein Glück zu versuchen. Er braucht nicht Gerolds Sohn gewesen zu
sein; vielleicht waren beide Brüder. Später war Kutnik im Besitz
der Hasenkopfs, die den Eichsens nahe verwandt waren.

Gerungus:
(S. 376) In terra Dirtzinke sclaui sunt. ubi episcopus Racebur-

gensis suo sclauico iure gaudebit sicut supra ssscriptum
est. nisi tantum in bonis domini Rabodonis, que per

omnia beneficium suum sunt. et preter bona Gerungi.

qui tamen bona. sua de manu G. episcopi numquam

recepit.
Der 6. episcopus ist Bischof Gottschalk, der nach Lamberts

am 6. XI. 1228 erfolgten Tode') den Ratzeburger Bischofsstuhl be—
stieg. Es ist daher nicht gesagt, daß Gerung, der dem neuen Bischof
bei seinem Regierungsaniritt den Lehnseid verweigerte, nicht von
seinen Vorgängern wirklich mit den Gütern im Dartzing belehnt
worden wäre. Über die Person dieses Gerung ist sonst nichts bekannt;
dem Namen nach wird er ein Deutscher gewesen sein. Die für einen
Ritter zu erwartende Standesbezeichnung miles oder dominus fehlt
bei dem Namen Gerungs.

Geuehardus:

(S. 376) Tomene Geuehardus totam decimam habet
ab episcopo xiul Ksp. Hohenhorn

heute Ksp. Gültzow

 J.

M. M. 165.
M. U. 231.
M. U. 366.
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Gebhard besaß also das ganze Dorf Thömen, 7 kmenw. Lauen—
burg. wie andere Burgmannen von Lüneburg und Lauenburg, die
hier ganze Dörfer erhalten hatten. S. u. Heinricus Scakko, Otto
und Wernerus. Er ist unter dem Namen Gheuehardus de Lauen.

burg 12159) im Gefolge Herzog Ottos von Lüneburg bekannt. An
der weiteren Germanisationsbewegung nach Osten hin hat er nicht
teilgenommen.

Gisla:

Tvrbore dimidiam decimam habet so-

hannes de Camin. let Gisla ij Vlsj Ksp. Rehna

Metsen Gisla ull. preter quos dimidia
uacat episcopo.

(S. 371) Holtthorp eadem Gisla H. preter quos

dimidia uacat episcopo. [XVI] Asp. Gadebusch

(S. 371) BrezenGislall. Illlor habet episcopus XIl Ksp. Roggendorf

Meetzen, Holdorf und Breesen grenzen aneinander; sie liegen
427 km w. Gadebusch. Trotzdem sie eine größere zusammenhängende
Fläche ausmachen, haben wir hier nicht grundherrlichen Besitz, sondern
Anteile eines im Auftrage des Fürsten arbeitenden Lokalors. Zu

den ältesten Kolonisatorenfamilien des Landes scheint die Familie
der Gisela nicht gehört zu haben. Unklar ist der Zusammenhang,
in dem die wohl erst um 1230 erfolgte Erwerbung von einer Hufe
in Törber steht. Gisla scheint die Witwe eines kurz vor 1230 ver—

storbenen Ritters v. Holdorf, die Schwägerin des Burgmannen
Segebodo v. Holdorf gewesen zu sein?) Die Verbindung der
Namen sohannes de Camin und Gisla durch ets) deutet auf ein

nahes verwandschaftliches Verhältnis. Sie mögen Geschwister ge
wesen sein.

Godefridus:

(S. 369)

(S. 362) Samekowe Godefridus et Thedolfus. II.

preter quos dimidia decima uacat epis-
copo. X.
(B)yvlowe Godefridus ll. Eilbertus Il.

preter quos dimidia decima uacat epis-
copo. XXIIII Ksp. Rehna

(S. 369)
Ksp. Karlow

Roasse l, 310.
Vol. unter Segebodo. Die Gleichsetzung der Holdorfs mit den

Metsekens, von Meetzen her, bei Jegorov ll, S 276 ist schon deshalb unmöglich,
weil die Mitglieder dieses Geschlechts von Anfang an dietzeke, Metreco jw
heißen, aber nie de Metzeke.

2) Vgl. Witte, S. 118.
N Der erste Buchstabe, der rot eingetragen werden sollte, fehlt im Original.
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(S. 369) Lovetse Godefridus Il. preter quos di-
midia decima uacat episcopo X Ksp. Rehna

(V)Yitelube Godefridus l. et Johannes l.
Ecclesia l. Vll uacant episcopo XXI Ksp. Vietlübbe

Knesen Godefridus IIII dimidiam deci-

mam habet ab episcopo. VIll Ksp. Roggendorf

(S. 373) Ad aliud Sibvs Godefridus l. preter
quem dimidia decima uacat episco-

po VIII Ksp. Gressow

(S. 375) (E)Ylmemorst tertia pars uacat episco-
po. de qua Godefridusl habet. Ksp. Elmenhorst

Zweimal wird Gottfried zusammen mit einem Bruder als Zehnten—
inhaber genannt: für Samkow, 3 kmen. Karlow, mit Thedolf und
für Vietlübbe, 4 km ö. Gadebusch, mit Johannes. Gottfried ist der
Ritter Gottfried von Bülow. Nach den Angaben des Zehntregisters
müßten wir auf einen Lokator schließen, der — vorausgesetzt, daß
die Nachrichten des R. 3. R. über Godefridus sich auf denselben
Mann beziehen —im verhältnismäßig unbedeutenden Knesen, 10

km sw. Gadebusch, allerdings die ganze 8 Hufen umfassende Dorf—
flur besaß, dann in Bülow und Löwitz einen Lokatorenanteil von

2 Hufen und in Samekow, Vietlübbe, Zippfeld (ad aliud Sibvs)
und Elmenhorst nur je eine zins- und zehntfreie Hufe zu eigen hatte.
Also der Typ des geschäftsmäßigen Lokationsunternehmers, der den
Mangel an Geschlossenheit alten Familienbesitzes auszugleichen suchte
durch eine desto größere Zahl kleiner Güter in den verschiedensten
Gegenden des Landes, wo immer Gelegenheit zum Erwerb sich bot.
Alle Besitzungen Gottfrieds lagen innerhalb des Fürstentums Meck—
lenburg.

Zum Glück geben bei Gottfried von Bülow mehr als wie bei
den andern Lehensträgern des R. Z. R. urkundliche Nachrichten der
Zeit von 1229 -1258 die Möglichkeit, die Angaben des R. 3. R.

zu ergänzen. Ihre Zusammenstellung wird zugleich die Grundlage
sein für den Nachweis, ob oder wie weit die im R. 3. R. aufge—

führten Godefridi dieselbe Person sind.

M. U. 370 vom 4. VI. 1229. act. Parchim; Zeugen im Gefolge
des Fürsten Johann in einer Parchimer Angelegenheit: dominus
Ditleuus de Gotebuz, Godefridus de Bulowe . .....

M. UA. 385 vom 20. 1V. 1231. dat. JIsow: Die Fürsten von

Mecklenburg verleihen dem Kloster Sonnenkamp das Dorf Nakens—
dorf bei Neukloster: Zeugen: Gerardus dapifer, Godefridus de
Bulowe. Johannes de Bulowe.....

P Der erste Buchstabe, der rot eingetragen werden sollte, fehlt im Original.

DtecklStrel. Geschichtsblätter Ig. 1X 1933.
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M. U. 386 vom 9. VIl. 1231. dat. Neuburg: Fürst Johann ver—
leiht dem Kloster Dobbertin die Kirche zu Goldberg. Zeugen: Ger—
ardus dapifer, Gerardus de Malin, Godefridus de Bulowe .9)

M. U. 453 vom 16. V. 1236: Fürst Johann bestätigt die Be—
widmung des Klosters Rehna: Dominus Godefridus dè Bulowe
viginti mansos super Lipesse sitos ...... dederunt. Al- letzte

beiden Zeugen: Theodericus de Dybowe, iohannes de Bulowe.
M. U. 467 vom 6. IX. 1237: Fürst Johann verleiht dem Kloster

Rehna quicquid iuris in quinque viginti mansis habuimus in Lipse
uidelicet, Thamekenhagen et Walkenhagen, quos dominus Go-
defridus de Bulowé a nobis lure tennt feodali et ecclesie con-

tulit predicte ..., duos etiam mansos in Walkenhagen, quos do-
minus Johannes de Bulowe a nobis tenun —2

M. U. 471 vom 26. XII. 1237: Bischof Ludolf bestätigt das
Kloster Rehna: ... Lipse, quantum ad terram Godebuz pertinet,

dimidiam decimam ... excepto iure, quod bisethinge dicitur,
herpetuo assignamus ... Zeugen: Theleuus senior de Godebuz,
Godefridus de Bulowe et Tohannes frater suus ...

M. U. 528 vom 22. VIl. 1241: Fürst Johann verleiht dem
Kloster Reinfeld bona et iudicium et duos agros, quod dicitur

dorland, in Rosenowe, que Thetmarus ab ipsis tenuit iure feodali,
die dominus Godefridus de Bulowe una cum fratre sus

Johanne et pueri domini WlIradi de Rikeligestorpe für 80 Mtk. an
das Kloster verkauft hatten. Zeugen: dominus Godétridus de Bu-
lowe, dominus Godefridus de Britzekowe.

M. U. 543/4 vom 19. XII. 1242: Fürst Johann verleiht dem
Domkapitel in Lübeck das 10 Hufen große Dorf Warnekow und das
16 Hufen große Dorf Neuendorf im Lande Gadebusch, die es für
110 und 200 Mark vom Godefridus mises dietus de Bu.

lowe... cCum consensu fratris sui Johannis t aliorum

heredum suorum gekauft hatte.

M. U. 553 von 1244: Fürst Johann verleiht dem Kloster Rehna
7 Hufen in Vitense, die dominus Godefridus de Buiovwe et
Iohannes frater suus necnon et Otto ét Volradus fratres ihm

zu diesem Zweck aufgelassen haben. Der erste ritterliche Zeuge ist
dominus Godefridus de Bulowe.

M. U. 572 vom 27. VIII. 1245: Fürst Johann verleiht dem

Lübecker Domkapitel das 12 Hufen große Dorf Baleyse (Bleese sö.
Gadebusch), das Godefridus milès dictus de Bulouc ...

) Fälle, in denen Gottfried von Bülow später nur als Begleiter desFürsten
Johann ktestierte, sind ferner; M. U. 391 vom 2X123 „M. U. 397 vom 11.
Il. 1232; M. U517 von 1240, M. U. 567/8 pom 2. 1. 1245; M. U. 575 von
1246, M. U. 578 von 1246;3 M. U. 580 vom 27 V. 1246; M. U. 617 vom 26.

&amp;l. 1248; M. U. 674 vom 23. IV. 1251; M. U. 709 vom 8. XIl. 1252; M. U.
734 vom 19. 1Xx. 1254; M. U. 744 vom 2. nii. 1255; M. U. 746 vom 5. ill. 1255.
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cum consensu fratris sui Iohannis et aliorum heredum su-

orum den Domherren verkauft hatte, mit denselben Rechten, mit
denen Gottfried es früher von ihm zu Lehen getragen hatte.

M. U. 726 vom 16. X. 1253: Fürst Johann verleiht dem
Johanniskloster zu Lübeck ad instanciam et peticionem dilecti et

dzir nostri Godefridi de Bulowe das Dorf Küssow mit der
ühle.

M. U.741 von 1255: Godefridus miles dictus de Bulowe

vermacht durch Testament den Nonnen in Rehna ein Drittel der
alten Mühle in Rehna mit der Fischereigerechtsame und dem Molen-
camp genannten Acker, die Tinenmolen mit der Fischereigerechtsame
bis zu der von Brützkow, den Acker Papencroch und seinen Anteil
an der Wiese, die zwischen Vitense und Schindelstädt!) liegt, außerdem
5 Hufen in Falkenhagen und 3 in Roduchelsdorf. Als seine Erben
werden bezeichnet: seine Gattin Adelheid und seine Kinder: Johann,
Gottfried, Heinrich, Nikolaus, Walburg, Mathilde.

M. U. 818 vom 16. Il. 1258: Gottfried von Bülows Witwe

und Söhne lassen dem Kloster Reinfeld vor dem Fürsten Johann
die Mühle von Börzow, 4 kmm westlich Grevesmühlen, auf, die sie
von ihm zu Lehen getragen hatten.

Hier liegt ein Besitztum vor von einem Umfang, wie er für

damalige Zeiten im Kolonisationsgebiet ganz außergewöhnlich ist,
zumal wenn man bedenkt, daß nur Güter aufgeführt sind, die Gottfried
von Bülow veräußerte und alle diejenigen unberücksichtigt geblieben
sind, die er besaß. Er gab nach dieser Zusammenstellung fort:

Rosenow sö. Gadebusch?)
2 Hufen M. U. 328 verk. an Kloster Reinfeld

Neuendorf sö. Gadebusch?)
16 Hufen M. U. 544

Bleese sö. Gadebusch')
12 Hufen M. U. 572 ,

Warnekow sw. Rehnak)
10 Hufen M. U. 543

Falkenhagen nw. Rehna
2 Hufen des Joh. v. B. M. U. 467 gesch. an Kloster Rehna
2 Hufen des Gottfr. v. B. M. U. AC75 *

Hufen!) M. U.741.

 Feldmarken. Rehna.
2) Mit Zustimmung seines Bruders Johann und der Söhne des Volrad

von Rixdorf.

) M Justimmung9 Mi Zustimmung
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Roduchelsdorf nw. Rehna!)
3 Hufen

Lübsee n. Rehna
20 Hufen

Vitense n. Rehna
7 Hufen?) M. U. 553

Tankenhagen 3 km nö. Dassow
5 Hufen?) M. UA. 467

Rehnal)
mehrere Acker u. 2Mühlen M. U. 741

Börtzow 4 km w. Grevesmühlen
1 Mühle M. U.818 ,

M. U. 741 gesch. an Kloster Rehna

Das macht ohne die Rosenower Hufen 80 Hufen und 3Mühlen;
selbst wenn man annimmt, daß die für die 38 verkauften Hufen
eingekommene Summe zum Erwerb neuen Besitzes verwandi sein
mögen, ein imponierender Besitz.

Vergleicht man mit diesen Urkundennachrichten die Angaben
des R. Z. R. über die aufgeführten Dörfer, so ergibt sich folgendes:

1230 hatte:

in Rosenow und Bleese den gesamten bischöflichen Zehntenanteil
Detlef von Gadebusch,“)

in Vitense den Zehnten von 6 Hufen der Bischof, von 2 Hufen

Detlef von Gadebusch,)

in Tantenhagen den Zehnten von 1 Hufe sordanis,)

in Rehna den Zehnten von 2u/, Hufen der Bischof, von 11/, Hufen

Volquinus,“)
in Börtßow den Zehnten von 1 Hufe filii Lefardis)

Zu Warnekow') gibt das R. Z. R. nur die Zahl der Hufen;
danach war hier 1230 noch nichts vom Zehnten vergeben; bei
Valkenhagen9) fehlt sogar diese Angabe, sodaß angenommen werden
muß, daß die Besetzung zu deutschem Recht erst begonnen, aber noch
nicht beendet worden ist. Überhaupt nicht erwähnt sind die Dörfet
Roduchelsdorf und Lübsee und außerdem Neuendorf, dessen Name
1242 auf eine nach 1230 errichtete Neugründung schließen läßt.

Es ist sicher falsch, die Besitzverhältnisse des Landes Gadebusch
in den Jahren 12214 1240 als einigermaßen stabil anzusehen. Hier

m

I
von Rixdorf.

ß Zusammen mit der Falkenhagener Schenkung Gottfrieds von Bülow.
9 Vgl. unter Thetleuus. M. U. 375, S. 370.

M. UA. 375, G. 360.
M. U. 375. S. 372.

fmmung von Frau und Kindern.

rimmung seines Bruders Johann und der Söhne des Volrad
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ist alles noch in unruhiger Bewegung. Zu starken Umwälzungen
führten vor allem die Bemühungen Detlefs von Gadebusch, seinen
Mecklenburger Besitz zu veräußern, um mit dem Erlös sein territorium
Lositz (Loitz) zu ertichten und in ihm als den „Schlüssel des Landes“
die Stadt Loiß als seine Gründung nach lübischem Recht ins Leben
zu rufen.) VBer Komplex sö. Gadebusch und der Bülowsche Besitz
in Vilense scheint von Detlef von Gadebusch bei dieser Gelegenheit
erworben worden zu sein. Bei der Kärglichkeit der überkommenen
Quellennachrichten ist es schwer, sich ein deutliches Bild von der
Besitzpolitik Gottfrieds von Bülow zu machen. Da aber später Cords
hagen, Welschendorf, Brützkow, Wedendorf als Eigentum von Gott—
frieds Söhnen und Enkeln überliefert ist, kann man vermuten, daß
Gottfried von Bülow auch die von Detlef von Gadebusch billig

erworbenen Besitzungen wieder abgestoßen und die dafür erhaltenen
Summen benutzt hat, um sich und seiner Familie um Rehna herum
ein geschlossenes Territorium zu schaffen, wie Detlef von Gadebusch
es in Vorpommern erreicht hatte.

Der Samekower Gotifried wird mit Gottfried von Bülow identisch
sein. Denn Samekow liegt nur 5km w. Bülow; und als 1258 Gott

fried von Bülows Söhne die Mühle von Börtzow, 5 km w. Greves

mühlen für das Kloster Reinfeld vor Fürst Johann aufließen, ließ unter
den Zeugen, die bei folchen Veräußerungen gewöhnlich der engeren Ver—
wandtschaft des Veräußerers angehörten, auch ein Semecowe seinen
Namen unter die Urkunde setzen?) Es wird Thedolfs Sohn gewesen
sein, da Gottfrieds Sohn Heintich als Verkäufer nicht zugleich Zeuge sein
konute. Der Vietlübber Besitz Gottfrieds und Johanns von Bülow
scheint der Ausgangspunkt fur die Erwerbung der Güter Detlefs
von Gadebusch gewesen zu sein. In Kneesen überließ am 14. VI. 1239
Bischof Ludolf von Ratzeburg den Zehnten von 4 Hufen, que nobis
uacabat, d. h. der zu seiner freien Verfügung stand, dem Domkapitel
zu Ehren des heil. Thomas von Canterbury“) Jegorov spricht sich
gegen eine Identität des Zehnteninhabers Gottfried in Kneesen
min Gottfried von Bülow aus. Wie könne der Zehntenanteil in

Kneesen 1239 zur Verfügung des Bischofs gestanden haben, wenn
der Zehnteninhaber von 1230 noch 12585 am Leben war?) Aber

Zehntenverkäufe sind in dieser Zeit gar nichts Außergewöhnliches.
Ünd die Rückkehr dieses Zehnten in die Hand des Bischofs gerade
zu einer Zeit, als Gottfried von Bülow Mittel zum Ankauf der

 RPM. U 539.
) M. U. 818. H. Witte wendet sich, S. d0, gegen die Zugehörigkeit des

„Semecowe“ zu den Bülows mit der Begtündung, daß M. U. 818 eine Fälschung
sei; die Zeugemliste kann aber sehr wohl einer echten Urkunde entnommen sein.
Zuzugeben ist, daß das Fortlassen des Taufnamens ungewöhnlich ist; es ist aber
nicht völlig unmoglich“ vgl. V. U. 862 (Bibo), 876. Jegorovs Deutungsversuch
als Doppelnamen Bulowe-Semecowe ist ganz abwegig.

3) M. U. 501.
J Jegorov II, S. 284.
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Detlefschen Güter brauchen konnte, scheint besonders gut aufGottfried
von Bülow zu passen. Entlegener ist der Zehntenbesitz in Zippfeld
und Elmenhorst. Hier liegt in den Ländern Bresen und Klütz immer
die Möglichkeit vor, daß wir es zumal bei Zehntenlehen von nur

einer Hufe mit bäuerlichen Lokatoren zu tun haben; es ist damit
natürlich nicht ausgeschlossen, daß sich hier auch Ritter an der
Siedelung beteiligten, wie etwa Alverich von Barnekow. Im all—

gemeinen wird man hier ritterliche Kleinlokatoren nur an nehmen

können, wenn auch andere Gründe dafür sprechen. Da bei Gotifried
von Bülow schon in den dreißiger Jahren ein deutliches Streben
nach Konzentration seines Befitzes um Rehna hervortritt und er
daher wohl schon früh Besitz in den abgelegeneren Ländern Bresen
und Klütz aufgegeben haben wird, wenn er dort überhaupt Besitz
hatte, sind bei der Spärlichkeit der Urkunden über Besitzverände
rungen in diesen beiden Landern für das 13. Jahrhundert keine
Handhaben zur Entscheidung vorhanden, ob es sich hier um bäuerliche
oder um ritterliche Lokatoren handelt. Wäre das letztere der Fall,
so würde beim Fehlen von Nachrichten über andere zeitgenössische
gleichnamige Ritter Gottfried von Bülow am meisten Anspruch darauf
haben, mit ihnen identifiziert zu werden.

Woher stammt dieser Gottfried von Bülow, der von Anfang an
von 1229-1255 eine so angesehene Stellung am Hofe Johanns
von Mecklenburg inne hatte? Zwei Anhaltspunkte bieien sich:
1194 wird neben Heinrich von Bützow, dem Ahnherrn des späteren
Geschlechts von Gadebusch, und Eilbert von Dargun, vielleicht dem
Zehntinhaber Eilbert in Bülow verwandt, auch ein Friedrich von
Gadebusch als Schiedsrichter für das Land Gadebusch beim Vergleich
zwischen Bischof Isfried von Ratzeburg und seinem Domkapitel über
die Güter des Bistums genannt.) Zwischen 1196 und 1200 war

er Zeuge, als Isfried die Bestimmungen der Gräfin Adelheid von
Ratzeburg über das Dorf Walksfelde bestätigte.“) Er muß also
damals durch Besitz oder Erfahrung sich vor der übrigen einge—
wanderten Ritterschaft des Landes Gadebusch ausgezeichnet haben.
Desto auffälliger ist es, daß die Quellen so gar nichts mehr
über ihn oder seine Nachkommen berichten. Vielleicht waren die
Herren von Bülow seine Nachkommen und Erben. Eine andere

Spur, die aber nicht im Widerspruch zu der eben verfolgten zu

stehen braucht, führi auf holsteinischen Ursprung des Geschlechts.
Weshalb geben die Söhne des Ritters Volrab von Rixdorf aus der
Gegend ndes Plöner Sees ihre Zustimmung zum Verkauf der von
Detlef von Gadebusch erstandenen Gülter? Vielleicht war, wie
Jegorov annimmt,?) ihre Mutter Gottfried von Bülows Schwester,

) M. U. 154.
) M. U. 160.
J Jegorov Ill, S. 205.
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die dem Bruder mit einem Teil ihres Heiratsgutes ausgeholfen
hatte. Und bei der Urkunde über die Auflassung der Börtzower

Mühle seitens Gottfrieds Söhnen steht unter den wenigen Zeugen
auch ein Nikolaus von Eckernförde.

Ein reines Produkt der Phantasie ist Jegorovs Schilderung
des Grandseigneurs Gottfried von Bülow, der „eine Grenze seiner
Reichtümer nicht kennt“ und in Geldnot einen Aufenthalt in dem
reichen Lübeck umgehend für einen raschen Verkauf des Dorfes
Bleese ausnutzt.) Eher dürfte das gegenteilige Bild zutreffen von
einem recht geschäftskundigen Mann, der von Anfang an sich das

Ziel setzte, den Besitz seiner Familie geschlossen um ein Zentrum
zusammenzuziehen, und damit den Grund gelegt hat zu der Ent—
wicklung und Ausbreitung dieses berühmten Geschlechts.

Godescalcus:

(S. 362) In uilla Kalowe Godescalcus IIIhor mansos
in beneficio habet ab episcopo ecclesia

ibidem unum. IQuinque uacant episco-

pol XX Ksp. Carlow

In sclauico. karlowe [Godescalcus dimidiam
decimam habet ab episcopo.] XxIl Ksp. Carlow

Demere Godescalcus II.] ecclesia karlo-
Wwe. l. Boleke. l. preter quos dimidia ua-

cat episcopo XXIl Ksp. Carlow

Scethinkestorp Godescalcus. l. preter quem
dimidia decima uacat episcopo. V Ksp. Carlow

Dechowe Godescalcus Il. preter quos dimi-
dia decima uacat preposito XIIIs Ksp. Mustin

Rvkelin Godeschalcus dimidiam decimam
habet ab episcopo Ksp. Mustin

Dargowe Otto Albus Ill. Godescalcus. L.
de Karlo X Ksp. Seedorf

Cochelestorp Godeschalcus Il. preter quos
dimidia uacat Episcopo XxIil Ksp. Rehna

(S. 373) Jamene Godescalcus l. reliquam habet ec-
clesia Gressowe Vl Ksp. Gressow

Der Dargower Zehntinhaber führt im R. 3. R. den Beinamen
de Karlo und erweist sich damit als derselbe Mann wie der Zehn—
teninhaber in Carlow, Wendisch-Carlow, Demern und Schaddings—
dorf. Über Gottschalk von Carlow ist in den Urkunden keine Nach—
richt erhalten. Bekannt ist indessen aus ihnen ein Gottschalk von

) Jegorov Il, S. 207.
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Dechow. Am 8. IX. 1231 war unter den „Vasallen der Kirche (Ratze
burg)“ ein Gottschalk von Dechow Zeuge bei dem Vergleich des Bis—
tums Ratzeburg mit der Stadt Lübeck uber die durch die neue Mühle
auf der Wakenitz verursachte Stauung.) Am 2. xli. 1235 befand er
sich im Gefolge des Bischofs, als dieser den halben Zehnten des
zwischen Demern und Röggelin liegenden Dorfes Woilendorf dem
Domkapitel schenkte.“) Alis Kämmrer Johanns von Mecklenburg
testierte er am 6. IX. 1237 eine Urkunde, in welcher der Fürst dem
Kloster Rehna eine Anzahl Güter bestätigte, darunter auch 2 Hufen
in dem an Köchelsdorf grenzenden Benzin.s) Von besonderer Wich
tigkeit für die Einschaltüng des Gottschalk von Dechow in die ratze
burgische Ritterschaft ist die Angabe einer anderen Rehnaer Urkunde
des Fürsten vom Jahre 1240, nach der Gottschalk von Dechow und
Eckard Hahn Brüder gewesen sind.) Das zeigt, daß es damals
einen festen Geschlechtsnamen der Dechows noch nicht gab, daß Goit-
schalk vielmehr nach seinem Hauptwohnort genannt wurde. Deshalb
ist diesmal Jegorobs Ansicht zuzustimmen, daß es sich bei der un—

mittelbaren Nachbarschaft der Besitzkomplexe KarlowDemernSchad
dingsdorf und Dechow-Röggelin, die nur durch Woitendorf von ein
ander getrennt sind, um denselben Gottschalk handele.“) Eine an—

derweitige Bestätigung erhält diefe Vermutung noch durch eine Urkunde
vom 9. IX. 1277, die schon bei der Untersuchung über Otto Albus

herangezogen worden ist.) Ihr zufolge verlieh Bischof Ulrich von
Ratzeburg Zehnten aus mehreren Dörfern seiner Diözese zur Feier
kirchlicher Festtage an das Domkapitel. Darunter befindet sich der
dritte Teil der Zehnten in Dargow und der Zehnte von 3 hufen
in Dechow;“) beide Anteile können aus dem ehemaligen Zehnten—
besitz des Gottschalk herrühren, der sie unter seine Söhne teilte, von
denen Reimbern von Karlow im Lande geblieben war, während die

von nun an den Namen v. Dechow führende Linie schon 1260

nach Pommern auswanderte und ihren Anteil am Erbe Gottschalks
von Karlow-Dechow der Ratzeburger Kirche veräußerte. Zu diesem
Anteil müßte dann gehört haben: Dechow und Dargow, das nach
dem R. 3. R. um 1230 Besitz Gottschalks von Karlo war.

Gottschalk von Dechow wird sonst nur noch einmal erwähnt.
Als Herzog Albrecht von Sachsen im März 1248 Reinfried von

), M. U. 390. Die Vermutung, M. U. Bd. IV, Reg. S. 149, daß Gottschalk
in M. U. 381, der Reffe Detlefs von Gadebusch, mit Goitschatt v. Dechow identisch

sei, ist, dni weiter begründet als durch die Gleichheit der Rufnamen.
. U. 441.

M. A. 467. Die Ähnlichkeit in der Zusammensetzung der Zeugen in den
Urkunden M. U. 467 und 597 läßt vermuten, daß der Kämumerer Golttschalk in

M. U. pe ri Mann war wie der Gottschalt v. Dechow in M. U12
. U. 517.

Jegorov II, 6. 21f.

9
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Schorlemers letztwilliger Verfügung an das Lübecker Heilige Geist—
Hospital seine Zustimmung gab, war er als Zeuge zugegen.)

Wendisch-Karlow und Röggelin waren ganz in Gottschalks Hän—
den, in den andern Dörfern entsprach sein Anteil dem sonst für Lo
katoren üblichen. Ungeklärt sind die Gründe für die Besitzverhältnisse
in Dargow. Üüber die Herkunft Gottschalks wird noch im Zusammen—
hang mit Luthard von Stove gehandelt werden.“) Der Lokator
Gottschalk im abgelegenen Jamel im Lande Bresen kann bäuerlicher
Herkunft sein. Positive Gründe für seine Identität mit Gottschalk
von Dechow lassen sich bei der Knappheit gleichzeitiger Quellen
nicht geben.

Gregorius:
(S. 371) (S) Adewalzs)) Heinricus l. IGrego-

rius lJ. XXXIIl] Ksp. Groß-Salitz

Jastreviz Gregorius et wolbertus IIl
let dimidiums. preter quos dimidia
uacat episcopo. XVIl Ksp. Hohenkirchen

Ein Ritter“) Gregor wird zweimal in Urkunden dieser Zeit er—
wähnt: am 25. V. 1238 inmitten größtenteils slavischer Zeugen bei
der Bestätigung des Güstrower Kollegiatstiftes durch Rikolaus Jl. von
Werleo) und am21. VI. 1243 bei der Bestätigung einer Schenkung
von 4 Hufen in Kleinen-Schwisow seitens des Ritters Heinrich Grube
an die Güstrower Domkirche durch denselben Fürsten.) Eine Ver—
bindung zwischen dem Ort Jaztreviz, Jasterviz, Vastervytze, Jas-
teruiz und dem Geschlecht der Jseseuize, Vetzewitz ist nach sprach—
lichen Regeln nicht angängig.')

Hardradus:

(S. 375) Erpushagen tercia pars uacat episcopo. de
qua Meinwardus l habet et hardradus IIl Ksp. Klütz

Arpshagen liegt etwa 1km sw. Klütz. Über Hardrad sind keine
weiteren Nachrichten überliefert; sein verhältnismäßig großer Anteil
an der Flur von Arpshagen läßt eher ritterlichen als bäuerlichen
Stand vermuten.

Hartmodus:

(S. 370) Vruwenemarke secclesia vitelubensis l.

Hartmodus Illl. Vlll uacant episcopo XXVI] Ksp. Vietlübbe

St. L. l, 135.
Vgl. unter Luthardus.
Der Anfangsbuchstabe fehlt im R. Z. R.
M. U. 347.

M. u. 465.
) Jegorovs Phantasien in dieser Hinsicht, S. 285, sind völlig abzulehnen

Val. unter Wolberius.
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1237 saß auf Frauenmark Otto von Kogel, der 6, Hufen in
diesem Dorf zur Ausstattung des neu gegründeten Klosters Rehna
hergab,) 1292 hatten den Rest die Herren von Eckernförde.“) Die
Versuche Jegorovs, vermittels bloßer „Annahme“ eines Schreibfehlers
aus dem Hartmodus einen Hartwich und auf demselben Wege der
„Annahme“ aus dem Hartwich einen aus Holstein zugewanderten,

aber sonst nicht überlieferten Herrn von Eckernförde zu machen, haben
mit wissenschaftlicher Forschung nichts mehr zu tun.“) Auch bei
Hartmod müssen wir uns mit der Erkenntnis begnügen, daß
der Mangel an Quellen es uns unmöglich macht, ihn näher zu
bestimmen.

Heinricus de Belenthorp:

(S. 364) Drvsen Heinricus de Belenthorp dimidiam
decimam habet ab episcopo. Ksp. Gudow

Durch die Beifügung des Zusatzes de Belenthorp ist dieser
Heinrich deutlich von den andern Heinrichen unterschieden. Das
Sonderbare ist aber, daß wir in Behlendorf, anders als wie bei Gott—
schalk von Karlow in Dargow'), einen Zehntinhaber Heinrich im R. Z. R.
vergebens suchen. Ein Heinrich von Behlendorf war am 8. J. 1221

auf dem Megedeberg bei Plön im engeren Gefolge des Grafen
Albrecht von Orlamünde zugegen, als er den Nonnen von Preetz

den Zehnten aus den umliegenden Bezirken verlieh,“) und am
12. XI. 1224, als der Graf der Kapelle zu Hoibeke mehrere Hufen
schenkte.) Der Sturz des Orlamünders scheint auch Heinrich von
Behlendorf in Mitleidenschaft gezogen zu haben. Von nun ab ver—
schwindet er aus der Überlieferung. Vielleicht besaß er in den

Tagen des Glanzes Behlendorf und wurde am Ratzeburger Hof zum
Unterschied von dem Großvasallen Heinrich von Salem-Wittenburg
nach diesem Besitz benannt, den er aber nach der Vertreibung des
Orlamünders an die Kirche verkaufte.) Üüber die Besitzverhältnisse
in Drusen für die Zeit von 1230 —1300 fehlen alle Nachrichten.
An den Ort des untergegangenen Dorfes erinnert heute nur der

Drüser See. Heinrich wird auch diesen Besitz bald veräußert und
das Land verlassen haben, da weder er noch etwaige Nachkommen
nach 1230 erwähnt werden.?)

M. U. 467.
M. U. 2188.

Jegorop II, 241 ff.
Vgl. S. 71f, unter Godescaleus.

5* l, 372.
— Hasse !, 421. Aber den Zehnten in Behlendorf 1230 vgl. M. U. 375, S. 365.
) Üüber Jegorovs mißglückten Versuch, Heinrich von Behlendorf mit dem

Zehntinhaber von Lütau zu identifizieren, vgl. S. 21.
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Heinricus Grip:

(S. 369) Vitecowe heinricus Grip dimidiam decimam
habet ab episcopo. X Ksp. Kamin

über Heinrich Greif auf Vietow fehlen weitere Nachrichten.
Der Besitz ist so ansehnlich, daß man in Heinrich doch einen Ritter
vermuten kann. Eine Gleichsetzung des Heinrich Greif mit Heinrich
Grubo ist aber durch nichts begründet.

Heinricus Holtsatus:

(S. 375) Calchorst. Sconeberge. Divelsbrok. et in
omnibus bonis domini Heinrici Holsati

tercia pars uacat episcopo. de qua habebit
ijdem heinricus II. Ksp. Kalkhorst

Aus der Form nabebit ist zu entnehmen, daß hier ein Auszug
aus einer Urkunde vorliegt, aus einem besonderen Zehntenvertrag

zwischen Heinrich dem Holsteiner und dem Ratzeburger Bistum. Wie
allgemein im Lande Klütz soll auch im Kirchspiel Kalkhorste!/, des
Zehnten dem Bischof zustehen; was ist aber mit „omnia bona“
Heinrichs gemeint? Die Dörfer Kalkhorst, Hohenschönberg und Brook
oder, wie man nach dem Wortlaut eigentlich annehmen müßte, andere
Besitzungen Heinrichs? Im Lande Klütz hatte die Kolonisation erst
vor wenig Jahren begonnen und war im Fluß. Im Kirchspiel
Kalkhorst waren durch Heinrich die Dörfer Kalkhorst, Hohen-Schönberg
und Brook angelegt worden, aber es war immer noch reichlich Land

für weitere Siedelungen vorhanden. Auf diese erwartete Anlage
neuer Ortschaften scheint der Ausdruck „et in omnibus bonis domini
Heinrici“ hinzudeuten; er faßt die drei schon gegründeten Dörfer
und alle noch durch Heinrich zu gründenden zusammen, indem er
davon ausgeht, daß die Lokauon innerhalb des Kirchspiels aus—
schließlich Heinrich vorbehalten sei. Der Nachsatz de qua habebit
idem heinricvs II kann wohl nur bedeuten: in jedem neu gegrün—
deten „Normal‘dorf. Durch diese Bestimmung wurde der Anteil
des Lokators in Kalkhorst dem der Siedlungsunternehmer in Witten—
burg und Ratzeburg angeglichen, während im übrigen Teil des
Landes Klütz nach dem Vertrage vom 8. VII. 12221) nur die zehnte
Hufe, bei dem „Normal“dorf von 12 Hufen also nur eine, dem
magistro ciuium, bez. domino uillae zustehen sollte. Heinrich wird
seine Siedlungstätigkeit von dieser Vorzugsbedingung abhängig ge—
macht haben; und das Bistum ging auf sie ein, weil es von einem

Großunternehmer, wie Heinrich der Holsteiner zweifellos war, eine
schnellere wirtschaftliche Erschließung des Landes erhoffte als durch
Verträge mit einer Anzahl kleiner Ünternehmer.

245 M. U. 284. Üüber die Kalkhorster Eintragung urteilt ganz ähnlich Witte,
8. f.
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Heinricus Holtsatus stammte, wie schon der Name sagt, aus
Holstein. Seit 1218 war er im Gefolge Borwins J. von Necklen—

burgt) und wird noch im April 1231 als Zeuge erwähnt, als
Borwins Enkel Johann und Pribislav dem Kloster Sonnenkamp
das Dorf Nakensdorf verliehen.“) 1220 nahm er an den Verhand—
lungen des Fürsten Nikolaus von Gadebusch mit Vertretern der

Stadt Lübeck und des Ratzeburger Bischofs über die Unterhaltung
der Dassower Brücke und die Aufhebung des Brückenzolls teil. Der
nächste Holtsatus, der uns in der urkundlichen Überlieferung in
Mecklenburg begegnet, ist Eckehard, der 1240 zusammen mit seinen
drei Brüdern Detlef, Marquard und Heinrich von Parkentin den
Kaufleuten freien Durchzug durch ihr Gebiet gewährte.) Sie scheinen
Heinrichs Söhne gewesen zu sein.)

Heinricus Hucsit:

(S. 368) Todin Heinricus II hucsit. preter quos
dimidiam habet prepositus. XIIII Ksp. Hagenow

(S. 369) Cvtsin Heinricus hucsit dimidiam decimam

habet ab episcopo. Ksp. Körchow

Heinrich Huxit wird in den Urkunden dieser Zeit nicht mehr
erwähnt. Seit 1253 erscheint sein gleichnamiger Sohns) häufig und
an ehrenvoller Stelle unter der Wittenburger Ritterschaft. Aus
dem Zusatz de Wittenburg zu seinem Namen Heinricus Huæxeth in

einer Urkunde vom Januar 1265) ist zu schließen, daß die Huxits
Wittenburger Burgmannen, ihre Besitzungen Witlenburger Burglehen
waren. Da sie nur im Lande Wittenburg Besitz hatten, aber unter
Albrecht von Orlamünde nicht genannt werden, ist anzunehmen, daß
sie erst nach 1225 von den Schweriner Grafen ins Land gehou
worden sind. Woher Heinrich gekommen ist, hat sich bisher noch
nicht feststellen lassen?) An einen Ortsnamen wird man bei dem

Wort NHucsit nicht denken können, da das Wort sonst durch die Präpo—
sition de mit dem Rufnamen hätte verbunden werden müssen.

 RPM. U. 244, 254, 255, 282.
 M. U. 385.

) M. U. 269.

8t. .i võ.
) Uber das Verhältnis der Geschlechter Holtsatus und v. Parkentin zu

einander s. ausführlicher unter Nothelmus.
6) M. U. 727.

M. U. 1032.

deoerope Versuch ll, S. 169f,den Namen auf das Dorf Hoxet, heute
OsterHoist. 10 km nö. Tondern zurückzuführen, und sich dabei auf Schützes Hol—
steinisches Idiotikon vom Jahre 1801 zu berufen, wonach Huuk-sit an der
Erde sitzend“ bedeute, ist ebenso undiskutierbar wie die meisten Jegorovschen
Namensherleitungen.



77

Heinricus knut miles:

Er wird M. U. J, S. 376 unter den Zeugen der Urkunde über den

Vergleich zwischen den Dannenberger Grafen und dem Ratzeburger
Bischof über das Land Weningen aus der Zeit um 1230 genannt,
Heinrich Knut wird später nicht mehr erwähnt. Mit Hermann Knut
ist die Familie um 1240 nach Parchim übergesiedelt.“)

Heinricus pincerna:

(S. 365) Stochelestorp dimidiam decimam habet
Heinricus pincerna.
Nienmarke dimidiam decimam habet idem

Heinricus pincerna. Ksp. Krummesse

Es ist der Inhaber des Schenkenamts am Hofe Albrechts von
Orlamünde. Schon 1200 und 1201 erscheint Heinrich zusammen
mit seinem Bruder Marquard im Gefolge des Grafen Adolf III.)
Sie führten damals aber den Zunamen de Tralov, nach Tralau
a. Trave. Die Tralaus gehörten zu den Führern des holsteinischen

Adels, der sich 1201 gegen seinen Grafen aus dem Schauenburger
Hause erhob. Wohl hietaus erklärt sich die wichtige Stellung, die
fie bei Adolfs III. siegreichem Gegner Albrecht von Orlamünde inne
hatten. Von 1210 ab bis zum Sturz der Dänenherrschaft 1225 hat
Heinrich von Tralau als Inhaber des Schenkenamts seinen Herren
auf fast allen seinen Reisen begleitet.“) Trotzdem ist es den Tralaus
gelungen, nach der Gefangennahme Albrechts von Orlamünde im
Januar 1225 bei Mölln rechtzeitig zu dem Schauenburger Adolf IV.
abzuschwenken. Ende September 1226 fanden sie sich in seinem
Heerlager in Rendsburg ein und waren hier Zeugen der fingierten
Reugrundung des Klosiers Preetz durch Graf Adolf, wie sie auch
im September 1232 bei seiner Bestätigung durch Bischof Johann
von Lubeck zugegen waren.“) Dann hat Heinxich sich aus dem

öffentlichen Leben in Holstein zurückgezogen.“) Im Frühjahr 1238
war er am Hofe Herzog Albrechts von Sachsen Zeuge, als dieser

die Freiheiten des Dorfes Walksfelde bestätigte) uund dem Ratze
burger Domkapitel die Kirche in Schlagsdorf verlieh,“) und im
März 1241, als der Herzog den Lübeckern den bisherigen Zoll
erließ.) Aim e C. 1240 hat Heinrich pincerna dictus de Crummesse

F 560. Vgl. M. Ib. 96, S. 160.
Hassel, — 297, 311, 328, 339, 340, 355, 372/3, 411, 412, 419, 422, 425.

Hasse s, 446.

zose 500.3) Der Zeuge Heinricus de Crummesse in M. U. 471 war, wie seine Ein

reihung in der Zeugenliste zeigt, der Sohn des pincerna.
M. U. 480.

5 M. U. 482,

9 St. L. l, 91.
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in Lübeck dem Verkauf des Dorfes und der Kirche Rade im Gau
Hollenstedt und eines Allodialguts in Dierstorf seitens seiner Kinder
und der nahe verwandten Herren von SalemWittenburg zugestimmt.!)
Zum letztenmal wird er 1242 in Familienangelegenheiten der auf

Tralau ebhaft gebliebenen Söhne seines Bruders Marquardgenannt.?

Heinricus Scakko:

(S. 376) Gvltsowe Heinricus scacco totam deci-

mam habet ab episcopo XIl. Ksp. Hohenhorn

Heinrich Schacko war Lüneburger Ministeriale und Burgmann.?)
Von 12119 ab tritt er gelegentlich in Urkunden des Grafen Albrecht
von Orlamünde auf, die Lüneburg!) und den Kirchwerder zwischen
Hamburg und Lauenburg betrafens) 1227 war er beim Herzog
von Sachsen in Lauenburg,) wo er auch im August 1232 bei der

Bestätigung des Klosters Preetz durch den Herzog weilte.) 1236
war er Zeuge bei dem Vergleich des Herzogs von Lüneburg mit
Erzbischof Gerhard II. von Bremen über die Elbinseln und die Gaue

Hittfeld und Hollenstedt.) Die letzte Nachricht von ihm gibt die
Zeugenliste zur Bestätigung einer Schenkung in Altengamme durch
Herzog Albrecht von Sachsen vom 23.1V. 1237.8) An der weiteren

Kolonisation nach Osten hin haben die Schacks sich nicht beteiligt.

Heyo:

— Ksp. Mummendorf
Jegorov erklärt Heyo als Wenden; denn er sei der Bruder des

Ratmarus, worin eine Latinisierung des Namens Rademur erblickt
werden müsse. Nichts hindert uns aber, in dem letzten Teil des
Worts ein gutes deutsches — marus wie in Tankmar anzunehmen.

Ratmar wie Heyo werden bäuerliche Kleinlokatoren gewesen sein.
Helmericus:

(S. 374) Ad tercium Stitene helmericus l. Epis-
copus l. IIl1l Ksp. Beidendorf

Bei dem Fehlen anderweitiger Nachrichten über einen Helmerich,
der in dieser Gegend sw. Wismar gesessen haben muß, ist eine nähere
Bestimmung seiner Person nicht moöglich.

de l, 601/2.assel, 626.
M. U. 339.

* l, 280.Hasse!, 338.

—9 501/2.Hasse!, 545.

dassel, 558.
) Jegorov will lIl, S. 294, Anm.* 338 sogar den Ortsnamen Rodenberęg()

von einem Radomirenbergel() herleiten.

1
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Heradus:

(S. 374) Vilebeke Berta l. aliam partem epis-
copi habet écclesia Gnewesmulne.
Heéradus l. 2Ksp. Grevesmühlen

Vgl. Helmericus.

Herderus:

(S. 372) Ad paruum walmanstorp Herderus l.
Episcopo ll uacant. Vl Ksp. Hohenkirchen

Vgl. Helmericus. Möglich ist, daß Herder ein bürgerlicher
Lokator aus Wismar war.

Herdingus:

(S. 364) Grambeke Herdingus ll. preter quos
dimidia decima uacat preposito. Ksp. Gudow

Logen Herdingus dimidiam decimam
habet ab episcopo. Vl Ksp. Breitenfelde

Das Dorf Logen ist spurlos verschwunden; aber vermutlich wird
es an das weit in das Kirchspiel Breitenfelde vorspringende Gram—

bek gegrenzt haben. Obwohl wir es hier nach der Zahl der Zehn
tenlehen offenbar mit einem Ritter zu tun haben, ist es bei dem
Fehlen aller weiteren Nachrichten über ihn und dem Umstand, daß
der Name Herding auch später in keiner ritterlichen Familie des
Kolonisationsgebieies wieder erscheint, nicht möglich, seine Person ge—
nauer zu bestimmen.

Hermannus:

(S. 365) Ad maius Mancre Siffridus et Her-

mannus Vlll Ksp. St. Georgsberg
[Ad sclauicum Nienthorp dimidiam
decimam habet Hermannus.] Ksp. Neuenkirchen

Tessin Hermannus dimidiam deci-

mam hnabet ab episcopo. x Ksp. Dobbersen

Stulniz Hildebode dimidiam deci-

mam habet ab episcopo J. et Her-

mannuslet dimidium XXII
Warsekowe hermannus et sui fra-

tres dimidiam decimam habent ab

episcopo. XXlus Ksp. Wittenburg
Preceke Hermannus dimidiam deci-

mam habet. Ksp. Hagenow

 ]) S. Jegorov II, S. 308, Anm.* 413.
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Grabeniz Hermannus Il. sepiscopo ll

uacant (VIli] Ksp. Priszier
Dargun heinricus. schristoferus l.
Hermannus J. V uacant episco-

pol xVill Ksp. Vietlübbe

Ponatestorp Hermannus IJ. VIll Ksp. Mummendorf
Ponatestorp Hermannusl et dimi-
dium. preter quos dimidia uacat

episcopo VIll Ksp. Thomashagen
(S. 374) Coghelestorp Hermannus J. reli-

quam habet ecclesia Begenthorp X Ksp. Beidendorf

Der Zehntinhaber Hermann im Lande Wittenburg, der einmal
auch zusammen mit seinen Brüdern aufgeführt worden ist, war
Hermann von Blücher.

(S. 368)

Die älteste Geschichte der Familie von Blücher war bisher un

durchsichtig. Aus der systematischen Untersuchung des R. Z.R. hin
sichtlich der in ihm angeführten Personennamen hat sich ersehen
lassen, wie eng zu Albrecht von Orlamündes Zeiten die persönlichen
Beziehungen zwischen diesem Grafen und der Ratzeburger und
Wittenburger Ritterschaft gewesen sind, wie er mit' Vorhebe die

Mannen seines Gefolges diesem Kreis eminahm und andererseits
manchen Holsteiner und Ratzeburger, der sich um ihn besonders
verdient gemacht hatte, mit Lehen im Lande Wittenburg ausstattete.
Ulrich, Hermann und Wipert sind Namen, die für die Blüchers und
ihre Nebenlinien wie etwa die Melentekes geradezu typisch sind.
Die Blüchers waren schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts im

Bistum Ratzeburg so mächtig, daß sie 1257 aus ihren Reihen den
Bischof Ulxrich stellten. Desto verwunderlicher ist, daß sie mit Aus—
nahme Ulrichs vor 1230 sich so gar nicht in den Zeugenlisten witten
burgischer oder lüneburgischer Urkunden finden. Dafür treten uns
aber häufig in den Urkunden des Grafen von Orlamünde Riter

mit den bloßen Rufnamen Wipert und Hermann entgegen, die
wir trotz ihrer ehrenvollen Stellung in den Zeugenlisten mit keinem
der rechtselbischen Geschlechter in Holstein in Zusammenhang bringen
konnten. Ich halte es nach eingehender Durcharbeitung des R.38.
entgegen meiner früheren Ansicht jetzt für sehr wahrscheinlich, daß
sie ebenso wie der bei Albrecht von Orlamuünde mehrfach genannte
Ulrich „von Koyne“ Mitglieder der Familie von Blücher waren, die
damals allerdings einen festen Familiennamen noch nicht ange
nommen hatte.

Hermann erscheint zum erstenmal in einer zu Wittenburg am
1.VI. 1222 ausgestellten Urkunde, in der Graf Albbrecht dem Preetzer
Kloster seine Grenzen bestimmte und ihm einen Teil seinerHoheits
rechte in diesem Gebiet überließ, unter den Wittenburger Burg



81

mannen als Zeuge.i) Er wird deshalb mit dem Hermann des
R. Z. R. identisch sein, der mit seinen Brüdern den gesamten bischöf—
lichen Zehntenanteil in Waschow, 3 km w. Wittenburg, zu Lehen
trug. Nach Waschow hat sich von 1280 ab eine Nebenlinie des
Geschlechts von Blücher genannt. Im Norden stößt an Waschow
Tefsin, das noch im 16. Jahrhundert Blücherscher Besitz war. Die
Lage des ehemaligen Dorfes Slavisch-Neudors ist heute nicht mehr
festzustellen. Es spricht aber vieles dafür, daß es im östlichen Teil
des Kirchspiels Neuenkirchen beim heutigen Gehöft Neuendorf, 7 km
wsw. Gadebusch, zu suchen ist. Es grenzte dann im Süden an

Stöllnitz, dessen Zehnten der wittenburgische Burgmann Hildebodo
zu Lehen trug. Die Angaben über Hermanns Zehntenbesitz in
Slavisch-Neuendorf und Stöllnitz sind mit dunkler Tinte nachgetragen.
Jegorovbe) setzt mit guten Gründen diese Nachträge für die Zeit um
oder unmittelbar nach 1232 an,; sie werden Berichtigungen enthalten,
die notwendig geworden waren, weil man sich 1230 geirrt hatte
oder — weil seit der ersten Niederschrift Besitzveränderungen einge—
treten waren. Daß der Schreiber des R. 3. R. 1230 den Zehnten

ausfall eines ganzen Dorfes für die bischöfliche Kasse im Lande
Wittenburg übersehen haben sollte, wo er sonst gut Bescheid weiß,
ist nicht anzunehmen. Daher ist es wahrscheinlich, daß Slavisch—
Neuendorf, wo bisher wohl noch Wenden gesessen haben mochten,
erst in der Zeit von 1230-32 in den Besitz Hermann von Blüchers
gelangt, ja von ihm überhaupt erst mit deutschen Bauern besetzt
worden ist und daß er bei dieser Gelegenheit von seinem Witten—

burger Burgkameraden auch 1!/, Hufen in Stöllnitz erwarb. 1242 war
Neuendorf allerdings Eigentum der Bülows. Aber ihre Erwerbungen
in dieser Gegend weisen erst auf die Zeit um 1236.) Wegen der
Nachbarschaft Neuendorfs zu Stöllnitz, in dem ich ein altes witten—
burgisches Burglehen vermute,“) nehme ich an, daß sein Zehntin
haber der Witienburger Burgmann Hermann von Blücher war.

Preseke war noch zu Beginn des 14. Jahrhunderts in blücherschem
Besitz. Da für Gramnitz aus dem 13. Jahrhundert keine weiteren
Quelennachrichten erhalten sind, ist eine genauere Bestimmung des
dortigen Zehntinhabers nicht möglich. Aber andererseits ist auch für
das Land Wittenburg in dieser Zeit kein anderer Hermann als der
Wittenburger Burgmann Hermann von Blücher bekannt, der hier
als Zehntinhaber in Frage kommen könnte. Den Ritter Hermann

i) oce 1, 387. Jegorovs Annahme, Il, S. 146, die Zeugen dieser Urkunde:
Daniel, Salemon, Hermann und Herbert seien Söhne Hildebodos von Wittenburg
gewesen, ist völlig unbegründet und faisch. Bezeichnenderweise ignoriert er sie
auch, wenn sie nicht in seine weiteren Ausführungen paßt.

 SvJo-ran S. 268.

unter Godefridus.
.unter Hildebodo.

MeckleStrel. Geschichtsblätter Ig. IX 1933.
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Koß pflegt der Verfasser des R.Z. R. ausdrücklich als Hermannus
Coz zu bezeichnen.

So spricht vieles dafür und nichts dagegen, daß der im Lande
Wittenburg 6 mal als Zehntinhaber genannte Hermann dieselbe
Person ist. Ein kurzer Veigleich der stattlichen Zehntenanteile in
den Dörfern des Landes Wittenburg mit denen in den übrigen
Teilen des Ratzeburger Bistums läßt die letzteren als recht gering—
fügig erscheinen. Unsicher ist, ob es sich bei Ponatestorp um eine
durch den noch bestehenden Mangel an bestimmten Grenzen zwischen
den Kirchspielen der Länder Dassow und Klütz verursachte Doppel
eintragung handelt) oder um ein Dorf, das durch die Kirchspiel
grenzen in zwei Teile zerlegt war,“ sodaß der Gesamtbesitz des
Hermann hier im letzteren Falle sich auf den Zehnten von 21/Hufen
erstrecken würde. Bis 1350 gibt nur eine Mitteilung des Ratzeburger
Zehntenverzeichnisses vom Jahre 1335 Auskunft über Pohnsdorf;
damals war der gesamte Zehnte von Pohnsdoif und von Tanken—

hagen im Besitz der Knappen Marquard und Detlef von Prischendorf
aus dem Geschlecht der Parkentins.) Daß die reichen Blüchers sich
zu der nur geringeren Ertrag abwerfenden Siedlung in Klütz gedrängt
haben sollten, ist wenig wahrscheinlich. Inhaber des offenbar auf
Lokation im Auftrag des Landesherrn zurückgehenden Hufenzehnten
in Kochelsdorf, Akm sw. Wismar, war wohl Hermann von Roden

bek.) Vielleicht kommt für Pohnsdorf der als advocatus bezeichnete
Zehnteninhaber Hermann im Dorf Dassow in Betracht. Man hätte
dann aber immerhin erwarten können, daß auch der Pohnsdorfer
durch diesen Titel kenntlich gemacht worden wäre.

Anders steht es mit dem Zehnten in Dragun; es stößt unmittelbar

an eines der Güterzentren und den Alterssitz Ulrichs von Blücher,
an Frauenmark. Dieser Gadebuscher Vogt Ulrich von Blücher war
Hermanns Sohn, der im Gegensatz zu seinen Vettern, die alle
schwerinsche Vasallen waren, von Ansang an seit 1260 am Hofe
der mecklenburger Fürsten diente; dieser Darguner Besitz wird der
Anknüpfungspunkt für Ulrich von Blücher zum Übertritt in mecklen—
burgische Dienste gewesen sein.

Hermann J. von Blücher begegnen wir von 1237 bis 1258 im

Dienst des Grafen Günzel von Schwerin) und in Angelegenheiten
des Bistums Ratzeburg. Von 1252 bis 1258 findet er sich in fast
allen überlieferten Urkunden des Grafen unter den ritterlichen Zeugen

Dafür spricht die Gleichheit der Hufenzahl.
 ., Dafür spricht die Abweichung in der Größe der Zehntenlehen, die in

beiden Ponatestorp dem Hermann zustehen.
) M. U. 5612, S. 5306.
N S. S. 84f.

5) M. U. 460, 5374; St. L. I, 135; M. U. 703, 727, 738, 751, 755, 782,
796, 801, 822.
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an erster Stelle. Er scheint also im Gefolge eine führende Rolle
gespielt zu haben. Dann verschwindet er aus der Umgebung des
Grafen und wird nur noch einmal 1264 an der Spitze der ritterlichen

Zeugen genannt, als Bischof Hermann von Schwerin dem Kloster
Rühn das Patronat der Kirche in Frauenmark'!) und der Kapelle
in Severin bestätigte, die ihm vom Grafen Günzel von Schwerin

geschenkt worden waren.?)

Hermannus aduocatus:

(S. 371) (D))Artsowe Hermannus aduocatus ViIll Ksp. Dassow

Bei dem Wort aduocatus ist man zunächst versucht, an einen

Vogt des Fürsten Johann von Mecklenburg zu denken. Zweimal
erscheint in seinem Gefolge ein Hermann, der vielleicht mit dem Vogt
Hermann identisch sein koönnte; es ist Hermann von Bukow. Schon
sein Vater Gerwin war 1224 Vogt des Fürsten Johann,“) vermut—
lich allerdings in Bukow; er hatte auch Hausbesitz in der Stadt
Wismar) Er hinterließ zwei Söhne, Günter und Hermann,“) von
denen aber nur Günter, und zwar schon 1231, als Vogt von Bukow

auftritt.) Mehrere Glieder dieser Familie scheinen zu den Gründern
der Stadt Wismar gehört zu haben.s) Jegorop) hat für das Jahr
1263 einen Hermannus aduocatus bei Travemünde festgestellt und

scheint ihn für einen Lübecker Bürger namens Vogt zu halten. In
Wirklichkeit wird es sich hier aber um einen holsteinischen Vogt Her—
mann von Tralau handeln; und schließlich ist es höchst unwahrschein—
lich, daß der Hermannus advocatus von 1230 noch 1263 im Amt

hätte sein können. Am nächsten steht dem Vogt Hermann unseres
Zehntenregisters zweifellos der Hermannus aduocatus de Raceburg
einer Verzichterklärung Herzog Albrechts von Sachsen auf Schaden—
ersatz seitens der Lübecker Bürger wegen Stauung der Wakenitz;!0)

) Es handelt sich hierbei aber nicht um Frauenmark bei Vietlübbe und
Dragun, sondern um das Kirchdorf, 12 kmennw. Parchim.
J 2) Über den Hermann in Gr. Anker (Maius Mancre) vgl. unter Sifridus;
über die Genealogie der ältesten Blücher s. unter Olricus.

3) Der Anfangsbuchstabe fehlt im Original.
 . U 301,F.auch 862.
Vor 1250. Vgl. Techen, 8 18/19; Einl. S. XVII.
6) M. U. 391: Hermantius ét Gunterus fratres, 570: Guntherus aduo-

datus et frater szuus Hermannus.

) M. U. 386: Gunterus aduocatus de Bucowe.
) Vgl. M. U. Bd. IV, Reg. S. 139 unter v. Bukow.
) Jegorov ll, S. 289, *313.
o) ðt. T. 1. 50; Jegorov behauptet, daß er „unter lübeckschen Bürgern er

scheine“. In Wirklichkeit steht sein Name gerade auf der Scheide zwischen bekannten
Rittern aus dem Gefolge des Herzogs und den angesehensten Lübecker Ratsherren.
Würde Hermannus aduocats qu letzteren gehort haben, so stände er an ihrer
Spitze, und es wäre verwunderlich, wenn er sonst in Urkunden der Stadt Lübeck
nie mehr genannt wird. Er wird also ein wenig bedeutender Dienstmann des

Herzogs gewesen sein.
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die Urkunde ist datiert vom Jahre 1231, Ort der Handlung war
Breitenfelde, 12 km sw. Ratzeburg. Vogt Hermann ist der letzte der
herzoglichen Zeugen. Aber' auch damit ist wenig geholfen, da wir
über diesen Vogt Hermann von Ratzeburg sonst nichts mehr wissen.

Hermannus Cancer.

Sein Name steht als der des letzten Zeugen unter dem Vergleich
zwischen Bischof Gottschalk von Ratzeburg und den Dannenberget
Grafen über den Zehnten des Landes Weningen. Da der den
andern weltlichen Zeugen beigefügte Tilel miles bei seinem Namen
fehlt, wird er damals noch Knappe gewesen sein; die Urkunde stammt
aus der Zeit unmittelbar vor 12360. Sonst ist über ihn nichts bekannt.

Hermannus Coz:

(S. 365) Hermannestorp Hermannus Coz dimi-

diam decimam habet ab episcopo. Ksp. St. Georgsberg
(S. 366) Lvttekowe Hermannus Il Coz. preter

quos dimidia decima uacat epis-

copo. XIIII Ksp. Zarrentin

Über die Herkunft der Familie Koß bestehen 2 Theorien: 1. sie
stamme von einem Wolbertus cuoz ab oder sei eng mit ihm ver—

wandt, der um 1222 als Zeuge in einer Urkunde des Bischofs Berthold

von Lübeck über das Vorwerk Kakediz bei Oldenburg auftrat.)
Aber der Name Wolbert oder Vollbrecht kommt sonst nicht wiedet
in dem Geschlecht Koß vor. 2. Hermann Koß sei identisch oder
verwandt mit einem Schweriner Vogt Cotzo vom 25. Vi]. 1218.0)
Aber hier ist die lautliche Gestalt des Namens Cotzo doch von Coz
zu verschieden, als daß man ohne weitere Anzeichen ihre Träger
gleich setzen könne. Die Koß' verschwinden nach 1230 spurlos aus
dem Bistum Ratzeburg, um erst wieder 1271 im Fürstentum Werle

A unser
Hermann Koß nicht wieder vor.)

Hermannus de Rodenbeke:

(S. 374) In uilla Zzünizstorp] Hermannus de Roden-

beke totum VI Ksp. Beidendorf

Cogchelestorp Hermannus I. reliquum
habet ecclesia Begenthorp Ksp. Beidendorf
In uilla Hermanni sclaui sSunt. nullum

beneficium est. Ksp. Beidendorf

) B. L. 46.
 M. U. 246.

), über die unmögliche Herleitung der Familie Koß aus Pommern bei Je

rop 3 vgl. Ischr. d. Ver. f. Lübeckische Geschichte und Altertumskunde,
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Da Saunstorf und Kochelsdorf unmittelbar an einander grenzen,
wird der Kochelsdorfer Hermann mit dem Saunstorfer identisch sein,
obwohl ihm nicht der Zuname de Rodenbeke hinzugefügt worden
ist. Es ist aber nicht angängig, daraus zu folgern, daß die Hypo—
these falsch wäre, die nur mit ihrem Rufnamen aufgeführien Zehnten—
inhaber seien identisch. Hier liegt ein besonderer Fall vor. Die
Eintragungen zu Saunstorf und Kochelsdorf folgen unmittelbar auf
einander; da hat der Schreiber es beim zweitenmal für überflüssig
gehalten, den Zunamen noch einmal zu wiederholen, und es als
selbstverständlich angenommen, daß auch der Leser des R. Z. R. den
Kochelsdorfer Hermann auf den vorhergehenden Saunstorfer Hermann
von Rodenbek beziehen würde.

Der Name Rodenbeke weist auf das Dorf Rothenbek im Kirchspiel
Kuddewörde am Nordrand des Sachsenwaldes zwischen Trittau und
Friedrichsruh als Ausgangsorts des Geschlechts. Es wird an seiner
deutschen Abstammung gar nicht zu zweifeln sein.) Zu Beginn des
13. Jahrhunderts sind die Rodenbeks weiter nach Osten gewandert.
Das erste bekannte Mitglied des Geschlechts ist Hermann, der schon
1218 in der Urkunde über die Verleihung des lübischen Rechts an
die Stadt Rostock seitens des Fürsten Borwin als Zeuge genannt
wird.“) Bei dem auffälligen Durcheinander in der Reihenfolge der
Zeugen dieser Urkunde läßt sich aus dem Platz, den Hermann von
Rodenbek in der Liste einnimmt, nichts über seine Stellung in
Borwins J. Gefolge entnehmen. Sonst wird er nur noch 1229 unter

den Begleitern des mecklenburgischen Fürsten Johann in der ältesten
Wismarer Urkunde genannt.) Zum engeren Kreis seiner Ratgeber
scheint er jedoch nicht gehört zu haben; seine Anwesenheit bei der
Abtretung des zwischen St. Jakob und dem Wendland liegenden
Areals an die Wismarer Bürgerschaft ist wohl nur auf die Nach—
barschaft seines Wohnsitzes Saunsdorf zur Stadt Wismar zurück—
zuführen. Dann verschwinden die Rodenbeks auf 3 Jahrzehnte aus
den Urkunden.

Herwardus:

(S. 374) Quastin Herwardus J. preter quem
dimidia uacat episcopo *8*

Toradestorp Herwardus J. preter
quem dimidia uacat episcopo. Ksp. Grevesmühlen

) Die Versuche Jegorovs, Il, S. 346 ff, die Rodenbekes zu Slaven zu
machen, sind geradezu ein Musterbeispiel seiner sich in das Kleid hoher Gelehr
jamkeit hüllenden Phantastik. Ihre Haltlosigkeit ergibt sich bei jedem auch nur
etwas philologisch gebildeten Leser schon von selbst.

) M. U 244.
1M. U. 361.

;am Rande: Olricus l
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Questentin liegt im Südwesten, Thorsdorf im Nordosten des
Kirchspiels. Es liegt also bei diesen beiden geringen Lehen keine
Zusammenfassung des Gebiets vor wie etwa bei den Zehntlehen
Hermanns von Rodenbek, sodaß der Annahme, daß es sich hier um
zwei verschiedene bäuerliche Lokatoren handele, nur die Seltenheit
des Namens Herward entgegensteht. Ein Herward aus ritterlichem

ee läßt sich für diese Zeit im Fürstentum Mecklenburg nicht
ermitteln.

Hildebodo:

(S. 367) Stulniz Hildebode dimidiam decimam ha-

bet ab episcopo sJ.etHermannusIi/PXXIII Ksp. Döbbersen
(S. 367) Droneviz idem hildebode dimidiam de-

cimam habet XVM Ksp. Döbbersen

Karwete Hildebode II. preter quos di-

midia decima uacat episcopo XII Ksp. Wittenburg
Bobecin hildebode dimidiam decimam

habet ab episcopo. XII Ksp. Wittenburg
Sclauicum sadewalz

Hildebode VI habet

(S. 367)

Episcopo II uacant.

XVII Gr. Salitz

Dieser Hildebodo gehörte zweifellos zu einem der großen Ritter—
geschlechter im Bistum Ratzeburg. Wenn man annähme, daß die
Zahl der Hufenzehnten dem Besitz an den Hufen selbst entspräche,
so hätte er im Kirchspiel Döbbersen 40, im Kirchspiel Wittenburg 16,
im Kirchspiel Groß Salitz 12 Sufen besessen.) Desto mehr fällt es
auf, daß er so selten in den Urkunden vorkommt. Es mag daran
liegen, daß er als Wittenburger Burgmann mehr als mancheé andere
Ritter an einen engen Bezirk gebunden war. 1222 wird in einer

zu Wittenburg ausgestellten Urkunde des Grafen Albrecht von Orla—
münde für das Kloster Preetz an der Spitze der ritterlichen Zeugen
Hildebodo de wittenborch aufgeführt;) und 1237 war er zugegen,

als Herzog Albrecht von Sachsen dem Ratzeburger Bislum die
Gerichtsbarkeit auf dem Stintenwerder im SchaalSee, 6 km w.
Drönnewitz, überließ.“) Es handelt sich bei dem Zusatz „von Witten
burg“ nicht um einen Geschlechtsnamen, sondern um die Angabe von

Hildebodos Amtssitz; daher sind Jegorovs Vermutungen, Hildebodo
und Segebodo von Holdorf seien Brüder,“) weil auch Segebodo
einmal als de Wittenburg bezeichnet?) wird, abzulehnen ebenfo wie

 In Betracht muß bei dieser Berechnung immer gezogen werden, daß
nach den meisten Ratzeburger Zehntverträgen dem Lokator vom Landesherren
ein gleicher Anteil zustand wie vom Bischof.

 Fdasse l 387
M. U. 460.

Jegorov II, S. 277.
M. U. 375, S8. 376.
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seine Annahme, Hildebodo sei der Vater, der in der Urkunde von
1222 hinter ihm genannten Wittenburger Burgmannen.)

Die Streulage der Besitzungen Hildebodos ist für das Land
Wittenburg typisch. Wie die Ausstattung mit ganzen Dorffluren
auf eine frühe Einwanderung Hildebodos oder seines Geschlechts
hindeutet, spricht auch der Besitz von Lehen in den Ländern
Wittenburg und Gadebusch für ihren Erwerb zu einer Zeit, da beide
noch in einer Herrschaft vereinigt waren, also vor 1201. Auffallender—
weise ist keine einzige Nachricht über Hildebodos Nachkommen er—
halten; und auch über die Besitzverhältnisse in den Dörfern, wo
Hildebodo Zehnten zu Lehen trug, fehlen für das 13. Jahrhundert
alle Nachrichten. Nur über Stöllnitz gibt eine Urkunde von 1297
an,“) daß Graf Nikolaus von Schwerin den Zehnten des Dorfes
an das Kloster Zarrentin verkauft habe. Um 1335 war Lehens—
träger der Zehnten in Stöllnitz und Drönnewitz ein Volcmarus de
Stolnitze,) wahrscheinlich ein Ritter aus dem Geschlecht von Gronow.9)

Hildebrandus:

(S. 364) Nienthorp Hildebrandus II. preter quos
dimidia decima uacat preposito. IX Ksp. Breitenfelde

Ein Ritter mit dem Rufnamen Hildebrand ist um 1230 im
Kolonialgebiet sonst nicht mehr nachweisbar.

Hildegundis:

(S. 378) IIjn Gerum) Hildegundis III habet. Ksp. Boizenburg
Gehrum liegt 3 kmenw. Boitzenburg. 12097 hatte die Kirche in

Boizendorf dort 31/, Hufen.“) Das ist alles, was sonst aus dem
13. Jahrhundert über Gehrum und Hildegunde bekannt ist.

Hoyke:

(S. 372) In uilla Hoyken Hoyke J. preter quem
dimidia uacat episcopo XI Ksp. Hohenkirchen

über diesen Hoyke sind andere Quellennachrichten nicht vor—
handen. Er scheint ein bäuerlicher Lokator gewesen zu sein.

sohannes:

(S. 362) III')n uilla Slaukestorp sacerdos ad
dotem habet II. mansos. Octo mansos

Jegorop II, S. 146 f.
M. U. 2448.

M. U. 53612, S. 5338.
„Vgl. unter Volcmarus. J

) Der erste Buchstabe fehlt im Original, in dem die Wörter In Gerum
so verwischt sind, daß sie sich nur schwer entziffern lassen. Lisch las M. U. 375,
S. 378: iberum, ich folge hier der Lesart, die Jegorov Il, S. 405 bietet.

6) M. U. 2452.

7) Im Original fehlen diese Anfangsbuchstaben.
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quos liberos habuit ibi Episcopus di-
misit Reimboldo pro redditibus quos
idem R. habsuit in] uilla Rene non in

beneficio. sed pro tempore. quam diu

placeret Episcopo. Johannes III.XXVIII Ksp. Schlagsdorf
Mazleviz dimidiam decimam habet

Johannes. XII Ksp. Gudow
(S. 367) Prtlekowe Johannes II. Reinfridus IIII.xIl Ksp. Wittenburg
(S. 370) Vlitelubet) Godefridus J et Johannes IJ.

Ecclesia J. VII uacant episcopo XXI Ksp. Vietlübbe

(S. 372) Villa Johannis. Johannes V IX Ksp. Dassow
(S. 373) Mandrowe sohannes II et suus frater

reliqua tota uilla uacat Episcopo XIIll Ksp. Hohenkirchen

Der Vietlübber Johann ist durch die Angabe seines Bruders
Gottfried als Johann v. Bülow festgelegt. Er wird zuerst imGrenz
vertrag der wendischen Fürsten mit Graf Günzel von Schwerin vom
30. X. 1230 als Zeuge ziemlich am Schluß der Zeugenliste genannt.?)
1236 war er besonders tätig in Angelegenheiten des Bülowschen
Hausklosters Rehnas) und bei Besitzabtretungen seines Bruders,
denen er seine Zustimmung gab.) Er steuerte selbst 2 Hufen in
Falkenhagen, 4 kmnw. Rehna, zur Ausstattung des Klosters bei,“)
die er vom mecklenburgischen Fürsten zu Lehen trug. 1245 befand
er sich unter den Vasallen des Grafen Günzel von Schwerin in
Mustin, als dieser dem Ratzeburger Bischof alle seine Rechte in
Boissow, Benin und Dodow uberließ. Danach ist zu vermuten, daß
er auch im Gebiet der Grafen von Schwerin Besitz halte. Das R. Z. R.
nennt in ihrem Gebiet nur einen Johann, den Zehntleheninhaber
in Püttelkow im Lande Wittenburg; und Schlagsdorf, wo ein Johann
Z3 Hufenzehnte vom Bischof zu Lehen trug, liegt nur 7 km nw. Mustin.
Diese Beobachtungen reichen natürlich nicht aus, um etwa die Iden—
tität Johanns von Bülow mit dem Johann in Schlagsdorf und
Püttelkow zu beweisen; sie zeigen aber doch die Möglichtkeit engerer
Beziehungen Johanns von Bülow zur Gegend um Mustin und zur
Schweriner Grafschaft. Im Mai 12460) und im November 1248)
war Johann von Bülow zusammen mii seinem Bruder Gottfried in
Mecklenburg im Gefolge des Fürsten Johann; zum letztenmal treffen
wir ihn am 8. XI. 1252 in Ratzeburg, als Fürst Johaun den Verkauf
des Dorfes Kastahn an das Lübecker Domkapitel bestätigte.?)

Im Original fehlt der Anfangsbuchstabe.
 M. ü. 381.

M. U. 453, 467, 471, 553, 575, 674.
 M. U. 453, 467, 528, 513/4, 553, 572.
5) M. U. 167.

7 M. U. 580.) M. U. 617.

 M. U.709.
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Über die Besitzer von Johannisdorf und Mandrow sind aus
dem 13. Jahrhundert keine weiteren Nachrichten erhalten. Für
die Identität des Johann in Mandrow mit Johann von Bülow

spricht der Umstand, daß ausdrücklich ein Bruder, — also wohl Gott
fried —, als Mitinhaber aufgeführt wird. Für eine höhere soziale
Stellung des Johann in Johannsdorf spricht die über das Normal—
maß der Lokationshufen hinausgehende Zahl seiner dortigen Hufen.
Da beide Dörfer im mecklenburgischen Furstenium lagen, zu dessen
reichsten Rittern die Bülows gehörten, ist es sehr wohl möglich, daß
der Zehntinhaber von je 2 Hufen in ihnen Johann von Bülow
war. Erschwert wird die Beweisführung durch den Umstand, daß
in den 30er und Mer Jahren wenigstens Gottfried von Bülow den

entlegeneren Besitz der Familie veräußerte, um einen desto geschlosse—
neren Komplex um Rehna herum zu erwerben.) Mazleviz wird

sonst nicht mehr erwähnt und ist bald verschwunden.
Der Umstand, daß 1287 Ulrich der Dicke v. Blücher dem

Kloster Zarrentin den Zehnten von 4 Hufen verkaufte, die er in
Püttelkow vom Bischof zu Lehen trüg,“) reicht nicht aus, den
Püttelkower Johann mit Johann von Blücher gleichzusetzen. Jegorov
irrt, wenn er meint, daß die Zehnten der 4 Hufen, die Ülrich
v. Blücher schenkte, mit Johannes Anteil übereinstimmten;*) es könnte
sich höchstens um Reinfried von Schorlemers Hufenzehnien von 1230
handeln. Hinzu kommt, daß Johann von Blücher nie als Zeuge
in Urkunden erscheint und daß von ihm nur überliefert wird,
daß er der Vater der Ratzeburger Bischöfe Ulrich und Hermann
gewesen sei.)

So spricht manches dafür, daß es sich allemale um Johann von

in handett; Gründe gegen diese Annahme haben sich nichtergeben.“

lohannes Auca:

(S. 368) Wargeliz [pohannes Il auca. tercia pars ua- VJ
cat episcopo. XX Ksp. Pritzier

(S. 368) Dvssin [Johannes Il auca. episcopo Ill ua-

cant. X Ksp. Vellahn

Johann Gans wird schon 1208 erwähnt. Er saß auf Schloß
Grabow an der Elde, wo er sich unter dem Schutz des Dänenkönigs

auf der früher dannenbergischen Burg eingenistet hatte. Gegen ihn
wandten sich 1207 oder 1208 die Schweriner Grafen, eroberten Gra

Vgl. S. 68f, unter Godefridus.
M. U. 1930.

Jegorov II, 155 f.
V. U. 1442, 2856.

„Die noch M. Ib. 96, S. 146 vertretene Ansicht, daß es i um zweiPersonen namens Johann handele, kannich nicht mehr aufrecht erhalten.
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bow und trieben Johann außer Landes.) Da fand er Hilfe beim
Dänenkönig. In Waldemars Auftrag rückte Graf Albrecht von Hol—
stein-Orlamünde vor Boitzenburg, das er zerstörte, und zog dann

raubend und sengend nach der Art der damaligen Kriegsführung
durch die ganze Grafschaft Schwerin, von der im Anschluß an diese
Ereignisse das Land Wittenburg abgelöst und Albrecht von Orlamünde
unterstellt wurde. Im Dezember 1210 war Johannes Auca im Ge—
folge Albrechts, als dieser dem Lübecker Johanniskloster das Dorf
Kükelühn in Wagrien schenkte.) Wir begegnen ihm noch im Juli
1238 in Werben im Gefolge der Markgrafen von Brandenburg, denen
er sich nach Albrechts Sturz 1225 zugewandt zu haben scheint. War—
litz wie Düssin liegen auf der äußersten Südgrenze des Landes Wit—
tenburg. Wie die Eintragung mit dunkler Tinte im R. Z. R. zeigen,
sind die Angaben über die dortigen Zehntinhaber erst gegen 1232
hinzugefügt.

sohannes de Camin:

(S. 369) Turbore dimidiam decimam habet sohannes
de Camin. set Gisla l] Vlll Ksp. Rehna

(S. 370) Ad aliud wedewenthorp. Eylardus Il. so-
hannes lll de Camin X Ksp. Rehna

Johannes von Kamin war vermutlich ein Bruder des Ritters

Bernhard von Kamin, der 1246 den Zehnten von 4 Hufen in Kamin,
den er allerdings wohl mit etwas zweifelhaftem Rechtstitel besaß,
dem Ratzeburger Domkapitel verkaufte.) Bernhard und Johann
gehörten der Familie v. Maltzan an, deren Haupibesitz sich seit 1260
um Törber und Kirch-Grambow kristallisierte.) 1256 war Johann
schon verstorben, und die Zehnten von 6 Hufen in Törber und Gram—
bow, die er vom Ratzeburger Bischof zu Lehen getragen hatte, waren
an diesen zurückgefallen. Es scheint danach, daß Johann keine männ—
lichen Erben hinterlassen hat.

sohannes Flamingus:

(S. 373) Woytenthorp JohannesJflamingus. preter
quem dimidia uacat episcopo. XI Ksp. Proseke

In indagine Rutnik que est in terra Brezen

ltres partes decime sunt episcopi. Quartam
partem tenent Aluericus. et Johannes fla-
mingus ab episcopol Ksp. Gressow

 Arnold, VIl, 11. ed ad us. sch. S. 28020; Rudloff, Feh Mecklenburgs
v. Tode Niklots bis zur Schlacht bei Bornhöved, Berlin, 1901, 6. 102 f.

2) St. L. I, 4. Das HSriginal hat deutlich Au. a und nicht Avor.
M. U. 488.
M. U. 574.

Vgl. M. Ib. 96. S. 146 ff.
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Es handelt sich um Weitendorf, 6 km w. Wismar, und Rüting,
8 km s. Grevesmühlen. Johannes Fläming war ein bürgerlicher
Unternehmer. Am Abschluß des Grenzvertrages zwischen der Stadt
Lübeck und dem Bistum Ratzeburg vom 8. X. 1230 nahm er als

Ratsherr teil.) Zusammen mit dem andern das Lokatorengeschäft
betreibenden Lübecker Ratsherrn Elias Rutze war er im Juü 1231

Zeuge beim Verkauf des Dorfes Kastahn seitens des Klosters
Sonnenkamp an den Lübecker Bürger Siegfried von der Brügge.?)
Vielleicht war er der Lübecker Johann Fläming, der im März 1246
bei Unterhandlungen mit dem Deutschen Ritterorden über die An—
lage einer Seestadt an der Pregelmündungbereit war, sich als
Geisel für die Stadt Lübeck zu stellen. Er war mii Alverich
v. Barnekow verwandt.

sohannes de Multsan:

(S. 362) Ratistorp Johannes de Multsan habet
decimam duorum mansorum. Bernardus

de wigenthorp. IIIhor. nichil uacat

episcopo. XII Ksp. Schlagsdorf

Johann von Maltzan hat bald das Ratzeburger Gebiet verlassen.
Am 5. VIII. bei Abschluß des Bündnisses zwischen Bischof Brunward
von Schwerin und Fürst Johann von Mecklenburg gegen den Bischof
von Kamin und die Pommernherzöge war er im Gefolge des Fürsten

Johann in Neukloster.)) Dann scheint er im Zusammenhange mit
diesem Kriegszug von den siegreichen Mecklenburger Herren mit
Lehen an der Ostgrenze des Landes bei Dargun ausgestaltet worden

u sein. Im April 1239 war er Zeugein einer Urkunde, durch die
iiß Johann von Mecklenburg Besitzungen des Klosters Dargun

von landesherrlichen Lasten befreite.“) Juli 1241 treffen wir ihn
zum letztenmal, nun aber im Gefolge des Herzogs Wratislav III. von

Pommern bei der Bestätigung des Klosters Ebdena bei Greifswald.)
Aus der Gegend um Ratzeburg und Gr. Molzahn sind die Maltzans
seitdem ganz verschwunden. Die beiden sufen, deren Zehnten
Johann nach dem R. 3. R. in Schlag-Restorf zu Lehen trug, werden
die Lokatorenhufen gewesen sein.')

sohannes Werentrudis:

—
quos dimidia uacat episcopo. VIII Ksp. Gressow

) M. U. 379.
) M. U. 387.
35) M. U. 458.

9 M. U. 493.
Po. U. 392.

9 Vgl. Witte,
Val. M. Ib., 86, S. 145.

8. 75.
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Da ein sohannes Werentrudis sonst nicht wieder auftaucht, läßt
er sich nicht genauer bestimmen; die matronyme Form des Zunamens
scheint aber für einen bürgerlichen Lokator zu sprechen.!)

Jordanes:

(S. 372) Tankenhagen sordanis] XX. Ksp. Dassow

Der Umfang dieses Zehntenlehens ist recht gering; auch kommt
Jordanis im R. 3. R. nicht wieder vor. Der Ritter Jordanus de
Poterowe, der in dem Grenzvergleich der jungen Wendenfürsten mit
Graf Günzel von Schwerin am 30. X. 1230 genannt wird,) läßt
— JD—
die Kärglichkeit des Lehens eher um einen bäuerlichen Lokator als
um einen Ritter zu handeln.

Josep:

(S. 374) In alio Stitene Josep J. preter quem

dimidia uacat episcopo XII. Ksp. Beidendorf

über einen Jjosep ist bis 1280 sonst nichts bekannt.

Lefardus:

(S. 372) Bvrtsowe filiiJlefardi XIIII. Ksp. Mummendorf

Die Annahme des M. U. IV., Reg. S. 258, daß Lefardus mit
dem 1175 genannten Lübecker Bürger Leuerat de Sosato“) identisch
sei, ist schon aus chronologischen Gründen abzulehnen. Deshalb
braucht man aber nicht „den Besitzer der Siedelung“ (in Wirklichkeit
handelt es sich doch nur um den Zehnten von einer Hufe) mit

Jegorov im Ritterstand zu suchen) und über den Umweg: Lefar-
dus — Abart von Leverus, den Lefardus zu einem Leverus de

Plocekowe zu machen. Auch hier wird man bei der Geringfügigkeit
des Lehens, das dazu noch unter mehrere Personen geteut ift, an
kleine bäuerliche Lokatoren denken müssen.

Leverus:

(S. 373) Plocekowe leverus J. preter quem
dimidia uacat episcopo VIII. Ksp. Gressow

Natsenthorp Ileverus J. preter quem
dimidia uacat episcopo] XIII. Ksp. Grevesmühlen

Plüschow und Naschendorf, 6 km ö. Grevensmühlen, grenzen
aneinander. Wenn man in Betracht zieht, daß in den Kirchspielen
Gressow und Proseken sich auch die beiden Lübecker Ratsherrn

1
Vgl. Jegorov el, S. 281.
M. U 381.
M. U. 119.

Jegorov II. S. 306.
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Elias Rutze und Johann Fläming an der Ansetzung von Bauern
beteiligten, wird man kein Bedenken tragen, in unserm Leverus den

bürgerlichen Zeugen Leuerus zu erblicken, der zusammen mit Elyas
Rutze 1229 der Verleihung des Wendfeldes seitens des Fürsten
Johann von Mecklenburg an die Wismarer Bürger beiwohnte!)
und Dezember 1237 in Ratzeburg als Leuerus de Pluzekowe,

wieder zusammen mit Elias Rutze, im Gefolge des Bischofs Ludolf
von Ratzeburg zugegen war, als dieser das Kloster Rehna bestätigte.?)
Da Lever von Plüschow und Elias Rutze in der Zeugenliste am

Ende der mecklenburgischen Zeugen stehen, auf die dann die ratze—
burgischen Vasallen folgen, läßt sich schwer enischeiden, ob sie hier
dem ritterlichen Stande zuzurechnen sind. Ist das aber der Fall,
so wird man daraus schließen müssen, daß sie den bürgerlichen Sland
aufgegeben haben und in den ritterlichen übergetreten sind. Eine
Doppelstellung als Ritter und als Bürger, wie Jegorov sie vermutet,
ist bei dem scharfen Gegensatz zwischen Bürger und Ritter, wie er
im 13. Jahrhundert in Lübeck herrschte, nicht denkbar. Möglich
erscheint aber der später oft zu beobachtende Vorgang, daß ein
Bürger, der größeren Landbesitz hat, sich aus der Stadt dorthin
zurückzieht, ritlerliche Lebensführung annimmt undin den ritterlichen
Stand übertritt. Ludolfus de Plucekowe et Egkehardus frater eius,

die 1248 in Mecklenburg am Hofe Johanns auftraten, scheinen diesen
Schritt getan zu haben“) Vermutlich waren sie Levers Söhne.

Lippoldus:

(S. 375) In superiori uilla Tarnevitz Burchardus VI.

lippoldus VI Ksp. Klütz
Im allgemeinen waren die Lokatoren in der silva Klutze

schlechter gestellt als in den übrigen Teilen des Bistums. In Klütz
bezog der Bischof nur ein Drittel des Zehnten und mußte hiervon
noch den Zehnten jeder zehnten Hufe dem magister ciuium, der in
seinem oder des Fürsten Auftrag die Besetzung eines Dorfes durch—
geführt hatte, abtreten: Wieviel der Fürst dem magister civium zu
geben hatte, ja ob er überhaupt etwas zu geben verpflichtet war,
ist aus dem Zehntvertrag von 1222 nicht ersichtlich.) Der Gegensatz,
in dem die Zahl der an Lippold verliehenen Hufenzehnten zu den
Bestimmungen des Vertrages steht, läßt vermuten, daß Lippold kein un—
bedeutender bäuerlicher Unternehmer war, sondern schon zu den bedeu—
tenderen Rittern des Landes zählte. Jegorov hält diesen Zehntinhaber
Lippold in Oberhof ( superior villa Tarnevitz) für nicht bestimmbar.)
Es wird aber schon im Juni 1226 im Gefolge Heinrichs 1. Borwin odet

J M. U. 362.
M. U. 471.
M. U. 617.

M. U. 284.
Jegorov II, S. 366.
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seines Sohnes Heinrichs ll. von Rostock bei der Gründung des
Güstrower Kollegiatstifts ein Ritter Lippold erwähnt,i) der auch
April 1229 bei seiner Bestätigung durch Bischof Brunward von
Schwerin in Güstrow anwesend war.“) Der Umstand, daß Lippold
hier beim Werler und nicht beim Mecklenburger Fürsten ais Vasall
aufgeführt wird, spricht nicht gegen seine Identitätf mit dem Lippold
in Oberhof. In der zuletzt erwähnten Urkunde tritt als werlescher
Vasall auch Bernhard von Wiendorf auf, obwohl sein Zehntenlehen
doch im Kirchspiel Schlagsdorf, 4 km nw. Ratzeburg, lag.

Dieser Lippold war Lippold Behr. Schon November 1237
treffen wir ihn in Pommern bei Bischof Konrad Ill. von Kamin,?)
einem Sproß aus dem Geschlecht der Edelvögte von Salzwedel, der

den früheren Vasallen der Lüchower Grafen) nach sich zog. Im
Mai 1239 war er noch einmal am Hofe des Fürsten Nikoiaus von

Werle Zeuge bei der Verpachtung der Mühle zu Priborn, 10 km
sö. Röbel, an das Kloster Amelungsborn.“) Dann taucht er erst
wieder November 1248 und zwar als Truchseß des Herzogs Wartis—
lav II. von Pommern auf.“) In diesem Amt wird er bis 1250

erwähnt.“) Er hatte 1251 Besitz in Dargelin zwischen Gützkow und
Greifswald, den er dem Kloster Dargun verkauftes) 12851 verlieh
Fürst Nikolaus von Werle dem Kloster Dobbertin das Dorf Kleisten,
 xkm nö. Dobbertin, „wie es Lippoldus miles besessen hatte.“)
Er scheint bald nach 1252 verstorben zu sein. Seinen Besitz bei
Klütz scheint er schon früh wie die meisten der nach Osten weiter
wandernden Geschlechter, vgl. Johann von Maltzan, Reinbold von
Schlagsdorf u. a., als zu unbequem und abgelegen abgestoßen zu
haben.

Luderus:

(S. 371) Crampiz ILuderus Il. Ill. uacant epis-
copo X] Ksp. Gr.Salitz

Crampiz ist Krembz, 2 km ssö. Gr. Salitz. Jegorovio) hält diesen
Zehntlehenträger für Luder von Rixdorf auf Grund der Verwandt—
schaft dieses Geschlechts mit Gottfried und Johann von Bülow.!)
Alle andern Gründe toponomastischer und heraldischer Art, die Je—

N M. U. 323.
M. U. 368.

p9 U. 346.
Lüchow liegt 15 kmen. Salzwedel. über Lippolds Beziehungen zu
s. S. 37, Anm. 6.
M. U. 499.

Vo. U. 476, 478.
So. U. 492, 498, 514,. 5338.
Vo. U. 5336.
M. U. 680.

Jegorov Il, S. 287.
Val. S. 70 f. unter Godefridus.

7

Lüchow
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gorov noch für seine These anführt, sind zum Teil auf falschen Prä—
missen aufgebaut, zum Teil so geschraubt, daß sie nichts beweisen können.

über Luder von Rixdorf ist folgendes überliefert. Am 8. J. 1221

nahmen die Brüder Luder und Volrad von Rixdorf am Grafending

teil, das Graf Albrecht von Holstein-Orlamünde auf dem Megede
berg bei Plön abhielt.) Da der Stammsitz Rixdorf 6 km nö. Plön

liegt, mag ihre Anwesenheit hier auf die Nachbarschaft des Ding
platzes zu ihrem Wohnsitz zurückzuführen sein. Daun treffen wir
sie erst wieder im September 1226 in Rendsburg, diesmal aber im
Heerlager des Schauenburger Grafen, als er dem 6 kmuw. Rixdorf
liegenden Kloster Preetz eine neue Gründungsurkunde ausstellte.“)
1238 war Luder dabei, als Graf Adolf die Verlegung des Lübecker
Johannisklosters nach Cismar anordnete,“) am 2211. 1247 wirkte er

als Zeuge mit, als die Holsteiner Grafen die Freiheiten der Stadt
Lübeck bestätigten und die Vogtei der Stadt übernahmen, im
Februar 1249, als sie sich mit dem Lübecker Bistum über die Zehnten
im Lande Oldenburg einigten,“) und im Oktober 1250, als sie der
Stadt Lübeck das Dorf Vorwerk verkauften.s) Sonst finden wir
Luder von Rixdorf noch zweimal, 12541 und am 7. V. 1253.) Aber

nirgends bemerkt man auch nur ein leises Zeichen dafür, daß Luder
in irgend welchen Beziehungen zu Gr.-Salitz stände. Vei dem Ver—
kauf von Rosenow durch Gottfried von Bülow 1241 wurde auch
nicht Luders Zustimmung für nötig erachtet, sondern die der Kindet
Volrads von Rixdorf, der nach 1226 aus Holstein verschwindet.
Volrad war Luders Bruder. Deshalb wird der Jegorovschen
Hypothese nicht zugestimmt werden können. Einen andern Luder,
der mit dem Krembzer Zehnteninhaber identisch sein könnte, zeigen
allerdings die Quellen nicht.

Ludolfus:

(S. 367) EP)Aremę) Ecclesia Ill. Lvdolfus II.
preter quos dimidia decima uacat

Episcopo XVIIl. Ksp. Parum
(S. 371) Ganzowe ludolfus ll. preter quos di-

midiam habet prepositus IXXVI] Ksp. Gadebusch
(S. 375) [Guttowel) ludolfus Il. preter quos

dimidia uacat episcopo (XIIJ Ksp. Thomashagen

gasp l, 372.Hasse l. 446.
Hasse Jl. 578.
Hasfe i 679/80.
3. L. 103.

St. L.l, 158.
B.L. I0 St. L.l, 192.
 Der erste Buchstahe fehlt im Original.
) Guttowe steht auf Ralur.
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In Ludolf in Parum könnte man zunächst Ludolf von Blücher
vermuten. Aber es gibt zu bedenken, daß Ludolf nur in Urkunden

des Schweriner Grafen als Zeuge genannt wird, die sich auf Ange—
legenheiten des südöstlichen oder nordwestlichen Grenzgebiets der
Grafschaft beziehen,) und nicht auf das Land Wittenburg und erst
in die Zeit zwischen 1241 und 1248 gehören. Der Ganzower Ludolf
war schon 1219 Zeuge bei Borwin J. als dieser das Kloster Sonnen—
kamp begründete,“) doch wird der Beisatz de Ganzowe nur Ludolfs
Wohnort angeben und kaum als Familienname aufzufassen sein.
Vielleicht ist dieser Ludolf von seinem Nachbarn Detlev von Gadebusch
weiter nach Osten, nach Marlow, gezogen worden und war derselbe
Ritter wie der Marlower Burgmann Ludolf, der am 18. X. 1230

bei der Bestätigung des Klosters Doberan durch Bischof Brunward
von Schwerin zugegen war.s) Eine solche Abwanderung Ludolf
von Ganzows nach Marlow würde auch das völlige Schweigen der
Gadebuscher Urkunden über ihn seit 1219 erklären. Für eine Be—
stimmung des Gutower Ludolf fehlen jegliche urkundliche Unterlagen.
Ein Geschlecht v. Gutow tritt erst seit 1283 hervor.) Der Name
Ludolf ist ihm aber fremd. Da weitere Nachrichten über einen Ritter
Ludolf im Bistum für die Zeit von 1200-1250nichterhaltensind,
wird die Frage, ob es sich im R. Z3. R. um mehrere Ludolfe oder
nur um eine Person handelt, offen bleiben müssen.

Lutbhertus:

(S. 371) Bvnestorp filius alfwini. et silius lutberti
decimam totam habent XxIIll. Ksp. Dassow

Alfwin und Lutbert waren 1200 und 1201 Lübecker Ratsherren.?)

Luthardus:

(S. 362) Stove luthardus ll. preter quos dimidia
decima uacat episcopo. X. Ksp. Carlow

(S. 363) Rosenitze idem lvthardus Il. preter quos
dimidia decima uacat episcopo. X. Ksp. Carlow

(S. 363) Ekhorst Otto Albus. lIl. lvthardus llI Villl Ksp. Mustin

Der Rufname Luthard ist der typische Name für die Edelherrn
von Meinersen. Daß aber ein Mitglied dieses Geschlechts hier
garnicht in Frage kommt, zeigen schon die Namen der nächsten
Generation: Reinbern und Raven, die den Meinersens ganz fremd

1) M. U. 5323, 529/30, St. L.l, 131, M. U. 7169.
) M. U. 254: Ludolfus de Ganzowe.
5) M. U. 380.
 Kt u. 1682.
»). Vgl. S. 27, unter Alfwinus.
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waren;) und auch sonst sind weder vor noch nach 1230 Beziehungen
irgendwelcher Art zwischen dem Geschlecht von Meinersen und dem
Bistum Ratzeburg festzustellen. Über Luthard selbst sind sonst keine
Nachrichten mehr überliefert; 1237 wird schon ein Reinbern von Stove,?)
1240 Rembernus et frater suus Coruus de Stoue genannt.s) Sie

waren wohl Luthards Söhne. Ihre Rufnamen deuten auf nähere
Beziehungen zu den Geschlechtern von Ritzerow und von Karlow.
Zieht man die Lage der Besitzungen Luthards von Stove und
Gottschalks von Karlow mit heran, so scheint es fast, als ob sie
Abkömmlinge desselben Urgeschlechts sind. Wie Stove und Rüntz
im Süden an Gottschalkschs Güterkomplex im Kirchspiel Karlow
grenzen, grenzt das stovesche Eichhorst nach Suüden an das gottschalksche
Dargow, so daß man glauben könnte, daß ursprünglich der Besitz
der Stoves und der Karlows in der Hand einer Familie war und

erst geteilt wurde, als diese sich in zwei Linien schaltete. Vielleicht
ist auch die Teilung von Eichhorst zwischen Otto Albus und Luthard
von Stove auf frühere verwandtschaftliche Beziehungen mit den
Ritzerows und durch sie auch mit Otto Albus“) zurückzuführen.
Daher halte ich für möglich, daß Gottschalk von Dechow, Luthard
von Stove und Eckehard Hahn Brüder gewesen sind. Die Jegorovsche
Begründung für die Verwandtschaft der Karlows und der Stoves
halte ich allerdings mit Witte) für verfehlt.

Lutherus:

(S. 374) In uilla lvtheri lvther l. preter quos()
dimidia uacat episcopo X Ksp. Beidendorf

Lutherus alter:

(S. 374) Metenthorp alter lvther l. preter quem
dimidia uacat episcopo. VIll Ksp. Beidendorf

Der Verfasser des R. 3. R. scheidet hier selbst zwei Männer
gleichen Rufnamens; es scheint aber, daß sie noch keine Familien—
namen führten, sodaß ihm nichts anderes übrig blieb, als sie zu
numerieren. Hätten sie ritterlichen Familien angehört, so würde es
ihm nicht schwer gefallen sein, dem zweiten Luther einen bezeichnen
deren Beinamen zu geben. Die beiden Luther werden also kleine
bäuerliche Lokatoren gewesen sein.

Luze:

(S. 368) Bralizstorp J.ecclesial uilan. lvzel. prepo-
situs IIII habet. XII Ksp. Vellahn

Vgl. die Stammtafel über die Familie von Meinersen in: Bode, der
Uradel in Ostfalen, Hannover 1911, S. 184 4.

2) M. N 467.

M. U. 517.

Val. S. 16.
Jegorov, ll, S. 23; dagegen Witte, S. 76 f.

Meckl.Strel. Geschichtsblätter Ig. IX. 19383.
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Luze kommt nur hier vor; auffällig ist, daß er in einem 12—

Hufen-VBorf nicht vom Bischof2 Hufenzehnten besitzt, wie sie doch sonst
dem Lokator zustanden. Auch der sonst Ludestus, aber in einer kurz
nach 1226 ausgestellten Preetzer Urkunde als Lucco de Harge (Harrie
bei Neumünster) erwähnte holsteinische Ritter!) kommt hier nicht in
Betracht, da er 1245 noch bei Neumünster saß.)

Marquardus:

(S. 364) Tsarnekowe Marquardus II. preposi-
tus habet XI. XXVIII] Ksp. Gudow

Linowe Marquardus dimidiam deci-
mam habet ab episcopo.]

(S. 371) Rantsowe Marquardus Il. preter quos
dim. uacat episcopo. V

Walmanstorp Thitmarus ll. et Mar-

quardus dimidium. Ill. uacant epis-
copo. IX Ksp. Hohenkirchen

Daß Marxquard ritterlichen Geschlechts war, zeigt die Tatsache,
daß er den bischöflichen Zehnten eines ganzen Dorfes zu Lehen trug.
Es findet sich in der ratzeburgischen Ritterschaft aber nur einer, der
diesen Vornamen trug: Marquard Lupus. Für Sarnekow und Linau
liegen Umstände vor, die dafür sprechen, daß es sich bei dem Zehnt
lehensträger Marquard um einen Lupus handeli. Sarnekow stößt
im Nordwesten an Gudow, wo ein Dietrich Lupus den Zehnten von
3 Hufen zu Lehen trug. Und Linau ist von Borsfelde, wo Burchard
und Boleko Lupus saßen, nur durch Koberg getrennt, das zum ge—
schlossenen Landgebiet der Ritzerows gehörte. Die Nachbarschaft
Linaus zu dem ausgedehnten Komplex der Ritzerows spiegeli sich
im gemeinsamen Aufireten des Marquard Lupus und des Bertold
von Ritzerow 1248 als Zeugen bei der Bestätigung des Vermächt
nisses Reinfried von Schorlemers an das Lübedet Heilige Geist—
Hospital durch Herzog Albrecht wieder.)

Renzow liegt 8 km s. Gadebusch. Ein Beweis für die Identität
Marquards von Renzow mit Marquard Lupus läßt sich nicht führen,
da keine Nachrichten über Renzow aus den späteren 70 Jahren er

halten sind.) Der Zehntinhaber der halben hufe in Wailmsdorf,

vassel, 451.
duse l, 657.
St.L.I, 135.

 Die phantastischen Vermutungen Jegorovs II, S. 266 ff. sind hinfällig,
weil eine Gleichsetzung des Rensowe im T. Jahrhundert mit einem heutigen
Dorfnamen Renzow nicht zulässig ist. Damals hieß das heutige Renzow
Bantsowe. Uber die Gleichsetzung des Marquard in Sarnekow und Linau mit
Marquard Lupus urteilt Jegorovb il, S. ö6 undbe66 ganz zutreffend.
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3 km w. Hohenkirchen, wird bei der Geringfügigkeit des Besitzgegen—
standes und seiner Abgelegenheit von den übrigen Gütern des Bur—
chard bürgerlichen Standes gewesen sein.!)

Ein Marquard Lupus begegnet zuerst als Zeuge, als 1228
Bischof Bertold von Lübeck und Graf Adolf JV. einen Vergleich
wegen strittiger Güter im Land Oldenburg schlossen. Es ist aber
doch fraglich, ob es sich hier um den ratzeburgischen Ritter handelt
und nicht um den Urahnen der holsteinischen Linie des Geschlechts.
Ähnliche Zweifel steigen auf bei dem Marquard Lupus, der sich bei
dem Getreideabkommen der Barmstedts mit den Städten Hamburg
und Lübeck vom 6. VIl. 1253 mit einer großen Zahl holsteinischer
Ritter für Heinrich von Barmstedt verbürgtes) Als Mitglied der
ratzeburgischen Ritterschaft wird man bestimmt nur den Marquard
Lupus ansprechen können, der 1248 bei der Bestätigung des Ver—
mächtnisses Reinfrieds von Schorlemer testierte.9

Er war also der Zehntinhaber in Sarnekow und in Linau. Wenn

auch nichts für seine Identität mit Marquard in Renzow zeugt, so
spricht auch nichts gegen dieselbe. Er wird ein Bruder von Bur—

chard, Boleko und Dietrich Lupus gewesen sein. Über die Besitz—
verteilung unter die Brüder ist schon im Abschnitt über Burchard
gehandelt worden.“) Über Besitzveränderungen in den Dörfern, aus
denen Marquard seine Zehnten bezog, sind für das 13. Jahrhundert
keine Nachrichten auf uns gekommen.

Martinus:

(S. 360) Brutsekowe Martinus Il. preter quos di-
midia uacat episcopo. xlll [IIJ Ksp. Rehna

(S. 374) In uilla Martini. Martinus l. preter
quem dimidia uacat episcopo. Xxl Ksp. Beidendorf

Der Zehntinhaber Martin in Brützkow läßt sich direkt in andern
Urkunden nicht mehr feststellen. Immerhin läßt sich folgendes er—
schließen: 1. 1237 stiftete Ritter Gottfried de Brutsecowe dem eben
gegründeten Kloster Rehna 3 Hufen in Luthzithse.“) Im Juni 1241
war er zusammen mit Gottfried von Bülow als Zeuge zugegen, als
Fürst Johann von Mecklenburg dem Kloster Reinbeck Ländereien
und Rechte in Rosenow bei Gadebusch bestätigte, die es von Gott—
fried von Bülow und seinen Verwändten gekauft hatte.,) Der

1) Vgl. M. U. 362; die letzten bürgerlichen Zeugen aus Wismar sind Mar-
quardus et Titmarus.

B. L. 64.

si.L.i. 200.
St. L.l, 135.

VglS. 361
M. UA. 467.
M. U. 528.
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Rufname Gottfried, die Schenkung an das Lieblingskloster der Bü—
lows in Rehna, die Anwesenheit Gottfrieds von Brützkow beim
Schlußakt des Verkaufs bülowschen Familienbesitzes in Rosenow
läßt auf nahe verwandtschaftliche Beziehungen dieses Gottfried zu
der Familie von Bülow schließen. Schwierig ist aber die nähere
Bestimmung des Dorfes Luthzithse. Die durch nichts bewiesene
Annahme Jegorovs,i) daß hier nur ein älterer Name für Lo—
vetse vorliege, ist schon aus sprachlichen Gründen abzulehnen. Es
ist bisher noch nicht gelungen, einen Ort zu finden, der sprachlich
und sachlich dem Luthzithse gleichgesetzt werden könnte. Es ergibt
sich aus der Erwähnung eines Gottfried und nicht eines Martin
von Brützkow 1237 ferner, daß damals auf Brützkow ein Gottfried
saß, an den Martin das Gut vererbt oder veräußert haben mußte.
War Gottfried Martins Erbe, so wird auch Martin einem Neben—
zweig der Bülows angehören. 2. 1273 verlieh Fürst Nikolaus
von Werle dem Ritter Martin de Bruzssecowe vas Dorf Vorwerk,
9 km sw. Gnoien.) Der seltene Rufname Martin ist also in
der späteren Familie von Brützkow gebräuchlich. Das läßt die Ver
mutung zu, daß auch der Martin von 1230 schon zu diesem Geschlecht
gehörte und daß eine etwaige Spaltung in die Zweige Bülow und
Brützkow schon vor Martin eingetreten sein muß. 1273 hatten die
Brützkows also eine neue Heimat in Werle gefunden. In Verbin

dung mit dieser Abwanderung nach Osten scheinen sie ihren Besitz
bei Rehna den Bülows überlassen zu haben, die 1286die ganze
villa Britsekowe an die mecklenburgischen Fürsten veräußerten.)

In der Umgegend von Martensdorf, 4 sem sw. Wismar, sind
Herren von Brühkow nicht nachweisbar. Auch spricht die Gering
fügigkeit des Lehens gegen einen Inhaber aus bedeutendemGeschlecht.
Wahrscheinlicher ist, daß dieser Martin ein bäuerlicher oder städtischer
Lokator war.!)

Meinolfus:

(S. 362) Slaubrize Meinolfus. et Bernardus
Trimpe habent decimam duorum

mansorum. quod superest de parte
episcopi. habet ecclesia. XV

(S. 366) Pogatse Meinolfus J. preter quem

dimidia decima uacat éepiscopo. Ksp. St.Georgsberg

Durch das Wörtchen et ist angedeutet, daß Meinolf und Bernhard
Trimpe nahe Verwaändte waren. 13020 tauschte das Ratzeburger

Jegorov ll, S. 210, Anm. 948.
M U. 1266.
M. U. 1870.

 LVielleicht der um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Wismar lebende

asten a ine Vgal. Techen, das ältere Wismarsche Stadtbuch Wismar 1912,523 un

Ksp. Schlagsdorf

1



101

Domkapitel von Siegfried von Broke und seinen Brüdern 2 Hufen
in Schlagbrügge ein,i) Diese Tatsache reicht aber nicht aus, mit
Jegorov zu folgern, daß der Anteil der beiden Brüder noch bis 1302
ungeteilt zusammen geblieben sei.) Wir wissen aus dem R. Z3. R.
doch tatsächlich nur, daß um 1230 Meinolf und Bernhard den Zehnten
von 2 Hufen vom Bischof frei hatten. In der Einleitung zum R. Z. R.
heißzt es, daß in den Ländern Ratzeburg, Wittenburg und Gadebusch
in jedem Dorf, das 12 Hufen und mehr umfasse, der Bischof 2 und
der Graf auch 2 Hufen ad ius, quod settenke vocatur, stellen,
das heißt dem Lokator zehnt- und zinsfrei überlassen müsses) Da—
nach hätten Meinolf und Bernhard Trimpe zu den beiden bischöf—
lichen noch zwei fürstliche Hufen in Schlagbrügge besitzen müssen,
zusammen also vier. Zwei Hufen betrug der Anteil jedes einzelnen;
und der Umstand, daß die Brokes 1302 nur zwei Husen vertauschten,
zeigt gerade das Gegenteil der Jegorovschen Behauptung; 1308
waren nicht mehr beide Teile in einer Hand. Meinolf trug aber
auch in Pogetz Zehnten zu Lehen; und jetzt konstruiert Jegorob aus
dem Umstand, daß 1250 ein Lübecker Bürger Euerhardus dictus
Brake die Dörfer Slavisch Pogetz und Disnack an das Kloster Rein—
feld verkauft hat,.) und auf Grund der frischfröhlichen, aber durch
nichts bewiesenen und falschen Behauptung, daß „das städtische Pa—
triziat sich aus der Ritterschaft rekrutiert“ habe,*) durch ein Durch—
einandermengen der ganz verschiedenen Worte Broke (de Palude)
und Brake folgendes Ergebnis: 1302 hatten die Brokes Besitz in
Schlagbrügge, 1250 der Bürger Eberhard Brake Besitz in Pogetz;
da auch Meinolf 1230 in Schlagbrügge und Pogetz Besitz hätte,
„wird die Annahme, daß Meinolf und Bernhard Trimpe dem Ge—
schlecht der Brake angehörten, recht wahrscheinlich“.s) 1228 hatte
Herzog Albrecht von Sachsen das Dorf Pogetz den Johannitern über—
geben cum omnibus iusticiis, iudiciis, proventfibus et pertinenciis suis.
Dazu steht aber die Eintragung des R. Z. R. in Widerspruch. Aber
auch hier weiß Jegorov sich zu helfen: „Den Johannitern fiel es
offenbar schwer, die weit entlegenen Besitzungen zu verwalten ...
Jedenfalls vergaben sie ihren Anteil in Pogetse. . an Everhardus

de Brake, das heißt an einen Verwandten lbei Jegorov gesperrt)
jenes Meinolfus, der laut der Notiz des R. 3. R. dort seinen Sitz
hatte“.s) Auf diese Art kann man schließlich alles „beweisen“.

M. U. 2792.

JegoroveIl, S. 14 f.
M. U. 375, S 361.
Svudendorf X, S. 60 f.

—58 Il, S. 15, Anm. 50.8 egorov Il, S. 15; S. 108 behauptet Jegorov schon, daß Meinolf „— wie
bereits gezeigt wurde — dem Geschlecht de Brake . .Kangehört“.

Hasse l, 463.
9) Jegorov Il, S. 109.
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Eine Zugehörigkeit Meinolfs zum Geschlecht der Herren von
Broke ist nicht erwiesen und kann auch nicht als wahrscheinlich an—
gesehen werden. Da Meinolf sonst nicht in den Urkunden dieser
Zeit und Gegend genannt wird, wird man sich mit einem negativen
Ergebnis zufrieden geben müssen.

Meinwardus:

(S. 375) Erpushagen tercia pars uacat episcopo. de
qua Meinwardus J. habet. et Hardradus IIl Ksp. Klütz

Vielleicht ist hier der 1230 bei den Grenzverhandlungen
zwischen der Stadt Lübeck und dem Bistum Ratzeburg als Zeuge
genannte Lübecker Ratsherr Meinwardus Besitzer des Zehnten ge—
wesen. Indessen waren diese Einkünfte doch nur recht geringfügig
für einen Lübecker Ratsherren; hinzu kommt, daß Lübecker Bürger
als Zehntinhaber sonst nur im Lande Breesen, aber nicht in Küitz
nachweisbar waren.

Nicholaus: vgl. Nicholaus de Salem, S. 18 ff
Nothelmus:

(S. 365) Ciresrode Nothelmus dimidiam decimam
habet ab episcopo.

(S. 365) Hakenbeke idem Nothelmus partem de-
cime episcopi tenet dimidiam. dimidia

uacat Episcopo. hoc est quarta pars. Ksp. Berkenthin

Ein Nothelm von Sirksrade oder Hakenbeke kommt um 1230

sonst nicht vor; wohl aber ein Nothelmus de Goldenezze. Da der

Name Nothelm im Kolonialgebiet aber sehr selten ist und Göldenitz
unmittelbar an Sirksrade grenzt, wird der Göldenitzer Nothelm mit
dem Sirksrader identisch sein.

Nothelmus de Goldenezze war zwischen 1210 und 1214 Zeuge

bei der Schenkung eines Mühlenanteils in Seedorf im Lande Dassow
seitens des Grafen Albrecht von Orlamünde an das Lübecker Dom—

kapitel;)) und als Nothelmus de Goldenez ist er im Mai 1217 zu—

gegen gewesen, als Bischof Heinrich von Ratzeburg Schenkungen des
Orlamünder Grafen an die Bergedorfer Kirche bestätigte.) Er war

also schon seit spätestens 1214 im Kirchspiel Berkenthin ansässig.
üÜber die Zehnteninhaber von Göldeniz selbst gibt das R. 3. R.
allerdings keine Nachrichten.

Der Name Nothelm taucht im 13. Jahrhundert auf nordöstlichem
Kolonialboden nur noch bei dem späteren Geschlecht der Holtsati auf,
zu dessen Mitgliedern man ihn deshalb wird zählen können. Im
R. 3. R. wird ein Heinricus Holtsatus 1230 als Großbesiedler des

 WM. U. 201.
2) M. U. 233.
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Kirchspiels Kalkhorst genannt;) und ein Eckhardus Holtsate gewährte
zusammen mit seinen Brüdern Detlef, Marquard und Heinrich, dicti
de Parkentin, 1240 den Kaufleuten freien Durchzug durch ihr Gebiet
und die Benutzung der Fähre zu Berkenthin.“), Über die Besitzer
von Berkenthin um 1230 laßzt sich aus dem R. Z. R. nichts entnehmen.

Damals gehörte in Groß-Berkenthin der Zehnte von1 Hufe der
dortigen Kirche; der Rest des bischöflichen Zehntenanteils im Dorf
floß in die bischöfliche Kasse. In Klein (Wendisch)Berkenthin wurde
230 noch der Slavenzehnte erhoben, weil hier nur Wenden wohn
ten.s) Danach scheint es, daß Berkenthin erst nach 1230 in die
Hände der späteren Herren von Parkentin gekommen ist. Aus diesen
Nachrichten läßt sich für die älteste Geschichte des Geschlechts folgende
Entwicklung, weun auch nur als Hypothese, aufstellen; Das älteste
quellenmäßig feststellbare Mitglied der Familie war Nothelm von
Göldeniz, der 1230 noch am Leben war und in Sirksrade und Ha

kenbek bei Berkenthin saß. Er scheint keine Nachkommen hinterlassen
u haben. Sein Bruder Heinrich wandte sich dem benachbarten
iredeh Mecklenburg zu, wo er sich als Heinrich „der Holsteiner“

an der Besiedelung des Landes Klütz in hohem Maße beteiligte;)
nach Notheims Tode wird Heinrich seine Güter geerbt haben. Hein
rich hatte 4 Söhne: Eckard, Detlef, Marquard und Heinrich, von
denen Eckard mit dem mecklenburgischen Erbe des Vaters auch seinen

Beinamen „der Holsteiner“ übernahm und zum Geschlechtsnamen
dieses Zweiges der Familie erhob. Die drei andern Brüder erbten
die Güler im Kirchspiel Berkenthin und nannten sich von nun ab

nach ihnen de Parkentin.

Olricus:

(S. 368) Domeratse Olricus Il. Itercia pars
uacat preposito XXI Ksp. Vellahn

—V
uacat preposito xVIl] Ksp. Vellahn

(S. 377) Crukowe ut dicit Olricus Ksp. Hohenhorn

(S. 374, Vgl. Anm. 13, S. 378): Quastin
Heêérwardus. preter quem dimidia
uacat episcopo X,; am Rande
nachgetragen: olricus l. xXxlll Ksp. Grevensmühlen

Der Ulrich in Damereez und Banzin, die w. Vellahn ein zu
sammenhängendes Gebiet bilden, ist Ulrich von Blücher. Blücher
liegt nur 7 kim westlich Damereez; und auch der Krukower Ulrich

M. U. 375, S. 375. Vgl. S. 765.
St. L.l, 89.
M. U. 375, S. 365.
Vgl. S. 75, unter Heinricus Holtsatus.
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wird mit ihm identisch sein. Der größte Teil derjenigen Zehntinhaber
im Kirchspiel Hohenhorn, die die Zehnten eines ganzen Dorfes zu
Lehen trugen, waren Lüneburger Ministeriale: Werner und Otio
von Lüneburg, Heinrich Schacko, Gebhard von Lauenburg. Und zu
ihrem Kreis gehörte auch Ulrich von Blücher, der von 1214 ab bis

1234 mehrfach im Gefolge des Lüneburger Herzogs zu finden ist.)
Schon aus diesem Grunde würde Ulrich von Blücher die erste An—

wartschaft darauf haben, mit dem Krükower Zehntinhaber Ulrich
identisch zu sein.

Da aber aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts noch
mehrere andere Ritter mit dem Rufnamen Ulrich gerade in der Elb—
gegend oberhalb Hamburgs bekannt sind, werden auch sie auf die
Moglichkeit hin untersucht werden müssen, daß sie mit Ulrich in Kru—
kow identisch sind. Im Gefolge Albrechts von Orlamünde war 1212

bei der Übertragung von Einkünften aus Schiffbeck, Oldenburg und
Steinbeck an die Hamburger Marienkirche ein olricus euse?) oder
cuses) zugegen. Dann war im November 1224 zusammen mit Rein—

fried von Schorlemer und anderen ratzeburgischen und lauenburgischen
Rittern ein Olricus de Munre Zeuge, als der Graf der Kapelle
Hoibeke mehrere Hufen verlieh; die Urkunde ist in Bergedorf aus—
gestellt worden.) Die Zeugenreihen der beiden erwähnten Urkunden
sind aber so verschieden, daß Schlüsse hinsichtlich der Identität dieser
beiden Ulriche nicht gegogen werden können. Olricus de Munre:)
wird aber zusammen mit dem Großzehnteninhaber im Kirchspiel
Hohenhorn, Reinfried von Schorlemer, und mit Koarad von Lauenburg
aufgeführt, sodaß hier Ulrich von Munre dieselbe Person wie Ulrich
von Blücher sein könnte. Wo liegt aber dieser im Original ganz
deutlich Munre geschriebene Heimats- oder Wohnort des Olricus
So langeersich nicht fest bestimmen läßt, wird man sich auch hier
weitergehender Schlüsse enthalten müssen.

Von 1227 ab werden, aber als Vasallen des Herzogs Albrecht
von Sachsen-Lauenburg, noch zwei weitere Ritter mit dem Rufnamen
Ulrich genannt. Beim Abschluß des Bündnisses zwischen Herzog
Albrecht und den Grafen von Schwerin vor der Bornhöveder Schlacht
war ein sonst nicht wieder in Urkunden erscheinender Olrscus de

Clepizke im Gefolge des Herzogs in Lübeck Zeuge.s) Desto häufiger
begegnet in der Zeit von Marz 1228 bis Jii s252 ein Olricus

 Urkdb. St. Mich. Lüneb., 33 v. 1214. gassel, 310 v. 1215, dat. Helm
M, U. 339 p. 1227, act. Lauenburg; Sudendorf l, 11 v. 10. V. 1228;

rkdb. St. Michael, Lüneb., 45 v. 1. Xj. 1220, act Lüneburg, nr. 49 v. J. 1234.
Hassel, 287.

N HS. A. 388.

e l. 421.Hasse l. 452.
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de korne,) de Koyne,) de Chune,s) de Cuyne,) de Cune) und
sein Bruder Heinricus,5)Hericus,) Ericus.) Ein Ort, der diesem
Koyne oder Chune entspräche, hat sich trotz allen Nachspürens nicht
finden lassen. Wenn die meisten Urkunden, in denen Ulrich von
Koyne genannt wird, auch allgemeine Angelegenheiten des Herzogs,
vor allem Verträge mit Lübeck betreffen, so weisen doch einige
Urkunden auf dieselbe Gegend als Wohnsitz Ulrichs, die schon bei
dem Auftreten Ulrichs von Munre und Ulrich Euses als Zeugen
bezeichnend war, auf das Elbufer oberhalb Hamburgs.“) Ich möchte
deshalb als möglich hinstellen, daß Ulrich und Erich von Koyne
Söhne des Ulrich von Blücher waren, zumal wir gerade bei den
Blüchers noch um 1300 eine ganze Reihe von Seitenlinien sehen,

die sich nach ihrem Wohnsitz nennen, wie die Herren von Waschow,
Melenteke, Boddin, Schossin, Ziggelmarck; mehr wird sich kaum aus—
sagen lassen, solange nicht Klarheit über Koyne geschafft worden ist.!o)

Osbernus:

(S. 372) Villa Reinwardi Osbernus J. Alfardusl.
preter quos dimidia uacat epis-

copo. XVIII Ksp. Mummendorf

Der geringe Besitz in Roggensdorf, 6km ö. Dassow, und das
Fehlen aller weiteren Nachrichten über Osbern läßt in ihm einen
bäuerlichen Lokator vermuten.

Otbertus:

(S. 366) Vilvn Ecclesia J. Otbertus II. preter quos
dimidiam decimam habet prepositus. XIV Ksp. Zarrentin

über diesen Otbert läßt sich sonst nichts ermitteln. Die Gleich—
setzung Otbertus — Batbertus — Ratibor!li) ist bei der Sorgfalt, mit

der der Schreiber des R. Z. R. sonst die Namen behandelt, abzulehnen.

Otto:

(6. 369) Predole Otto Il. sprepositus habet VI. XVI] Ksp. Körchow

Hasse l, 459.
Hasse l, 463, 494, 567, 716.
Hasse l 518/9.
dasse ü 553. 11, 28.
Hasse!, 568.
Hasse J. 518, offenbar Versehen des Schreibers, da die gleichzeitige Urk.
5319 bei derselben Zeugenliste Ericus hat.

dose l, 567.Zahe , 519, 58.
Jasse j. 109, 508, 567. 1l, 28.

10) über die Herren v. Blücher s. unter Wipertus.
I1) So JegoroveIl, 134, der auf diese Weise dann den Otbert zu einem

Slaven macht.

1
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(S. 376) Ad Cornu wernerus. et Otto totam

decimam habent ab episcopo XXIIII. Asp. Hohenhorn

Jegorov!) hält mit dem M. U. diesen Otto für identisch mit
Otto Asbus' Sohn Otto von Kogel. Otto Alsbus selbst scheidet von

vorne herein aus. Es wäre nicht zu verstehen, weshalb der Verfasser
des R. Z3. R. der sonst bei Otio Albus stets den Beinamen Albus

hinzufügt, es diesmal unterlassen hätte. Möglich ist, daß in Predole
sein Sohn Otto de Cowale den Zehnten von 2 Hufen hatte dagegen
spricht aber, daß 1277 bei der Neuverteilung der Zehnten, die wohl
beim Aussterben des männlichen Zweigs der Herren von Kogel an
den bischöflichen Lehensherren zurückgefallen waren, die beiden
Hufenzehnten aus Perdöhl nicht erwaähnt sind.“)

Der Otto in Hohenhorn, Bruder des Werner, ist der angesehene
Lüneburger Minssteriale Otto Grote, der zusammen mit Werner
zugleich Vasall des Schweriner Grafen war.s) An und für sich
würde nichts der Annahme entgegenstehen, daß der Perdöhler Otto
mit dem Hohenhorner identisch ware, aber es ist keine Nachricht von
irgendwelchen sonstigen Beziehungen Oito Grotes zum Lande Witten
burg überliefert. Auch hier wird man nur die Möglichkeit, nicht die
Wahrscheinlichkeit der Gleichung Ollo von Perdöhl — Otto Grote in
Hohenhorn behaupten können.

Petrus:

(S. 373) Dammhusen Rode broder dimidium. petrus
et dimidium. preter quos dimidia uacat

episcopo XXXI. Ksp. Proseke
Dieser Petrus in dem nur 3 km sw. Wismar liegenden Damm—

husen wird der Wismarer Bürger Petrus de Damenhusen gewesen
sein, der um die Mitte des Jahrhunderis zweimal im ältesten Wis—
marschen Stadtbuch verzeichnet worden ist.)

Poppo:

(S. 372) Poppenthorp poppe VI. Ksp. Mummendorf
Vielleicht war Poppo von Altenkrempe bei Neustadt der Gründer

von Papendorf im Lande Dassow. Zwar steht er sonst in keinerlei
Beziehung zum Fürstentum Mecklenburg; aber 1240 war er in

Ratzeburg Zeuge, als Bischof Ludolf das Testament des Ritters
Walrav von Ritzerow bestäiigte.)

Jegorov Il, S. 186.
M. U. 1442.

Vgl. unter Wernerus.

 Techen a. a. O, 8 149, 658. Es ist nicht recht verständlich, aus welchen
Gründen Jegorov il, S. 322 diesem Petrus v. Daminhufen einen anderen, aber

erst are 0 Infre später bezeugten Wismarer Bürger Petrus Rod vorzieht.
.90.

J
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Rabodo:

(S. 376) In terra Dirtzinke sclaui sunt. ubi episcopus Raceburgen-
sis. suo sclauico iure gaudebit. sicut supra scriptum est.

nisi tamen in bonis domini Rabodonis que per omnia
beneficium suum sunt.

Dieser dominus Rabodo kommt in der urkundlichen Überlieferung
nicht wieder vor, war aber, wie das Wort dominus andeutet, ritter—

lichen Standes und dem Rufnamen nach von deutscher Abstammung.

PRatmarus:

(S. 372) Rodenberge Ratmatus et Heyo J. X Ksp. Mummendorf

Ratmar und Heyo sind sonst nicht weiter bekannt. Aus der
Geringfügigkeit ihres Zehntenlehens wird man auf bäuerliche Lokatoren
——

Reimboldus:

(S. 362) ()n) uilla Slaukestorp sacerdos ad
dotem habet. IlI. mansos. Octo mansos

quos liberos habuit ibi Episcopus di-

misit Reimboldo pro redditibus quos
idem R. habuit in uilla Rene non in

beneficio. sed pro tempore. quam diu

placeret Episcopo. Johannes III. MXVIIIo

De borchvelt Raceburg dimidia decima
uacat episcopo. IReimboldus dimidiam
decimam habet ab episcopo.]

(S. 378) (T))jessin Reimboldus.

Ksp. Schlagsdorf

Ksp. Schmilau
Ksp. Zahrensdorf

Mehrere Reimbolde sind aus der Zeit um 1230 bekannt.

Zunächst Reimbold von Schlagsdorf. Er wird zum erstenmal als
Zeuge genannt bei einer Zehntenschenkung des Grafen Albrecht
von Orlamünde an das Preetzer Kloster vom 8. J. 1221, die gelegent—

lich des Grafendings auf dem Megedeberg bei Plön erfolgte.“) Aus
dem Zunamen ist zu schließen, daß dieser Reimbold schon 1221 in
Schlagsdorf seinen Wohnort hatte. Es wird derselbe Reimbold sein
wie der Inhaber der Zehnten in Schlagsdorf. Aber schon 1219
erscheint in des Grafen Albrecht Gefolge ein Ritter Reimbold, der
nicht durch einen Zunamen näher bestimmt wird, als Albrecht in
Schmilau dem Bistum Ratzeburg eine stattliche Anzahl von Hufen

() Jegorov ll, 294, Anm.* 333 setzt ohne ausreichende Begründung Rat-
marus  Radomir und Rodenberge — Radomirsberg. Das ist natürlich aus

sprachlichen Gründen völlig unmöglich.
2) Der Anfangsbuchstabe fehlt im Original.
3) Hassell, 372.
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im Bereich des Bistums verlieh.) Die Identität des Schmilauer
Reimbold mit dem Schlagsdorfer ergibt ein Vergleich der Zeugen—
listen beider Urkunden:

M. A. 249.

Reinfridus, Heinricus pincerna,
Volmerus, Walterus, Nicolaus,
Reimboldus, Otto senior ei
iunior.

Hasse J, 372.

Wipertus dapifer noster, Hein-
ricus pincerna, ... Volcmarus

de Raceborch, Walterus de Pe-

nezt, Nicolaus de Salem, Hein-
ricus de Belendorp, Reinbol-
dus de Salwikesdorp...

Die Angabe des R. 3. R. über das Ratzeburger Burgfeld in
dem Kirchspiel Schmilau ist mit schwarzer Tinie nachgetragen. Da
man schon bei der ersten Abfassung des R. Z.R. über den Inhaber
der Zehnten des unmittelbar an Ratzeburg grenzenden Burgfelds
sich leicht hätte Auskunft holen können, wenn Unklarheiten vorgelegen
hätten, so läßt sich der Nachtrag am besten in der Weise erklären,
daß die Verleihung dieser Zehnien erst nach 1229/30, aber vor 1232
erfolgt und diese Besitzveränderung gegenüber dem Zustand von
1229/30 bei der Revision des Registers nachgetragen worden ist.
Jegorov vermutet, daß dieser Nachtrag sich nicht nut auf das Burg
feld beziehe, sondern auf die Zehnten im ganzen Kirchspiel Schmilau,
die bei der ersten Niederschrift des R. Z. R. noch alle im Besitz des
Bischofs waren; diese Zehntenverleihung, die ja eben erst vor sich
gegangen war, sei „noch so frisch in der Erinnerung gewesen, daß
der Verfasser des Z.R. deren Vergebung nach einzgelnen Rubriken
einer jeden der in Frage stehenden Siedlungen zu verzeichnen nicht
nötig hatte“.)) Dazu ist aber zu bemerken, daß dies das einzige
Mal wäre, daß der sonst so sorgfältig registrierende Schreiber auf
detaillierte Eintragung in jede der Rubriken verzichtet hätte.)
Deshalb erscheint Jegorovs Schlußfolgerung, daß „die Gemeinde
Schmilau mit den Besitzungen des iokalen Magnaien Reimbold zu
sammenfiel“, keineswegs zwingend; immerhin macht Reimbolds
Anwesenheit 1219 in Schmilau) wahrscheinlich, daß er damals schon
bei Schmilau, das überdies nur 8 kim von Schlagsdorf entfernt liegt,
ansässig war.

Ein dritter Reinbold ist Reinbold, miles de Gultze; Gultze im
Lande Boizenburg liegt 5km sw. Tessin. Mai 1220 war er Zeuge,
als Graf Günzel seinet Gemahlin Oda das Dorf Brüsewit schenkte,)

) M. U. 249.

2) Jegorov ll, S. 122.

 Vgl. auch Witte, S. 100 f.
M. r. 249.
Pe 286.
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und im Dezember, als er dem Schweriner Domkapitel das Dorf
Bandewitz verlieh.) Da in der letzten Urkunde auch Reimbold
von Drieberg als Zeuge genannt wird, können der Gültzer und der
Drieberger Reinbold nicht derselbe Ritter gewesen sein.

In welchem Verhältnis stehen nun aber Reinbold von Schlags

dorf-Schmilau und Reinbold von Gültze-Tessin zueinander? In
derfelben Urkunde werden beide zusammen nicht genannt. Aber
Reinbold von Gültze erscheint stets als Vasall des Schweriner,
Reinbold von Schlagsdorf als Vasall des Orlamünder Grafen. Es
wäre möglich, daß Reinbold oder seine Vorfahren noch aus der Zeit
vor 1201 her, als auch das Land Boitzenburg zur Grafschaft Ratze—
burg gehörte, hier Besitz hatten und daß er nach der Zerreißung der
Grafschaft füt den Schlagsdorfer und Schmilauer Besitz dem Ratzeburg—
Orlamünder, für den Tessiner Besitz dem Schweriner Grafen lehens—
pflichtig war und seiner Lehenspflicht durch sein Erscheinen bald am
Schweriner, bald am Ratzeburger Hof Ausdruck gab.?) Selbst sein
Auftreten am 14. XII. 1220 in Schwerin und am 8. J. 1221 auf dem

Grafending bei Plön würde sich noch auf diese Weise erklären lassen.
Und da ein fester Familienname noch fehlte, nannte sich Reinbold
in Schwerin nach dem schwerin-boitzenburgischen Lehen von Gültze,
am Hofe des Grafen Albrecht nach dem ratzeburgischen Lehen von
Schlagsdorf. Gegen die Identität dieser beiden Reinbolds könnte
sprechen das Auftreten des Gültzers noch am 15. Il. 1228 im Gefolge
des Grafen Heinrich von Schwerin, der doch sonst nach 1227 alle
früheren Anhänger des Orlamünders geflissentlich vom öffentlichen
politischen Leben ausschaltete.) Aber die Urkunde über die Rückgabe
des bisher vorenthaltenen vierten Teils des Zehnten im Lande
Zellesen seitens des Grafen Heinrich von Schwerin an das Schweriner
Domkapitel ist eigentlich nur eine Wiederholung der Verleihung des
Grafen Günzel vom 14. XII. 1220. Bezeichnend ist, daß Reinbold
von Gültze, der 1220 noch an der Spitze der ritterlichen Zeugen
stand, in der Zeugenliste zu M. U. 347 von 1228 ganz an das Ende

gerückt ist; sein Ansehen am Schweriner Hof muß stark gelitten haben.
Äuffallenderweise sehlt Reinbold von Gültzes Name aber in allen
andern Urkunden des Schweriner Grafen aus dieser Zeit, selbst in
der am folgenden Tage, dem 16. II. 1228, ausgestellten über die Be—
freiung des Dorfes Medwege von landesherrlichen Lasten.) Es
muß also ein besonderer Grund für Reinbolds Anwesenheit bei der
Verleihung von Zehnten im Lande Zellesen vorhanden gewesen
sein; allem Anschein nach war Reinbold hier ansässig.

PM. U.270.
2) Vgl. Wilhelm v. Rosenthal und v. Segran unter Wilhelmus.
3) M. U. 347. Bezeichnenderweise hat Jegorov diese ihm unbequeme Urkunde

einfach epee) M. U. 348.
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8 km nö. Rampe im Lande Zellesen liegen zwei Dörfer Schlags—
dorf und Tessin, die beide schon 1241 erwähnt werdeni) und von

einander kaum Akm entfernt sind. Häufig haben die Abkömmlinge
der ritterlichen Familien bei ihren Wanderungen nach Osten den
von ihnen in der neuen Heimai angelegten oder durch sie besiedelten
Dörfern die Namen ältererFamilienbesißungen beigelegt. Auftauchen
alter Namen des westlichen Koloniallands in den jünger besiedelten
östlichen Teilen läßt daher vermuten, daß sich hier die Etappen der
Wanderung dieser Geschlechter abzeichnen.) Der Name Tessin ö.
des Schweriner Sees würde dafür sprechen, daß vor 1241 ein

Geschlecht, das weiter westlich Besitzer in einem Teffin gewesen war,
nach Zellesen ostwärts gewandert ist; als Vertreter dieses Geschlechts
kämen vor allem Reimbold von Gültze-Tessin oder seine Söhne in
Frage. Denselben Weg wie Reimbold von Gültze-Tessin scheint
dann aber auch wegen des Namenus von Schlagsdorf, 4 km w. Tessin,
Reimbold von SchlagstorfSchmilau gezogen zu sein. Dadurch ist
ein starkes Argument dafür gegeben, daß der Reimbold des R.3. R.
in Gultze und in Schlagsdorf derselbe Mann war.s) Die Wahr
scheinlichkeit dieser Annahme wird dadurch erhöht, daß nach 1228
weder Reimbold von Gültze-Tessin noch Reimbold von Schlagsdorf—
Schmilau in den Quellen wieder vorkommen.) Nachkommen Reim—
bolds von Gültze werden in der Überlieferung nicht erwähnt. Bekannt
sind aber Abkömmlinge Reimbolds von Schlagsdorf. Seine beiden
Söhne Ludolf und Reimbold haben balb auch den Schlagsdorfer
Besitz aufgegeben und sich weiter nach Osten gewandt. Als Herzog
Albrecht von Sachsen am 14. Iv. 1238 dem Ratzeburger Domktapitei
die Kirche von Schlagsdorf übertrug, waren wohl die benachbarten
Herren von Ritzerow, Kogel und Culpin als Zeugen zugegen, aber
die Familie, die sich seit 1221 wegen ihres Besitzes in dem Dorf
de Slawikesdorp nannte, war bei diesem Akt nicht mehr vertreten.)
Ludolf von Schlagsdorf erwarb noch in der Zeit zwischen 1286 und

1246 Goldensee;e) 1242 wird er als Vasall des Fürsten Johann
von Mecklenburg, vielleicht auf Grund seines Besitzes am Nordostende
des Schweriner Sees, genannt.“) Nachdem Ludolf 1246 auch das
Dorf Goldensee an das Ratzeburger Domkapitel verkauft hatte,) hat
er sich mit seinem Bruder Reinbold dauernd in Rügen und Vor—
pommern niedergelassen.?)

) M. U. 533. J

 3) Vgl. bei Demmin: Schönfeld, Osten, Pentz; bei Triebsees: Eixen, Hohen
Barnekow.

3) Witte lehnt, S. 101, diese Identität ab; allerdings ist sie bei Jegorov,
I, 121 ff, gegen den Witte sich wendet, anders begründes als hier.

Nusgenommen ist naturlich die Notiz im R. 3. R. um 1230.
M. Q. 482/8.
Vgl. unter Volquinus.

M.U. deVgl. M. U. 615 p. 1248.
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Kurz zu behandeln ist hier noch die Frage, wer die beiden
Reinbolds waren, die in der abschließenden Vertragsurkunde zwischen
Bischof Heinrich von Ratzeburg und Fürst Borwin J. von Mecklenburg
über die Verteilung der Zehnten in den zur Diözese Ratzeburg
gehörenden Teilen seines Landes vom Juli 1222 als Zeugen genannt
werden.!) Jegorop?) vermutet in ihnen Reinbold von Schlagsdorf
Gültze und Reinbold von Drieberg. Da letzterer aber stets nur im
Gefolge des Grafen von Schwerin erscheint und keinerlei Beziehungen
zwischen ihm und den beiden vertragschließenden Fürsten überliefert
sind, wird man ihn ausschalten müssen. Es bliebe dann die Mög—
lichkeit, daß Reimbold von Gültze und Reimbold von Schlagsdorf

gemeint seien. Auch sie gibt zu Bedenken Anlaß, da starke Gründe
dafür sprechen, daß diese beiden Reimbolds identisch waren. Dann
kann mit uterque Reimboldus nur noch Reimbold von Schlagsdorf

und sein gleichnamiger Sohn gemeint sein, der 1242 in Loitz als
Ritter genannt wird.)

Die Schlagsdorfer Zehnten waren dem Reimbold überwiesen
worden als Ersatz für Einkünfte, die er im Dorfe Rehna hatte und
die von nun an wieder dem Bischof zuflossen.) Vielleicht sind diese

früheren Beziehungen Reimbolds zum Lande Gadebusch entscheidend
geworden für die Auswanderung seiner Söhne, die sich Detlev
von Gadebusch anschlossen, als er seine Loitzer Herrschaft errichtete.

Richernus:

(S. 372) (M)ommenthorp Ricbernus lJ. XII. Ksp. Mummendorf
Rikbernus ist sonst nicht weiter bekannt.

Ricbertus:

(S. 372) Ad Altam ecclesiam. ecclesia II. Ric-
bertus duorum mansorum) censum.
et unius mansi decimam habet ab

episcopo. Xllll. Ksp. Hohenkirchen

Hohenkirchen war villa episcopalis,) die keinerlei Abgaben an

den Landesherrn zu zahlen brauchtes) und in der dem Bischof auch
das Recht auf den Zins zustand. Es ist möglich, daß Ricbert das

PM. U. 284.
2) Jegorov, lIl, S. 122, Anm. 536.
) M U. 539.
) Ob die Angabe: non in beneficio sed pro tempore sich auf die Ein

künfte in Rehna bezieht (Jegorov, Il, S. 8) oder auf die Zehnten in Schlagsdorf
(M. Ib. 69, S. 310; Witte, S. 70), läßt sich eindeutig nicht bestimmen.

5) Der erste Buchstabe fehlt im Original.
6) Vor censum ist Platz für 526 Buchstaben freigelassen.

— 9 Ayrisdorp in M. U. 264. v. 1222. Myrisdorp — Hohenkirchen s.
.U. 859.

Y M. U. 284: peticiones non dabunt (sc. dem Fürsten Borwin 1.)
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Dorf mit deutschen Bauern besetzt hatte und sein Besitz in Hohen—
kirchen sein Lokatorenanteil war. Sonst kommi Ricbert nicht wieder
vor. Die Sorgfalt, mit der das R. 3. R. geführt ist, verbietet,
Ricbern und Ricbert gleichzusetzen.

Ricfridus:

(S. 372) Tramme Ricfridus l. et unum quartale

detinet iniuste. XII Ksp. Mummendorf

üÜber Rikfried fehlen alle weiteren Nachrichten. quartale — Hufe
und nicht, wie Jegorov behauptet,) Zehnte der letzten 4 Jahre.

Roderus:

(S. 366) Climpowe Roderus II. preter quos dimi-
dia decima uacat preposito. xll Ksp. Berkenthin

Roder ist der Lokator des Dorfs, wie die Größe seines Zehnten—
anteils zeigt. Vielleicht ist er identisch mit dem Rotnerus miles, der
1217 Zeuge war, als Bischof Heinrich von Ratzeburg den Beschluß

der Generalsynode über die Abgabe des Rauchhuhns im Kirchspiel
Bergedorf verkündete.) Unter den Zeugen befindet sich auch der
im 3 kim w. von Klempau gelegenen Erummesse ansässige Schenk
Heinrich.

Rodolfus:

(S. 366) Brotne Rodolfus V. preter quos dimidia

decima uacat episcopo. XXX. Ksp. Büchen

(S. 377) Worzlize Rodolfus IIl. Episcopo V ua-
cant.] XIIIII)I Ksp. Dobbersen

Jegorovps) stimmt der Vermutung des M. U.9) zu, daß dieser
Rudolf der Lübecker Patrizier Rudolf Wrot sei, denn: 1. im Dorf
Wort ( Wrot) verzeichnet das 3. R. einen Rudolf“, er ist also
im Südwesten des Bistums ansässig; 2. ist Rudolf Wrot ein Zeit—
genosse; 3. liegt bei Bröthen „das Dorf Bürgerhof, das in den
Urkunden des 13. Jahrhunderts nicht erwähnt'wird, dessen Name
aber sehr bezeichnend ist“. Zu dieser Begründung ift folgendes zu
bemerken: 1. Im R. 3. R. steht nur: „In wort XVIII“, ein Rudoff
ist hier also nicht verzeichnet; allerdings zitiert Jegorov, als er
über die Eintragung zu Worth 8 4419 handelt, M.U. 2421 vom
Jahr 12960), wonach ein Ludolfüs de Wort den Zehnten in Under
stedt in der Lüneburger Heide(!), 44km sw. Rotenburg, von den
Schweriner Grafen zu Lehen trug. Und nun macht Jegorov zwei

Jegoropl, S. 258.
M. U. 228.

Jegorov ll, 124 f.
Ebendort,. S. 401.



113 —

gefährliche Sprünge: er erklärt den Namen Rodolfus zum Lieblings
namen der Familie Wrot; er identifiziert dann die Rufnamen Lu—
dolfus und Rodolfus und macht auf Grund des Rufnamens Ludolf
den Ludolfus de Wort vom Jahre 1296 zu einem Mitglied der

Familie Wrot. Die letzte Schwierigkeit, die Verschiedenheit der
Familiennamen Wort und Wrot, ließ sich dann leicht durch Annahme
einer willkürlichen Umstellung der Buchstaben o underbeseitigen.
Von der Richtigkeit dieses Schlusses ist Jegorov so überzeugt, daß
er unbekümmert um den Text des R. 3. R. dekretieren kann: „im

Dorf Wort verzeichnet das 3. R. einen Rudolf“. 2. Daß es von
1230 -1259 einen Lübecker Ratsherrn Rudolf Wrot gab, stimmt; aber

die bloße Existenz desselben um 1230 kann niemals eine Begründung
dafür sein, daß er in dem 43 km s. Lübeck liegenden Broten Zehnten
vom Ratzeburger Bischof zu Lehen getragen habe. 3. Das Dorf
Bürgerhof stammt erst aus dem 18.! Jahrhundert.

Das genügt wohl, um diese für eine angeblich wissenschaftliche
Arbeit zum mindesten sehr originellen „Beweise“ abzulehnen.

Auch der dann von Jegorovp vorgeschlagene Rudolf von Trave—
münde kommt kaum in Frage. Auch hier zeugt seine Beweisführung
von ungewöhnlicher Phantasie. Es gab zur Zeit des Grafen Albrecht
von Orlamünde einen Vogt Tuco von Travemünde. Der Anfangs—

buchstabe des Namens Tuco in der im Original erhaltenen Urkunde
läßi zweifelhaft erscheinen, ob hier ein L oder ein 7Tugemeint ist,
wenn auch die Schriftform dem T mehr ähnelt. Aber, M. U. 303
druckt Luco.) Dieser Luco hatte nun nach Jegorop) einen Sohn
Ekehardus Luscus(s)leTrauenemunde(einpaarBuchstaben mehr
oder weniger sind für Jegorovs Großzügigkeit belanglos), nach dem
das Dorf Luschendorf, 12 km wnw. Travemünde, benannt sein wird;
also: saß auch Luco schon bei Travemünde(!!). Der „Lieblingsname“
des Geschlechts de Trauenemunde sei „Rudolfus“. Jegorov hat
selbst betont, daß diese Herrn von Travemünde gleichbedeutend sind
mit der Familie der Lusci; aber in beiden Geschlechtern zusammen
kommt der Name nur einmal vor als Radulfus de Trauenemunde,

und zwar erscheint dieser Rudolf in den Urkunden erst von 1248 —

12710 Von einem „Lieblingsnamen“ kann bei diesem Tatbestand
keine Rede sein. Jegorov solgert aber weiter: Es gab im Lande
Dassow ein Dorf Rardolueshagen, das wegen des ersten Namens-—
bestandteils „in Verbindung steht“ mit dem Geschlecht de Trauene-
munde() Also hatte Rudolf von Travemünde in der Ratzeburger
Gegend Besitzungen;) also kann er auch in Broten Besitz gehabt

M Hasse J, 415 hat das m. E. richtige Tueo. Jegorov kennt die Hasseschen
Regesten, aber ihr neuerer Druck paßt ihm nicht in seine Theorie, also — übergeht
er sie mit Stillschweigen.

Tegorov S. 298.
egoroyo: S. 125.

MecklStrel. Geschichtsblätter Ig. IX 1933.
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haben. Nach solchen Proben der Beweisführung fällt es schwer,
Jegorovs Deduktionen noch für ernst zu nehmen. Schon die Größe
des Brotener Lehens scheint für einen ritterlichen Inhaber zu spre—
chen, mehr wird sich aber über diesen Brotener Rudolf bei der Karg
heit der Quellen nicht sagen lassen.

Und ebenso bleibt der Rudolf in Wöz im Dunkeln. Wenn sich
aus diesem Schweigen der Quellen eine Vermutung aufbauen
läßt, — und nur um eine solche kann es sich hier handeln —, ließe

sich folgendes sagen: dieser Rudolf in Broten wie in Wöz wird
wie so manche andere ratzeburgischen Ritter von 1227 ab übergangen
sein, weil er Parteigänget des Oriamünder Grafen gewesen war. Da

dies Los beide betrifft, ist es möglich, daßes sich bei diesen Rudolfen
um eine Person handelt. Diese Möglichkeit gewinnt gewisse Wahr
scheinlichkeit durch die Tatsache, daß wohl gerade Albrecht von Orla—
münde nach seinem Sieg 1208 über die Schweriner Grafen eine
ganze Reihe seiner ratzeburgischen Vasallen mit Lehen im Lande
Wittenburg ausgestattet hat. Ja Betracht käme dann wohl vor allem
Radolphus, der Sohn des Albrecht treu ergebenen Overboden Timmo,
der 1220 als Zeuge in einer Urkunde des Grafen für das Kloster
Neumünster erwähnt wird,) oder der in derselben Urkunde erwähnte
Sohn Herders von Schmalenstedt, der demselben Kreis wie Christo-
forus und Volquinus angehörte.

Segebode:

(S. 371) Rokkenthorp [Segebode IIII.] XXVI. Ksp. Roggendorf

Roggendorf liegt 6 km w. Gadebusch. Und die nachträgliche
Notierung Segebodes im R. 3. R. läßt vermuten, daß diese Zehnten
ihm erst 1281 zugefallen sind oder daß ihr Besitz vor 1231 noch
zweifelhaft war. Bei der großen Seltenheit des Namens Segebode

in unserm Kolonialgebiet ist es höchst wahrscheinlich, daß der Roggen
dorfer Zehnteninhaber Segebode identisch ist mit dem Segebode
miles de Wittenburg, der im Gefolge des Bischofs etwa 1229 bei

Abschluß des Zehnienvertrages zwischen Gottschalk von Ratzeburg
und den Grafen von Dannenberg Zeuge war.?)

Segebode erscheint am häufigsten unter dem Namen Segebode
de Holthorp, der auf das 5 km nö. Roggendorf liegende Dorf Holdorf
zurückgeht, in dem 1230 eine Gisela, wohl seine Schwägerin saß.e)
Schon von 1226 an finden wir ihn im Dienst der Mecklenburget
Fürsten. Februar 1226 begleitete er Borwins J Entel nach Lübeck.)
Er war 1229 bei der Verleihung des Wendfeldes seitens des Fürsten

N Hasse J, 369.
M. U. 375, S. 376.
Val. S. 64, unter Gisla.
M.U. 321.
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Johann an die Wismarer Bürger zugegen.) 1231 war er Zeuge
in einer Urkunde Johanns;) 1235/6 hielt er sich häufig am Hofe
des Schweriner Bischofs Brunward auf.s) Zum letztenmal wird er
am 6. IX. 1237 als lebend erwähnt, als Fürst Johann dem Kloster
Rehna das Patronat der dortigen Dorfkirche verlieh.) Jegorov
glaubt, in dem 1226-1237vorkommendenSegebodovonHoldorf
zwei verschiedene Männer, Vater und Sohn, erblicken zu müssen.)
Doch die Einreihung des angeblichen jüngeren Sigebodo in den
Zeugenlisten, die durchaus der des Segebodo von 1226 und 1229

entspricht, läßt Jegorovs Annahme als sehr willkürlich erscheinen.
Wäre Gisela, wie Jegorov annimmt, die Witwe des vor 1230 ver

storbenen älteren Segebodo und der jüngere Segebodo in Roggendorf
ihr Sohn gewesen, so hätte sie entweder zu den im R. Z. R. an—
gegebenen Zehntlehen auch das Roggendorfer besessen oder sie hätte,
falls der jüngere Segebodo 1230 mündig war, außer den Roggen—
dorfer Zehntlehen auch die anderen Besttzungen ihres verstorbenen
Gemahls schon an den Sohn abgetreten.

Ob mit dem 1237 als dominus S. bezeichneten Verkäufer von

4 Hufen zu Questin,) 4 km sw. Grevesmühlen, Segebodo von Holdorf
gemeint ist, erscheint doch als recht zweifelhaft. Der im Register
des M. U. aufgeführte und nur einmal 1248 am Güstrower Hof

genannte Albertus de Holdendorf“) scheint mit dem Werler Ritter
Albrecht von Oldendorf identisch zu sein, der 1242 und 1252 in

Güstrow als Zeuge auftrat,“) und hat bei einer Untersuchung über
das Geschlecht von Holdorf auszuscheiden.

Segebodos Söhne werden die Brüder Heinrich und Segebodo (II.)
von Holdorf gewesen sein, die zusammen mit Rittern aus den
Familien von Below und von Malin am 20. JX. 1249 auf der

Parchimer Burg Zeugen waren, als Fürst Pribislav dem Priester
Johannes die dortige Burgkapelle verlieh,) und 1271 bis 1274 im
Gefolge des Fürsten Nikolaus von Werle genannt werden.!o)

Die bei den Holdorfs im 13. Jahrhundert bevorzugten Namen
sind Heinrich und Segebodo.

Jegorop sucht auf dem Wege des bei ihm so stark bevorzugten
toponomastischen Beweises den Weg näher zu bestimmen, den die
Holdorfs auf ihrer Wanderung nach Parchim genommen haben

M. U. 362.
M. U. 391.

M. U. 429, 436, 454.
M. U. 467.

Jegorov IIl, S. 277 f.
M. A. 461.

M. U., B. IV, Reg. S. 219.
M. U. 541, 691.
M. U. 663. Vgl. M. Ib. Bd. 986, S. 181f

0) M. U. 1237. 1267. 1322. 1327, 1342.
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sollen.) Er stößt dabei zunächst auf den Namen des Dorfes Holdorf,
7 km w. Brüel am Keezer See. Der alte Name des Orts ist nicht
sicher überliefert, da wir ihn nur aus einem Clandrianschen Regest
des 16. Jahrhunderts kennen. Es handelt über die Beilegung eines
Streits zwischen dem Ritter Detlef von Reventlow und demSchweriner
Domkapitel vom November 1254; am Schlusse heißt es: „Im dorffe

Holtorpe sollen die Canonici Biscopnitz nemen.“) vSaraus ist
zu schlietzen, daß die Mehrzahl der Dorfeinwohner 1254 noch wendisch
war. Zu einem ganz anderen Ergebnis kommt Jegorop. Aus dem

Umstand, daß Detlef von Revenllow, „der schon 12836 in dieser
Gegend begegnet“, im August 1286 zusammen mit Sigebod von
Holdorf“ unter den Zeugen der zu Neukloster datierten Bündnis—

urkunde des Bischofs Brunward von Schwerin und des Fürsten
Johann von Mecklenburg gegen den Kaminer Bischof aufgeführt
wird, schließt Jegorov, daß VDetlef von Reventlow in Beziehungen
zu Sigebod gestanden habe. Dem gegenüber ist Folgendes einzu—
wenden: 1. Aus der von Jegorov zitierten Urkunde ist nur zu
schließen, daß Detlef von Reventlow zu den Vasallen des Mecklenu—
burger Fürsten gehörte; über die besondere Gegend, wo Detlef von
Reventlow im Fürstentum Mecklenburg ansässig war, sagt die Urkunde
gar nichts. 2. Sowohl Sigebod wie Detlef von Reventlow waren

nur als Vasallen des Fürsten zugegen; und es ist selbstverständlich,
daß der Fürst zu einer so wichtigen Staatshandlung wie dem Ab—
schluß eines Kriegsbündnisses möglichst viel Vasallen heranzog und
nicht etwa auf die Ritter, die „Beziehungen zu Gadebusch“, einem
sehr wichtigen Teil seines Fürstentunis, hatten, verzichtetke. Der
Jegorovsche Versuch, über Detlef von Reventlow eine Beziehung des
Gadebuscher Geschlechts v. Holdorf zum Dorf Holdorf w. Brüei
herzustellen, muß daher als gelehrte Spielerei betrachtet werden.

Noch unannehmbarer sind aber die Folgerungen, die Jegorov an
seine Annahme knüpft. Die Reventlows stammen aus Holstein.
Das veranlaßt Jegorov zu der überraschenden Behauptung, das
Geschlecht de Reventlow testiere „häufig, ja fast immer zusammen
mit den de Helle.“ Dem gegenüber ist festzustellen, daß bei den
9 Urkunden des 13. Jahrhunderts, wo Mitglieder des Geschlechts
von Helle in den Zeugenlisten aufgeführt worden sind, nur in 8 auch

Reventlows erscheinen.)) Und zwar handelt es sich hier umpolitische
Verträge, der holsteinischen Grafen mit der Stadt Lübeck, zu denen
bis zu 40 Ritter als Zeugen herangezogen worden sind. Hinzu

.) 4. a. O. II, S. 275 f. Auf die Jegorovsche Beweisführung ist hier aus
führlich eingegangen, weil seine Angaben zur Geschichte des Geschlechts v Holdorf

—— Jegorov
die Aneg 8 und die Quellen nach seinen Absichten umdeutet.

Hasse J. 488; St. B. J, 128/4; Hasse 1, 7043 Hans. U. B. l, 455;
Hasse II, 266, 274, 638. 649.
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kommt noch, daß zwei dieser Urkunden an demselben Tage und an
demselben Ort ausgestellt worden sind!) und daß die Mitglieder der
beiden Familien in den Zeugenlisten durch eine ganze Anzahl Ritter aus
nicht verwandten holsteinischen Familien von einander getrennt sind.

Weiter folgert Jegorov aus dem häufigen Auftreten des Namens
Doso in der Familie von Helle, daß sie auf den vor 1149 verstorbenen
Dose de Enninge?) zurückgehe und daher „Beziehungen zu dem
westlich Neumünster gelegenen Enninge hatte, d. h. zu der Gegend,
in welcher sich das holsteinische Meezen befand.“ Ein Zusammenhang
der Familie von Helle mit Doso von Innien ist wohl möglich, aber
keineswegs bewiesen. Es stimmt allerdings, daß 7 km sw. Innien
ein Dorf Meezen liegt; aber das Dorf wird wenigstens bis 1340 in
keiner geschichtlichen Quelle genannt, sodaß es fraglich erscheint, ob
es im 13. Jahrhundert überhaupt schon bestanden hat. Und wenn
Jegorov fortfährt: „ein mit dem Gadebuscher Metsen gleichnamiges,
unserm Holdorf benachbartes Dorf“, so ist dazu zu bemerken, daß
man nicht einfach Ortsnamen des 19. Jahrhunderts ohne eingehende
Untersuchung mit solchen des 13. Jahrhunderts gleichsetzen kann.
Bezeichnend für Jegorovs Arbeitsweise ist dann die Ausnutzung
einer Bemerkung des „großen Kenners der Genealogie und Heraldik,
Dr. Crull, 39: « von Holldorf, bei Gadebusch . .. erscheint mit den

Metzeke zusammen »“. Das klingt so, als behaupte Crull, daß beide
Familien häufig gemeinsam genannt würden. Tatsächlich schreibt er
aber: „von Holldorf ... zunächst nicht weiter nachweisbar ais bis 1274.

Erst 1311 erscheint wieder mit den Metzekes zusammen Gerd ...“s)
Das ist dem Sinne nach etwas ganz anderes, als was Jegorov
heraus liest, und besagt nur, daß 1311 die Holdorfs einmal in einer
Familienurkunde der Metzekes erscheinen. Eine Durchsicht des M. U.
—0
auch das einzige ist und daß beide Familien sonst bis 1350 nirgends
zusammen genannt werden. Und selbst bei diesem einzigen Mal
kann es sich um Verwandschaft durch Heirat handeln. Peinlich wirkt
aber, wie Jegorov hier die Autorität Crulls durch ungenaues Zi—
tieren dazu benutzt, um seine Phantasien zu stützen.

Auf Grundaller dieser höchst zweifelhaften Prämissen kommt
Jegorov dann zu dem Schluß, daß der erste Teil des Worts nicht
auf holt — Holz, sondern auf holtsatia, auf Holstein, hinweise.

Wenn Jegorov dann fortfährt: „In der Tat, es findet sich in
derselben Gegend, sw. Brüel, noch ein Dorf „Holzendorf“,*) die
uilla Holtzatorum“, hätte er bei sorgfältiger Üüberlegung selbst stutzig

St.L. I, 128/4.
2) Hassel, 88.

*) M. Ib. 52, S. 538.
M. A. 3466.

») Vom Verfasser gesperrt gedruckt.
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werden müssen. Auch bei der hier angezogenen Belegstelle!) handelt
es sich um ein Clandriansches Regest. Und derselbe Tlandtian, der

das Dorf 7 kmew. Brüel, das doch nach Jegorov von der Wurzel
Holtsatus abzuleiten ist, als Holtorpe bezeichnete, nennt die vila
Holtzatorum 7 km sw. Brüel nicht Holtorp, sondern Holtzendorff.
In diesem Regest wird sogar ein „ort dess holtzes, so noch aus-

geradet werden soll zu Grantzin“ erwähnt. Nüchterne Prüfung
der, Namensentwicklung: villa Holzatorum, 7 km sw. Brüel, und

Holzatendorpe 6 km sö. Sternberg zu Holzendorf und Holtthorp,
3 kmenw. Gadebusch, Holtorp, 7 km w. Bruel, Holtdorp 4 km sw.
Stargard, zu Holdorf muß zu dem Schluß kommen, daß es sich hier
bei den ersten Bestandteilen der Wortzusammensetzungen um veischie—

dene Wurzeln handelt, daß Holzen- auf Holsteiner, Holt auf Holz
zurückgeht. Die Wahl des Namens Posttorp für eine Rodungs
siedelung lag aber so nahe, daß man sich wundert, daß dieser Name
nicht noch häufiger in Mecklenburg zur Zeit des 13. Jahrhunderis
vorkommt. Gerade bei diesem Namen ist es gefährlich, aus seinem

bloßen Vorkommen auf Wanderungsetappen einer besonderen Familie
von Holdorf zu schließen.

Siffridus:

(S. 363) Turowe Siffridus Il. preter quos di-

midia decima uacat preposito. XIIII Ksp. Mustin
(S. 365) Ad Maius Mancre Siffridus et Her-

mannus VIII Ksp. St. Georgsberg
(S. 366) Lassan ecclesia J. Siffridus Il. preter

quos dimidia decima uacat epis-

copo. XXVIII Ksp. Neuenkirchen
Honwarde Siffridus III. preter quos

tota uacat episcopo. XVIII Ksp. Hohenhorn

Jegorov setzt folgende Musterkarte vor: Siegfried von Dargenow,
von Karlow, von Plön, von Bocholt (Lübecker Ralsherr,) de Palude.)

Anscheinend am leichtesten bestimmbar ist das Brüderpaar
Siegfried und Hermann in Groß Anker. Und doch versagen schon
hier die Quellen. Als den Hermann ohne Zungamen haben wir
bisher für das Wittenburger Land Hermann von Blücher festgestellt.
Aber in den vielen Zweigen des Geschlechts von Blücher kommt der

Name Siegfried in den nächsten hundert Jahren kein einziges Mal
vor, ebenfalls nicht in der Familie des Hermann Koß, der Zehnten
im nahen Hermannsdorf besaß, aber auch in Lüttow, Ksp. Zarrentin,
im Lande Wittenburg. Andererseits findet sich in den Familien, in

M. U. 440.

Jegorov II, S. 39.
3) Jegorov II. S. 381.
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denen wir in dieser Zeit Siegfriede kennen, wiederum nicht der
Name Hermann, weder bei den Bocholts!), noch bei den Buchwalds
oder den de Palude. Aber auch zeitliche Erwägungen sprechen gegen
Einreihung des Zehnteninhabers Siegfried in die eben genaumen
Geschlechter. Bei den Bocholts tritt der Name Siegfried zum ersten
mal erst 1256 auf.) Ein Siegfried von Buchwäld ist allerdings
schon für die Jahre 1233 bis 1255 bezeugt;s) aber nichts deutet bei
ihm auf Beziehungen zu Ratzeburg hin. Seine Brüder hießen
Detlef und Marquard,) ein Herman ist nicht als Siegfrieds Bruder
überliefert. Bei den Buchwalds ist nur dieser eine Siegfried im
13. Jahrhundert genannt, bei dem Geschlecht de Palude erscheint der
Name auch erst 1302(1),) Und Siegfried von Grönau, der 12656)
das Dorf Demen bei Criwitz an das Kloster Dobberiin verkaufte,
scheidet aus zeitlichen und örtlichen Gründen ebenfalls aus. Es

bleibt daher nichts anderes übrig, als auf eine genauere Bestimmung
des Brüderpaars Siegfried und Hermann in Groß-Anker zu verzichten.

Den Zehntinhaber Siegfried in Groß-Thurow sucht Jegorov im
Geschlecht der Plöns, die im benachbarten Mustin nachweisbar erst
133501)) saßen und von denen bis 1350 nur einer zu Beginn des

14. Jahrhunderts von 13038) bis 1328 den Namen Siegfried trug.
Außerdem kennen wir ein Geschlecht, das den Namen de Plone

führte, erst seit 1260.) Und ebensowenig wie der Groß-Thurower
Siegfried läßt sich der Hamwarder bestimmen.

Aber um die Mitte des 13. Jahrhunderts erscheint in der Um—

gegend dieses Dorfes ein Ritter Siegfried von Dargenow. Er wird
zusammen mit seinem Bruder Jordanes 125210) und allein noch
einmal 125411) in Urkunden genannt, die alle das Kloster Zarrentin

betreffen. Die Urkundenhandlungen erfolgten im Ratzeburger Dom,
in der Zarrentiner Kirche und in Boizenburg, was örtlich gut zu
Besitz Siegfrieds in Groß-Anker, Lassahn und Hamwarde passen würde.

1) Der Name „BVuchholz“ ist für eine Ortschaft so naheliegend, daß man
aus ihm nicht auf Wanderungen oder Dorfgründungen einer Lüdecker Patrizier—
familie Bocholt schließen und wie Jegorov il, S. 38 und 119 f., aus dem Vor—
handensein eines Dorfes Buchholz am Ratzeburger See im 13. Jahrhundert
„Beziehungen zu Ratzeburg“ konstruieren kann. Die Lübecker Bochoits stammen
im übrigen aus Bockholt bei Eutin.

——

) zoß l, 511; Il, 11. 95. MNHasse ll, 11.
 M. U. 2794.

6) M. U. 1046. Jegorov ändert lIl, 115, Anm. 501, souverän das Jahr von

Siegfrieds 5 Auftreten in 1246 um.
7) M.U. 5612.
) M. U. 2847.

9) Walo 1197 und Dietrich 1214 -1222 waren Vögte, die mit dem späteren
Geschlecht de Plone kaum Beziehungen gehabt haben.

10) M. U. 692, 703 /4.
111 M. U. 733.
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Die Urkunde vom 26. V. 1254 berichtet, daß Siegfried von Dar—

genow dem Kloster Zarrentin 13 Hufen in Kolgzin verkauft habe,
die er bisher vom Grafen zu Lehen trug.i) 1230 hatte nach dem
R. 3. R. ein Bernhard, vermuilich v. Maltzan, in Kölzin den
Zehnten von 2 Hufen zu Lehen, während der übrige der Kirche

zustehende Teil der Zehnten in diesem Dorf dem Propsten gehörte.?)
Bernhards Anteil muß in dem von Siegfried von Dargenow ver—
kauften Areal mit enthalten gewesen seins) Als ein dritter Bruder

ist Bischof Friedrich von Ratzeburg anzusehen.) Danach mußSiegfried
von Dargenow einer sehr angesehenen Familie angehört haben; ver—
mutlich waren diese Dargenows mit dem alten Geschlecht der Hagenows
verwandt. Schwierigkeiten bereitet hier der Umsiand, daß Siegfried
pon Dargenow erst 22 Jahre nach Abfassung des R. Z.R.sn den
Urkunden genannt wird.

So muß die Frage nach der Herkunft des Sifridus im R. 3. R.
unentschieden bleiben.

Sigestus:

(S. 362) Ripeze wezel J. ISigestus Il. VIII. ua-

cant episcopo.] XXII. Ksp. Schlagsdorf

Rieps liegt 10 km enö. Ratzeburg, 15 kmm sö. Lübeck. Am 7. V. 1238
war in Ratzeburg bei den Verhandlungen zwischen dem Kloster
Sonnenkamp und dem Lübecker Bürger Luder Friso als Zeuge auch
ein Lübecker Bürger Sigest de Etszeno anwesend.s) Er wird der
Zehnteninhaber Sigest in Rieps gewesen sein und dem Sigest ent

re der von 1250-1259häufigalsLübeckerRatsherrgenanntwird.b

Sueder:

(S. 367) Bentin Sueder J. Theodericus J. preter
quos decimam totam habet prepo-

situs. [XIxX] Ksp. Dobbersen
Suiderus:

(S. 368) Sekkevin Sviderus III. Episcopo VI ua-

cant XVIII Ksp. Vellahn

Möglich ist, daß Sueder und Suiderus identisch sind; andererseits
ist aber in Betracht zu ziehen, daß der Schreiber des R. 3. R. sonst
die Orthographie der Namen sehr sorgfältig behandelte. Über einen

3

M. U. 733.

M. U. 375, S. 366.

Vgl. M. Ib. 96, S. 141 f.
M. Ib. 90, 6. 142, Anm. 37.
M. A. 484.

St. L. 158, 193, 226/7, 244/5; B. L. 120, 132, 135, 138.
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Ritter oder etwa einen Lübecker Bürger Sweder ist nichts überliefert.
Nimmt man aber an, daß Sweder und Swider derselbe Mann sind,

dann gewinnt die Beobachtung Jegorovs!) Wert, daß auch im Kirchdorf
Vellahn, also unweit des spurlos untergegangenen Sekkewin, ein
Dietrich die Zehnten von 2 Hufen zu Lehen trug. Von den Schick—
salen des Dorfes Sekkewin im 13. Jahrhundert hören wir in den
Quellen nichts mehr. In Bentin verzichtete 1299 der Ritter Johann
von Lützow auf 4 Hufen, — die andern 14 besaß das Domkapitel

schon, — zu gunsten der Ratzeburger Domherrn.) Mit Recht weist
Jegoropi) darauf hin, daß es sich hierbei wohl um die ursprüng—
uchen Lokatorenhusen handle, die 1280 im Besitz des Dietrich und
des Sweder gewesen sein mögen. Er geht zuweit, wenn er den
Sweder deshalb zu einem Mitglied des Geschlechts von Lützow
macht.s) Zwischen 1230 und 1299 können die Lokatorenhufen von

Bentin noch mehrmals den Besitzer gewechselt haben; und außerdem
tritt die Familie von Lützow erst 1287 aus dem Dunkel hervor, das

in den ersten acht Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts auf ihr ruhte.
Ebenso wenig kann man Jegorov folgen, wenn er Sweder als

holsteinischen Namen anspricht.“)

In Beziehung zu unserm Zehntinhaber Sweder im Lande
Wittenburg scheint mir aber der Ritter Suitherus zu stehen, der 1178
und 1200 zusammen mit Rittern aus der Gegend nordwestlich von

Schwerin bei Bischof Bernos) und bei den Schweriner Grafen?) nach—
weisbar ist. Daß der Sweder von 1230 mit dem Schweriner Vasallen
von 1178 identisch war, ist nicht anzunehmen; vielleicht war der
Zehntinhaber von 1230 sein Sohn. Bedeutsam ist aber, daß schon
im 12. Jahrhundert im schwerinschen Kernland eine Familie nach—
weisbar ist, die den Rufnamen Sweder führte und vermutlich von
hier aus in der Richtung nach Westen an der Germanisierung des

Landes Wittenburg teilnahm.

Thankmarus:

(S. 371) Villa Thankmari Thankmarus 1.7) VI (da
neben XIII) Ksp. Dassow

Außer der villa Thankmari, Dönkendorf, liegt im Ksp. Dassow
noch eine indago Thankmari. Die Stätte des indago Thankmari ist

Jegorov Il, S. 149.
M. U. 2531.

Jegorov ll, S. 181.
Ebendort Il, S. 149.
M. U. 125.
M. A. 165.

1j Jegorovs Annahme, Thankmarus entspreche nicht dem deutschen Namen
Dankmar, sondern dem slavischen Tangomir ist schon aus sprachlichen Gründen
abzulehnen; s. Jegoropeli. S. 293. Anm.* 332.
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wahrscheinlich auf der Dorfflur von Neuenhagen!) zu suchen. Es
handelt sich hier also um zwei Ortschaften, deren Besiedelung auf
einen Thankmar zurückgeht. Da Tantmar sonst nicht wieder in den
Quellen genannt wird, ist es nicht möglich, seine Person näher zu
bestimmen.

Thedolfus:

(S. 362) Samekowe Godefridus. et Thedolfus II.

preter quos dimidia decima uacat epis-
copo. X. Ksp. Carlow

(S. 370) Bansin Thedolfus I. reliquam partem epis-

copi Reinfridus Ksp. Rehna
(S. 373) In uilla Thedolfi Thedolfus J. reliquum habet

ecclesia Gressowe VI. Ksp. Gressow

Durch die Verbindung Godefridus et Thedolfus wird Thedolf
als ein Angehöriger des Geschlechts von Bülow bestimmt?) Benzin,
3 km ssö. Rehna, war noch 1331 in bülowschem Besitz.e) Also wird
der dortige Zehntinhaber mit dem Samekower identisch sein. Das—
selbe wird man hinsichtlich des Testofer Thedolfs annehmen können,
da wohl nicht zufällig im selben Kirchspiel Gressow auch ein Gottfried
Besitz hatte. Jegorob vermutet auf Grund der Tatsache, daßTestorf
3 kmes. Plüschow liegt, wo der Wismarer Bürger Leverus Zehnten
zu Lehen trug, und der Aufeinanderfolge der Ramen Leverus und

Thedolfus Halfpape in einer Wismarer Urtunde aus dem Jahre 12294),
daß der Testorfer Thedolfus mit Thedolfus Halfpape identisch sei.*)
Dagegen spricht aber das Fehlen des Beinamens Halfpape in det
Testorfer Eintragung des R. 3. R.

Theodericus:

(S. 362) Pogatse Theodericus et suus frater
habent. J. preter quem dimidia deci-

ma uacat episcopo. Xx.

Bentin Sueder J. Theodericus IJ. pre-
ter quos decimam totam habet pre-

posifus. IXIXI.
(V)) ilan. secclesia J. fridericus II.
Theodericus Il. prepositus habet IX.

III

(S. 367)
Ksp. Carlow

(S. 368)
Ksp. Dobbersen

Ksp. Vellahn

 Jegorov I, S. 294, Anm.* 334. Jegorops Konstruktion einesBesiedelungs
und „folglich eines analogen Besitzungskomplexes“ dieses Thankmar ist durch
Witte, S. 132, gründlich widerlegt.

) VBgl. S 6a ff. unter Godefridus.
1M. U. 5228.

 R. u 302

) Igoren Il, S. 336.
) Der erste Buchstabe fehlt im Original.
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(S. 370) Wedewenthorp Theodericus J. aliam
partem episcopi habet ecclesia in

uilla. IX.
(G) Inewesmulne secclesia II. in agris
Rademersuelt Conradus J. Theode-

ricus l in agris antiquis Gnewesmulne. Ksp. Grevesmühlen

—
dimidia uacat episcopo. [XII]) Ksp. Thomashagen

Bezeichnend ist für den Zehntenbesitz dieses Dietrich die Gering—

nigteit der einzelnen Zehnten und ihre Verteilung über das ganze
Vistum.

Da Dietrich von Hitzacker, Dietrich Wolf, Dietrich Man und
Dietrich Putteler im R. Z. R. mit ihrem Zunamen genannt werden,
scheiden sie für den Zehntinhaber, der nur den Rufnamen Dietrich
führt, aus der Auswäahlliste aus. Für den Lehensträger von Zehnten

in Bentin und Vellahn kommt, worauf auch Jegoropv hinweist,“) vor
allem der schwerinsche Ritter Tidericus Scacman in Betracht. Er

scheint wie der Ritter Suither zu den ältesten Familien der Grafschaft
Schwerin zu gehören, die sich nordwestlich Schwerin bis Mühlen—
eichsen hin niedergelassen hatien. 1225 wird er im ersten Vertrag
über die Freilassung König Waldemars mit Lupoldus Ursus und
Vogt Burchard von Lüchow als Zeuge von Seiten des Schweriner
Grafen und seiner Verbündeten aufgeführt;) bis 1251 erscheint er
häufig im Gefolge seines Schweriner Lehensherren.s) In Angelegen—
heiten des Wittenburger Landes war er 1237 zugegen, als Herzog

Albrecht von Sachsen-Lauenburg der Ratzeburger Kirche die Gerichts—
barkeit über den von Graf Günzel von Schwerin gekauften Stinten—
werder im Schaalsee verlieh.s) 1246 war er zusammen mit Hermann
von Blücher Zeuge, als der Ratzeburger Bischof Zehnten in dem
7 km nördlich Vellahn liegenden Camin gegen solche in Molzahn
bei Ratzeburg an das Domkapitel umtauschte;“)) und ebenso testierte
er noch 1248 und 1251 im Gefolge Günzels von Schwerin bei

Verleihungen von Ländereien in der Gegend von Camin und

Zarrentin an das dortige Kloster.')

Eine Prüfung der Zeugen bei dem 1245 in Mustin erfolgten
Verzicht des Schweriner Grafen auf alle seine Rechte in Boissow,
Bennin und Dodow zu Gunsten des Ratzeburger Bischofs: Tideri-

Der erste Buchstabe fehlt im Original.
Von sehr viel späterer anderer Hand nachgetragen
Jegorov ll, S. 149, 170.

tM. A. 305.

 M. U. 345, 347/8, 460, 523, 529, 5330, 566, 582.
) M. U. 460.
 M. U 574.

M. U612, 667.7
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cus Scachmannus, Henricus Ribo, Fredericus Hasencop, Conradus
Wackerbarth, sohannes de Bulowe, ..... Reimbernus de Stowe,
ßeimbernus de karlowe,ijzeigt daß es sich hier fast ausschließ
lich um Ritter handelte, die östlich Mustin ansässig waren.Vor
allem die Anwefenheit der Reimbern aus Stove und Karlow läßt
vermuten, daß auch Dietrich Schackmann nicht zufällig zugegen war,
sondern daß seine Anwesenheit ihren Grund“in der Nähe seines
Wohnsitzes hatte. 1kmen. Tarlow und Stove liegt Pogez. wo ein
Dietrich und sein Bruder einen wenn auch nur mäßigen Zehnten—
anteil zu Lehen trugen. So sprechen auch für die Sdentität des
Pogezer Dietrich mit Dietrich Schackmann beachtliche Gründe.

Und auch für die Identität des Wedewenthorper Dietrich mit
Dietrich Schackmann liegen Anzeichen vor. Wedendorf grenzt an
Kirch-Grambow. Das Wappen des 1342 in Werle genannten Rit—
ters Jion(2) Grambowe?) zeigt dasselbe Siegelbild' wie das der
Mans, zu denen Dietrich Schackmann wahrscheinlich gehört hat, den
Eberkopf.s) Sollte der Zuname dieses jion von Grambow aber

nicht auf Kirchgrambow, sondern auf Grambow zwischen Goldberg
und Lübz zurüchzuführen sein, so ändert das an der Bedeutung des
Siegelbeweises nichts; denn dies Goldberger Grambow stöß un—
mittelbar an den Besitzkomplex der Belows, als deren Mitinhaber
Dietrich Mann mehrfacht) auftritt. Er wird also den Namen seines
alten Besitzes im Lande Gadebusch auf eine Neugründung im Lande
ParchimGoldberg, seinen neuen Wohnsitz, überttagen haben.

Zur Bestimmung des Zehnteninhabers Dietrich in Grevensmühlen
und in Parin stehen uns ähnliche Handhaben nicht zur Verfügung.
Die Gründe, die Jegorov vorbringt, um den Patiner Dietrich als
ein Mitglied der hoisteinischen Familie de Storm zu erweisen, die
13100) in dieser Gegend Besitz hatte, reichen dazu nicht aus.

Theodericus de Hiddesakere:

(S. 376) In uilla Melgoz Theodericus de hidde-
sakere totam decimam habet ab episcopo. Ld. Wehningen

MelgozMalliß liegt zwischen Eldena und Dömitz, fast 20 km
önö. Hitzäcker. Dietrich von Hitzacker wird als lüneburgischer Mini—
steriale 1233 und 1236 genannt;) er hat aber an der weiteren
Kolonisation des Ostens nicht teilgenommen.

) M. U. 566.

 )PM. A. 6191.

Crull bezweifelt im M. Ib. 52, S. 69, daß es sich hier um einen Eberkopf
handelt und will ihn lieber einem „fabelhaften Tier als einem Eber“ uschreiben;
dennoch zeigen die Hauer und die Borsten, welches Tier dem ee bei
seiner Arbeit vorgeschwebt hat.

) M. U. 2551, 2595 36651.
JM. U. 416., 445.
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Theodericus Lupus:

(S. 363) (0) jodowe ecclesia l. Theodericus lupus lIl.
prèter quos dimidia decima uacat episcopo. Ksp. Gudow

S. unter Burchardus, S. 36 ff.; Dietrich Lupus wird sonst in
den Quellen nicht mehr erwähnt.

Theodericus Man:

(S. 378) armetin) Theodericus II Man Land Boitzenburg

Der Ortsname ist, wie schon die verschiedenen Lesarten zeigen,
im Original so verwischt, daß die Identifizierung mit Karrentin nicht
über allen Zweifel erhaben ist. Sollte aber die Jegorovsche Deutung
„Krug Karrenzien“ an der Schaale richtig sein, so rückt dieser Besitz
des Dietrich Mann in die Nähe von Camin und Vellahn, wo ver—

mutlich Dietrich Schackmann saß, den Röder dem Dietrich Mann
gleichzusetzen scheint.) Ueber Dietrich Mann ist nur ein Regest
Tlandriaus erhalten, wonach er 1249 wegen des Dorfes Gallentin
am Nordende des Schweriner Sees, das er von den Schweriner

Grafen zu Lehen trug, mit dem Schweriner Domkapitel in Streit
geraten war. Aber dies eine Regest reicht nicht aus, seine Identität
mit Dietrich Schackmann zu behaupten.

Sollte aber diese Identität tatsächlich vorhanden sein, so kann
der Fall armetin nicht als Beweis gegen die zu Anfang aufgestellte
These verwendet werden, daß die bloß mit dem Rufnamen bezeich—
neten Zehnteninhaber grundsätzlich verschieden sind von den Trägern
des gleichen, aber durch einen Zusatz erweiterten Rufnamens. Denn
diese Aufzeichnung steht auf der letzten Seite des Registers, dessen
Schlußteile offensichtlich von dem Schreiber nicht so systematisch durch—
gearbeitet sind wie die Angaben über die Länder Ratzeburg, Witten—

burg, Gadebusch.

Thetleuus:

(S. 369) Vitense Thetleuus II. preter quos dimi-
dia uacat episcopo. XVI Ksp. Rehna

Rosenowe Thetleuus dimidiam decimam

habet ab episcopo. [XX

—
antiquum Pocrente lin istis uillis habet
Tetleuus dimidiam decimam ab episcopo.] Ksp. Pokrent

Wokenstede JTetleuus dimidiam decimam
habet ab episcopo.

Ksp. Vietlübbe

Ksp. Gadebusch

) Der erste Buchstabe fehlt im Original.
2) M. U. liest „.amnetin“, Jegorov Il, S. 409, „.arrnetin“.
q M. U. IV, Reg. S. 274 und 339.

M.U. 619.
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Es ist ein mächtiger geschlossener Besitzkomplex südlich Gadebusch,
der in den Händen dieses Detlef ist; und deshalb kann dieser Detlef
niemand anders sein als der „Burggraf“ Detlef von Gadebusch.

Detlef war der Sohn des Heinrich von Bützow, der schon 1194

unter den großen Herren des Gadebuscher Landes genannt wird.)
Beim, Uebergang des Landes an Borwins. von Mecklenburg trat
Heinrich in den Dienst des neuen Herrn und wurde von ihm mit

dem Amt eines Kastellans auf der Burg Gadebusch betraut.?)
Während der Kämpfe zwischen Dänemark, Brandenburg und Pommern
legte Borwin das Kommando über die Ostgrenze seines Reichs in
die Hände Heinrichs von Bützow und seines Sohnes Detlef. Er
belehnte sie 1210 mit dem halben Anteil an der Burg Marlow und

stattete sie reich mit Einkünften und Ländereien am Westufer der
Trebel aus. Unter anderem wurde ihnen die Feldflur von 9 Dörfern

zugewiesen mit der deutlich ausgesprochenen Erwartung, daß unter
ihrer Leitung die anscheinend ins Stogcen geratene Besiedelung des
Grenzstreifens mit deutschen Bauern wieder tatkräftig in Angriff
genommen würde.) Nach 1210 verschwindet Heinrichs Name aus

den Quellen. Sein Sohn Detlef erscheint als Urkundenzeuge erst
1218,) um dann aber bis 1244 bei allen wichtigeren Verhandlungen
der Fürsten von Mecklenburg als der erste ihrer Vasallen zugegen
zu sein.) Begeichnenderweife steht er schon 1218, der materteuen
Macht seines Geschlechts entsprechend, an der Spitze der Zeugen—
listen. Während der Unmündigkeit der Enkel Borwins J. gehörte er
dem Regentschaftsrat an.) Neben dem Gadebuscher und dem Mar—

lower Besitz hatte er noch 10 Hufen in Holzendorf im AmtCriwitz,
die er vom Bischof Brunward von Schwerin zu Lehen trug und 1233

vor dem Bischof zu Gunsten des Klosters Rühn aufließ.7) Wohl
die Kämpfe Bischöf Brunwards mit dem Caminer Bischof und den

pommerschen Fürsten werden den Anlaß gegeben haben, daß Detlef
sich ganz dem Osten zuwandte. Als Burgherr von Marlow hatte
er einen großen Teil der Kampfeslast zu tragen; zum Dank wurde
ihm von den siegreichen mecklenburgischen Fürsten die Herrschaft über
die an Marlow grenzende pommersche Burg und Stodt Loitz ver

liehen.) Am Beispiel Gadebuschs, das schon seit 12259) lübisches
Recht besaß, mochte Detlef den hohen Wer dieser Ordnung für ein
städtisches Gemeinwesen und für die Vermehrung auch der grund

i) M. U. 154
vi.  . 171

 vi . ie
vi u 241

 M. U, Bd. IV, Reg. S. 178.
oj R. u vi.

TAn wgl. Lisch in M. Ib. 14, S. 86.
 41 u313 J
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herrlichen Einnahmen aus ihr erkannt haben. So hat er denn im
Jahre 1242 als dominus terre Lositz der Stadt Loitz als dem

„Schlüssel seines Territoriums“ das Lübische Recht verliehen, ihre
Grenzen bestimmt und das Stadtgebiet vergrößert, wie es sonst nur
Fürsten zu tun pflegten.!)

Bald nach 1236 scheint Detlef seinen Besitz bei Gadebusch auf—
gegeben zu haben. 1237 überließ er dem Kloster Rehna 2 Hufen
in Vitense;) Rosenow und Bleese (Baleise) gingen in den Besitz
des benachbarten Geschlechts von Bülows) über, die Rosenow 1241
an das Kloster Reinbeck)) und Bleese 1245 an das Lübecker Dom—

kapitel verkauften.) Ueber die andern Besitzungen Detlefs aus der
Gadebuscher Gegend sind bis 1260 keine weiteren Nachrichten auf
uns gekommen. Für die Abwanderung seines Geschlechts nach Osten
ist es bezeichnend, daß keiner seiner Söhne je wieder in Gadebuscher
Angelegenheiten auftritt.

Thitbode:

(S. 373) (G)ressowe Ecclesia Il. Thitbode II.
reliqua tota uacat episcopo XV Ksp. Gressow

Ueber Thitbode läßt sich sonst nichts weiter ermitteln.

Thitmarus:

(S. 372) Walmanstorp Thitmarus Il. et Marquar-
dus dimidium. Ill uacant episcopo. IX Ksp.Hohenkirchen

Schon M. U. Iv, Reg. S. 155 weist auf die beiden letzten
bürgerlichen Zeugen in der Urkunde des Fürsten Johann von Mecklen—
burg für die Wismarer Bürger von 1229, Marquardus et Titmarus,)
hin. Da von denin dieser Urkunde erwähnten bürgerlichen Zeugen
auch andere wie Leuerus und Helyas Ruze ratzeburgische Zehnt—
inhaber waren, wird man auch in dem Gr. Walmsdorfer Thitmar

einen Wismarer Bürger vermuten können.

Uffeko:

(S. 376/7) Toschope vffeko dimidiam habet. dimi-—
dia uacat episcopo. Vventhorp idem
vffeko dimidiam habet ut dicit. dimidia

uacat episcopo Ksp. Hohenhorn

) M. U. 539.
M. U. 467.

3) Jegorovs Phantasien über die Verwandtschaft der „Dynasten de Gode-
buz“ mit den Parkentins (II, S. 92 f.) und mit den Bülows (lIl, 263) entbehren

aller realen Grundlagen und sind daher abzuweisen.
4) M. U. 528.

M. U. 572.
34 M. U. 362.
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Toschope wird von Jegorov wohl mit Recht)) gleichgesetzt mit
dem heutigen Tesperhude, 6 iem sö. Geesthacht, und Vventhorp mit
Avendorf, 3 km w. Ärtlenburg, am Südufer der Elbe. Die Vörfer

des Kirchspiels Hohenhorn waren zum großen Teil im Besitz der
Lüneburger Ministerialien. Zu ihnen gehörte auch das Geschlecht
der de Palude, der Brokes; und weil in dieser Familie ein Uffo
vorkommt, ist auch Uffeko in Toschope nach Jegorov ein Mitglied
der Familie von Broke.) Leider stimmt hier die Voraussetzung
nicht, daß der Name Uffo bei den de Palude üblich war. Jegorov
beruft sich auf einen Uffo de Brake, der im Nachschlageverzeichnis
der Hasseschen Regesten zum Jahre 1245 angeführt ist; hätte er die
dort angeführte Urkunde durchgefehen, so hätte er erkennen müssen,
daß es sich hier gar nicht Um einen de Palude oder von Brotke

handelt, sondern um einen Ritter, der nach dem Dorf Braak, 8 km

sö. Neumünster, benannt wurde.?) Trotz seines verhältnismäßig
bedeutenden Besitzes wird unser Uffeko in den gleichzeitigen Urkunden
nirgends wieder genannt.

Uffo:

(S. 371) Villa willehelmi Uffo Il xll Ksp. Dassow

Für die Zeit um 1230 kommen 2 Männer namens Uffo in
Betracht. 1. Ubbo, der Bruder Emekos von Fissau. 1214 war er

Zeuge bei einer Verleihung des Grafen Albrecht von Orlamünde
an den Lübecker Dompropst,) 1216 bei der Bestätigung des Sege
berger Klosterbesitzes durch Bischof Bertold von Lübeck.) Dann
finden wir ihn noch als Teilnehmer am Grafending auf dem Me—
gedeberg bei Plön, wo den Preetzer Nonnen unter anderem die

Zehnten aus den Landen Plön, Lütjenburg, Oldenburg und Krempe
verliehen wurden. Es handelt sich hier überall um Rechtsgeschäfte,
die die nähere Umgegend Eutins betreffen. Die Fissaus hatten zu
den Führern der holsteinischen Adelsverschwörung, die 1201 Adolf sil.
seine holsteinische Grafschaft entriß, gehört. Es ist daher verständ—
lich, daß nach dem Siege Adolfs 1V. im Januar 1225 bei Mölin auch
für die Fissaus eine beschwerliche Zeit hereinbrach. Als Vasallen
des Lübecker Bistums waren sie allerdings der unmittelbaren Rache
der Schauenburger Grafen entzogen. Aber die Aussichten auf Ver
größerung des Familienbesitzes im engen Raum des kleinen geistlichen
Territoriums war nur gering, und Emeko von Fissau hatte 3 her

anwachsende Söhne.s) Da ist die Vermutung nicht ganz von der

N Jegorov, U, S. 384 f.
2) Hassel, 657.
) B. L. 28.

) B. L. 31.

dase l, 372.) Hasse J, 476.
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Hand zu weisen, daß Ubbo an der Besiedelung des Landes Dassow,
an der Travemündung teilnahm. Die Entfernung nach Eutin war
nicht allzuweit, und andererseits lag der neue Besitz außerhalb des
Territoriums des Schauenburger und des Schweriner Grafen. Über
Ubbo von Fissaus Schicksale nach 1230 ist nichts weiter überliefert.
Neben Ubbo von Fissau erscheint um 1210 ein Bruderpaar Uffo et

frater eius Jerdagh in einem Vertrage des Lübecker Bischofs Dietrich
mit Heinrich !. Borwin.) Jegorov irrt aber, wenn er Uffo als sla—

vischen Namen dekretiert. Fraglich ist schon der slavische Ursprung
des Namens Jerdagh. Uffo, Ubbo kommen aber in Dänemark und

in Friesland häufig vor; und einen Ubbo Friso?) wird selbst Jegorov
kaum zu einem Slaven erklären wollen. Die vorhandenen Quellen

reichen nicht aus für eine einwandfreie Entscheidung darüber, wel—
cher von beiden Uffos hier gemeint ist. An ihrem ritterlichen Stande
ist nicht zu zweifeln.

Volcmarus:

(S. 365) GRonowe volcmarus Il. preter quos
dimidia decima dos est eiusdem ec-

clesie ab episcopo
Sarowe idem volcmarus dimidiam de-

cimam tenet ab episcopo. Ksp. Gronow
Toradestorp idem volcmarus dimidiam
decimam tenet ab episcopo. Ksp. Gronow

(S. 372) Euerakkerstorp wedekindus Il. volkma-
rus J. nichil uacat Episcopo. Vl Ksp. Hohenkirchen

Es handelt sich hier um Volkmar von Gronow. Schon zu Ende
des 12. Jahrhunderts ist ein Volkmar im ratzeburgischen Kolonial—
gebiet nachweisbar. Er war mit den bedeutendsten Rittern vom

westlichen Ufer des Ratzeburger Sees Zeuge, als Bischof Isfried die
Bestimmungen der Gräfin Adelheid von Ratzeburg über Walksfelde
bestätigtes) Von 1210 bis 1221 hielt er sich häufig im Gefolge
des Orlamünder Grafen auf, den er auch auf seinen Reisen nach
Holstein begleitete.) 1217 und 1222 testierte er in Urkunden des

Ratzeburger Bischofs.)) Um 1210 wird er zum erstenmal nach seinem
Wohnsitz de Gronowe genannt.6) Nach 1225 verschwindet er wie
so mancher andere Parteigänger des Grafen Albrecht von Orlamünde
ganz aus dem Gefolge der Landesfürsten und erscheint daher auch
nicht mehr als Urkundenzeuge. Der Volkmar von Gronow, der 1248

M. U. 197.

» Hasse Jl, 483.
V M. U 160.

St. .II, 4; M. U. 201, 249, B. L. 35, Hasse l, 372.

 . * 284. 2M.

Meckl.Strel. Geschichtsblätter Ig. IX. 19383.
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im Gefolge des Herzogs Albrecht von Sachsen aufgeführt wird,!)
wird wohl sein Sohn gewesen sein.“) Es ist kaum anzunehmen, daß
es den Besitzer eines so umfangreichen Kompiexes wie Grönau, Sarau,
Hornsdorf (vermutlich das alie Toradestorp) gelüstet hätte, kleinen
Streubesitz von 2 Hufen in dem entlegenen Edersdorf zwischen Ho
henkirchen und Grevesmühlen hinzuzuerwerben. Wäre der Evers—
dorfer Volkmar mit dem Grönauer identisch, so würde ein Vasall
von solcher wirtschaftlicher Macht wie Volkmar von Gronow sicher
einmal in Urkunden der Fürsten von Mecklenburg genannt worden
sein. Deshalb halte ich den Everstorfer Volkmar fur einen andern
Mann als den Grönauer. Nachrichten über ihn sind nicht erhalten.

Volquardus:

(S. 372) Villa volquardi. volquardus J. Heinricus. et

adolfus III. Xx Ksp. Dassow

Die villa volquardi ist Volksdorf am Nordufer des Ausflusses des
Dassower Sees in die Trave. Es wird aber kein anderer Volquard
in Holstein, Ratzeburg und Mecklenburg in der ersten Hälfte des
13. Jahrhunderts erwähnt als ein nach Heimat und Staänd unbe—
stimmter Mann dieses Namens, von dem nur überliefert worden ist,

daß sein Sohn Johann von 1222 bis 1251 lübeckischer Domhert war.?)

Volquinus:

(S. 363) Goldense volquinus dimidiam decimam ha-
bet ab episcopo.

Rene totum est episcopi cum censu. et de-

cima. preter mansum. J. et dimidium. quos

volquinus habet. Ksp. Rehna

Der Zehntinhaber in Goldensee war Volquin von Langwedel.
Als 1187 Graf Adolf von Schauenburg die Grafenpräbende sür das
Lübecker Domkapitel stiftete, zeichnete die Urkunde als vorletzter der
Zeugen Volquin von Langwedel.y Nach dem Umsturz von 1201
ist Volquin Lehensmann Albrechts von Orlamünde geworden und
hat dafür Lehen im Kirchspiel Mustin erhalten. 1219 schenkte Graf
Albrecht der Ratzeburger Kirche außer anderem die Güter, die Vol—
quin von ihm im Dorfe Goldensee zu Lehen trug, mit allemRecht.ÿ)

)Y St L. l, 135.

2) Auf die auf einer Fülle z. T. recht einlicher Irrtümer sich aufbauenden
Theorien von der Strahlengruppe und den aneet des ostholsteinischen

Adels bei Jegorov Il, S. 30 f, 103 ff. eingugehen, verbletet ver Raum dieser

— Diese Fragen werden an anderer Stelle eingehend behandelt
werden.

B. L. 41, 55, 68,... 103, 109.
9 B. L. 18.

M. U. 249.
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1220/1 ist Volquin im Gefolge des Grafen nachweisbar.) Der
Volquin von Langwedel, der von 1236 bis 1251 fast ausschließlich

in Angelegenheiten des Klosters Rehna im Gesolge Johanus von
Mecklenburg erscheint,) wird sein Sohn gewesen sein. Und noch
1255 besaß ein Lambert von Langwedel in Rehna die Gerichtsbar—
keit über das ganze Dorf, 19/2 Hufen und die größere Mühle.)
Danach ist an der Identität des Volquin in Goldensee und in Rehnä
nicht mehr zu zweifeln. Den Goldenseer Besitz scheint Volquin end—
gültig noch vor 1236 aufgegeben zu haben, da er oder sein Sohn
sich 1236 nicht mehr nach dem Dorf Goldensee nannte, sondern den
alten Familiennamen von Langwedel nach dem Ursprungsort des
Geschlechts, 6 km nw. Bordeshoim in Holstein, wieder angenommen

hatten. Die Belehnung Volquins mit Goldensee scheint auf Albrecht
von Orlamünde zurückzugehen und in die Zeit zwischen 1202 und

1219 zu fallen. Daß Volquin, dem Beispiel anderer Gefolgsleute
des Grafen Albrecht folgend, 1225 nach seinem Sturz zunächst im
Fürstentum Mecklenburg Unterkunft suchte und bei dieser Gelegenheit
sich mit dem Rehnaer Besitz belehnen üieß, ist nicht beweisbar, kann
aber vermutet werden.

Walterus:

(S. 367) Pogresse walterus Il. preter quos dimidi-
am decimam habet prepositus. XVIII Ksp. Parum

Scarbowe walterus dimidiam decimam ha-

bet ab episcopo. XVIlI Ksp. Hagenow
Panitz wslalterus l. tercia pars uacat pre-

Pposito. xllli] Ksp. Vellahn
(C) Yurchowe lecclesia l. Heinricus l et
dimidium. walterus l et dimidium. episco-

po uacant VII. XXVIS) Ksp. Körchow

Die Zehntenlehen dieses Walter liegen ausschließlich im Lande
Wittenburg. Sollte, wie zu vermuten ist,“) dieser Walter mit Walter
von Panitz-Pentz identisch sein, so kämen Zehntenlehen in Kl. Zecher,
4 km nw. Zarrentin, hinzu, das unmittelbar an das Wittenburger

Land angrenzt. Ein weiteres Charakteristikum dieses Besitzes ist die
Streulage, wie sie für andere Inhaber von Wittenburger Burglehen
aus dem Gefolge Albrechts von Orlamünde bezeichnend war. Schar—
bow liegt 7 km sö. Pogreß, 6 km nö. Körchow,. 6 km s. Wittenburg.

* Hasse J, 369, 372; vgl. Zschr. d. Ges. für schlesw.-holst. Geschichte, Bd. 57,

2 M. UA. 453, 467, 471, 517, 617, 674.
 M. U. 742.

 Der erste Buchstabe fehlt im Original.
) Am Rande: Ulor mansi ad hoë in nemore.
3) Vagl. S. 132.
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Panitz ist heute verschwunden, stand aber wohl auf der Feldmark
des heutigen Dorfes Ruhetal bei Goldenbowe, 4 km s. Körchow.)

Um 1230 findet sich in der sonstigen urkundlichen Überlieferung
nur ein Walter, der nach einem der im R.3. R. aufgeführten Orte
bezeichnet wurde: Walterus de Penezt) oder de Penze.) Am
8.1. 1221 war er mit einer Reihe ratzeburgischer Ritter im Gefolge

des Grafen Albrecht von Orlamünde auf dem Grafending bei Ploön
in Holstein anwesend,“) und am 20. V. 1222 wohnte er dem Verkauf
der Sibsdorfer Mühle seitens des Grafen an Bischof Bertold von
Lübeck bei.) Dieser Walter von Penze ist unser Zehntinhaber.
Dafür spricht außßer dem Beinamen auch der Umstand, daß der Name
Walter nach 1230 in keinem der im Lande Wittenburg ansässigen
ritterlichen Geschlechter wieder erscheint. Nach der Gefangennahme
Albrechts von Orlamünde 1225 war Walter v. Pentz' Rolle im

Lande Wittenburg ausgespielt. War Albrechts Anhängern der Besitz
ihrer Lehen im Lande Wittenburg zunächst auch durch den Schwe—
riner Friedensvertrag von 12254) sichergestellt, so werden sie doch
bei der starken Mißstimmung, die am Schweriner Hofe gegen sie
herrschte, Anlaß genommen haben, bei günstiger Gelegenheit den
Boden der Schweriner Grafschaft zu verlassen und eine neue Heimat
zu suchen. So treffen wir Walter v. Pentz 1237 in Rostock im
Gefolge Fürst Borwins III.ä) und 1245 in Cartlow, 15 km ö. Dem—
min, am Hofe Wartislavs IIll. von Pommern.s) Dann verschwindet
Walter aus der Überlieferung; seine Söhne Johann, Reinfried und
Ernst, die von 1248 ab oft auftreten, haben sich dauernd in Pom—
mern niedergelassen.

Walterus de Paniz:

(S. 363) In sclavico Tsachere dimidia decima est

walteri de paniz. xlll Ksp. Seedorf

Es handelt sich hier um denselben Walter von Pentz wie bei
Walterus. Auffällig ist aber bei der Eintragung der Zusatz de Paniz,
obwohl es doch nur den einen Zehntlehensträger Walter im Bistum

gab. Vielleicht war es eine Art Hinweis des Schreibers für die

Benutzer des R. 3. R. daß dieser Zehnteninhaber Walter identisch
sei mit dem Walter im Lande Wittenburg, der in Panitz seinen
Wohnsitz hatte, weil Walter in den letzten Jahren den bischöflichen
Hof gemieden haben mochte und daher den Ratzeburger Beamten
persönlich nicht mehr so bekannt war.

), von Meyenn, Urkundl. Geschichte der Familie von Pentz, Schwerin,
nimmt S. 5 an, daß Panitßz am „Pehnzer Teich an dem Weg von Bangin nach
Damereez gelegen habe.

) Hasse 375.
YB. L. 40.
RNM. A. 317.
) M. U. 463.
3J M. U. 571.
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Wartus:

(S. 372) In noua villa wartus. J. dimidia uacat

episcopo. Xx Ksp. Hohenkirchen
Marmotse sclauica uilla est dum teu-

tonici intrauerint. wartus II habebit.

preter quos dimidia uacabit episcopo.
In uilla wartus ad sclauicum Tarne-

vitz. wartus II. preter quos dimidia

uacat episcopo.

Bvrissowe wartus II. preter quos
dimidia uacat episcopo. Ksp. Thomashagen

Noua villa ist das heutige Wahrstorf, 3 km sw. Hohenkirchen.)
Die Lage von Marmotise ist nicht überliefert und aus der eigentümlich
planlosen Anordnung der Dörfer des Kirchspiels Hohenkirchen im
R. Z. R. nicht zu ermitteln.)) Slavicum Tarneviz scheint das heutige
Tarnewitz zu fein,) Burissowe entspricht dem heutigen Bössow.
Die Dörfer, in denen Wartus Zehntenlehen trug, lagen also ver—
hältnismäßig nahe aneinander, ohne aber einen zusammenhängenden
Komplex zu bilden.

Wartis wird zuerst 1218 unter den Zeugen bei der Gewährung
des lübischen Rechts an die Stadt Rostock als Vasall Borwins l.
von Mecklenburg) erwähnt und dann 1219 bei der Gründung des

Klosters Sonnenkamp durch Borwin J.5) Beidemale handelt es sich
hier um bedeutsame Rechtshandlungen des Fürsten, zu denen er

Vasallen aus seinem ganzen Herrschaftsgebiet heranzog; deshalb ist
Jegorovs Schluß, also sei Wartus bei Rostock und Sonnenkamp
„ansässig“ gewesen,!) hinfällig.

Neben' diesem Wartis wird zum 26. XII. 1237, als Bischof
Ludolf von Ratzeburg das Kloster Rehna bestätigte, unter Rittern
aus dem Lande Breesen ein Warthus genaunt.“) Und schließlich
gibt es 1231 noch einen Heinrich Wargusviz,“) Wargussewitz,s)
Warsussewitz)) (d. h. Sohn des Wargus oder Warsus), der einmal
auch unter Fortlassung der patronymen Endung einfach als Heinrich
Wargus!o) vezeichnet wird. Alle drei: Wartis. Warthus, Heinrich

Jegorov Il, S. 308 ff.
 27) Rach Lisch, M. Ib. 11, S. 414, auf der Dorfflur von Woldenhagen und

Niendörf, nach H. Witte, Karte zu, Wendische Bevölkerungsreste in Mecklenburg“,

nw. Igssewitz nach Jegorov N, S 315, Reu-Jassewitz. Keine Annahme ist über—
zeugend.

Jegoron ll, S. 363 f.
V. U. 244.
M. U. 254.

M. U. 471.
M. U. 363.

 M. U. 397.
M. U. 385.

101 M. U. 391.
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Wargus waren Vasallen des Fürsten von Mecklenburg; ob Wartis,
Warthus, Wargus aber identisch sind, wird erst nach einer systema
tischen Untersuchung der ältesten Namensformen des wendischen Adels,
die den Rahmen dieser Arbeit überschreitet und außerdem dem Ver—
fasser nicht zur Verfügung stehende Kenntnis der wendischen Sprache
verlangt, entschieden werden können. Für die vorliegendeUntersuchung
genüge die Feststellung, daß hier auch ein wendischer Edler als
Zehntinhaber des Bislums Ratzeburg auftritt, der sich wie der Name

villa, Wartus zeigt, auch als Lokator betätigte. Der Zusatz zu
Marmotse zeigt, daß die Germanisierung auch im Lande Breesen
noch nicht abgeschloffen war, daß man aber die Umwandlung des
Wendendorfes Marmotse in eine deutsche Bauernsiedelung beabsich
tigte und dem Wartus für ihre Durchführung den Lokalorenanteil
von 2 Hufen in Aussicht stellie.

Wedebkindus:

————
nonis Ill. ecclesiaII.prepositusXII. XL Ksp. Sterlei

(S. 369) Woltsekenshorp wedekindus J. Byrchar

dus IIII. XII. Ksp. Rehna

Benekenthorp wedekindus dimidium. X Ksp. Dassow
Euerakkerstorp wedekindus II. volc-

marus J. nichil uacat Episcopo. Vl Ksp. Hohenkirchen

Die vier Dörfer, in denen an einen Wedekind Zehntenlehen
vergeben worden sind, liegen weit von einander entfernt; außerdem
waren die Zehnten in Benckendorf und Wölschendorf recht spärlich.

Für die Zeit um 1230 kennen wir vrei Träger des Namens
Wedektind:

1. Witekindus de Bocherge. 1217 war er Zeuge im Gefolge
des Grafen Albrecht von Orlamünde, als dieser dem Bischof Ifo
von Verden Ländereien auf Kirchwärder, sö. Hamburg, überließ.?)
Da Widekinds Name dem des Truchsessen Reinfried vonSchorlemer
vorangeht, muß es sich bei den Bobergs um ein sehr angesehenes
Geschlecht handeln. Wie die Urkunde von 1217 deutlich zeigt, ist
dies Bocberge das Dorf Boberg. 10 sein ösö. Hamburg. Den ersten
Ritter de Boberg treffen wir 1181 im Gefolge des Erzbischofs
Siegfried von Bremen.s) Der Anhaltiner Siegfried, der Bruüder des
brandenburgischen Markgrafen, bestieg den Bremer Erzstuhl als
Gegner der zuletzt im Bremer Domkapitel vorherrschenden welfischen
Partei. Es liegt also die Annahme nahe, daß er aus der märkischen
Heimat ihm ergebene Ritter in den erzbischöflichen Dienst zog und

mit Lehen ausstattete. Vielleicht ist so auch der älteste Boberg

 Die beiden ersten Buchstaben fehlen im Original.
N Hasse!, 338.
3) 5. U. Nr. 249.
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bremischer Vasall geworden und hat aus diesem Anlaß Lehensbesitz
bei Boberg erhalten. 1197 1201 begegnet ein Friedrich von Boberg
unter den Vasallen des Grafen Adolf III. von Holstein;) vielleicht
war er Wedekinds Vater. Mit Wedekind verschwindet auch der

Zuname de Bocberge, sei es, daß das Geschlecht mit Wedekind aus—
gestorben ist, sei es, daß es später einen andern Namen annahm.
Sehr viel spricht dafür, daß Wedekinds Familie sich fortsetzte in dem
Geschlecht von Hamme, das zu Ende des 13. Jahrhunderts noch in
den Dörfern Ober- und Nieder-Boberg saß und die Rufnamen
Wedekind, Friedrich und Johann mit Vorliebe verwandte.?)

2. Wedekinus ohne Beinamen in einer Urkunde des Herzogs
Albrecht von Sachsen über das Dorf Disnack, 6 km nw. Ratzeburg,

aus dem Jahre 1229. Die Urkundenhandlung ist in Ratzeburg
erfolgt. In der Zeugenliste reihen sich an die Namen Ravens von
Ritzerow, Eghards von Culpin, Ottos von Kowel: wernerus Metseko,
Hermannus de Magdeborch, wedekinus ... milites. Wäre dieser

Wedeéekinus identisch mit dem Boberger von 1217, so hätte er seinen
Platz am Anfang der Zeugenliste haben müssen. Wie Wedekind
ohne Zunamen erscheint auch sein Vorgänger Hermannus de Magde-
borch nur einmal in den Quellen dieser Zeit. Vielleicht ist aber

ihre Nachbarschaft in der Zeugenliste nicht ganz zufällig und geht
auf gemeinsame Heimat ihrer Geschlechter Magdeburg und die Alt—
mark, zurück.

3. Wedego. Er begegnet zuerst 1236 in Demmin und gehört
zusammen mit Alard Badelaken, Konrad von Schönwalde und Luther
von Brüsewitz zu den ersten deutschen Rittern in Pommern;) Wedego
wird identisch sein mit Wedego, bezw. Wedekind von Walsleben,
der 1240 und 1244 am Hofe Borwins von Pommern weilte und

sich dann im Lande Parchim niederließ.) Mit Wedego von Wals—
leben waren nach Osten gewandert die beiden Ritter Bernhard und
Hermann von Haäkenstädt,«) Hakenstädt liegt 16 km w. Magdeburg.
Ich vermute daher, daß Hermann von Hakenstädt und Wedekind
von Walsleben identisch sind mit dem Hermannus de Magdeborch
und Wedekinus der Urkunde von 1229.

Zu scheiden ist aber zwischen dem Wedekind von Boberg von 1217
und dem Wedekind von Walsleben von 1230-1260; ob beide mit

einander verwandt sind, läßt sich bei dem Mangel weiterer zeit—
genössischer Quellen nicht entscheiden.) Der Wedekind des R. 3. R.
wird Wedekinus von 1229, also Wedekind von Walsleben sein.

PHasse!, 203, 225, 227.
2) Basse ül, 823. Über die verschiedenen Linien des Geschlechts de Hamme

werde ich an anderer Stelle ausführlicher handeln.
8) Hasse l, 474.

Po. U. 335.
uber Wedekind v. Walsleben vgl. M. Ib. 96, S. 170 f.
Aber die Hakenstädts vgl. M. Ib. 96. S. 164 ff.
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Wenn die Identität der vier im R. 3. R. genannten Wedekinde bei

dem Fehlen aller weiteren Nachrichten über sie und über etwaigen
Besitzwechsel in den angeführten Dörfern auch nicht zu beweisen ist,
so ist sie doch bei der Seltenheit dieses Namens im Bereich des
Bistums Ratzeburg wahrscheinlich.

Wernerus:

(S. 362) Woytenthorp wernerus J. preter quem

dimidia decima uacat episcopo. Xx Ksp. Carlow

Marsowe swernerus II. VI uacant epis-
cOopo. XX.]; am Rande: de duobus est

questio.

Ad Cornu wernerus et Otto totam deci-

mam habent ab episcopo. XXIIII Ksp. Hohenhorn

Schon zwischen 1190 und 1194 wird ein Werner von Marsow
als Zeuge aufgeführt, als Bischof Isfried von Ratzeburg dem Grafen
Heinrich von Dannenberg die Zehnten im Lande zwischen Elbe,
Elde und Walerow überließ;) und 1194 wurde er als Schiedsrichtert

aufgerufen, als Bischof Isfried den Vergleich mit seinem Domkapitel
über die Güter des Bistums schloß.) Dann ruht die Ueberlieferung
über die Marsows auf 80 Jahre, um erst 1279 und zwar gleich mu
den 3 Brüdern Martin, Werner und Heinrich wieder einzusetzen.)
Es ist kaum anzunehmen, daß ein Geschlecht, das 1194 eine so
bedeutende Rolle im Bistum Ratzeburg spielte, fich so ganz aus dem
öffentlichen Leben zurückgezogen haben sollte, zumal nach dem R. 3. R.
ein Werner, also ein Träger des spezifisch marsowschen Namens, auf
Marsow saß.) Es sind hier nur zwei Erklärungen möglich: 1. Es
handelt sich um zwei ganz verschiedene Geschlechter; das altere ist
etwa 1201 in der Schlach bei Waschow zu Grunde gegangen, und
das neuere beginnt erst mit festgewordenem Namen um 1279.

2. Es handelt sich beidemal um dasselbe Geschlecht, dessen Mitglieder
aber zwischen 1200 und 1279 in der Oeffentlichkeit einen auderen
Namen führten.

Ksp. Vellahn

Auszugehen ist von der Eintragung des R. 3. R. nach der 1230
ein Werner den Zehnten von2 Hufen in Marsow vom Bischof zu
Lehen trug, also vom Lokator des Dorfes abstammte oder in seine
Rechte eingetreten war. Wer war dieser Werner? Das R. 3. R.
nennt noch zweimal einen Werner als Inhaber von Zehnten: von

1 Hufe in Woitendorf,*) 2 kmesw. Demern, zwischen Ratzeburg und

) M. U. 150.
) M. U. 154.
8) M. U. 1492.
 M. U. 375, 6. 368

M. U. 375. S. 362.
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Gadebusch, und zusammen mit einem Otto vom ganzen Zehnten des
Dorfes Hohenhorn!) n. Geesthacht in Lauenburg. In Hohenhorn
werden Werner und Otto vermutlich nicht nur Lokatoren, sondern
auch Grundherren gewesen sein. Es kommen für ihre Herkunft nur
zwei Geschlechter in Frage, bei denen die Rufnamen Otto und
Werner mit Vorliebe verwendet wurden: die Herren von Lüneburg

und das Ministerialengeschlecht von Lauenburg.

Beide Familien treten im 13. Jahrhundert in so enger Verflech—
tung auf, daß zunächst versucht werden muß, sie klar von einander
zu scheiden.

Schon zur Zeit Heinrichs des Löwen wird von 1162 bis 1172

ein Heinrich von Lüneburg genannt?) Der Zuname rührt vom
Vogtenamt her, das Heinrich in der Salinenstadt innehatte. Dann
taucht erst nach 30 Jahren wieder ein Mitglied dieses Geschlechts
in den Urkunden auf: Otto Magnus, filius Henrici aduocati de Lu-

nenburg.s) Dieser Otto Magnus, Grote, war also ein Sohn des
Vogts Heinrich und, da die Grotes das Truchsessenamt bei den Lüne—
burger Herzögen versahen, auch der Otto dapifer in der Urkunde
Wilhelms von Sachsen an das Kloster Lüne vom August 1205.9)

Danach hatte er damals zwei Brüder, Werner und Gebhard. Geb—
hard von Lüneburg wurde 1211 als Zeuge aufgeführt, als Graf
Albrecht von Orlamünde dem Lüneburger Riichaeiskloster seine Ge—
rechtsame in Hittbergen, s. Lauenburg, schenkte.') Unter den Zeugen
befanden sich auch Graf Günzel von Schwerin und ein Eberhard von
Siebeneichen, dessen Wohnsitz im Lauenburgischen, 3 kmen. Büchen,
lag. 1217 war Gebhard von Lüneburg, augenscheinlich im Gefolge
des Schweriner Grafen, bei der Schenkung des Dorfes Sülstorf,
12 kKm s. Schwerin, an den Johanniterorden zugegen.s) Auffällig
ist hier, daß ein im Lauenburgischen ansässiger Ritter Vasall des
Schweriner Grafen war. Dann erscheint Gebhard von Lüneburg
erst wieder im Dezember 1224 als Truchseß des Herzogs Otto
von Lüneburg in Hamburg.“) Er wird auch der Gebhard sein, den
Herzog Otto 1229 bei der Erklärung der Urfehde an Graf Günzel
von Schwerin zusammen mit Dietrich und Segeband vom Berge als
Schiedsrichter vorschlug.e) Vom Jahr 1233 bis zum April 1238
war wohl schon Gebhards Sohn Gebhard II. von Lüneburg mit

) M. UA. 375, S. 376.
PM. A. 74, 78, 82, 83, 90, 96, 102.
 KZeitschr. d. Histor. Vereins f. Niedersachsen, Ig. 1012, S. 371.

Y Volger: Urkdb. d. Stadt Lüneburg bis zum Jahre 1369; 89. VIll d.
Urkdbs. d. Histor. Vereins f. Niedersachsen. Hannover 1872, Nr. 34. (angeführt
als: U. St. Luneb).

9) Hodenberg, Urkdb. d. Klosters St. Michael zu Lüneburg, Bd. 7, Nr. 32.
6) M. U. 230.

) Hassel, 425.
M. 4364.
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ratzehurgischen Rittern oft Zeuge beim Herzog Albrecht von Sachsen.)
Es ist nicht anzunehmen, daß der sächfische Herzog 1233 den hohen
Hofbeamten seines Gegners von 1227 in sein engeres Gefolge auf—
genommen hat. Eher anzunehmen ist das bei seinem Sohn Gebhard II.
den schon die Rücksicht auf seinen im Herzogtum Sachsen-Lauenburg
liegenden Besitz zu Tösmen, 6 km nw. Lauenburg, wo er 1230 deñ

ganzen Zehnten vom Ratzeburger Bischof zu Lehen trug,?) zwingen
mußte, in ein erträgliches Verhältnis zum Landesherrn zu kommen.
Gebhard II. wird schon vor dem 19.114. 1248 gestorben sein, da zu

diesem Tage sein Sohn Gebhard (IV.) als Zeuge genannt wird.)
Der Truchseß Gebhard des Grafen Günzel von Schwerin vom
Jahre 12419 stammt offenbar von einer andern Linie ab.

1218 wird als letzter der Zeugen einer Reinfelder Urkunde der
Grafen von Schwerin als Zeuge ein Werner von Lüneburg aufge—
führt unter Rittern, von denen4 in der Gegend von Gadebusch und

HohenEichsen, einer in Plate, 7 kmesö. Schwerin, ansässig waren.)
Auffälligerweise tritt März 1222 in Schwerin, als Bischof Brunward
die Verehrung des Heiligen Blutes im dortigen Dom verfügte,6) ein
Werner von Lauendurg in einem ganz ähnlichen Zeugenkreis auf,
in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hartwich von Ritzerow, dem Mit
glied einer Familie, die mit ihrem Besitz in Hasental unmittelbar an das
Werner und Otto gehörende Hohenhorn grenzte.) Daher drängt sich die
Vermutung auf, daß Werner von Lauenburg und Werner von Lune—
burg dieselbe Person waren. Ein Werner von Lauenburg und sein
Bruder Gebhard standen schon 1215 im Gefolge des Herzogs Otto
von Lüneburg an der Spitze der Ministerialen,) und Werner
von Lauenburg war einer der 4 Zeugen, die als Mannen des

Lüneburger Herzogs am 24. XII. 1224 die Bestätigung der Stadtrechte
von Hamburg seitens Albrechts von Orlamünde unterzeichneten.)
August 1225 war Werner von Lauenburg mit seinem Bruder Gebhard
Zeuge, als Herzog Otto von Lüneburg die Einlösung des bom

Michaelskloster verpfändeten Sülzzolls genehmigte.) Dann sind also
Otto Grote, Gebhard von Lüneburg und Werner mit dem Zunamen
von Lauenburg Brüder. Diese Vermutung erhält eine starke Stütze
durch drei Urkunden der Jahre 1226 und 1231. Im Dezember 1226
waren Otto Grote und Werner von Lauenburg in Lüneburg

RHasse l, 513, 553, 556, 506, 567; M. U. 480482.
2) M. UA. 375, S. 376. S. o. S 63f.
) St. L.l, 155: Geuehardus, filius Geuehardi de Luneborch.

M. A. 530.

). M. U. 245. Die Urkunde ist nur abschriftlich erhalten. Trotzdem das
Reinfelder Kloster zu Anfang des 14. Jahrhunderts seine Urkundentegte einer

RNerihge neseremen hat, mögen die Zeugenteihen echten Originalen entstammen. .AU. 280.

) zase l, 310.
dage l, 425.J U. St. Luneb 40.
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Zeugen, als Herzog Otto von Lüneburg eine Schenkung des Domherrn
Jordan an das Stift zu Bardowiek bestätigie.) Im Juni und
Juli 1231 tauschte das Lübecker Domkapitel von Otto Grote und

seinem Bruder Werner gegen das Dorf Ummenart eine Salz—
pfanne im Hause Metlingen ein.?) Dieser Otto Grote und sein Bruder
Werner von Lauenburg sind wohl die im R. 3. R. als Inhaber des
Zehnten von Hohenhorn verzeichneten Wernerus et Ottos) gewesen.

Die im Mai 1233 in einer Urkunde Herzog Ottos von Lüneburg

über die Befreiung einer Lüneburger Salzpfanne des Klosters Do—
beran von allen Abgaben genanntten Ministerialen Wernerus de

Zwerin und sein Bruder Otto!) scheinen Söhne Otto Grotes J. zu
sein. Es sind zweifellos dieselben Ritter, die 1236 bei dem Ver—
gleich Herzog Ottos mit Erzbischof Gerhard ell. von Bremen als O.
et Wer. fratress) und im Juni 1240 als Otto eéet Wernerus, fratres

in Luneburg in Üülzens) anwesend waren, als Graf Günzel von
Schwerin dem Kloster Oldenstadt den Zehnten im Dorfe Molzen
verlieh.“) Für die Gleichsetzung des Bruderpaars Werner von Schwe—
rin und Otto mit Otto Grote II. und Werner in Lüneburg spricht ferner,

daß der Schweriner Domherr Richard (1266 —1280), wohl ein Sohn
oder Neffe Otto Grotes, als von Lüneburg,“)) aber auch als Grotes)
bezeichnet wird. Werner war noch 12539 am Leben, Otto Grote

läßt sich noch bis Juli 1273 als Zeuge in Lüneburger Urkunden
nachweisen.!9) Vermutlich waren Otto II. Grote und Werner von Schwe—
rin Söhne Ottos J. Grote.

Unter den Zeugen des Schweriner Grafen bei der Verleihung
der Zehnten im Dorfe Molzen an das Kloster Oldenstadt vom
20. Vl. 1240 folgen auf Otto et Werneérus fratres in Lüneburg die
Brüder Gebhard und Werner von Lauenburg.!) Da die Zeugen—
liste hier nach Verwandschaftsgraden geordnet zu sein scheint, wird
es sich hier um Vettern der kratres in Lüneburg, um Söhne Werners J.

von Lauenburg handeln. Gebhard war im folgenden Jahr als
Truchseß des Grafen Günzel bei dem Vertrage mit der Stadt Hamburg
über freie Schiffahrt auf der Elde anwesend.!z) Am 14. VI. 1244
übertrugen die Ritter Gebhard und Werner in Louenburg dem

PU. St. Luneb. 42.
2) U. St. Luneb. 49, 50.
1M. U. 375, S. 376.

M. U. 416.

Hasse l, 545.
 .U. 313.

PM. U. 1171B, 1180, 1250, 1344, 1346, 1363, 1716, 2003.
5) M. U. 1359.
9) M. U. 555. U St. Luneb 76

0) M. U. 558, 881, 1049, 1220, 1289.
11) M. A. 512. Es folgen auf die Lauenburgs: Otto v. Wipperow und

Richard v. Wipperow.
121 M. U. 330.
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Kloster Medingen neben einer Geldrente zu Medingen auch eine
Roggenhebung aus der Mühle zu Karrentin.) Da es sich hier um

damilienbesit handelte, hat auch Otto Grote seine Zustimmung ge
geben.

Wie kommt das Geschlecht aber zu seinem Karrentiner Besitz?
Karrentin liegt 3km w. Marsow, wo um 1230 ebenso wie in Hohen—

horn ein Werner saß. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß diese
Roggenerhebung in der Karrentiner Mühle mit Besitz im benach—
barten Marsow zusammenhing und daß der Werner von Lüneburg
in Hohenhorn mit dem Werner in Marsow identisch war, Marsow
scheint schon zu Ende des 12. Jahrhunderts in den Besitz der
Familie gekommen zu sein.

Dann verschwinden die Glieder der Familien Lüneburg oder
Lauenburg aus dem Lande. Werner von Schwerin begegnet uns

noch dreimal, am 11. II. 1262 bei den Herzögen von Sachsen Lauen—
burg.) am 17. XII. 1262 in Warnemünde;) bedeutsam erfcheint aber
seine Zeugenschaft vom 12. VIII. 12629), als Graf Günzel von Schwerin
dem Kloster Medingen das Eigentum an der halben Mühle in
Karrentin verlieh, wobei als Zeugen vor allem in der Nähe von

Karrentin ansässige Ritter wie Ollo von Boitzenburg, Georg von
Hitzacker und Hermann von Blücher genannt werden. Zur selben
Zeit, am 13. V. 1262, verkaufte auch der Schweriner Knappe Erich
von Lüneburg, der stark verschuldet gewesen zu sein scheint, 2 Hufen
in Warnitz, 6 kmenw. Schwerin, au das Schweriner Domkapitel;)
er war, allerdings wohl in recht untergeordneter Stellung, noch am
12. Il. 1270 in Schwerin anwesend.)

Mit dem Beinamen „von Lauenburg“ begegnen uns 1240 ein
Knappe Otto im Gefolge des Grafen Günzel von Schwerin in

üÜlzen,) 1245 ein Werner der Jüngere in Mustin, als Graf Günzel
dem Bischof von Ratzeburg alle Rechte in Bosow, Benin und Dodow

überließ.) Dieser Werner der Jüngere steht in der Zeugenliste
unmittelbar vor den beiden Reinbdern von Karlow und von Stove,
die kaum 4 km nw. Woitendorf saßen. Sonst führen im 13. Jahr—
hundert den Namen von Lauenburg nur noch zwei Knappen Zabel
vom 12. IX. 12829 und vom Jahre 1307, 10) die im Dienst der Herzöge
von Sachsen-Lauenburg standen. Ein Ritter Erich von Lauenburg

PM. U. 71689.
M. U. 939.

8) M. U. 970.

1M. U. 861.

 M. U. 949.
M. U. 1180.

 M. U. 512.
8) M. U. 566.
) M. U. 705.

10)7 M. U. 3198.
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wird 1288 im Freibrief des Herzogs Albrecht von Sachsen an die
Vasallen des Landes Ratzeburg als Zeuge genannt.i) Aber die
„Lauenburgs“ hatten noch 1344 Besitz in Exen; sie verpflichteten
sich damals, dem Bischof von Schwerin 1353 ihren halben Anteil
an der Mühle abzutreten, bis dahin bestimmte Abgabenzu leisten
und bei ihm Roßdienste zu tun.?)

Wie ist dies plötzliche Zurücksinken des Geschlechts Lauenburg—
Lüneburg in der Grafschaft Schwerin zu erklären? Es bestand in
der Grafschaft wohl weiter, aber es nahm einen anderen Namen
an und bezeichnete sich von nun ab nach seinem Hauptbesitz in der
Grafschaft als von Marsow. Von der Kornrente der Lauenburgs
in der Mühle zu Karrentin ist schon oben gehandelt. 1299 war
Heinrich von Marsow Vormund der Tochter Margarete des Ritters
Albrecht von Schönfeld, die in demselben Dorf Warnitz begütert
war,) aus dem Knappe Erich von Lüneburg 1262 zwei Hufen
verkaufte.

Die Identität des Werners in Marsow und in Hohenhorn ist
also wahrscheinlich. Wer war aber der Zehnteninhaber Werner in

Woitendorf? Am 2. XIIl. 1235 schenkte Bischof Gottschalk von Ratze—
burg seinem Domkapitel den halben Zehnten von Woitendorf. Bei
dieser Gelegenheit wird unter den Zeugen ein Wernerus de Slavbreke
genannt,) der bereits 1231 Vasall des Bischofs war.“) Da Woi—
tendorf nur etwa 6 kme ö. Schlagbrügge liegt, ist zu vermuten, daß
Werner von Schlagbrügge und der Inhaber des Zehnten von der

Woitendorfer Lokatorenhufe dieselbe Person ist. Da eine ritterliche
Familie von Schlagbrügge aber sonst nicht bekannt ist, wird der
Zuname von Schlagbrügge bei diesem Werner nur den Wohnort,
nicht das Geschlecht angeben. Soviel steht nach der Urkunde vom
2. XIll. 1235 fest: Werner trug 1235 nicht mehr den Zehnten einer Hufe
in Woitendorf vom Bischof zu Lehen; sonst hätte dieser den 1230 in
Werners Besitz befindlichen Zehnten bei der Schenkung an das Dom—
kapitel ausnehmen müssen. Aber dennoch ist Werner von Schlagbrügge
Vasall des Bistums, sodaß anzunehmen ist, daß er noch anderswo
Zehnten zu Lehen trug. Dann kann dieser Werner nur der Werner
in Marsow und Hohenhorn sein, Werner von Lüneburg. Zwei
Umstände sprechen außerdem für diese Ansicht: 1. Mit Werner von
Schlagb ügge zusammen war 1235 Zeuge ein Konrad von Lauenburg;

A
mit den Woitendorf benachbarten Herren von Karlow und Stove

Zeuge beim Grafen von Schwerin in Mustin.')

M. U. 1990.
M. U. 6366.

M. U. 2571.
M. U. 441.

 M. U. 390.
M. U. 566.4
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Am 9. VI. 1279, als die Schweriner Grafen den Aalfang und
2 Hufen in Schaliß an das Kloster Zarrentin verkauften, erscheinen
unter den Zeugen die Ritter Martin, Werner und Heinrich von
Marsow. Heinrich hatte der Urahn, der Lüneburger Vogt, gehießen,
Werner war der Lieblingsname des Geschlechts. Der Name Mattin

ist vielleicht auf Einflüsse der mütterlichen Familie zurückzuführen.
Er ist aber bald wieder verschwunden; allein Werner und Heinrich
sind dann die bis 1340 in diesem Geschlecht gebräuchlichen Namen
gewesen. Der Schauplatz seines Wirkens im 13 Jahrhundert ist fast
ausschließlich die Gegend um Marsow, während die Fuler in Lauen
burg an einen andern Zweig des Geschlechts übergegangen sein
mögen. Da Hohenhorn bis 1340 in den Urkunden nicht wieder

erwähnt ist, kommen wir hier über Vermutungen nicht hinaus.

Jegorov hat, wenn auch nur „mutmaßlich“, die Zehntinhaber
Werner und Otto in Horn dem Geschlecht von Meding zugewiesen,
ohne einen ernsthaflen Beweis dieser Behauptung zu versuchen.)
Der Werner in Woitendorf war nach Jegorovs Ansicht ein Wernet
von Artelenburg.) 6. IX. 1237 gewährte Fürst Johann von Mecklen—

burg dem Nonnenkloster in Rehna dieselben Rechte, die Heinrich
von Erteneburg an zwei Hufen in Woitendorf gehabi hatte, ehe er
sie vor ihm fur das Klofter aufließe) 1246 gab der Fürst dem
Kloster das ganze Dorf mit allen Rechten, die ihm darin zustanden,
ohne daß bei dieser Gelegenheit noch ein ritterlicher Besitzer in diesem
Ort genannt wird.) Dieser Heinrich von Artelnburg hat es Jegorov
angetan. Es gab nämlich 1239 einen Ritter Werner von Arteln

burg in der Umgegend von Dargun, von dem das Kloster ein Dorf
Covnim gekauft hatte,) und anscheinend stammt dies Dorf aus der
Beute, die Fürst Johaun von Mecklenburg nach den ersten Erfolgen
im schwerin-kaminer Bischofsstreit 1280 den Pommern abgenommen
und einem seiner Mannen, dem Werner von Artlenburg, gegeben
hatte. 1248 war Werner von Artlenburg Burginann im pommerschen
Demmin.) Und 1244 befand sich ein Ritter Heinrich von Artlenburg
in Parchim, der vielleicht mit dem geschlechtsverwandten Wedekind
von Walsleben aus Vorpommern nach dort gewandert ist.) Ab—
gesehen von der Tatsache, daß bei den pommerschen Artlenburgs der
Name Heinrich bis 1320 überhaupt nicht vorkommt, mahnt zur Vor—
sicht, das der Titel dominus in M. U 467 bei Heinrich von Arteln
burgs Namen fehlt, während alle andern ritterlichen Gönner des

) A. a. O. Il, S. 381.
Ebendort, S. 34.

M. U. 467.
M. U. 575.
M. U. 500.

Po. U. 514, M. U. 604
M. U. 560. Vgl. M. Ib. 96. S. 168 f.

J
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Klosters Rehna ihn ausdrücklich führen. Da in der ersten Hälfte
des 13. Jahrhunderts sowohl in Hamburg wie in Lübeck eine ange—

sehene bürgerliche Familie de Erteneburg blühte, ist daher anzunehmen,
daß Heinrich von Artelnburg in sie einzureihen ist. Ein Werner
Mezeke, den Jegorov wegen der geringen Entfernung zwischen
Woitendorf und Meetzen in Erwägung zieht, ist in dieser Zeit nur
einmal, 1236,1) ohne jede Beziehung zu unserer Gegend und dazu
in verstümmelter Form genannt. Er muß aber schon deshalb aus
der Untersuchung ausscheiden, weil die Familie Metzeke, nicht
de Metzeke, mit Meetzen schwerlich etwas zu tun hat.

Konrad von Lauenburg, der zusammen mit Herren von Ritzerow
1222 in Schwerin bei Bischof Brunward und 1235 in Schönberg
bei Bischof Gottschalk von Ratzeburg in Schönberg genannt wird,
scheint mit dem Vater Konrad Wackerbarts identisch zu sein.)) Be—
ziehungen Konrads zu den andern Mitgliedern der Familie von Lau—

nourg wümeburg sind aus den vorhandenen Ouellen nicht zu
erkennen.

Mutmaßliche Stammtafel der Familie Lüneburg-Lauenburg:

Heinrich, Vogt in Lüneburg:
116221172

—4

Otto Grote J.

1203-1231.Vasalldes
Herzogs von Lüneburg,
Besitzer in Hohenhorn

Gebhard J. von Lüne

burg 1211-1224.
Truchseß des Herzogs

von Lüneburg

Werner von Lauenburg,

zugleich Herr aufWoiten
dorf, Marsow und Ho—
henhorn. Vasall des
Herzogs von Lüneburg
12031231

Otto Grote II
1233-1273.

Werner
von Schwerin

1233-1262.

Gebhard II

224C(()
Vasall des Herzogs Werner II.
von Sachsen-Lauen- von Marsow

burg, Serr auf Tömen 1240-1244

Gebhard III.
Truchseß des
Grafen von

Schwerin
1240-1244

Gebhard II. 1248.
Vasall des Her—
zogs von Sachsen
Lauenburg.

Martin Werner III. Heintich
von Mar von Marsow von Mar—

sow 1279. 1279. sow 1279.

1) M. U. 458.
2) Val. S. 40 f. unter Conradus.
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Wezel:

(S. 362) Ripece wezel J. Sigestus Il. VIll. ua-

cant episcopo. XxXIl Ksp. Schlagsdorf

Wie Sigest) wird auch Wezel nicht ritterlichen Standes gewesen
sein. Eine Beziehung zwischen dem Rufnamen Wezel und der nach
dem Ort Wesloe als de Wischelo bezeichneten Lübecker Kaufmanns
familie, die Jegorov nachzuweisen sucht,) ist schon aus sprachlichen
Gründen abzulehnen. Eine VBestimmung dieses Wezei ist aus
Mangel an sonstigen Nachrichten über ihn nicht möglich.

Wigmannus:

(S. 366) Melenteke wigmannus J. preter quem

totam decimam habet prepositus. XVI. Ksp. Neuenkirchen

Wigmann kommt sonst in der Überlieferung nirgends mehr vor,
sodaß es nicht möglich ist, ihn allein auf Grund dieser Angabe des
R. Z. R. zu bestimmen. Abzulehnen ist schon aus methodologischen
Gründen Jegorovs Annahme,?) der Schreiber des R. 3. R. habe in
seinem vorläufigen Vermerk ein w. eingetragen gehabt und es

nachher fälschlich zu Wigmann statt zu Wipert ergänzt; aber aus
psychologischen Gründen würde man eher die gegenteilige Schluß
folgerung ziehen, daß bei einem Zweifel über die auf das W. fol—
genden Buchstaben der Schreiber zum Namen des bekannterenWipert!)
als des wenig bedeutenden Wigmann seine Zuflucht genommen hätte.

Willehelmus:

(S. 363) Sakkeran willehelmus VI. prepositus
habet XlI. AAXVI] Ksp. Gudow

(S. 364) Wolterstorp willehelmus et Gerar-
dus lIl. preter quos dimidia decima

uacat preposito. xll Ksp. Breitenfelde
(S. 3608) Tsabele willehelmus Il. Albertus sre-

liquam partem episcopi] Ksp. Hagenow
(S. 378) Grancin Willehelmus Ksp. Granzin, 14 km

nö. Boizenburg
(S. 378) ... ebande idem V.

Ein Willehelmus de Zageran gehörte zu der ältesten ritterlichen
Kolonisatorengeneration, die urkundlich feststellbar ist. 1194 war er

zusammen mit Bernhard von Maltzan und Otto Albus Schiedsrichter
für das Land Ratzeburg beim Vergleich des Bischofs Isfried mit

Vgl. S. 120.
Jegorov, lIl, S. 17 und 19.
Jegorov, lu, S. 140.
Vgl. S. 146 f. unter Wipertus.
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seinem Domkapitel über die Verteilung der Stiftsgüter,) befand sich
also schon in angesehener Stellung, und er hat 1217 mit Heinrich von
Crummesse und Nikolaus von Salem der Verkündigung eines Synodal—
beschlusses des Bistums Ratzeburg in einer Bergedorfer Angelegenheit
beigewohnt.) Er könnte der im R. Z. R. als Zehntinhaber in Se—
grahn (Sakkeran) genannte Willehelmus sein, der dann allerdings
1230 schon recht betagt gewesen sein muß. Auffälligerweise melden
die Urkunden aber für die Zeit nach 1217 nichts mehr von einem
Geschlecht de Zageran. Es ist daher anzunehmen, daß Wilhelm von
Segrahn keine Nachkommen gehabt oder daß die Familie einen an—
dern Namen angenommen hat.

Der Rufname Wilhelm war im nordöstlichen Kolonisationsgebiet
selten. Er taucht erst wieder auf bei Wilhelm von Rosental, der
uns zuerst in der Form Wilkinus de Rosendale am 24. lil. 1251 in

Schwerin als Zeuge begegnet, als Graf Günzel dem Schweriner
Domkapitel 8 Hufen in Zittow, 9 kmenö. Schwerin, verliehs) Als
Zeuge erscheint er in enger Verbindung mit dem jungen Ritter Albert
von Bralsdorf im Mai und Juli 1252 in Ratzeburg und in Zarrentin

bei Rechtshandlungen des Ratzeburger Bischofs und des Schweriner
Grafen zu Gunsten des Klosters Zarrentin.) Im September 1252
war er beim Grafen in Boitzenburg, als dieser dem Kloster Zarrentin
9 von einem Wittenburger Bürger gekaufte Hufen in Zweedorf an
der Stecknitz überwies,“) und im Juli 1255, als er der Stadt Boitzen
burg ein an der Boize gelegenes Gut verkaufte.)

Zehntbesitz im Ksp. Granzin im Lande Boitzenburg und gemeinsam
mit Albert, vermutlich dem Vater Albrechts von Brahlsdorf,) in dem
zum Territorium der Grafen von Schwerin gehörenden Dorf Zapel
würde also zu den Nachrichten über Wilhelm von Rosental gut passen.
Und seine Anwesenheit 1252 am bischöflichen Hof in Ratzeburg macht
Besitz auch im Land Ratzeburg nicht unwahrscheinlich. Schwierig—
keiten bei der Identifizierung Wilhelms von Rosental mit dem Wille—
helmus des R. Z. R. bereitet aber der Umstand, daß von diesem
Wilhelm von Rosental von 1230-1251 so gar nichts in Quellen

des ratzeburgischen Kolonisationsgebiets überliefert worden ist. Mit
Recht hat Jegorovs) darauf hingewiesen, daß ein Wilhelm von Ro—

M. u. 154

M. U. 228.

M. U. 672.

M. U. 692,
M. U. 704.

M. U. 755.

Vgl. S. 26, unter Albertus.

 9 Jegorov, ll, S. 162 ff. Im Gegensatz zu Jegorov nehme ich aber statt
zwei drei. Mitglieder des Hildesheimert Minjsterialengeschlechts von Rosental
namens Wilhelm an. Jegorovs Ve'ssuch, auch den wendischen Ritter Heinrich
Grubo und sogar Heinrich Grip mit einem hildesheimischen Ministerialengeschlecht

NMeckl.“Strel. Geschichtsblätter Ig. 1X 1933.
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— 12442)
als Ministeriale des Bistums Hildesheim eine bedeutende Rolle ge
spielt hat. Es scheint sich hier um zwei verschiedene Mitglieder des
Geschlechts, um Vater und Sohn, zu handeln. Der Vater wird
danach um 1212 das Bistum Hildesheim verlassen haben, und es

ist vielleicht kein Zufall, daß die einzige urkundliche Erwähnung eines
Wilhelm im mecklenburgischen Kolonialgebiet aus dieser Zeit, Wilhelms
von Segrahn, in Ratzeburger Angelegenheiten vom Jahre 1217 in
die Zeit nach 1212 und vor 1220 fällt.s) Neben dem seit 1220 in

Hildesheimer Angelegenheiten häufig genannten Wilhelm 1. von

Rosental tritt seit 1282 gelegentlich auch sein Sohn Wilhelm IIi. auf.)
Wohin sich der Ministeriale Wilhelm li. oder I. von Rosental nach
Veräußerung seines bedeutenden Hildesheimer Besitzes) 1244 gewandt
hat, läßt sich urkundlich nicht feststellen. 1251 ist' aber ein Wilhelm
von Rosental im Ratzeburgischen bezeugt. Als Lehensträger von

Hufenzehnten in Woltersdorf, Ksp. Breitenfelde, wird neben Wilhelm
ein naher Verwandter Gerhard im R. 3. R. aufgeführt. Auch in
dem Geschlecht der Hildesheimer Ministerialen von Rosental findet
sich 1220 ein Gerhard.s) Deshalb halte ich für sehr wahrscheinlich,
daß Wilhelm von Segrahn und der Wilhelm des R.3. R. Mitglieder
der Hildesheimer Ministerialenfamilie von Rosental waren, die zu
ihrem alten linkselbischen Besitz auch Güter im Kolonialgebiet geerbt
oder als Lokatoren erworben hatten.

Wipertus:

(S. 366) Stenvelde wipertus dimidiam decimam

habet ab episcopo. IX Ksp. Neuenkirchen

Stenvelde ist heute verschwunden; es lag nach Jegorov in der
Gegend des heutigen Dorfes Alt-Steinbeck.7 km ssw. Gadebusch.
Doch ist diese Vermutung Jegorovs aus zwei Gründen anzuzweifeln:
1. liegt Stenvelde nach dem R. Z. R. im Kirchspiel Neukirchen, und
zwar der Anordnung des R. Z. R. nach zwischen Neuenkirchen und
Reuhof, während Alt-Steinbeck zum Kirchspiel Pokrent gehört;
2. heißt es im R. 3. R. nicht Stenbeke, sondern Stenveide.“ Sten-
velde wird nur 1280, Melenteke zum letztenmal M. U. 2531 zum

de Grube in Beziehung zu bringen, ist aber abzulehnen wie fast alleKonstruk
tionen, die er bei seiner oberflächlichen Kenntnis ver Lautentwicklung in der
deutschen Sprache auf ähnlichen Klang von Namen aufbaut. Hinsichtlich der
Verwandtschaft der mecklenburgischen Grubos mit den Hildesheimer Grubes steht
Witte, S. 109 zu Jegorop.

 Janicke und Hoogeweg, Urkdb. des Hochstifts Hildesheim,!, Nr. 592, 604 /5.

9 ephort Bd. l, 751, 761 und dann oft Bdoeun; s dort im Register.
.U. 228.

Urkdb. des Hochstifts Hildesheim II, 327, 345, 347.
Ebendort, NYr. 709: 6 Hufen und der Zehnte von 14 Hufen in Rosental.

3) Ebendort. Rr. 274.
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Jahre 1299 erwähnt. 1273 hatte ein Ritter Wipert das Dorf Melenteke
zu Gunsten des Bistums aufgelassen.) Wahrscheinlich hat die Ratze—
burger Kirche der besseren Bewirtschaftung wegen die Feldfluren
von Melenteke und Stenvelde später zum Dorf Neuhof vereinigt.

Der in der ersten Hälfte des 13. Jahchunderts in Holstein und
im Ratzeburgischen häufig genannte Wipert ist der Truchseß Wipertus
des Grafen Albrecht von Orlamünde, Ratzeburg und Holstein. Er
löste Reinfried von Schorlemer im Amte ab und ist bis zu Albrechts
Gefangennahme bei Mölln im Januar 1225 sein erster Hofbeamter
gewesen.) Die nähere Bestimmung dieses Truchsessen Wipert wird
aber durch den Umstand erschwert, daß Wipert von Anfang an sofort
als Träger des obersten Hofamts erscheint, ohne daß er vorher irgend—
wie einmal im Gefolge des Grafen genannt worden ist. Woher
stammte er? Der Name Wipert findet sich in der holsteinischen,
lauenburgischen und ratzeburgischen Ritterschaft nur selten. In der
holsteinischen eingesessenen Ritterschaft kommt nur ein einziges mal
bis 1250 ein Wipert vor; es ist Vichbertus de Sigeberg, der 1201

im Gefolge des Grafen Adolf II. von Holstein-Schauenburg anwesend
war, als Erzbischof Hartwig Il. von Bremen den Verkauf des Dorfes
Kasseedorf seitens des Grafen an das Lübecker Johanniskloster be—

stätigte.) Indessen begegnet die Existenz dieses Wipert starken
Bedenken.9)

Im Lauenburgischen war am 16. 11. 1227 ein Wipertus Rabil

Eideshelfer Herzog Albrechts von Sachsen beim Abschluß seines Bünd—
nisses mit dem Grafen Heinrich von Schwerin gegen Waldemar von

Dänemark.s) Er scheint aber erst mit Herzog Albrecht ins Land
gekommen zu sein. Es ist nicht anzunehmen, daß der Truchseß Wipert,
der bis zum Januar 1225 treu zum Oriamünder gehalten hatte,

kaum zwei Jahre später schon Vertrauensmann seiner erbittertsten
Gegner gewesen sein sollte gegen seinen früheren Herren.

Im selben Jahr taucht aber in Lauenburg noch ein anderer
Vichpertus inmitten lüneburgischer Ministerialen auf, als Bischof
Lüder von Verden, Graf Günzel von Schwerin und Graf Bernhard
von Dannenberg bezeugten, daß der Domherr Friedrich von Hildes—

) M. UA. 1293.

2) 1220: St. L. l. 85, Hassell, 368; 1221: gasse!, 372/8; 1222: B. L. 40,
Hasse l 387;, 1223: H. U. 464, Hasse 411/2; 12245 Hasse 415, 419; 1225: B. L 532.

9) Hasse, 227; 8t.Ll, 10.
) B. L. 18. Luthewicus dapifer, Richertus de rordessen; St. L. l, 10:

ludewicus dapifer, Vichertus de Sigeberg. Wahrscheinlich ist Vicbertus de
Sigeberg mit Richertus de rotdessen identisch. St. L.l, 10 ist nur in sehr
fehlerhafter Abschrift erhalten. Daß Adolf III. die wichtigen Burgen Holsteins
schauenburgischen Rittern anvertraute, ist um 1200 bei der feindlichen Haltung
des größten Teils der vornehmen Holsteiner gegen ihn sehr erklärlich.

6) M. U. 338. Die Bedeutung des Zunamens Kahii ist unklar. Die Her—
leitung von ebelin, rabel — kleiner Rabe: Lexer, mhd. Wörterbuch, S. 356 ist
nicht wahrscheinlich.
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heim, Graf Günzels Bruder, dem Kloster Ebstorf seine Erbgüter
in Lehmke verliehen habe.) Unter den Zeugen befinden sich auch
die Lehensträger ratzeburgischer Hufenzehmen Ulrich von Blücher und
Heinrich Schack. In dieselbe Gegend weist in der Zeugenliste der
Verleihungsurkunde des Dorfes Goldensee seitens Herzog Albrecht
von Sachsen an das Ratzeburger Domkapitel Otto et Wipertus de
Edenthorp.) Edendorf liegt 16 km sö. Lüneburg und 4 kn n. Me—
dingen. Aber im Westen grenzt an Edendorf das Dorf Wichmanns—
burg. Bei dem Mangel urkundlicher Quellen ist man hier nur auf
Vermutungen angewiesen. Besteht vielleicht ein Zusammenhang
zwischen der Nachbarschaft Wiperts von Edendorf mit dem Gründer
von Wichmannsburg und der Nachbarschaft Wichinanns von Melen—
teke und Wiperts von Stenfelde?

Der Name Wipert ist der Lieblingsname des seit 1257 auftre—
tenden Geschlechts de Melenteke,) das den Blüchers nahe verwandt
ist. Dann werden auch Wigmann von Mieelenteke und Wipert von

Stenfelde Angehörige der Familie von Blücher und wie Hermann
und Ulrich auch Vasallen des Grafen Albrecht von Orlaminde ge
wesen sein, der seinem Truchsessen, dem so plötzlich auftretenden
Wipert, für seine Dienste das Dorf Stenfelde verlieh. Für diese
Annahme spricht der Umstand, daß während eines Menschenalters
von der Bornhöveder Schlacht an ein Wipert von Stenfelde oder
von Melenteke im Lande Wittenburg nicht wieder erwähnt wird.
Er scheint sich auf den linkselbischen Gütern bei Edendorf oder
Wichmannsburg aufgehalten zu haben. Wichmann scheint früh ge—
storben zu sein und seinen Besitz in Melenteke dem Wipert vererbt
zu haben. Danach ließe sich, wie aber ausdrücklich betont wird,
nur vermutungsweise folgende Stammtafel rekonstruieren:

y v. Blücher

J
Ulxich Hermann Johann Ludolf Wigmann Wipert, Truchseß

o. Melenteke des Grafen Albrecht

Wipert v. Melenteke Otto v. Edendor
und Stenbek.

1) M. U. 339.

2. M. A. 581. Es testieren in dieser Urkunde auch Otto de Cowale,
Conradus Wackerbarth.

3) Wipertus de Wittenburch: M. U. 733, 1527, 1576, ist mit Wipertus
de Meélentéke: M. U. 801. 1171. 1637, identisch.
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Wolbertus:

(S. 373) Jastreviz Gregorius IIl sJet dimidium] et
wolbertus. preter quos dimidia uacat

episcopo. XVII Ksp. Hohenkirchen

Um 1222 wird im Lande Oldenburg im Gefolge des Bischofs
Bertold von Lübeck ein Wolbertus cuoz genannt.) Ob er aber

mit unserm Wolbert identisch ist, erscheint zweifelhaft.

Woldemarus:

(S. 372) In uilla Tuskowe woldemarus l et

Albero. XIl Ksp. Mummendorf

Es handelt sich offenbar um den Lokatorenanteil eines einzigen
Dorfes, der dazu noch an zwei Unternehmer verteilt wird. Es ist
daher anzunehmen, daß Woldemar und Albero bäuerlichen Standes
waren.

Zweck der vorliegenden Arbeit war es, einmal unter Heranziehung
alles urkundlichen Materials zu untersuchen, wie weit die in ihm
genannten Personen sich genauer bestimmen lassen. Bei der Lücken—
haftigkeit der Quellen mußte manche Frage unbeantwortet bleiben,
mußte manchesmal mehr, als dem Verfasser lieb war, eine Vermutung
Ersatz für fest umrissene Tatsachen bieten. Immerhin hat sich das
eine ergeben: Für die Länder Ratzeburg, Wittenburg, Gadebusch,
Boitzenburg und die Sadelbande sind Personen, die nur mit Ruf—
namen genannt werden, bei gleichem Rufnamen im allgemeinen iden—
tisch. Ein starker Einschlag bürgerlicher Zehntlehninhaber fand sich
vor allem im Lande Breesen, während in Dassow auch Bauern
als Unternehmer an der Lokation teilnahmen, die in den bis 1220

größtenteils besiedelten Landesteilen als Lokatoren fast ganz fehlen.

Die Zehntleheninhaber in den Ländern Ratzeburg, Wittenburg,
Gadebusch, Boitzenburg und Sadelbande waren mit ganz wenig
Ausnahmen ritterlichen Standes. Ausnahmen bildeten nur der Lü—
becker Ratsherr Sigest und ein dem Stande nach schwer bestimmbarer
Wezel in Rieps, Land Ratzeburg, ein wohl als Bauer anzusprechender
Luze in Vellahn, Land Wittenburg, und ein Bauer Botolf in Stres-—
dorp (Botelsdorf), Land Gadebusch.

AuffallendistdasVerhältnis der Stände untereinander bei
den Zehntleheninhabern im Lande Klütz. Im Vertrage zwischen
Borwin J. und dem Bischof Heinrich von Ratzeburg vom 8. VII. 1222

war abgemacht worden, daß im „Walde“ Clutze nur ein Drittel der

Zehnten dem Bischof, dem Fürsten dagegen zwei Drittel zustehen

J B. L. 46.
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sollten.) Doch die Verhältnisse im Lande Klütz, wie das R. Z. R.
sie darstellt, entsprachen nur zum Teil den Bestimmungen des Ver—
trages von 1222. In den Dörfern Bössow, Parin, Kussow, Gutow
und Pohnstorf im Kirchspiel Damshagen und in der viila Warntus

ad Sclauicum Tarnewitz im Kirchspiel Klütz besaß nach dem R. 3. R.
der Bischof die Hälfte der Zehnteinkünfte. Bei Dorfgründungen
hatte der Bischof von seinem Anteil jedesmal die zehnte Hufe dem
magister civium“, d. h. dem Lokators) zu überlassen. Leider ist im
Vertrag nichts über die Zahl der Hufenzehnten gesagt, die der Fürst
dem Lokator abtreten sollte. Entsprach sie dem Verhalinis der Anteile
am Zehnten, so hätte der Fürst dann den Zehnten von 2 Hufen an

den Lokator verleihen müssen; es würde sich daraus folgende Berech—
nung ergeben: In einem Dorf, wo dem Bischof der Zehnte von
10 Hufen zustand, erhob der Fürst den Zehnten von 20 Hufen. Da

der Bischof immer erst die zehnte Hufe an den Lokalo verleihen
mußte, konnte dieser Vertrag sich also nur auf Dörfer beziehen, die
wenigstens 30 Hufen groß waren; und in ihnen erhielt der Lokator
die Zehnten von nur 3 Hufen, während ihm in den älteren Sied—

lungsgebieten des Bistums schon bei 12 Hufen der Zehnte von
insgesamt 4 Hufen9) zustand. Eanz im Unklaren läßt der Vertrag
uns aber für den Fall, daß die Dörfer den Umfang von 30 Hufen

nicht erreichten, wie es noch dem Befund von 1230 inm allen Kirch
spielen der Fall war. Anscheinend ist hier die Praxis über die
Theorie zur Tagesordnung übergegangen. Angesichts der Tatsache,
daß man nicht die nötige Zahl Siedler für sosche Großdörfer von
30 Hufen fand, haben Bischof und Fürst sich in vielen Fällen dazu
bequemen müssen, trotz des Vertrages von 1222 den Lotaloren die—

selben höheren Belohnungen zuzugestehn, die im älterenKolonisations
gebiet üblich waren. Es liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit,
die Gründe für diesen Sachverhalt zu untersuchen. Der Zustand von
1230 läßt aber vermuten, daß die 1222 geplante Erschließung des
Landes durch bäuerliche Lokatoren sich als nicht durchführbar erwies,
sodaß man doch wieder seine Zuflucht zu den ritterlichen Lokatoren—
familien der älteren Siedlungsgebiete nahm und ihnen größere
Lokatorenanteile zubilligte, als anfangs beabsichtigt war. So stehen
hier 11 Ritter gegen J Bürger,) während Bauern als Lokatoten
ganz fehlen.

Im Lande Bresen sind recht erhebliche Unterschiede in dem Ver—
hältnis der einzelnen Stände, deren Angehörige Zehntleheninhaber

M. U. 284.

 Ebendort: semper decimum mansum.

Val. Maybaum, g. a, O. S. 19.
9 Einleitung zu M. U. 375: hoc —XE

decim mansos nabente episcopus duos, comes duos ad ius, quod set-
tenke uocatur, prestare tenerentur.

) Meinward in Argshagen scheint der Lübecker Bürgerschaft angehört zu haben.
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waren, zu einander in den verschiedenen Kirchspielen festzustellen.
In dem nur 6 km w. Wismar liegenden Kirchspiel Proseken stand

5 Bürgern!) nur 1 Ritter? gegenüber. Deutlich macht sich hier die
Nähe der Stadt bemerkbar, deren Bürger sich an der Lokation be—
teiligten; bäuerliche Zehntleheninhaber finden sich hier um 1230 nicht.
5 kme sw. Proseken liegt das Kirchspiel Gressow. Hier sind hinsicht—
lich ihres Standes von 12 Zehntleheninhabern als bürgerlich 3 an—

zusehen,) als ritterlich 8) und als bäuerlich wohl nur Ekolf in
Tressow. Im Kirchspiel Hohenkirchen lagen die Verhältnisse annähernd
wie in Gressow: hier treffen wir 8 Ritter,“) die 2Bürger Marquard
und Titmar aus Wismar und den Bauern Hoyke; zweifelhaft bleibt
der Stand des Herderus, Rikbert und Volkmar. Im Kirchspiel
Beidendorf herrscht der bäuerliche Lokator mit 6 Vertreternö) gegen—
über dem einen Ritter Hermann von Rodenbeck und dem einen

Wismarer Bürger Broder vor. Zuletzt scheint die Siedlung im
Kirchspiel Grevesmühlen vorgenommen zu sein, wo die Ritterschaft
durch Konrad, Dietrich, Albert und Heinrich, die Bürgerschaft durch
den Wismarer Leverus und das Bauerntum durch Eberhard, Herward,
Berta und Herad vertreten wurde.

Bauern scheinen vor allem im Lande Dassow als Lokatoren

tätig gewesen zu sein. Wenn sich im Kirchspiel Dassow Ritter“) und
Bauerns) noch die Waage halten, so stehen im Kirchspiel Mummen—
dorf 9 bäuerliche Zehntleheninhaber“)) gegen zwei, die vielleicht dem
ritterlichen Stand angehörten.ic) An Bürgerlichen sind im R. Z. R.
nur für das Kirchspiel Dassow die Söhne der Lübecker Ratsherrn
Alfwin und Lutbert und ein vielleicht als Lübecker Bürger anzu—

sprechender Volquardus verzeichnet.

Die Aufzeichnungen des R. Z. R. geben uns nicht nur ein
verhältnismäßig vollständiges Bild vom Bestand an deutschen Ritter—
geschlechtern im Bereich des Bistums Ratzeburg, sondern sie bieten

1) Elias Ruze und Johann Flemming aus Lübeck, Bole, Rode Broder
und Petrus aus Wismar.

2) Gerhard von Rosental.
3) Johann Flemming aus Lübeck. Leverus aus Wismar und vermutlich

auch Johann Warentrudis.
 Alverich von Barnekow, Fredebern Huskummer, Thedolf und Gottfried

von Bülow, Eilard von Vifle und vermutlich auch Gerhard (von Rosental).

Gottschalk (von Dechow) und Thitbode.
5) Wartus, Wedekind von Walsleben, Heinrich von Wittenburg-Salem,

Johann und Gottfried von Bülow, Fredebern Huskummer, Gregor und Wolbert.
6) Bege, Luther, Martinus (2), Luther ll, Josep, Helmerich.
) Wedekind von Walsleben und Uffo, vielleicht gehören auch Johann

(von Bülow?) und Hermannus aduocatus dazu.
9) Berta, Thankmar, Jordanes; unsicher ist der Stand bei Heinrich und Adolf.

* Rikbern, Rikfried. Ratmar. Heio, Osbern, Alfard. Woldemar, Albero,
efard.

19) Hermann saduocatus oder von Blücher?). Voppo svon Krempe).
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uns auch Handhaben für eine genauere Bestimmung der Zeit, in der
die Ahnherrn dieser Geschlechter in das Bistum eingewandert sein
mögen. Daß ein Ritter bei zwei oder gar drei Herren gleichzeitig
zu Lehen ging, war zumal auf Kolonialboden doch wohl eine Aus—
nahmeerscheinung, da ein solcher Zustand dem ursprünglichen Grund—
gedanken des Lehnswesens allzusehr widersprach. Und dennoch
sinden wir solche Fälle häufig im R. 3R. vermerkt. Sie erklären
sich aus der Geschichte der Länder, welche die Ratzeburger Diözese
ausmachten. Bis 1201 fielen die Grenzen der Diözese im allgemeinen
mit denen der Grafschaft Ratzeburg zusammen.i) Dann sprengte der
Sieg des Wendenfürsten Niklot von Rostock über den letzten Ratze—
burger Grafen bei Waschow das Band, das die einzelnen Länder
bisher an einander gefesselt hatte. Die bisherige Grafschaft wurde
unter die Sieger und ihre Verbündeten aufgeteilt. Das Land Ga—
debusch kam an den Fürsten Borwin J. von Mecklenburg, den Vetter

des bei Waschow gefallenen Niklot, die Länder Wittenburg und
Boitzenburg an die Schweriner Grafen; nur die engere terra Ratze—
burg und die Sadelbande blieben noch als neue Grafschaft Ratzeburg
unter der Herrschaft des vom Dänenkönig eingesetzten Grafen Albrechi
von Orlanünde als eine Art Restgut bei einander 1208 oder 1214

haben sich die territorialen Zusammenhänge wieder geändert, indem
das Land Wittenburg in den Besitz des Ratzeburger Grafen Albrecht
von Orlamünde überging.

Diese für viele Kolonistengeschlechter durch den Wechsel in der
Person des Lehnsherrn höchst bedeutsamen Veränderungen spiegeln
sich im R. 3. R. von 1230 noch wieder. War ein Geschlecht 1230

noch in allen Ländern der ehemaligen Grafschaft Ratzeburg oder
im Lande Gadebusch und einem ihrer übrigen Landesteile ansässig, so
wird man vermuten dürfen, daß es schon vor 1201 eingewandert war.

Schwieriger ist die Entscheidung bei den Geschlechtern, die 1230
zugleich nur in Ratzeburg und Wittenburg Zehnten besaßen. Auch
hier kann es sich um Geschlechter handeln, die vor 1201 ins Land

gekommen waren; möglich ist aber auch, daß diese Zehntinhaber erst
in der Zeit zwischen 18308 und 1225 als Begleiter des Grafen Albrecht
von Orlamünde von Ratzeburg aus Lehen auch im Lande Witten—

burg erworben haben. In Ratzeburg und in Wittenburg hatilen
Besitz: Bernhard aus dem Geschlecht der Maltzans, Corvus von
Ritzerow, Friedrich von Hagenow, Reimbold von Schlagsdorf, Walter
von Pentz, Hermann (Coz, Rudolf und vielleicht auch Otto Albus.
Außerdem sind hierher zu zählen die folgenden Zehntleheninhaber,
die ansässig waren in:

Ratzeburg-Wittenburg -Boitzenburg:
Wilhelm von Segrahn öoder von Rosental.

) Val. M. Ib. 76, 6. 17 ff.
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Ratzeburg - Wittenburg - Sadelbande:

Werner (von Lauenburg), Siegfried.
Ratzeburg - Wittenburg -Klütz:

Nikolaus von Salem.

Ratzeburg -Wittenburg-Bresen:
Konrad (Wackerbart?), Ulrich von Blücher.

Ratzeburg -Wittenburg -Boitzenburg-Bresen:
Gerhard (von Rosental).

Eng verknüpft mit der Person des Orlamünder Grafen scheinen hier—
von Reimbold von Schlagsdorf, Walter von Pentz, Nikolaus von

Salem gewesen zu sein. Die Maltzans. Hagenows, Rosentals, Lauen
burgs, Salems und Wittes waren, wie die Urkunden zeigen, schon
vor 1200 im Ratzeburger Land. Die Koß', Ritzerows, Blüchers,
Wackerbarts und der keinem bestimmten Geschlecht zuzuweisende Sieg—
fried sind erst im dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts nachweisbar.

In den drei Ländern Ratzeburg, Wittenburg-Boitzenburg, Ga—
debusch oder im Lande Gadebusch und einem der beiden andern zu—

gleich waren ansässig:

Ratzeburg - Wittenburg-Gadebusch:

Reinfried von Schorlemer,

Ratzeburg -Wittenburg-Gadebusch-Bresen:
Albert,

Ratzeburg -Wittenburg - Gadebusch-Klütz:

Burchard Lupus,
Ratzeburg-Wittenburg -Gadebusch-Klütz -Bresen:

Dietrich (Schackmann),
Ratzeburg-Wittenburg -Gadebusch-Klütz -Bresen-Dassow:

Heinrich von Salem, Hermann von Blücher.

Gadebusch-Ratzeburg:
Christoph, Volquin,

Gadebusch-Ratzeburg - Bresen:

Gotischalk von Dechow. Marquard Lupus, Thedolf
von Bülow,

Gadebusch-Ratzeburg-Bresen-Klütz:
Gottfried von Bülow,

Gadebusch-Ratzeburg -Bresen -Dassow:
Wedekind von Walsleben.

Gadebusch-Wittenburg:
Hildebode,

Gadebusch- Wittenburg - Klütz:

Ludolf.
Aus dieser Zusammenstellung läßt sich die Vermutung folgern,

daß auch die Schorlemeis, Lupi, Salems, Blüchers, Bülows, Schack—
manns, Dechows, Walslebens, die Vorfahren der Ritter Albert,
Christoph, Volquin, Hildebodo und Ludolf schon vor 1201 in der
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alten Ratzeburger Grafschaft seßhaft gewesen sind. Von den Schor—
lemers und Salems ist die Tatsache auch urkundlich bezeugt, ebenfalls
für die Walslebens, falls sie auf die Herren von Boberg zurückgehen.
Für die andern Geschlechter fehlt dieser Beweis. Die Blücher, Bülow,
Lupi, die Ritter Dietrich (Schackmann), Christof und Volquin aus
der Gegend des holsteinischen Neumünster, Hildebode aus Witien
burg und Ludolf von Ganzow tauchen erft im dritten, die Dechows
und Albert (von Bralsdorf) sogar erst im vierten Jahrzehnt des
13. Jahrhunderts in Urkunden auf. Es ist damit aber nicht erwiesen,
daß sie erst in dieser Zeit in das Kolonialgebiet eingewandert wären,
da der Brauch, Rechtshandlungen urkundlich mit Angabe der Zeugen
zu beglaubigen, vor 1230 nicht überall im Lande gleichmäßig durch
geführt war und auch manche Urkunden verloren gegangen sind.

Ein weiteres Hilfsmittel, der Frage nach der Zeit der Ein—
wanderung bei einzelnen Geschlechtern näher zu kommen, bieten die
Angaben des R.ZR.uüber die Höhe des Settinkeanteils in den
einzelnen Dörfern. Zwar hatten sich schon Heinrich der Löwe und
der Ratzeburger Bischof über die Zahl der Hufenzehnten und damit
wohl auch der Hufen geeinigt, die den Lokaloren in den von ihnen
angesetzten Dörfern zugewiesen werden sollten; und dieser Vertrag
war, wie die Einleitüng zum R. 3. R. zeigt, 1230 noch durchaus in
Kraft. Von diefser urkundlich festgelegten Norm wird bei einer Reihe
von Dörfern abgewichen, indem dem Lokator der ganze Zehnte in
ihnen zugewiesen war. Auf welches Recht mochte dieser Zustand
zurückzuführen sein? Die Quellen selbst bieten uns nur den Tat—

bestand, nicht seine Begründung. Schon zu Beginn diesesAufsatzes!)
ist vermutet worden, daß nur dann die gesamten Zehnten eines
Dorfes einem Ritter zu Lehen gegeben wurden, wenner zugleich
auch Grundherr des Dorfes war; es war dort ferner vermutet, daß die
Lokation eines Dorfes durch den ritterlichen Grundherrn selbst einer
älteren Zeit angehört als die Lokation durch einen Lotasor im Auftrage
des fürstlichen Grundherrn. Der Beweis für diese Behauptung konme
aber erst versucht werden, nachdem die Familienzugehörigkeit der
Zehntleheninhaber einigermaßen sicher bestimmt war.

Den ganzen bischöflichen Zehntanteil in einzelnen Dörfern trugen
folgende Ritter zu Lehen;

a) im Lande Ratzeburg:

Bernhard (aus dem Geschlecht der Maltzans) in Campow und
Klocksdorf,

Nikolaus und Heinrich (von Salem) in Mustin, Garrensee,
Salem,

 sJ Val. S. If.
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Reinfried (von Schorlemer) in Wendisch-Seedorf, Wulfsdorf,
Beidendorf, Blankensee, Schattin,

Raven (von Ritzerau) in Ritzerau, Manau, Bergrade, Koberg,
Otto Albus in Kl. Thurow, Kogel, Disnack,
Gottschalk (von Karlow-Dechow) in Wendisch-Karlow, Röggelin,
Volkmar (von Grönau) in Sarau, Toradestorp,
Edeler (von Grobe) in Kühsen, Kulpin,
Konrad (von Lauenburg) in Hollenbeck, Mölln,
Heinrich pincerna (von Tralau) in Stochelestorp, Niemark,
Heinrich von Behlendorf in Drüsen,

Herding in Logen,
Hermann Koß in Harmsdorf,
Eckehard (von Parkentin) in Kl. Sarau,
Friedrich Dumme in Albsfelde,
Marquard (Lupus) in Linau,
Nothelm (von Parkentin) in Sirksrade,
Reimbold (von Schlagsdorf) im Burgfeld Schmilau,
Siegfried und Hermann in Groß-Anker,
Volquin (von Langwedel) in Goldensee,
Walter von Pentz in Klein-Zecher.

b) im Land Wittenburg:

Nikolaus (von Salem) in Göldenitz,
Reinfried (von Schorlemer) in Bantin, Bakendorf, Turkowe,
Raven (von Ritzerau) in Döbbersen, Dümmer,
Walter (von Pentz) in Scharbow,
Blizemer in Pamprin,
Truchseß Friedrich in Cerbeke,
Friedrich von Meding in Melkof,
Heinrich Huxit in Kützin,
Heinrich Grip in Vietow,

dennmn (von Blücher) in Slacicum Nienthorp, Tessin, Waschow,
resek,

Hildebodo in Stöllnitz, Drönnewitz, Böbzin,
Wipert (von Blücher?) in Steinfeld.

c) im Land Gadebusch:

Reinfried (von Schorlemer) in Benzin,
Detlef (von Gadebusch-Marlow-Loitz) in Rosenow, Pokrent,

Altpokrent, Käselow, Lützow, Bleese.
Burchard (Lupus) in Wendisch Nesow,
Enkelard in Buchholz, Güstow,
Gottfried (von Bülow) in Knesen,
Johann (von Camin) in Törber.

d) im Land Breesen:
Hermann von Rodenbeck in Saunsdorf.
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Die Anwesenheit der Geschlechter von Maltzan,) von Grönau,!)
von Schorlemer,i) von Salem!) und der Albi?) im Kolonialgebiet
nö. der Elbe ist schon für die Zeit vor 1201 urkundlich bezeugt.
Die Dechow, Blücher, Wulf, Bülow gehörten zu jener Gruppe voön
Geschlechtern, die nach der Lage ihres Besitzes in verschiedenen
Ländern des Bistums vermutlich schon vor 1201 hier ansässig ge—
wesen waren. Aus Urkunden des Grafen Albrecht von Orlaminde

sind als Urkundenzeugen in seinem Gefolge bekannt: Walter vonPentz,
der in Ratzeburg und in Wittenburg Zehnten ganzer Dörfer zu
Lehen hatte, aus dem Laud Ratzeburg allein: Edeler von Grobe,

TruchseßHeinrich von Tralau, Volquin von Langwedel, Heinrich
von Behlendorf, Reinbold von Schlagsdorf, Konrod von Lauenburg
und aus dem Land Wittenburg allein Ritter Hildebode und der

Truchseß Friedrich. Heinrich von Tralau, Edeler unmd Volquin,
die zu Anfang des Jahrhunderts fast ausschließlich in holsteinischen

Angelegenheiten genannt werden und aus der holsteinischen Ritter—

schaft stammen, werden erst unter dem Orlamünder Grafen und
durch ihn den Weg nach Ratzeburg gefunden haben, Daß sie hier
mit dem Zehnten ganzer Dörfer ausgeftattet waren, läßt vermuten,
daß die Form der Lokation durch den Ritter als den Grundherrn
noch über das Jahr 1201 hinaus in die Zeit Albrechts von Orla

münde und vereinzelt sogar in die Jahre 1225-1230hineinreichte.
Denn Raven von Ritzerau scheint erst nach Albrechts Sturz in das
Land gekommen zu sein; sonst wäre er bei seinem großen Besitz
doch einmal in Urkunden des Grafen unter den Zeugen aufgeführt
worden. Auch Friedrich von Meding und vielleicht Friedrich Dumme,
bei denen anscheinend Beziehungen zu den Schweriner Grafen be—
standen, werden in der Zeit von 1201 1208 oder erst nach 1227
in das rechtselbische Kolonialgebiet eingewandert sein. Bei dem
völligen Mangel sonstiger Nachrichten wird man auf Vermutungen
hinsichtlich der Herkunft Hardings, der nahen Verwandten Siegfried
und Hermann und des Hermann Koß im Lande Ratzeburg“ und
Heinrich Huxits und Heinrich Grips im Lande Wittenburg verzichten
müssen. Buzemer scheint der letzte Vertreter der alten wendischen
Herrenschicht im Lande Wittenburg um 1230 gewesen zu sein.

Im Gadebuscher Land gehörte Detlef zu einer der ältesten
Kolonistenfamilien; sein Vater Heinrich saß schon am Schluß des
12. Jahrhunderts als Vasall des Bischofs von Schwerin im Bützower
Land. Johann von Camin war den Maltzans eng verwandt;)
sein Besiß kann also Maltzansches Familienerbe ans der Zeit vor 1201

1) M. U. 160. In dem hier aufgezählten Volcemarus wird man einen

Angehoörigen der späteren Familie v. Grönau sehen können, da der Rufname
Volkmar 'in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bei den andern ritterlichen
Kolonistenfamilien nicht vorkommt.

) M. U. 150, 154.

) Vgl. M. Ib. Bd. 96, 6. 147 f.
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gewesen sein. Gottfried von Bülows Reichtum läßt darauf schließen,
daß sein Geschlecht schon längere Zeit im Lande gelebt hat. Seine
Verwandtschaft mit Volrad von Rixdorf zeugt von Beziehungen

Gottfrieds zur holsteinischen Ritterschaft; Engelhard von Güstow
scheint einer Nebenlinie der Bülows zu entstammen.

Eine Sonderstellung nahm die Ritterschaft in der Sadelbande
ein. Hier waren bei 11 Dörfern in 7 die Zehnten ganz in Händen
der Ritter Werner und Otto von Lüneburg, Heinrich Schack, Gebhard
von Lauenburg und Reinfried von Schorlemer. ZweiDrittel des
Zehnten hatte in Wiershop Friedrich von Lüdinghausen, die Hälfte
in Tesperhude und Avendorf Uffeko und in Krukow Ulrich; nur in
Hamwardeereichte der Anteil Siegfrieds an den Zehnten nicht die
Hälfte des gesamten Dorfzehnten. Ein Eingehen auf die Frage,
worauf diese Ausnahmestellung imKirchspiel Hohenhorn zurückzuführen
sei, würde den Rahmen dieser Abhandlung allzusehr überschreiten.
Wichtig erscheint aber im Zusammenhang dieser Untersuchung, daß
die Verleihung der Zehnten ganzer Dörfer gerade in einem Kirchspiel
vorherrschte, das in nächster Nähe der Burgen Lauenburg und
Artlenburg lag, und an Ritter erfolgte, die der Burgmannschaft von

Lüneburg oder Lauenburg angehörten und deren Ahnen schon zu
Ende des 12. Jahrhunderts als Burgmannen an der Elbgrenze in

Lüneburg und vielleicht auch Artlenburg saßen.

Bei der Knappheit urkundlicher Nachrichten über das Kolonial—
land nö. der Elbe aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts war eine

exakte Antwort auf die Frage nach der zeitlichen Abgrenzung der
beiden Lokationsformen gegen einander nicht zu geben. Bedenkt
man aber, daß in den am frühesten besiedelten Kirchspielen die
Verleihung von Zehnten ganzer Dörfer vorherrschte, während in den
zuletzt besiedelten Ländern Dassow, Klütz und Breesen nur dreimal
Zehnte von ganzen Dörfern verliehen worden sind,) so wird man
die Form des vom fürstlichen Grundherren mit Dorfgründungen
beauftragten Lokators als die jüngere, die des selbständig auf eigenem
Boden Dörfer anlegenden grundherrlichen Ritters als die ältere
ansehen dürfen. Eine genaue zeitliche Abgrenzung der beiden Formen
ist aber nicht möglich, da die Entwicklung in den verschiedenen
Ländern des Bistums verschieden war und auch nur allmählich vor

sich ging. Um 1230 scheint aber die ältere Art nicht mehr angewandt
worden zu sein.

Zum Schluß sei noch ein kurzer Überblick über die örtliche Ver—
teilung der beiden Lokationsformen gegeben. Der ältere Typ ist
besonders zahlreich vertreten an den Ufern des Ratzeburger Sees
und um die Stadt Ratzeburg herum. von wo die Besiedelung des

) Wedekind v. Walsleben in Benckendorf und die Söhne Alfwins und
Lutlexts im Lande Dassow., Hermann v. Rodenbeck in Saunsdorf im Lande Bresen.
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Bistums ihren Ausgang genommen zu haben scheint. Ferner zeichnet
sich aber deutlich ein zusammenhängender Streifen am nordwestlichen
Ufer der Schilde ab, der sich von Rehna aus über Resow, Benzin,

Buchholz, Güstow, Wakenstädt, Koselow, Rosenow, Lützow,Pokrent,
Stöllnitz, Drönnewitz, Döbbersen, Neuhof, Tessin, Waschow und Bantin
in einer Länge von fast 40 km bis Vietow erstreckt. Eine noch
weiter nach Südosten vorgeschobene Linie scheint sich am nördlichen
Ufer der Sude von Dümmern über Bakendorf, Presek, Scharbow,
Böbzin, Göldenitz und Melkof hinzuziehen. Fast möchte man ver—

muten, daß diese Linien einzelne Phasen der Kolonisation anzeigen,
daß sie die zeitweiligen Grenzen der für die Siedelung vorgesehenen
Landstriche nach den wendischen Ländern zu bildeten; zum Schutz
des dahinter liegenden in Arbeit genommenen Landes wurden Riliet

angesiedelt, die dann zum Lohn für ihren gefahrvollen Dienst mit
größerem Landbesitz an der Grenze ausgestattet wurden.

Nur in Umrissen konnten hier neue Probleme angedeutet werden,
die sich aus der Unersuchung der Personennamen des R 3. R

ergaben. Eine eingehendere Untersuchung dieser Fragen wird Aufgabe
besonderer Abhandlungen sein müssen.



Nachtrag.

Die lateinischen Sätze unter den Namen sind M. U. 375 ent
nommen. Der erste Teil gibt die Zahl der verliehenen und der dem

Bischof oder Propst verbleibenden Hufenzehnten, die Schlußzahl die
Anzahl der im Dorf vorhandenen Hufen selbst an. Die Zeichen—
setzung in M. U. 375 entspricht nicht dem Original. Da das Vor—
handensein oder Fehlen des abschließenden Punkies für die Beurteilung
der im Text enthaltenen Angaben insofern von Bedeutung ist, daß
Fehlen des Punktes anzeigen kann, daß der Schreiber die Ein—
tragung noch nicht abgeschlossen und sich noch die Möglichkeit einer
Ergänzung vorbehalten hatte, sei hier eine Berichtigung nach dem
Original nachgetragen:

S. 7. Punkt in Z3. 5 nach Reinfridus, 3.9 und 11 nach
episcopo.
Punkt muß fehlen 3. 13 und 25 nach episcopo, 3. 18
nach habet.

Punkt nach: 3. 33 sunt, Z. 35 Coruus.

Punkt nach: 3. 2 Coruus X. Punkt muß fehlen nach
3. 1 Dvmmere.

Punkt nach: 3. 13 karlo, 3. 15 habet.

Punkt nach: 3. 15 Heinricus, 3. 17, 20, 26, 28, 30
episcopo, 3. 24 XVIIIus., 3. 32 prepositus, 3. 37 und 39
uacant.

Punkt nach Z.2 und 11 episcopo: Punkt muß fehlen
3. 16 nach episcopo.

Punkt nach: 3. 23 Adolfus. 3. 39 prepositus, 3. 43
episcopo.

S. 27. Punkt nach: 3. 12 episcopo, 3. 20 habent.

S. 28. Punkt nach: 3. 2 uacant.

S. 31. Punkt nach: 3. 6 und 21 episcopo, 3. 23 nach prepo-
situs.

Punkt nach: Z3. 5 mansorum.

Punkt nach: 3.2 und 8 episcopo.
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Punkt nach: 3. 18 und 21 episcopo, 3. 19 Burchar-
dus III, 3. 23 Burchardus IIII.

Punkt nach: 3. 20 preposito, 3. 28 episcopo, 3. 26
dimidius.

S. 44. Punkt nach: 3. 31 episcopo.

S. 47. Punkt nach: 3. 11 episcopo.

S. 48. Punkt nach: 3. 2 episcopo.

S. 50. Punkt nach: 3. 34 episcopo.

S. 54. Punkt nach: 3. 3 und 12 episcopo, 3.7 preposito.
S. 61. Punkt nach: 3. 21 preposito.

S. 64. Punkt nach: 3. 15 episcopus.

S. 71. Punkt nach: 3. 18, 23, 29, 33 episcopo, 3. 27 pre-
posito, 3. 31 kKarlo.

Punkt nach: 3. 36 episcopo.

Punkt nach: 3. 2 uacant, 3. 5 episcopo. 3. 10 heißt
es Cogchelestorp, nicht Coghelestorp.

Punkt nach: 3. 11 11/2, 13 und 19 habet, 3. 15
episcopo.

S. 87. Punkt nach: 3. 29 episcopo.

S. 88. Puntt nach: 3. 10 und 13 episcopo; 3. 11 heißt es
Johannes L. nicht II.

S. 90. Punkt nach: 3. 20 Camin.

S. 92. Punkt nach: 3. 18 lefardi.

S. 94. Punkt nach: 3. 30 episcopo.

S. 95. Puntt nach: 3. 30 episcopo, 3. 82 prepositus.

S. 96. Punkt nach: 3. 25 habent, 3. 32 luthardus. 3. 30
muß es heißen: (362) Rosenitze, nicht (363) Rosenitze.

S. 36.



Die Straßen des Landes Stargarod.
Von Dr. Wolf-Herbert Deus.

Meckl.“Strel. Geschichtsblätter Ig. IX. 1933.





Vorwort.

Diese Arbeit entstand im Gefühl herzlicher Dankbarkeit für einen
schönen Sommer in meinem sonnigen Mutterlande, der meine Liebe
zu ihm befestigte und vertiefte. Die Erdverbundenheit ist der schönste
Erfolg, den wir persönlich aus solcher Arbeit gewinnen.

Ich habe mich daran gewagt, obwohl diese Arbeit eine Unzahl
von Einzelkenntnissen erforderte, und obwohl ich weiß, daß viele
Freunde heimatlicher Geschichte im Lande diese besser haben als ich;
aber die Arbeit mußte getan werden, und wenn die Kenner des

Landes durch freundliche Ergänzungen und Berichtigungen um des
Landes willen dazu beitragen wollen, so werde auch ich ihnen nur
dankbar dafür sein.

Solche Straßenarbeiten, innerlich hervorgerufen durch die geo—
politische Betrachtungsweise besonders wohl Martin Spahns und
durch die Erdverbindung der Geschichte bei Albert von Hofmann,
eröffnen uns Einblicke in ein Land, die Landes- und Volkskunde

erst recht begründen und vertiefen. In MarburgL. war ich bemüht,
durch eine ähnliche Arbeit für Niederhessen die Gebiete von Albert
Herbst (Südhannover) und K. Th. Ch. Muller (Oberhessen) zu verbinden,
konnte sie aber leider nicht abschließen. Die vorliegende Arbeit fasse
ich als Ergänzung zu Hans Mundt (Brandenburg) auf, wobei ich
allerdings sehr bedaure, daß dieser infolge der Größe seines Gebietes
darauf verzichten mußte, mehr ins Einzelne zu gehen und mich daher
oft im Stiche ließ. Ich möchte sehr wünschen, daß auch Mecklenburg
und Vorpommern bald zu entsprechenden Forschungen kommen, damu
wir die Stellung unseres Landes recht klar übersehen können.

Unsere Fragestellung hat eine sehr zeitgemäße Bedeutung. Der
Anschluß von Mecklenburg-Strelitz an Preußen, der die Unzulanglich—
keiten der Grenzziehung mit alten Mitteln verbessern wollte, ist leider
gescheitert. Aber die Reichsreform hat mit neuen Mitteln begonnen.
Die deutschen Lande sind sich schon zu nahe gerückt, als daß es
einen staats, politischen“ Egoismus noch geben dürfte. Weil wir
also hoffen, daß in der Reichsreform jedes Land und möglichst
jedes Dorf so behandelt wird, wie es das von sich aus verlangt
und seiner Lage nach verlangen muß, wird es sehr nötig, daß

11*
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wir uns darüber wirklich klar werden, wo das Land Stargard

eigentlich liegt, und wie es sich zu seinen Nachbarländern verhält.
Hauptsächlich aus diesem Grunde möchte ich wünschen, daß die
Kenner des Landes sich so laut über diese Frage klar werden,
daß auch die maßgeblichen Regierenden daraus erfahren, welche
geographischen Bedingungen hier gegeben sind. Wenn meine Arbeit
auf diesem Umwege zu ihrem bescheidenen Teil dazu beitragen
könnte, daß das Land Stargard im neuen Reiche seinen natürlichen
Platz erhält, dann wäre das mein wirklicher Dank an das Land,
den ich ihm wünsche.



Einleitung.

Der Elbknick bei Werben ist das Schicksal Mecklenburgs. Die
Elbe wird durch das Meyenburger Hochland veranlaßt, nicht in Ro
stock oder Wismar, überhaupt nicht in die Ostsee zu münden, sondern
nach Hamburg ihren Lauf zu nehmen. So gerät Mecklenburg in
den toten Winkel zwischen Elbe und Oder. Wer die untere Elbe

überschreitet, geht nicht nach Osten, sondern nach Norden. Daher
muß Hamburg seine Verlängerung in Lübeck suchen, und Lübeck ist
auf die Freundschaft Hamburgs angewiesen. Ranke stellt beide in
Parallele zu der Lage Genua—Venedig, sehr zu Unrecht, denn
diese waren notwendig Konkurrenten, jene ebenso notwendig Handels
freunde, die sich erganzen. Mit Lübeck hat Sachsen sein Ziel er—
reicht, die nordöstliche Richtung der Kolonisationszeit muß sich hier
totlaufen, deshalb kann Mecklenburg wie Schleswig für Heinrich
den Löwen nur, noch Flankendeckung gegen die Seeseite bedeuten.
Denn die einzige ernstliche Konkurrenz, Lübecks ist Kopenhagen,
und die Freundschaft Sachsens mit Dänemark kann nicht von langer
Dauer sein, zumal wenn die Dänen sich auf Rügen festsetzen und
mit Kopenhagen und Stralsund Lübeck in die Zange nehmen. Aber
noch wirkt der heilige Bernhard, und die Christen halten zusammen
gegen die Heiden, und gerade weil Dänen, Sachsfen und Märker
ihre Konflikte unterdrücken, hat Heinrich kein Inkeresse an einem
langen und starken Flankenarm, er darf sich 1147 im Wendenkreuzzug
damit begnügen, bis Schwerin vorzugehen. Wer aber sein Ziel noch
nicht erreicht hat, das ist Albrecht der Bär, er hat den längerenWeg
beim Wettlauf an die Küste und muß den großen Bogen spannen
von seiner Altmark über Havelberg und Malchow nach Demmin,
und rührt hier an den wundesten Punkt des ganzgen Grenzsaumes
vom Saaler Bodden bis ans Steitiner Haff, der sich über Triebsees
DemminFriedland-Ueckermünde zieht und Vorpommern derart von
Deutschland trennt, daß es ganz zu einer Insel in der Ostsee wird.

Albrecht ist als Erster an diesein Wetterwinkel, der ihn unbedingt
mit Sachsen und mit Dänemark verfeinden muß. Aber der Wende—
kreuzzug wird ein großer Mißerfolg, wie sehr sich auch gerade der
Markgraf bemüht hat, aus des heiligen Bernhard überschwänglichem
Eifer eine politische Tat zu machen. Er erreicht das Vineta nicht.
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das er zu einem Trutzlübeck machen wollte, er erreicht nur, daß die
beiden Konkurrenten auf die Lage aufmerksam werden. Denn 1160
sieht Heinxich der Löwe sich schon veranlaßt, bis zur Warnow vor—
zugehen, Niklot muß für Albtechts Bestrebungen nach dem Meer
büßen und wird bei Werle erschlagen, mit ihm das slavische Mecklen—
burg. Aber viel wirksamer ist es noch, daß Heinrich seinen Getreuen
Ludolf von Paime auf der Burg Malchow ansetzt und dann 1164
sogar selbst dort erscheint und gerade hier Niklots Sohn Wratislaw
aufknüpft als Hohn gegen Albrecht, dem er nun seine Burg breit
auf den Weg von der Mark zum Reere setzt. Und auch der Priester
steht noch beim Fürsten; 1147 hatte der Havelberger Bischof den
Markgrafen noch bis nach Demmin begleitet und hatte fich 1150
durch König Konrad seine Bistumsgrenze von 946 bestätigen lassen,
also das Land bis Elde und Peene! in Besitz genommen. Abet
Berno ist flink, er eilt seinem Herzog sogar voraus und dieser macht
ihn (c. 1161) zum Bischof von Schwerin gerade um der Anerkennung
willen, die der Priestet in Demmin gefunden hatte. Heinrich ziehi
nach der Einnahme Malchows auf den Spuren Albrechts und erreicht
nun erst, 17 Jahre später als dieser, Demmin, das ihm Graf
Albrecht von Holstein durch die schwere Schlacht bei Verchen öffnet.
Aber der Däne sitzt bereits in Wolgast, und Demmin kann janfür
beide nur Grenzburg sein, nicht Bücke. So kommt 1167 dann,

20 Jahre nach dem Wendenkreuzzug, der Friede zwischen Sachsen,
Dänemark, Mecklenburg und Poinmern zustande, und gemeinfam
stürzen sie 1168 Arkona, die letzte Hochburg des Heideniums, und
Rügen kommt an das Bistum Roeskilde Albrecht der Bär aber ist
ausgeschlossen, er ist verdrängt von der Straße, die er 1147 gezogen
war und damit, verdrängt vom Einfluß auf die Ostseeländer. So
darf der Bischof von Schwerin es 1170 wagen, sich von Kaiser

Friedrich die Zugehörigkeit Malchows zu seiner Diöcese bestätigen
zu lassen. Die Straße über Malchow“ aber verödet, Heinrich der
Löwe erniedrigt alles Land östlich Lübecks zum Glacis, und an
Malchow wird es zum erstenmal wahr, daß ein Gebiet, das zu
Mecklenburg kommt, aus der Welt ist. Albrecht hat inzwischen die
Ostrichtung beibehalten, hat Brandenburg erobert und ist bis an
die Spree gekommen; die Wendung nach Norden nimmt er nicht
mehr, seinen Söhnen aber vererbt er feinen Haß und seine Hoffnung.
Und die Söhne vollziehen schon wieder vie Wendung. Heinrich
der Löwe schickt in seinem Endkampf die Pommern gegen Branden—
burg, Markgraf Otto schlägt sie aber 1181, und wieder bei Demmin.
Zwar als Waldemar von Dänemark bereits bis Stettin vorgedrungen

war, da war die dänische Gefahr so groß geworden, daß selbst Sachfen
und Brandenburg sich auf kurze Zeit vereinigten, und Heinrich und
Otto 1177 einträchtig vor Demmin lagen, dem Tor nach Dänemark, wenn
auch offiziell als Hilfe für Waldemar gegen den Pommernaufstand. Das
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ist ja das Eigenartige dieses 12. sc, daß der stille Kampf zwischen
den germanischen Bundesgenossen viel wichtiger ist, als der laute
gegen die slavischen Feinde.

Aber auch diese Fiktion nationaler Frontenbildung verschwindet
noch zu Ende des 12. se. denn schließlich bekommen die bisher immer
zwischen den Mächten schwankenden Pommern die dänische Herrschaft
so gründlich satt, daß sie sich ganz an Brandenburg anschließen, das
nun nach der Zerschlagung Sachsens seine Seepläne mit besserer
Aussicht auf Erfoig wieder aufnehmen kann. 1198 tragen die
Pommern ihr Land an Brandenburg zu Lehen auf. Auch jetzt noch,
1184, und sogar 1198 richten die Dänen ihre Angriffe außer auf
das Haffgebiet mit Konsequenz gegen Demmin. Wir sehen nicht,
gegen wen sie dort eigentlich gerichtet sind, jedenfalls parieren die
Brandenburger diesem Stoß, indem sie bis vor Rügen gelangen.
Leider wissen wir weder den Weg, den sie zogen, noch den Ort der
Schlacht, in der Bischof Peter von Roeskilde geschlagen wurde, aber
es ist anzunehmen, daß in diesem Feldzug von 1198 zum 'sersten
Male der Cavelpaß und mit ihm das Land Stargard in die großen
Kombinationen gezogen wurde. Der Erfolg war, daß ganz Pommern
in brandenburgische Hand geriet, wenn es auch noch oft umstritten
wurde. Aber in den folgenden Jahren ist die große Straße noch
weiter nach Osten verschoben, denn 1211 -14 erbauen die Branden—
burger Oderberg und erobern Stettin und Pasewalk. Doch dann
bleibt Dänemark Sieger. 1205 war Cammin unter Magdeburg

gekommen, 1217 wird es exemt; das sind die Symptome der Zeit.

Das dauerte, bis am 22. Juli 1227 bei Bornhöved die dänische
Vormacht zusammenbrach, der Parallele zu Bouvines, denn danach
war Pommern wieder auf Freundschaft mit Brandenburg angewiesen.
Nur Rügen bleibt auch dem geschlagenen Dänen treu, und dieser
erobert sogar 1233 noch einmal Demmin und behält das halbe
Land Wolgast. Auch Mecklenburg nutzt die Lage und nimmi sich
Circipanien. Es ist typisch, daß in dieser Situation sich gerade Lübeck
und Brandenburg der Pommern annehmen, die Dänemark nicht in
Demmin dulden können. In diesem Zeitpunkt kommt es am

20. Juni 1236 zum Vertrag von Kremmen, in dem Brandenburg
sich von den Pommern die Lande Stargard, Beseritz und Wustrow
abtreten läßt. Was mag Johann von Brandenburg bewogen haben,
gerade 1230 die Tochter Sophie des geschlagenen Dänenkönigs zu
heiraten? Die Situation war eigentlich nicht nach einem solchen
Bunde angetan, aber es entwigelt sich daraus eine großartige
Kombination, nachdem nun 1235 Wolgast ganz in dänische Hand
kam, und 1236 Stargard brandenburgisch wurde, denn Johann
konnte 1248 nach dem Tode seiner Gattin Sophie für seine Söhne
Anspruch auf Wolgast erheben und bei der Schwäche König Erichs
auch durchdrücken. War das das Ziel schon 1230 gewesen? Es
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würde eine geniale Politik gewesen sein. Hierdurch wurde das Land
Stargard zum einzigen Male in seiner Geschichte ein Glied großer
Kombinationen. Diese Linie Havelberg —WiitstockStargard, die sich
schon in den Diöcesangrenzen verstein hatte, die aber doch der alten
Linie über Malchow nicht gleichwertig war, schon wegen der unklaren
Besitzverhältnisse im Lande Turne, die sich in den Schenkungen an
die Johanniter in Mirow 1227 deutlich zeigen, sie war für den
Augenblick auf Brandenburg — Kremmen Slargard abgebogen, und
dies war der große Augenbhck in der Geschichte des Landes Statgard.
1244 war Friedland zur Beherrschung des Cavelpasses erbaut worden,
ebenso 1248 Neubrandenburg wohl mehr als Brückenstadt über die
Datze, als über die Tollense, was doch nur Flanke bleiben kann,
denn wir müssen annehmen, daß die große Straße damals durch
das Land Beseritz ging, an der Ravensburg vorbei, die Boll ai—

die einzige sicher siavische Burg des Landes ansieht. Stargard
selbst fällt aus diesen Linien ganz heraus, die Kombinationen, auf
denen seine Stellung beruht hatte, waren vorbei, der deutsche Vogt
saß nur aus Erinnerung an seinen wendischen Vorgänger noch auf
Burg Stargard, deren Rolle doch seit der Kolonisation schon aus
gespielt war. Ein Zeichen dessen ist auch, daß Stargard, als es
dann 1259 endlich zur Stadt erhoben wird, nur 66 Hufen bekommt,
gegen die 250 von Neubrandenburg und 200 von Friedland. Wolgasi
hätte das Ziel dieser brandenburgischen Kombinalion werden sollen,
aber diese einzige große Möglichkeit in der Geschichte des Landes
wird verpaßt. Markgraf Johann scheint doch schließlich nicht den
Mut gehabt zu haben, 1250 den Faden zuende zu spinnen, den er
selbst 1230 und 1236 angeknüpft hatte, er opfert das große Wagnis
dem Näherliegenden, er tauscht für das Land Wolgast 1250 die
leichter zu verteidigende Uckermark von Herzog Barnim ein, die
Grenze gegen Pommern wird befriedet und tötliche Ruhe sinkt über
das Land. Ebenso vergleichen sich 1252 die Bischöfe von Havelberg
und Schwerin über ihre Grenzen. Friedland und Woldegk müsseñ
nun ihre Rollen tauschen, Friedland war als Verkehrsstadt gegründet
und wird zur Grenzburg, Woldegk war als Grenzburg gegrundet und

wird zur Verkehrsstadt, gewonnen haben sie beide nicht daran. Für
zwei Generationen wird der Südosten das Tor des Landes Stargard,
aber es ist eine Verteidigungsstellung, die Brandenburg hier bezieht.
Markgraf Waldemar, der Entel der dänischen Sophie, kann selbst
diese Position nicht mehr hallen, da ihr die Existenzberechtigung fehli,
seit der Cavelpaß Grenze wurde. Roch einmal ist im großen
brandenburgischen Krieg das Land Stargard der Kriegsschauplatz
zwischen den Mächten, dann wird es ad Mecklenburg gebunden,
dem es nur Anhängsel sein kann. Es beginnt der jahrhundertelange
Kampf um die Verkehrsrichtung des Landes, in dem sich immer
wieder zeigt, daß Mecklenburg kein Interesse an diesem Südosten
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haben kann. Cummerower See und Müritz sind eben die natürlichen
Grenzen Mecklenburgs, und aussichtslos ist der Kampf des Stargarder
Kreises bei allen Bauprojekten von Kanälen, Straßen und Bahnen.
Als 1919 die beiden Mecklenburg sich gänzlich trennten, war der
Weg frei geworden für die Eingliederung des Landes Stargard in
seine natürliche Richtung Berlin— Stockholm, aber die Menschen des
Landes Stargard und sogar die des Landes Strelitz sind inzwischen
Mecklenburger geworden, und an diesem Gefühl scheiterte bisher die
Wiedergutmachung der Niederlage von Gransee für dieses Land.
Denn weder für Brandenburg, noch für Preußen ist seit der Er—
werbung von Stettin und Stralsund Friedland noch lebenswichtig,
längst hat Pasewalk seine Rolle übernommen. Für das Land
Stargard aber ist die Beherrschung der Linie Berlin —Stralsund
heute so wichtig wie je. 600 Jahre hat das Land im meckenbur—

gischen Schlaf gelegen, es wird so lange nach seinerExistenzgrundlage
fragen müssen, bis es zu seiner europäischen Rolle erwacht.

Straße 1.

Wir sahen, daß das Land Stargard nur von Südwesten her
zu verstehen ist, und daß es seine Tragik ist, von Nordwesten her
erobert zu werden. Für diese Richtung von Südwest wird Mirow
die Pforte des Landes. Die JohannilerComturei Mirow soll dem
durch die vielen Kämpfe wohl arg verwüsteten Lande zu Wohlstand
verhelfen, aber auch bei deren Gründung 1226/27 zeigt sich die
Unklarheit der Besitzverhältnisse, denn die Mecklenburger und die
Brandenburger müssen zusammeuwirken. So ist es ja oft mit bedeu
tenden Pässen: Sie werden heiß umkämpft, ihr Wert wird durch die
Kämpfe sehr beeinträchtigt oder gar vernichtet, man sieht sich schließlich
zum Kompromiß genötigt, und der kann nur in einet Neutralisation
bestehen, das heißt am besten in einer Vergabung an geistliche Hand.

Was hier nun die Mecklenburger in Accon bewegen konnte,
die Hand zu solchem Kompromiß zu bieten, erscheint unklar. Die erste
Initiative wird wohl doch von den Brandenburgern ausgegangen
sein, die jedenfalls viel stärker daran interessiert waren, den Mirower
Paß wirklich passabel zu halten; denn daß die Johanniter sich von
den Mecklenburgern dazu mißbrauchen ließen, den Paß zu sperren,
dürfen wir doch wohl nicht annehmien.

Mirows Lage ist in der Tat eine sehr günstige, denn es ist das
Gegenstück zu Waren als Südpunkt der Müritz. 1824 wird dieses
Problem so recht klar, als der Plan eines Dammes von Vietzen nach
Vipperow zum ersten Male auftaucht. Die Gutsherrschaft von Krüm—
mel hatte die Straße über ihre Feidmark, also die Krümmeler Brücke



170 —

zwischen dem Thüren und der Nebel und die Ichlimer Brücke zwischen
der Nebel und dem Langhagen See gesperrt, sodaß damit die Ham—
burger Landstraße Mirow KrümmelBuchholz mit ihrem Neben—
weg MirowKrümmeler Krug (Troja) — Sewekow (preußisch!), und
sogar auch die Wittstocker Straße durch die Dasselfurt unebunden
war, und von Waren bis nach Zempow, also preußischem Gebiet,
auf vier Meilen keine Straße und nicht einmal ein Weg war. Daran
sieht man so recht, wie Mirow durch die Müritz bedingt wird. Die
Granzower Seenkette von Zartwitz bis Mirow ist ja eigentlich ver—
kehrsgeographisch noch zum Müritzgebiet zu rechnen, deun der Paß
der Bolter Mühle wird durch die Binnenmüritz und den Specker
See in seiner Bedeutung doch recht beschränkt, sodaß er nur in
Richtung auf Granzin und Speck zur Auswirkung kommen kann und
so eine Mirow umgehende Rautenstraße nur zur Straße 1/6 und
auf Penzlin ermöglichen kann.

Diese spaltet fich also beim Dasselbusch von der Witistock-Mirower
Straße ab zum Krümmeler Krug, wo sie die Hamburger Straße
über Ichlim kreuzt, geht an Krümmel, der Kreuzung mit dem anderen
Zweig der Hamburger Straße, vorbei und durchschneidet Lärz,
kommt nach Retzow, hat vor Roggentin Schmiede und Krug auf der
rechten Seite, überschreitet bei der Bollter Mühle und der Boeker
Mühle die beiden Gräben, die von der Müritz in den Caarp See
fließen, wobei in der Boeker Mühle wieder ein Krug ist, wendet

sich dann rechts um das Müllerbruch herum zwischen dem Kleeberg
und Amalienhof hindurch, und trifft, beim Punkte 65,3 die Landes

grenze überschreitend, auf die Straße 6 (Mirow—Waren).Obgleich
diese Straße mit Krügen besonders reich gesegnet ist und ein herrlichet
Diebsweg zur Umgehung des Mirower Zolls ist, können wir nicht
an nehmen, daß sie als Verbindung von Wittstock mit Neubrandenburg
neben der Straße 1/8 aufkommen konnte, denn dann hätte sie das
ganze Land Strelitz in den toten Wintel bringen müssen, und
Mirow, Wesenberg und beide Strelitz wären völlig sinnlos.
Die Grenzbildung zwischen den beiden Mecklenburg, die hier ein
eigenartiges Verhältnis zur Straße zu haben scheint (allerdings
durch Kratzeburg durchbrochen) dürfen wir doch wohl nicht wichtig
nehmen, da sie ja nicht das Ergebnis eines Kampfes ist, sonderñ
aus Gründen herzuleiten, die den Straßen wohl nur wenig Beachtung
geschenkt haben.

So müssen wir also wohl doch trotz all dieser Bedenken daran
festhalten, daß Mirow der konkurrenzlose Treffpunkt der Hamburger
Straße mit der Wittstocker Straße war, soweit die Hamburger Post
nicht selbst über Wittstock fuhr, als Paß zwischen der Granzower
Seenkette und dem Mirower Hoim. Untlar vlelbe nur die Rolle der

Schweinsbrücke, deren Übergang wohl ebenso günstig ist, wie der
von Mirow, und auf die das Straßendorf Starsow zu deuten scheint,
wenn Peetsch diese Deutung auch nicht ergänzt. Möglich wäre, daß
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die Schweinsbrücke der ältere übergang ist, und daß man Mirow
aus militärischen Gründen auf der Insel weiter nördlich gründete
und damit auch die Straße verlegen mußte. Von einer weiteren
Bedeutung der Schweinsbrücke ist nichts bekannt, sie erlag wohl der
Konkurrenz Mirows, und war diesem auch zu nah, um als Diebsweg
eine Rolle spielen zu können.

Den Verlauf beider Zweige der Hamburger Straße nördlich und
südlich der Nebel sahen wir oben schon; sie ist auch die Verbindung
nach Röbel und Malchow, also nach dem ganzen südlichen Mecklen—
burg; ungleich wichtiger ist daneben aber doch die Wittstocker Straße.
Wittstock vermittelte zunächst die Verbindung des Landes mit seinem
Bischof in Havelberg, dann wurde es selbst Bischofssitz und hatte
immer seine Bedeutung als Mittelpunkt der Ostprignitz und darüber
hinaus. Von hier aus geht also der 1298 genännte „Helewech“
als „lata et magna via“ (Mundt S. 100) über Klein- und Groß—
Haßlow, Dranse und die Walkmühle zur Dasselfurt. Groß-Haßlow
ist nach Tilemann Stella die alte Stätte des Geleitswechsels, doch weiß
er auch, daß um 1540 Herzog Barnim XI. von Witistock her kam

und das mecklenburgische Geleit ihm bis Klein-Haßlow entgegenritt,
dann aber vor den Brandenburgern bis Dranse zurückweichen mußte.
Die Dasselfurt ist heutige Dreiherrenecke. Auf der Gemarkungsgrenze
zwischen Krümmel und der in der 2. Hälfte 17. sc. angelegten
Meierei Dasselbusch (zBuschhof), also auf der Grenze beider Mecklen—
burg, ging die Straße ursprünglich durch ein dichtes Waldgebiet. Ob
diese Straße auch zum Krümmeler Krug heranging, oder sich mit der
Ichlimer Straße erst beim Wegweiser im Tal unterm Bullenberg
traf, erscheint zweifelhaft, denn in dem eigentlich wahrscheinlicheren
zweiten Falle läge der Krug 19/2 km zu weit westlich und würde
seine Bedeutung ziemlich eingebüßt haben, denn die Post des 18. sc.
ging über Wittstock nach Hamburg. würde den Krug also garnicht
berührt haben, und die Boeker Mühlenstraße kann nach dem, was
wir oben sahen, kaum einen Ersatz geliefert haben. In einem Sattel
überschreiten die nun vereinigten Straßen den Bullenberg, der bei
Schmettau „die Burg“ heißt, und gelangen durch den Wittstocker
Grund, dessen Name uns die Straße bestätigt, nach Starsow. Die
Richtung dieses Straßendorfes weist, wie oben schon erwähnt, auf
die Schweinsbrücke, und könnte daher aus einer Zeit stammen, als

die Linie Starsow —Schweinsbrücke noch mindestens gleichberechtigt
neben der Linie Mirowdorf—Mirowstand.Nunaberistdiese Zeit
längst vorbei, die Straße wendet sich mitten im Dorf scharf nach
links und geht als Damm durch die Wiesen des Schulzensees, frühet
vielleicht 100 m östlicher, wo der Übergang leichter ist. An der Wind—
mühle vorbei gelangen wir nach Mirowdorf und überschreiten den
Graben hart am See. Damit ist Mirow erreicht, und die Straße,
in die wir einmünden, gibt uns gleich wieder das Rätsel von der
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Schweinsbrücke auf, denn so einfach ist die Anlage von Mirow doch
nicht, wie Krüger (I 175) 'es darstellt. Die Añlage des Fleckens
entspricht dem Straßenkreuz Komtureiinsel —Zirtow und Granzow —
Schweinsbrücke, während vdie Stadtstraße zur Mirower Brücke aus
dem Grundzug der Anlage herausfällt. Wieder will es also auch
hier scheinen, daß die Auswahl des Ortes zur Gründung der Komturei
aus militärischen Gründen getroffen ist, während der Flußübergang
auch damals noch die Schweinebrüde war. Natürlich ist Mirow
immer Zollstelle gewesen.

Nun kann sich der Straßenfächer wieder entfalten. Der südliche
Arm über die Fleether Mühle nach Rheinsberg kann kaum je von
Bedeutung gewesen sein, und auch der nördliche Arm über Speck
nach Waren, den wir als Straße 6 weiter unten behandeln werden,
konnte nur eine Verbindung Rheinsberg — Mirow —Waren herstellen
und wurde nie von großem Belang, obgleich er der östliche Uferweg
der Mürizz ist, weil er doch andrerfeits nur eine Sehne des Dreiecks

Waren —Wiitstock —Strelitz vorstellt. Die wichtige Richtung Mirows
geht nach Osten. Nördlich am Egelpohl vorbei gehi sie wie die
Chaussee und gabelt sich dann gleich hinter dem Bahnübergang.

Der hier links abgehende Zweig, der im 18. sc. als „der alte
Landweg nach Strelitz“ bezeichnel wicd und heute unter deni Namen
Bierweg vorkommt, und der sich etwas später nach links abgabelnde
Weg, der im 18. sc. der gebräuchliche war und auch heute noch
deutlich vorhanden ist, zunächst ein Stück am Waldrand entlang,
diese beiden Zweige treffen sich bereits nach 4 km wieder und gehen
gemeinsam durch die alten Schanzen und über die Bruücke am süd
lichen Zufluß des Leußowsees. Diese beiden nun vereinigt bleibenden
Straßen stellen den Üüseriner Zweig der Straße 1 vor. Er geht
hart rechts am Leußowsee entlang zum Punkt 66,2, dann zwischen
Gründlings-Moor undFelschen See zum Straßenkreuz 69,5, wo er
sich mit der Straße 7 Wesenberg —Kakeldüůtt schneidet. Über den

Zwenzower Teerofen am Großen LabusSee (Pferdekrug) gelangt
er zum Havelübergang an der Useriner Muhle, der“ der Paß
zwischen dem Useriner See und dem Labus und auch Zollstelle ist.
Hier entläßt die Straße nach rechts eine Verbindung mit GroßQuassow
und wendet sich dann inks am Seeufer entlang nach Userin (Krug 1625)
zu, das sie aber nur in seinen Ausbauten berührt. Sie muß einen
beträchtlichen Bogen machen, um den Sumpf im Begang Groß—
Quassow zu vermeiden. Bei Lindenberg gewinnt man den Ausbu
über den Zierker See auf Neustrelitz und erreicht die alte Kuhbrücke
400 m südwestlich der heutigen, wo der Graben, der derVorgänger
des Kammerkanais war, mit Hilfe der hier beiderseits eng zusammen
tretenden sandigen Höhen überwunden wird. Wiederum 400 m süd
östlich davon ist die noch heute vorhandene Quassower Brücke, über
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die der Quassower Zweig der Straße kommt und sich sogleich mit
dem Useriner Zweig vereinigt. Die Straße nach Neustrelitz geht
teils über die Marienhöhe, also etwa durch das alte Dorf Güeneke,
das wohl Anfang 15. sc. wüst wurde, teils südlich von ihr am Nord—
ufer des Kleinen Bürgersees im Zuge der Chaussee durch die Schloß—
koppel und mündet in die Schloßstraße von Neustrelitz. Die nach
Altstrelitz führende, geht aber etwa wie die heutige Hafenbahn zwischen
dem Großen Bürgersee und der Blinden Glienk am Sportplatz hinduirch,
kreuzt die Straße 2, überschreitet die Chaussee am Punkt 62,8, läßt
den Schinderberg rechts liegen und wendet sich dann rechts durch
das Wesenberger Tor nach Strelitz hinein, nachdem sie sich erst un—
mittelbar vor dem Tor mit dem Quassower und dem Trebbower

Zweig vereinigte.

Bei oben genanntem Bahnübergang bleibt der rechte Ast und
dann bei der nächsten auch oben genannten Weggabel wiederum
der rechte Ast im Zuge der heutigen Chaussee bis nach Zirtow.
Wie sich vor dem 17.sc. diese Sttraße zu dem alten Dorf Zirtow
verhielt (vgl. Straße 6 Seite 207), wird kaum noch zu ermitteln sein.
Beim neuen Dorf Zirtow trifft sie sich am Galgen beim südwestlichen
Dorfeingang mit der Straße 6 und geht dann durch das Dorf und
weiter durch die Bürgerheide zum Galgen am Kleinen Weißen See
und bis nach Wesenberg im Zuge der Chaussee, das sie durch
das Wendische Tor betritt. Der Quassower Zweig der Straße
aber wendet sich noch vor dem Tor nach links und verläßt die
Stadt gleich wieder gemeinsam mit der Straße 7, die sich dann aber
sofort nach links abgabelt. Da uns von der Wesenberger Feldmark
eine alte Karte nicht vorliegt, sind wir hier allein auf Schmettau
angewiesen, bei dem die Straße links um den Zühlen See herumgeht
und die Eisenbahn überschreitet, dann aber den heutigen Landweg
über Klein-Quassow verläßt und etwa dem Fußsteig folgt rechts von
den Höhen 82 und 80,1, beim Bahnübergang aber den besagten
Landweg wieder trifft und ihm parallel zur Eisenbahn an den
Havelwiesen entlang folgt, indem er rechts die stattlichen Höhen 85,4
und 82,3 über sich läßt. Beim Überschreiten der noch heute benutzten
Brücke über die Havel, in deren Nähe zwei Ritterschwerter im Wasser
gefunden wurden und auf ein Gefecht deuten mögen, sieht man rechts
den Burgwall, der nun zwischen dem alten Fuieß und dem Kanal
zur Insel geworden ist, dann kreuzt man in der Nähe des Bahnhofs
Quassow die Friedrich-Wilhelm-Bahn und gelangt zum Dorf Groß—
Quassow (Krug 1625). Den Dorfplatz dieses Rundlings berührt
die Straße nur auf der Westseite und gabelt sich bald darauf so, daß
der Kirchhof in der Straßengabel bleibt.

Der nach Neustrelitz laufende Teil geht weiter geradeaus, um—
geht den Glockenberg und dringt durch Sumpf und Heide über einige
Anhöhen zur heute noch gebrauchten Quassower Brücke über den
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Kammerkanal. Bald darauf vereinigt er sich mit dem Useriner Zweig,
resp. kreuzt ihn auf seinem Wege nachStrelitzAlt.Der rechte Teilweg
wendet sich dagegen beim GroßQuassower Kirchhof scharf rechts
und an der Söhe 732 vorbei, umgeht die rechts bleibenden Wiesen
und überschreitet den aus dem Zierker See kommenden Graben an

der Stelle der heutigen Voßwinkler Schleuse im Kammerkanal, läuft
ein Stück auf der Strelitzer Gemarkungsgrenze entlang und kreuzt
sich hierbei mit der Straße 2, soweit diefe nach Neustrelitz geht,
während sie sich gleich hinter dem Chausseehaus am Schwarzen Bruch
mit der Straße 2vereinigt, soweit diese nach Altstrelitz geht und
dort durch das Wesenberger Tor ankommt.

Nur der Trebbower Zweig geht durchWesenberg hindurch,
das von der Straße 1 recht wenig wichtig genommen wird. Dag

muß uns bedenklich stimmen. Im' der Tat nimmt man an, daß
Wesenberg um 1250 vom Fürsten Nicolaus von Werle gegründet
ist. Wir haben es hier also mit einer Übertrumpfung des Nandvers
zu tun, das zur Gründung von Hirow geführt hatte, und diese
Übertrumpfung war offenbar möglich, als Brandenburg sich schwach
zeigte im Schwanken um seine WolgastPolitik. Wesenberg ist alfo
nicht um der Wichtigkeit der Straße 7 willen gegründet, wenn diese
auch schon 1257 erwähnt wird, denn sie ist und bleibt ja nur eine
Querstraße. Wesenberg soll nichts als stören, wirksamer stören, als
das die Johanniter in Mirow tun, deshalb versteckt es sich gegen
Strelitz hinter Woblitz und Havelwiesen. Dürfen wir aus der Lage
von Wesenberg schließen, daß im 13. sc. der Trebbower Zweig der
wichtigste war Seine Bedeutung wird dann klar, als Brandenburg
die Störung der Straße und überhaupt Wesenberg unerträglich wird,
als Werle 1274 sogar den Havelberger Bischof veranlaßt, ihm freie
Hand in den Ländern Penzlin und Lieze zu lassen. Das ist der
Moment, in dem Brandenburg sich 1276 durch die Schlacht bei Groß
Trebbow die Bahn wieder frei macht und Wesenbergan sich bringt.
Das Verhältnis der Markgrafen zu den Johanuitern scheint ein gutes
geblieben zu sein, denn 1285 werden große Schenkungen getätigt,
sodaß nun die Straße wirklich vom mecklenburgischen Einfluß frei ist.
Beim Durchfahren der Stadt vom Wendischen Tor zum Mühlen
(oder Burg) Tor kommen wir von der Rückseite zur Stirnseite. In
das hintere Tor münden sämtliche Straßen im weiten Bogen von
Wustrow bis Groß-Quassow, durch das vordere Tor geht es nur an

der Burg vorbei zur Muhlbrücke über die Havel, dem Paß zwischen
der Woblitz und dem PlatlinSee mit der Schwaanhavel, die rechts
und links je 7 km ohne Wege sind. Hinter der Brücke verlassen wir
die nach rechts abgehende Straße nach Ahrensberg (7), bleiben
selbst aber links des RotheMoorBerges und des Rothen Moores selbst,
um den natürlichen Belower Übergang über den vom GraueBüchen
See in die Woblitz fließenden Grahen zu benutzen. Von dort
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gelangen wir am Waldrand entlang zu der noch öfter zu nennenden
Waldecke 60.22, an der wir mit der von Ahrensberg kommenden

Straße 2 zusammentreffen (siehe Seite 184) und zum Übergang von
GroßTrebbow.

Diese drei Zweige der Straße 1 fanden aber auch im Anfang
18. sc. nicht einmal eine künstliche Vereinigung in Strelitz am
Wesenberger Tor, weil ein Diebsweg sich selbständig machte; denn
zwar Aseriner Mühle, Groß-Trebbow und Fürstensee sind Zollstellen,
(ähnlich liegen 1625 die vier Krüge des Amtes Strelitz in Userin,
Groß-Quassow, GroßTrebbow und Fürstensee!) aber in Groß Quassow
fehlt ihnen die Entsprechung. Dieser Diebsweg wird in der Grenz
beschreibung des Strelitzer Amtsregisters von 1569 erwähnt als
„uf den Wesenbergischen wegk, so nach Brandenburg leufft, derselbe
entlang bis an die Landtwere“. (Zu den Straßen um N. vgl. Ge—
schichte der Landeshauptstadt, ed. C. A. Endler, Rostock 19339 Wir
dürfen wohl annehmen, daß er der Hauptzug der Straße 1 war,
bevor Strelitz (Stadtrecht 1349) seine Anziehungskraft auf fie ausübte,
daß er als Verbindung der Städte des 13. sc, also als Produkt der

Kolonisationszeit anzusehen ist. Schon durch 1349 ist damit eigentlich
der Straßenwirrwar entstanden, der sich nach 200 Jahren noch nicht
beruhigt hat, und durch 1733 wird er nicht rückgängig gemacht, sondern
erneuert, denn wieder währt 100 Jahre lang der Kampf der 3Zweige,
die jeder noch in ihren Strelitzer und Neustrelitzer Zug gespalten sind,
bis die Chausseen als Erben dieser Landstraßen einen ganz faulen
Kompromiß schließen, indem sie Drewesmühlen zum eigentlichen Strelitz
erheben und so tun, als seien sie geschaffen, um Wesenberg mit Woldegk
zu verbinden, und als gingen die richtigen Strelitz sie garnichts an.

Nachdem die nördlichen Zůüge der drei Zweige sich also beim Punkt
74,4 in der Nähe der Villa Ithaka vereinigt haben, gehen sie
gemeinsam und auch zusammen mit der Straße 2 (Seite 184) etwa
am Rande des Tiergartens entlang, bei den Hundehäusern vorbei

und dann im Zuge der Friedrich Wilhelm-Straße. In der Nähe
des Bahnhofs ist das wichtige Straßenkreuz, wo die Straße 8
gekreuzt wird und die Straße 2 sich nach ünks wendet. Etwa
beim Bahnübergang am Wasserturm kommt sie dann mit ihrem
jüngeren Zweig, der über den Marktplatz läuft, wieder zusammen
und gabelt sich in die Straße 1 nach Woldegk und die Straße 8
nach Neubrandenburg (Seite 192).

Nachdem die Straße sich in der Stadt Strelitz mühsam um viele
Ecken gewunden hat, — denn gegenüber dem Wesenberger Tor liegt
nur das Schloß und hinter ihm die Wiesen, und erst die Chaussee
rechtfertigte diese Stadtanlage von 1619, — nach diesen schwierigen
Stadtstraßen also findet die Landstraße glücklich durch das Branden—
burger Tor hinaus ins Freie. Zunächst fäuft sie gemeinsam mit den
Straßen 2 und 3 wie heute die Chaussee am Kirchhof und am
Windmühlenberg vorbei zum Chausseehaus, dann aber wird sie von
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der Chaussee verlassen und behält ziemlich ihre Richtung bei, nur
daß sie einen kleinen Winkel nach rechts und dann wieder nach
links macht, um dem Galgen und dem Bruch auszuweichen. Beim
Ueberschreiten der Friedrich-Wilhelm-Bahn gelangt sie zum Knacken—
krug und vereinigt sich hier mit ihrer Schwesterstraße, die aus
Neustrelitz kommt, indem sie einen scharfen Rechtsknick macht, um
dieser zu folgen.

Neustrelitz verläßt die Straße 1 unter dem Namen Thurower
Landstraße, indem sie sich am Ende der Glambeder Straße von
dieser abteilt und am neuen Gymnasium und Wasserturm vorbei um

den Glambecker See herum läuft. Hier überschreitet sie die Eisen—
bahn bei der eben genannten Landwehr, wo sie also wieder auf
ihren älteren Zug komimt, und nimmt ihre eigentliche Richtung stracks
auf den Thurower Teerofen los durch die Heide. Die von Strelitz
kommende Straße schneidet sie kurz bevor sich diese in den Ast nach
Penzlin und den nach Neubrandenburg gabelt und ihren Woldegker
Ast wieder mit der Schwesterstraße vereinigt. Hier stand der Knacken
krug im nordöstlichen Winkel des Straßenkreuzes, aber heute kündet
nur noch eine riesige Kastanie, begleitet von zwei Linden, einer Akazie
und sogar einem echten Fliederstrauch, die verloren mitten imKiefernholz
stehen, von diesem Krug, auch ein Bestand der Seidenpflanze (Ascle-
pias syriaca) hat sich hier bis jetzt erhalten. Etwa bis hier wird
die Straße von der Friedrich-WilhelmEisenbahn benutzt, bis sich
diese im Bogen nach rechts wendet, um die Straße linkswärts zu
überschreiten, während die Straße eine beträchtliche Höhe zu überwinden
hat. Durch den Bahnbau ist sie etwas zerstört, sodaß man heute den
Bahnübergang im Zuge des Blumenhäger Weges benutzen muß.
Dann hat die Straße die Heide verlassen und geht am Thurower
Teerofen unter der uralien Buche vorbei auf die kleine Anhöhe
zu, von der aus man nach rechts einen Blick auf den besonders

schönen Thurower See gewinnt. An diesem liegen rechts von der
Straße die eigenartigen Holzschuppen, die an das andete Ufer der
Ostsee gemahnen und einen so schweren braunen Ton in die Land—
schaft bringen. Die ganze Schweifung der Dorfstraße von Thurow
Zoll) machen nur die Wege nach Zechow und Rollenhagen mit, die
sich auf dem Kirchhügel gabeln, während die Landstraße in der Mitte
des Dorfes einen Knick nach rechts macht und durch einen beiderseits
steinbewehrten Hohlweg das Dorf verläßi. Am neuen Kirchhof vorbei
führt noch ein Steindamm, doch ist die heutige eckige Führung um
den Wald herum erst aus dem 10. sc., während die alte Sltraße

etwas weiter rechts geradedurch die Waidecke abschneidet. So geht
es über die Feldberger Eisenbahn hinweg und am Waldesrand ?ni

lang zwischen ein paar Mooren und Flottseen hindurch. Mühsam
windet sich die Straße durch die bewaldeten Ausläufer der Rollen
häger Berge und wird dann am Ende des Waldes durch einen
herrlichen Rundblick belohnt, rechts über den Rödliner See, der bis
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nach Carpin hinunter ein großes Verkehrshindernis bildet, links bis
zu den Waldhöhen hinüber und geradeaus bis auf Stargard. Schnur—
grade geht die Straße nun auf Rödlin (Krug) zu, das auf dem Paß
zwischen Wanzkaer See und Rödliner See liegt, den weißen Kirchturm
als Wegweiser vor sich. Der Damm ist von bizarren Weiden be—

gleitet, die sich anscheinend nicht vertragen können, denn sie recken
ihre Köpfe weit auseinander und müssen mit den Wurzeln doch zu—
sammen bleiben. Das Dorf Rödlin wird in seiner ganzen Länge
durchmessen. dann setzt der Weidendamm sich wieder fort, von wildem
Flieder und Heckenrosen geschmückt. Links, durch den See getrennt,
liegt Kloster Wanzka. An der Waldecke beim Bahnhof Blankensee
(73,1) schneidet die Straße sich mit der aus Schönfeld kommenden

Straße Fürstenberg—Neubrandenburg(S.200).DiesStraßenkreuz
hat jetzt seinen Nachfahren im Umsteigebahnhof Blankensee, wie die
ganze Friedrich-Wilhelm-Bahn der Hauptstraße von Wittstock bis
Pasewalk folgt. Durch einen tiefen Hohlweg erklimmt sie nun die
sandige Höhe über Zapelshof, die zum Rückblick wie zum Ausblick
einläd. Aber gleich geht es in einem ausgefahrenen Pappelweg
wieder hinab zum Warbender Bach, dessen beide Arme mit Hilfe des
Kleinen Werders, einer sandigen Insel in der Wiese, überschritten
werden. Und dann steigt die Straße wieder auf die Höhe. Rechts
bleibt die Warbender Wassermühle liegen, deren windige Schwester
auf der Höhe daneben verschwunden ist, und weiter führen uns die
Pappeln, bis der spitze, düstere Kirchturm von Warbende (SZoll)
herübergrüßt. Hier will es so scheinen, als ob der heutige Bahnhof
sich breit auf die Straße lege, und diese eigenartig schräg hinter dem
Dorf vorbei gehe, das die Richtung auf den Eulenkrug zu hält.
Aher die Straße, die von der Straßengabel 85,1 zum Straßenkreuz
106,2 und weiter nach Gramelow fuhrt, ist erst aus dem 19. sc. und
hatte die das Dorf umgehende Verbindung über den Bahnhof nie,
sondern ging immer erst zur Kirche heran. Die das ganze Dorf
durchmessende Straße gabelt sich dann zum Eulenkrug (vgl. S. 179
und 201) nach Gramelow—Teschendorf (hat eigenartigerweise einen
Zoll!) und in den anderen Ast der Straße 1 über Quadenschönfeld
nach Woldegk, der im 18. sc. noch in Gebrauch war, 1780 aber den
Charakter einer Landstraße verliert.

Die nunmehr alleinige öffentliche Straße macht an der Kirche
einen scharfen Knick nach rechts und überschreitet die Eisenbahn gleich
wieder. Nun hat sie freies Feld vor sich. An der Flatower Grenze
lag früher eine Schmiede und ein Kirchhof, sie läßt den Hof Flatow
rechts liegen, macht ein paar Winkel, um den zum Möllenbecker

Haussee fließenden Graben zu überschreiten, bildet eine Zeitlang die
Gemarkungsgrenze von Quadenschönfeld, und wendet sich dann dem
Paß zwischen Stolper See und Tiefem See zu. Der leichte Schwung,
in dem sie diesen Paß früher erreichte, ist nun überackert, sodaß man
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178

heute geradeaus zur Stargarder Chaussee heran muß und im Winkel
umbiegen, um mit dieser über den Graben zwischen den Seen zu
setzen. Vom Dorf Stolpe an benutzt die Chaussee den Zug der
alten Straße und hat ihre Spuren verwischt. In den Buchen des
Bredenfelder Holzes, das die Feldmark in weitem Bogen nach Westen
begrenzt, macht sie einen leichten Knick und läuft dann direkt auf
den breiten Kirchturm von Bredenfelde zu Sierdeutetein Krug
Vp ein Zoll die Kreugzstelle mit der Straße Fürstenberg Friedlamd5) an.

Im eigentlichen Lande Stargard mit seiner dichten Besiedelung
und seinen gutenVerkehrsmöglichteiten entwickelt sich ein enges Netz
von Wegen, durch die jedes Dorf mit allen seinen Nachbardörfern
und oft auch noch zwischen zwei von diesen hindurch mit einem Dorf
des zweiten Ringes verbunden ist. Daher haben hier alle Dörfer
in der Regel eiwa sechs Dorfverbindungen von sich ausgehend.
Diese haben meist einen recht dauerhaften Zug gehabt, sie sind höch—
stens bei der Regulierung verlegt worden, und auch diefe haben sie
oft überdauert, sodaß aus den vorhanden gebliebenen Feldwegen
die alten Schläge gelegentlich zu rekonstruieren sind. Welche von
diesen Dorfverbindungen aber sich zu einer großen Straße vereinen,
das wird sich doch wohl öfter geändert haben, denn es herrscht ge—
legentlich rechte Untlarheit daruber in den Akten, was bei den Be—

reisungen der Wegekommissionen als offizielle Landstraße anzusehen
ist. Dürfen wir daraus schließen, daß un Kolonisationsgebiet (also
im Gegensatz zum alten deutschen Land!) die Landstraßen alle nur
Ketten von Dorfverbindungen sind? Sind also die Straßen durch
die Dörfer gelegt? Oder sind die Dörfer an den Straßen gegründet?
Das sind die eigentlichsten Fragestellungen unseres Themaäs, aber
es scheint mir falsch, sie generell beantworten zu wollen. In schwie—
rigem Gebiet wie im Lande Ahrensberg sehen wir, daß die Straßen
so alt sein müssen, wie der Verkehr überhaupt, die Pässe zwingen
sie eben. Und Burgen, Dörfer und Mühlen müssen sich danach
richten, auch die Dorfformen werden durch das Gelande notwendig
so, wie sie sind. In leichtem Verkehrsgebiet aber, wie das Land
Stargard meist ist, wo die Landschaft so weiträumig wird, da kann
man meist nur bei den Städten überhaupt von einer verkehrsgeo
graphischen Lage reden, die Dörfer sind hier belanglos. Aber gerade
weil sie so belanglos sind, daß es immer auch anders sein könnte,
weil das Gelände nicht zwingend wirkt, deshalb ist die Frage in
teressant, ob Straße und Dorf in irgend einenn inneren Zusammen—
hang stehen, und welcher Art dieser ist. Ich möchte glauben, daß
der Zusammenhang nicht zwingend und daher nicht allgemein ist
Die Straße braucht das Dorf so wenig, wie das Dorf die Straße.
Auch die These von Kurt H. Wels lin Forsch. z. Brand. u. Preuß.
Gesch. 44), der auf die Richtung der „Straßen“-dörfer für die Re
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konstruktion von Straßen der Kolonisationszeit entscheidendes Gewicht
legt, möchte ich von dieser Seite her anzweifeln. Der Name „Straßen-
dorf“ erweckt die m. E. falsche Vorstellung, daß dieses Dorf an der

Landstraße läge. Landstraße und Dorfstraße sind doch wohl zwei—
erlei und streng zu unterscheiden, sie können zusammenfallen, aber
sie müssen es nicht. Dem Bauern ist an der Straße nichts gelegen,
sie bringt ihm höchstens Kriegsvolk und Landstreicher auf den Hof.
Im Anfang war überhaupt der Acker, nicht das Dorf, und das Dorf
richtet seine Lage dann nach der Feldmark ein, nicht nach der Land—
—A
schneiden die Feldmarken rücksichtslos. Im alten Land sind sie ja
oft Gemarkungsgrenzen, also älter als die Feldmarken und mit Wirkung
auf diese, aber auch das ist bei uns belanglos. Burgen und Krüge,
auch manche Schmieden sind von den Straßen abhängig, nicht aber
Dörfer. Inneren Zusammenhang mit den Straßen haben auch die
Mühlen, denn sie haben gleiche Bedürfnisse. Der Müller braucht
scharfe Strömung, also enge Ufer, der Müller braucht festen Bau—
grund, also trockene und möglichst hohe Ufer, der Müller braucht
beide Seiten seines Mühlgrabens, also eine Brücke, der Müller braucht
gute Wege zu seinen Mühlgästen, also Verbindung nach allen Seiten.
Alle diese Bedürfnisse hat die Straße auch, und daraus entspringt
das Bündnis zwischen Straße und Nühle, die Mühlbrücken werden
zu Pässen.

Das sind die kaum einengenden Bedingungen, die wir im ei—
gentlichen Land Stargard vorfinden. Wie jedes Dorf mit jedem
Dorf hat natürlich erst recht jede Stadt mit jeder Stadt Verbindung.
Erstere sind die Landwege, letztere die Landstraßen. Zuweilen fallen
beide zusammen, die Straßen gehen durch die Dörfer, wie etwa
Straße 5, zuweilen bleiben sie von einander fast völlig unabhängig,
die Straßen ignorieren die Dörfer, wie etwa Straße 10 im Ast
Friedland—Pasewalk, die auf 19 kmm kein Dorf berührt.

Unsere Straße 1 gehört zur ersteren Sorte, sie geht durch alle
Dörfer, deren Feldmark sie betritt. So folgt sie auch von Breden—
felde aus im Wesentlichen dem Zuge der Chaussee. Kurz vor Rehberg
(hat 1624 einen Jahrmarkt am Lorenztag, im 19. sc. 2 Krüge!)
aber wendet sie sich nach links auf das Dorf zu und ging ursprüng—
lich direkt über den Anger an der Burg vorbei zur Kirche. Erst
später durch die Anlage des Gutshofes wurde sie zu einem kleinen
Umweg nach Westen gezwungen.

Hier bei der Rehberger Kirche treffen wir den anderen Ast un—
serer Straße wieder, den wir oben verließen. Er geht in nördlicher
Richtung durch Warbende hindurch. Da liegt links der Galgen,
dann geht geradeaus eine Straße zum Eulenkrug, durch die Riepker
Furt und Riepke nach Stargard. Das ist die Straäße, die 1316 Mark—
graf Waldemar benutzte (vgl. S. 189). Unsere Straße aber zweigt

26
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sich gleich hinter dem Dorfe nach rechts ab und läuft geradenWegs
auf den westlichen Eingang von Quadenschönfeld los. Dies Dorf
durchmißt sie bis zur Kirche, wendet sich dann aber nach links heraus
über die Höhe 94. Von diesem Weg nach Loitz gabelt sie sich aber
in der Nähe des Vorwerks nach rechts ab und gelangt beim Punkt
113 in das Loitzer und dann in das Balliner Holz. Wieder auf
freiem Feld schneidet sie die Straße 5 auf ihrem Weg von Breden—
felde nach Ballin und überschreilet zweimal kurz hinter einander den
Rehberger Graben. Über die Höhe 117,6 strebt sie von Westen her auf
Rehberg zu, bei dessen Kirche sie sich mit ihrem anderen Ast vereinigt

«. 1780 taucht die Frage auf, welcher von beiden eben geschilderten

Asten die offizielle Landstraße sei, und wird dahin entschieden, daß
diese künftig allein über Bredenfelde zu führen habe. Welche aber
die ältere und ursprünglich wichtigere war, wird kaum zu sagen sein.
Der Quadenschönfelder Ast hat für sich, daß er kürzer ist und besser

in dg Zug der Gesamtstraße paßt, doch ist daraus noch nicht viel
zu folgern.

Die wieder vereinigte Straße behält in Rehberg die Richtung
des zweiten Astes bei und erreicht kurz vor der Gemarkungsgrenze
wieder die Chaussee, der sie nun nach Hinrichshagen (Schmiede 14096)
folgt. Dies alte Angerdorf liegt quet zu unserer Straße im Weg von
der Burg Oltschlott über Burg Hinrichshagen nach Burg Göhren und
bezeichnet so die alte Straße Stargard -Furstenwerder — Prenzlau, die
freilich so alt ist, daß schrifiliche Quellen von ihr ganz fehlen. An der
Lage der Städte und Burgen kann man aber die Verlegung des
Ausgangspunktes von Stargard nach Neubrandenburg verfolgen,
ähnlich wie Wels es bei Cöpenick und Berlin lat. Die äültereSchicht

ist Stargard—Fürstenwerder—PrenzlauundStargard—Helpt
Strasburg, dann folgt Mitte 13. sc. die Verlegung auf die jüngere
Schicht Reubrandenburg—Woldegk—PrenzlauundNeubrandenburg
Holzendorf ¶Strasburg. Schon aus diesem Grunde müssen
wir annehmen, daß Woldegk nur wenig jünger als Neubraän—
denburg sein kann, und andererfeits muß dies der Zeitpunkt sein,
in dem das „Oppidum“ Helpt (Schmiede 1496) seine Rolle
einbüßte. Eigenartig bleibt nur, daß Helpt von Woldegk beerbt,
also von der Straßburger an die Prenzlauer Straße verlegt wurde,
aber das mag wohl mit der stärkeren Bedeutung Prenzlaus als
Hauptstadt der nun brandenburgisch gewordenen Uckermark zusammen—
hängen.

Nach dem Verlassen von Hinrichshagen geht die Straße zunächst
im Zuge der Chaussee, bleibt dann abder länger in der östlichen
Richtung bis zum Waldrand und biegt erst kurz vor der Ziegelei
nach Norden, um auf der Gemarkungsgrenze die Chaussee wieder
zu erreichen. Auf der Feldmark Canzow halt sie sich immer etwas
links von der Chaussee, geht dann aber ebenso wie diese durch das
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Dorf, an dessen Ausgang sie sich mit der nach Petersdorf führenden
Straße 9 trifft. Gemeinsam mit dieser strebt fie dem Brandenburger
Tor von Woldegk zu. Gradeaus, ohne Canzow zu berühren, führt
der Kleiweg, auf dem auch zeitweise die Straße gelaufen sein mag.

über Woldegk haben wir des öfteren zu sprechen. Seine ganze
Lage in Deckung hinter dem Stadtsee zeigt, daß es eine brandenburgisch—
stargardische Gründung gegen die Ückermark ist. Aber bald verliert
es diese Rolle und wird zur Verkehrsstadt zwischen den märkischen
Hauptstädten Neubrandenburg und Prenzlau. Aus dieser Lage erklärt
sich das große Interesse, das Markgraf Waldemar an Woldegk nahm,
als er es 1315/ 16 mit so viel Eifer belagerte. Er zog von Fürsten—
hagen her auf Woldegk, um diese Linie in der Mite zu packen.
Als er die Belagerung aufgeben mußte, hatte die Mark das Land
Stargard verloren. Der Stoß auf Neubrandenburg war eine Ver—
zweiflungstat, der nur Fürstensee und Gransee noch folgen konnten.
Im Dienste eines anderen Herrn gegen die Nachfolger seines Gründers
deckte Woldegk danach die Grenze Stargards gegen die Uckermark.
Noch einmal allerdings ging 1440/42 der Krieg über das Land, der
ganze Grenzsaum mit Galenbeck, Helpt, Woldegk, Lychen, Himmel—
pfort kam in die Hand der Brandenburger und Pommern. Aber
Woldegk läßt sich nicht von der Uckermark her gebrauchen, es kommt
1442 im Frieden von Wittstock doch an Mecklenburg-Stargard zurück.

Woldegk bildet diese Geschichte deutlich ab (vgl. Brückner, Die
Woldegker Stadttore in Meckl.-Strel. Heimatblätter J 1925 S. 27).
Im Rücken hat es das Brandenburger Tor, links und rechts davon das

Burgtor und das Alte Burgtor in den Richtungen auf Strasburg und
auf Fürstenwerder, die Stirnseite ist ohne Tor, fie ist ganz Verteidigung
hinter dem Stadtsee mit seinen Wiesen, an deren Rändern bei den
Flankentoren die beiden Burgen liegen. Die südliche Straße wird später
von der Höhe 133,9 und dem Windmühlenberge heruntergelegt an

den Rand der Wiesen über Punkt 108,8, damit wird das Alte Buürgtor
durch das Neue Tor abgelöst und Woldegk bekommt die durchgehende
Breite Straße. Aber diese ist doch nur Täuschung, sie ist kein Durch—
fahrtsweg, sondern eine künstliche Ablenkung der Straße Göhren—
Canzow oder in älterer Zeit Göhren—Hinrichshagen.Woldegks
Hauptstraßen bleiben die Straßen 1 und 9, und beide, von Strelitz
und von Neubrandenburg her, benutzen das Brandenburger Tor zur
Einfahrt und das Burgtor zur Ausfahrt nach Strasburg und Prenzlau.

Wir verlassen die Stadt also durch das Burgtor, fahren unter
der Burg und unter der Windmühle hart an den Wiefen vorbei
und verlassen dann bald die Prenzlauer Straße, die sich nach rechts
wendet. Die heutige Ecke bis zum Chausseehaus ist neu, wir bleiben
gradenwegs in der Richtung auf Mildenitz, auf das wir in seinem
Knick treffen südwestlich der Kirche. Die nördliche Hälfte des Dorfes
durchfahrend behalten wir auch über die Höhe 117,6 und bis zur
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Wiese zunächst die Richtung bei und wenden uns dann erst nach

rechts auf Carlslust zu. Das Kienbruch wird im Zuge des heutigen
Weges nach Hornshagen überschritten, dann die Höhe 105,9 südlich
umgangen und schließlich der Grenzgraben am Nordwestende des
Großen Schweinebruchs überquert.“ Damit ist die Richtung auf
Strasburg gegeben.

Der Erbe dieser alten Hauptstraße, auf der man in der Post
kutschenzeit von Hamburg nach Siettin reiste, ist heute die Friedrich—
Wilhelm-Eisenbahn, als Querverbindung der Priegnitz und des Landes
Strelitz mit Stettin. Leider entspricht ihre Rolle im Eisenbahnnetz
der Bedeutung ihrer Richtung nur im Güterverkehr, während sie füt
den Personenverkehr von recht wenig Belang ist.

Straße 2.

Zwischen den Straßen 1 und 2 liegen drei unwegsame Gebiete,
nämlich der Mirower Holm, die Dobbertiner Klosterforst und die

Halbinsel von Zerlang. Die beiden Pässe dazwischen sind die Fleether
Mühle, von deren Erbauung schon 1241 gesprochen wird (MUB 1523),
und die die Verbindung zwischen Rheinsberg und Mirow herstellt,
(Stella berichtet an dieser Straße von einer „beschwerlichen Neue—
rung“, nämlich einem Schlagbaum, bei Prebelow, zu dem der Markgraf
den Schlüssel hatte, um die Straße zu sperren; 1577 wird auch eine
Straße Wiittstock Schweinrich c Diemitßz Wesenberg genannt), und
andererseits Canow (Zoll), dessen Burg 1317 und Mühle 1389 ge
nannt wird, und das die Verbindung zwischen Rheinsberg und
Wesenberg vermittelt.

Die aus dem Havelland kommende Straße über den Fehrbelliner
Damm, Neu- und AltRuppin und Rheinsberg (vgl. Mundt) findet
ihre ganz natürliche Fortsetzung in derselben Richtung auch weiter
nach Norden. über Bärenbusch führt sie noch heute als größerer
Weg, überschreitet im tiefen Walde die Mecklenburger Grenze und
windet sich bei Pelzkuhl zwischen dem Großen Pälitz See und dem
Wiesengrund hindurch. Aber freies Feld geht es dann zur Mühl
brücke von Strasen (Schmiede 15709. Das Gelände macht es
wahrscheinlich, daß hier urfprünglich eine natürliche Landbrücke war
(frdl. Mitteilung von Herrn AR. Jr. Endler), und daß die Wasser—
verbindung zwischen dem Großen Pälitz See und dem Ellbogen See
ein künstlicher Duürchstich des Mittelalters ist, der zur Anlegung der
Mühle vorgenommen wurde und schon 1471 als „Fluß Havel“ genannt
wird. Damit würde Strasen also die Pforte zur Ahrensberger Halbinsel
gewesen sein, dem Gebiet, das vom Reeks-Graben, Plätlin See,
Schwaanhavel, Havel, Drewen See, Finow See, Wangnitz See, Kleinem
und Großem Prieperi See und Ellbogen See eingefaßt ist und vier
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Dörfer an seinem Rand hat, die alle an den Stellen der Flußüber—
gänge liegen, nämlich Strasen, Ahrensberg, Wustrow, Priepert, von
denen die beiden auf der Hauptachse, Strasen und Ahrensberg, Burgen
haben, deren Schleifung mit zu den Bestimmungen des Templiner
Friedens 1317 gehört. Äuch der Name Strasen, den Zander (Stoff zur
Landeskunde 1889) von straza-Grenzwarte herleiten will, mag diese Be—
deutung anzeigen, ebenso wie vielleicht auch die schon vor dem 30 jährigen
Kriege zerstörten Dörfer bei Strasen, die sicherlich Opfer der Brandenbur—
gischen Kriege geworden sind. Strasen ist 1619 ein stattliches Dorf
mit Schmiede, 1639 sind nur drei Bauern übrig (Krüger II 64).
Die Dorfanlage erweckt den Eindruck, daß die Muhle und ihr über—
gang eine spätere Bildung sind, so sicher steuert der Dorfanger auf
den Freischulzenhof zu, der einen westlicheren Übergang bedingt.
Dieser Weg über Strasen scheint im 19. sc. in Kombination mit der
Straße 7 über Kakeldütt als Diebsweg benutzt worden zu sein, denn
1834 lesen wir eine Klage, daß der Viehtrieb nach Berlin die
eigentlichen Landstraßen 2 und 3 über Neustrelitz meidet und über
Kakeldütt geht, sodaß nur der Strasener Brückenzoll berührt wird, denn
Wesenberg ist die einzige Stadt des Landes, die keinen Zoll hat.

Von Strasen aus die Wege nach Priepert und nach Wustrow
waren wohl nie von größerer Bedeutung. Die Hauptstraße kreuzt
sich nördlich vom Dorf mit der Straße 6, die hier von Priepert nach
Wustrow die Ahrensberger Insel überquert, und geht dann übet
die Landesgrenze auf Schweriner Gebiet, über die Höhe 745 auf
die große Feldscheune zu, wo sie mit der Straße 7, die von der
Hausbrücke her kommt, zusammenläuft, und gemeinsam mit ihr dem
oppidum Ahrensberg zuläuft.

Ahrensberg hat seine Lage inzwischen recht verändert. An
der Stelle des heutigen Gutshofes war die alte Burg, die damals
noch eine Insel im Drewen See war und nur durch eine iurmbewehrte

Zugbrücke mit dem Dorf verbunden (Schlie V5097). Heute sind große
Koppeln auf dem alten Seeboden. Die Bedeutlung dieser Burg ist
wohl recht groß gewesen, sie ist der Hauptort des Territoriums Ahrens—
berg, das ein Havelbergisches Lehn der Grafen Lindow ist und später
als Land Strelitz bezeichnet wird. 1305 wird es von Brandenburg
erobert, 1329 aber an Mecklenburg zu Lehn gegeben und kommt 1349
zur Grafschaft Fürstenberg. Der Ort selbst, dessen Burg nach den
Bestimmungen des Templiner Friedens nicht wieder aufgebaut werden
sollte, hat seinen Besitzer häufig gewechselt und mußie seine Rolle
als Hauptort des Landes an Sltrelitz abgeben. Das Dorf liegt an
der Straße entlang, die hier die ungefähr 1 kmm lange, schmale Sand—
brücke benutzt zwischen den Havelwiesen links und dem Arm des
Drewen Sees rechts, diese Sandbrücke, die heute am südlichen Ende
durch den Havelkanal durchstochen ist, früher aber am Nordende von
dem natürlichen Lauf der Havel durchbrochen wurde.
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Gleich nördlich von diesem alten Havelübergang liegt der Galgen—
berg. der jetzt Weinberg heißt, und an seinem Fuß gabelt sich die
Straße 7 wieder ab, die nun nach Wesenberg läuft, während unsere
durch den Wald hindurch die Sandbrücke benutzt, die zwischen dem
Rothen Moor und dem Schreibruch nordwärts führt, bleibt dann
rechts vom Grundlose See und vom Graue Büchen See und verläßt
das Schwerinsche Gebiet an dessen nördlichstem Zipfel beim Belower
Teerofen, der rechts von der Straße auf der Höhe noch heute steht.
Von hieraus geht es nun graden Wegs auf die Waldecke 60,2 zu,
wo sich unsere Rheinsberger Straße mit dem Trebbower Zweig der
Straße 1 trifft (s. S. 175) Und dann bei Groß Trebbow den Über—
gang über den Graben benutzt, der aus dem Flachen Trebbow in die

Woblitz fließt. Seine alte Bedeutung liegt in der Stellung von Strelitz
begründet, doch wird diese im 13.sc. schwer dadurch beeinträchtigt gewesen
sein, daß Mirow und Wesenberg in die Hand von Werle geraten
waren. So ist die Situation also durchaus klar, wenn 1276 Mark—
graf Otto auf dieser Straße vorstößt und Nicolaus von Werle mit

seinen Söhnen bei Groß Trebbow besiegt, wodurch er Wesenberg
zurückgewinnt und die seit einem halben Jahrhundert gestörte Straße
1 wieder befreit. Das Dorf wurde im 30jährigen Krieg völlig
zerstört und ist im 18. sc. nur ein Zollkrug bei der Brücke.

Die Straße wendet sich dann, zunächst etwa wie die Chaussee,
im Bogen rechts um die Kalkhorst herum, trifft sich hier mit dem
Quassower Zweig der Straße j, geht als „Moddersteg“ rechts am
Schwarzen Bruch vorbei und dann durch die Sandgruben auf Höhe 71,8,
durch den Vogeljang südlich des Schinderberges und am Judenfriedhof
vorbei, um mit dem Useriner Zweig der Straße 1 zusammen das Wesen—
berger Tor von Strelitz zu erreichen.

Der nach Neustrelitz gehende Zweig dieser Straße teilt sich bald
hinter Groß-Trebbow ab, indem er die eiste Rechtskurve nicht mitmacht,
sondern seine Richtung beibehält. Heute ist das erste Stück davon
nur noch ein schwer erkennbarer Fußweg, wenn sie dann aber den
Quassower Zweig der Straße1 überschreitet und auf Strelitzer Ge—
markung kommt, ist die Straße noch breit und deutlich im Sande.
Sie läuft am Rande der Kiefernschonung entlang, vorbei am Kaulksee
in der Viehtrift, durch die Schinderkannen Und überschreitet die
Friedrich-Wilhelm-Eisenbahn und den Useriner Zweig der Straße 1.
Hart rechts geht sie am Großen Bürgersee und an der Villa Ithaka
vorbei, links vom ehemaligen Pulverschuppen, und läuft zusammen
mit allen Zweigen der Straße 1 in die Neustrelitzer Schloßstraße
ein (S. 175).

Diese Straße, muß auch schon vor der Gründung der Stadt oft
über Neustrelitz gelaufen sein, denn Strelitz liegt derart ungünstig
für sie, daß wir nicht annehmen, es sei immer berührt worden.
Aber das damalige Terrain machte es wohl auch aiihr unwmöglich, in
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dem Zuge zu laufen, den sie dann in der Mitte 18 sc. hat, denn
den Paradeplatz müssen wir als unpassablen Sumpf ansehen und
der Marktplatz wird als dicht bewaldete Höhe bezeichnet. So muß
die Straße also etwa am Punkt 74,4 bei Villa Ithaka sich auch mit
dem Useriner und dem Quassower Zweig der Straße 1 (S. 175) ver—
einigt haben, sich am Kreuzungspunkt dieser mit der Straße 8 beim
heutigen Bahnhof mit der letzteren nach links gewandt haben,
um den Glambecker See links zu umgehen, wo sie dann also

mit ihrem jüngeren Zug zusammenfällt, und gabelte sich am Ende
des Kirchhofs von der Straße 8 nach rechts ab um die Warener

Eisenbahn zu überschreiten. Dann nach der Stadtgründung verläßt
sie den Neustrelitzer Marktplatz im Zuge der Glambecker Straße rechts
unter den Windmühlen, an die heute nur noch die „Mühlenstraße“ auf

der Höhe zwischen den Seen erinnert, dieser idealen Brücke zwischen den
Wiesen des Zierker Sees und dem Glambecker See. Etwa von der Fritz

ReuterStraße an schwenkt sie dann in ihren älteren Zug, bezw. auch
den älteren Zug der Straße 8 ein, wovon noch ein Stückchen als

hintere Auffahrt auf den Friedhof erhalten ist. Danach ist ihr Lauf
durch den Friedhof und durch die Warener Eisenbahn völlig verwischt
und wird erst im Wald langsam wieder erkennbar. Sie geht nun

nordwärts durch den Wald, kreuzt auf der Forstgrenze beim Punkt 98,5
den Weg Zierke—Glambeck,umgehtlinksdenBars-Sollundkommtzum
Vorwerk Carlshof. Einen Kilometer geht die Straße nun durch die
Schwerinische Forst Peutsch, dann durch das Heidenholz, ein Stück—
chen auf der Landesgrenze entlang, rechts um den Buchberg herum
nach Hohenzieritz (Krug), das sie in seiner ganzen, früher noch
größeren Länge durchschneidet.

Der von Strelitz her kommende Zweig der Straße 2 ist vom
Brandenburger Tor bis zum Knackenkrug identisch mit den Straßen1
und 3 ESeite 175), dort gabelt er sich nach links ab und ist als Weg
noch erhalten über die Punkte 90,7 und 83,1, der unter der Burg
Blumenhagen die alte Straße 1/3 (Seite 192) kreuzt und zwischen dem
Langen See und dem Mittel See hindurch nach Weisdin führt.
Wie von Weisdin die Straße zur Sandmühle führte, ist leider
recht unklar, denn die Flurkarte von Blumenholz v. J. 1757 bringt
keine solche Verbindung auf dieser Feldmark, obgleich die Hohen—
zieritzer Karte vom Jahre 1760 den Weg zur Sandmühle als „nach
Weisdin“ bezeichnet und es auch eine Verlängerung des Weiden—

weges gegeben haben muß, wenn wir der mündlichen überlieferung
trauen wollen, daß der Leichenzug der Königin Luise von Hohen—
zieritz über die Sandmühle nach Weisdin fuhr, um dann über den

Knackenkrug erst bei der Domjüch-Mühle endgültig auf die Post—
straße zu kommen. Beim Buchberg vor Hohenzieritz müßte diese
Straße sich also mit der aus Neustrelitz kommenden vereinigt haben
zum Weg durch das Dorf.
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Rechts geht die Pappelallee hinunter zwischen der Warte und
dem Galgen hindurch und benutzt geschickt drei Sandinseln im
Sumpfe, um auf der günstigsten Seite an das schwer zugängliche
Prillwitz heran zu kommen. Bei ihrem Anfang am Punkt 605
hinter Hohenzierißz macht die Landstraße des 18. sc. einen scharfen
Knick nach lnks, die Flurkatte don 1760 verzeichnet aber noch
einen geraden Weg vom Dorfteich über die Höhe 88,5, der sich
beim zweiten Knick der Landstraße mit dieser wieder vereinigt
und als „Alt Penzlinsche Weg“ bezeichnet wird. In ihm haben
wir sicher den älteren Straßenzug zu erkennen, dessen Erinnerung
sich durch die zurückgebliebenen Hohlwege erhielt. Unter dem Schwe
denberg gelangen wir zum Christenhof, wo sich die Straße in einen
Rautenweg teilt, um durch die Iser Port oder die Alt Iser Port
die Landesgrenze zu überschreiten. Doch schon beim Punkt 45,5 am
Kleinen Stadt-See treffen sie sich wieder und gelangen über Werder
nach Penzlin.

Für noch älter allerdings möchten wir den Zug halten, der nicht
ganz bis zur Burg Blumenhagen herangeht, sondern sich dem ältesten Zug
der Straße 1/83 (S. 192) anschließt, sich hinter Blumenholz von dieser
wieder nach links abgabelt und über Wendfeld nach Prillwitz führt.
Über diesen bis zur Mute 13. sc. wohl wichtigsten Paß nach Mecklenburg
kam sie zur Zippelower Mühle und ganz wie der heutige Weg links um
den Langen Berg herum an Werder vorbei nach Penzlin. Diese
Straße ist uns sehr interessant, denn wir gedenken der Tatsache, daß
man in Prillwitz früher das so viel gesuchte Rethra sehen wollte und
deshalb die Sponholtz hier die gefälschten Idole gefunden zu haben
behaupteten. Von unserm Standpunkt der Verkehrslage scheini uns
Prillwitz eine große Bedeutung zuzukommen. Wir sind gerade in
das Wassergebiet der Ostsee gekommen, das einen so ganz anderen
Charakter hat als das der Nordsee, wir sind am Nordende des 11km

breiten Passes, der hier durch die Wasserscheide der Meere gebildet
wird. Solite Prillwitz vor der Kolonisation der Vorgänger des
heutigen Neustrelitz gewesen sein?

Doch hat diese Straße zwischen Neustrelitz und Penzlin auch
noch einen anderen Zug, dessen Aufkommen mit der Gründung von
Neustrelitz zusammenhängen könnte, der aber doch wohl älter sein
wird und jedenfalls zu Ende 18. ——gewonnen
hat und den oben beschriebenen Zug zu einer bloßen Verbindung
mit Hohenzieritz herabdrückt. Dieser Ast geht gemeinsam mit der
Straße 8 um oder später durch Neustrelitz und gabelt sich nun unter
der Höhe 71,8 von der Kratzeburger Straße ab, um auf der Gemar—

kungsgrenze am Waldrand entlang zu laufen und bei Schlanges
Ausbau (Steinwalde) zusammen mit der Chaussee sich zwischen dem
Drögen See und dem Galgenberg hindurchzuwinden (vgl. W. Karbe,
Galgengeschichten, in: MecklenburgStrelitzsche Heimatolatter iv 1928
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S.77). Beim Chausseehaus überschreitet sie die Landesgrenze und
geht über Brustorf—Pekkatel—Galgenberg, zwischen dem Vieler
See und dem Wedensee hindurch, an der Stadtmühle vorbei nach
Penzlin.

Von hieraus gesehen haben wir also vier Perioden seiner
Südstraße, die immer weiter nach Westen rückt, charakterisiert durch
die Punkte Blumenholz, Weisdin, Carlshof, Pekkatel. Dieser
westliche Pekkateler Ast ist es dann, der chaussiert wird und den
Hohenzieritzer vergessen macht.

Straße J.

Die Wentow-Linie, die die Südgrenze von Mecklenburg-Strelitz
bildet, hat vier Üübergänge: Menz, Zernikower Mühle, Dannenwalde,
Tornow. Der Üübergang bei Nenz war ursprünglich wohl der
wichtigste, denn er liegt im geraden Zuge der Verbindung von Ruppin
und Lindow einerseits und Fürstenberg andererseits, während Zer—
nikower Mühle wohl hauptsächlich die Verbindung nach Gransee
hergestellt hat. Der Stadiplan von Gransee, der so ganz in der
Richtung Lindow —Zehdenick liegt und durch den früher wohl viel
größeren See vom Norden abgeschnitten war, deutet aber schon

darauf hin, daß die Nordverbindung dieser Stadt nicht von Bedeutung
gewesen sein kann, die nur ein Ruppiner und ein Zehdenicker Tor
hat. Der Zernickower Übergang könnie allerdings auch eine Fortsetzung
im Zuge der Chaussee Groß-Woltersdorf —Schulzendorf auf Lindow
gefunden haben, aber nach Mundt gabelte sich die Menzer Straße
in Hindenberg auf Ruppin und auf Lindow zu. Fehrbellin, Knemmen
und Oranienburg sind jedenfalls die Pässe, von denen her die Straßen
auf Menz und Zernikow zusammenlaufen. Beide Übergänge sind
nur 3 km von einander entfernt und insofern nichts als Konkurrenten;

trotzdem aber haben sich beide neben einander gehalten, und noch
Ende 16. sc. sind beide Brücken Geleitsgrenzen (Grenzvbeschr.des
Tilemann Stella). Die Vereinigung beider Straßen findet nicht
schon in Alt Globsow statt (wie Mundt zeichnet), sondern erst kurz
vor Fürstenberg. Stella macht es jedenfalls zweifellos, daß im 16. se.
die Menzer Straße westlich des Weißen Sees verlief, also ebenso
wie der heutige Weg fast gradlinig von Menz bis Fürstenberg durch
den Hohlweg am Bürgersee auf der Großen Landstraßze nach Ruppin“
wie es 1776 ff. in den Commissionsprotokollen heißt, ein Zug, der
ja auch von der Natur sehr begünstigt ist.

Die Zernikower Straße lief wohl wie von Mundt gezeichnet,
also an Burow vorbei nach Alt Giobsow immer auf der Landesgrenze
entlang, durch das halbe Dorf, zwischen Trocknem See und Globsow
See hindurch, wieder ein Stück auf der Landesgrenze, und dann in
sanften Schwüngen links um die Höhe 105,2 und rechts um die
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Höhe 81,3 herum auf Fürstenberg zu. Es könnte aber auch eine
Verbindung Buchholz —Neuhof — Drögen gegeben haben. Diese
Zernikower Straße ist auch Ende 18. sc. noch derart vorhanden, daß
eine Wegekommission, die laut Instruktion von Fürstenberg „bis zur
Landesgrenze“ fahren sollte, statt nach Dannenwalde ihren Weg nach
Buchholz nimmt, was dann allerdings moniert wird.

Von der Zernikower Mühle bis Tornow hatte das Mittelalter
auf über 13 kmkeinen Übergang über die Wentowlinie außer der

wohl nie bedeutenden Furt zwischen Polzow Wachthaus und Poltz
mühle, die im 16. se. allerdings noch erwähnt ist, im 18. aber ganz
verschwunden. Erst im 18. sc. wor 1759) wurde zwischen dem Kleinen
und dem Großen Wentow See die Brücke von Dannenwalde gebaut.
die auf brandenburgischer Seite Fischerwall hieß. Dieser jüngste der
Übergänge, dessen 500 m Sumpf schon lange kein Hindernis mehr
ist, hat inzwischen alle anderen lahmgelegt und ist heute für Chaussee
und für Eisenbahn das einzige wesentliche Südtor des Landes Ein
Bericht des Kammerherrn von Waldow auf Dannenwalde vom Jahre

1792 zeigt das damals noch ganz deutliche Bewußtsein von dieser
Veränderung. Die Straße Dannenwalde — Gramgow —Drögen
Fürstenberg hat sich zwar schon als Abkürzungsweg gebildet, wird
neben der alten Straße über den Kreuzkrug und deren durch den
Dannenwalder Brückenbau entstandenen Abzweigung Kreuzkrug —
Dannenwaldeaber noch für illegitim angesehen, während dann 1861
der direkte Weg Dannenwalde -Kreuzkrug schon wieder ganz ver—
schwunden ist, sodaß man den Umweg über Gramzow machen muß.
Sie wird die Fortsehung der sehr künstlichen Straße von Gransee nach
Dannenwalde und ist neben der Zehdenicker Straße schon um 1800 die

wichtigere Verbindung der Residenzen Berlin und Neustrelitz. In
diesem Zuge wird dann auch 1837/,39 die Chaussee Löwenberg—
Gransee —Fischerwall gebaut, während Tornow noch lange ohne
Chaussee blieb. 1832 ist der Zollertrag in Dannenwalde 180, in
Tornow nur 12 Rth.

Das Land, das eine Zeitlang in Fürstenberg seinen Mittel—
punkt hatte, blieb länger brandenburgisch, als das eigentliche Land
Stargard (1319 wird Fürstenberg umer den Städten der Uckermark
genannt, MUuB Vl, 4130), kam wohl 1348 an Mecklenburg und wurde
1349 unter denen von Dewitz eine eigene Grafschaft, die unter meck—

lenburgischer Lehnshoheit doch volle landesherrliche Rechte besaß.
Die Siadti ist eine ideale Brückensiedlung auf einer Insel zwischen
den drei Havelarmen, die die Straße hier überschreitet. Über die
Hermannsbrücke und durch das Zehdenicker Tor wird die Sladt be—
treten, die Marktstraße durchschneidet die ganze Stadt und verbindet

die beiden Tore, die Flanken sind unzugänglich. Neben der Burg,
die im Anfang 14. sc. wohl die Grafen voön LindauRuppin erbauten,
geht es zum Strelitzer Tor wieder hinaus und über die andereInsel,
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auf der früher die Mühle, dann das Schloß steht. Gleich dahinter
beginnt mit Ravensbrück heute wieder die Provinz Brandenburg,
denn die Einheit der Grafschaft Fürstenberg war nur von kurzer

Dauer, ewige Unsicherheit besteht in der politischen Geschichte des
Landes zwischen Mirow und Lychen, und noch Ende des 16. sc. be—
haupten die Mecklenburger, daß die Landesgrenze mitten durch die
Stadt Lychen ginge und alles Land westlich davon ihnen gehöre.

Zwischen Ravensbrück und Düsterförde (schon die Ortsnamen
deuten die Brücke und die Furt an!) ist der Verlauf unsicher, und
auch Mundt hat auf solche Frage leider keine Antwori. Wir müssen
wohl annehmen, daß der ältere Zug einen kleinen Bogen nach links
machte und beim Grenzpunkt E wieder auf mecklenburgischen Boden
kam. Gleich dahinter beim Wegweiser oder auch erst hinter der
Sumpfbrücke bei Försterei Priepert, gabelt sie nach links die Straße 6
ab, die über Priepert nach Wesenberg und nach Mirow führt. Kurz
vor ihrem Übergang über den Graben zwischen dem Krummen See
und dem Kleinen Schwaberow See nimmt sie die andere, von Priepert
kommende Straße in sich auf, von der sie aber gleich wieder verlassen
wird über Godendorfer Schneidemühle nach Lychen zu. In
jüngerer Zeit aber nimmt die Straße ihren Weg in der heutigen
Führung am Möwensee vorbei, wie es im 18. sc. das Gebräuchliche

war. Zwischen dem Besenreep See einerseits und dem Schwarzen
See und Schmücker See andererseits liegt die Düsterförde, an der

noch heute der 1725 erbaute Quarkenkrug und ein Teerofen liegen.
Beim Roddow See macht die Chaussee jetzt einen Linksknick und

geht links vom Streifling See durch einen kleinen Sumpf gradwegs
auf Strelitz zu, die Eisenbahn hat sich gar noch weiter westlich einen
Damm durch den Drewensee gebaut und überschreitet auf diese Weise
Schweriner Gebiet. Die alte Straße aber benützte die einzige trockene
Verbindung von Fürstenberg und Strelitz zwischen dem Gebiet der
Havel und ihren beiden aus der Gegend von Grünow kommenden

Zuflüssen hindurch, G km von dem Paß Ahrensberg (Straße 2) und
5km von dem Paß Hohe Brücke entsernt. Die Wichtigkeit dieses
Passes auch schon in alter Zeit deutet die Schanze an, die den 5300m
breiten Paß vom Streifling See bis zum Moor des Godendorfer
Sees sperrt. Von hier an ist der Verlauf unsicher und hat wohl
öfter gewechselt, wie das gerade im Wald ja häufig zu beobachten
ist, er führt rechts und links um den Großen Keetz See herum, und

wird dann in Fürstensee (Zoll 1569, Krug 1625) erst wieder sicher,
das mitten auf dem Paß zwischen dem Strelitzer Bruch und dem Fürsten
see liegt, 6l/3 km von dem Paß Groß Trebbow (Straße 2) entfernt.
Ihn benutzt auch die Straße 8 von Lychen nach Strelitz. Der Burgwall
auf der Halbinsel im Fürstensee mag durch diese Straße seine Bedeütung
haben. Im Mittelalter rückt die Burg dann näher an die Straße
und liegt auf dem Schloßberg am nördlichen Ausgang des Dorfes.
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Sie deckte eine der wichtigsten Straßen, die die Markgrafen in ihr
Land Stargard hatten. Als Markgraf Waldemar 1386 von Nei—

brandenburg sich zurückzog, ging er an Stargard vorbei (Kirchberg
cap. 155) über Riepke (wohl Warbende —Carpin, vgl. S. 189) nach
Fürstensee, was nicht die gebräuchliche Straße gewesen zu sein braucht,
denn Waldemar hatte wohl Grund, die Gegend von Strelitz bis
Blankensee zu meiden, aber es zeigt, daß Fürstensee ein letzter bran
denburgischer Festpunkl ist vor der Entscheidungsschlacht von Gransee.
Ursprünglich allerdings wird die Sperre hauptsächlich dem Süden
gegolten haben, darauf deutet der Nordeingang des Rundlings und
der Wall, der den Paß im Süden abschließt. Fürstensee wird in
der Instruktion zur Überführung der toten Königin Luise erwähnt
und hat noch lange eine Zollstelle, bis diese dann bedeutungslos
wird durch den Chausseedamm, nach dessen Bau Fürstensee nur noch
die Straße nach Lychen behält.

Am Rande zwischen Wald und Wiese geht die Straße nun auf
die Domjüchmühle zu und ursprünglich wohl geradeaus weitet zum
Knackenkrug, ein Wegzug, der wie so viele alte ehrliche Straßen
dann später nur noch' als Diebsweg sein Leben fristen kann. Denn
Strelitz ist keine Straßengründung, es ist eine ausgesprochene Ver
teidigungsburg, die sich gerade im boten Winkel zwischen den Pässen
Groß- Trebbow und Fürstensee in den Sumpf hinein baute, aber ihre
Stellung beruht doch darauf, daß sie eben in der Nähe wichtiger
Straßen liegt, vor allem der Straße 1, der alten Hauptachse des
Landes. Daß dann 1349 die Grafen von Fürstenberg eine Stadt
daraus machten, war ein noch verfehlteres Unternehmen als das
Adolf Friedrichs II. der es zu seiner Residenz erhob, deun zu irgend
welcher Bedeutung konnte die Stadt nie kommen. Strelitz ist insofern
eine Parallele zu Fürstensee, als es in noch viel stärkerem Maße
als dieses gegen den Süden gerichtet ist und doch vom Süden her
gebraucht wurde, von den Fürstenbergern oder sogar noch 1399 von
Brandenburg her. Aber so viel Gewalt hat ein herzoglicher Straßen
zwang doch, daß er die Straßen abbiegt, und so sehen wir sie von
beiden Seiten einen Bogen um das Strelitzer Bruch machen und
dann gemeinsam nach Norden streben. Ein Bogen, der sich seit der
Gründung von Neustrelitz durch die dann herrschende noch westlichere
Linie besonders für die Eisenbahn in ganz grotesker Weise wiederholt.
Dadurch scheint es uns heute mehr an der LinieBerlin —Rostock zu
liegen, als an der Linie Berlin — Demmin, obgleich die Mecklenburgische
Verbindung durchaus künstlich ist und nie von Bedeutung war,
während Neubrandenburg dazu berufen war, die Verbindung zwischen
Brandenburg und Neuvorpommern herzustellen und diese Rolle doch
dem weniger günstigen Pasewalf überließ. Weil schon Strelitz zu
weit westlich lag, und Neustrelitz den Fehler noch vergrößerte, ist
das ganze Straßensystem verzerrt. Blankensee etwa häte 1733 die
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natürliche Hauptstadt werden können. Der Bogen allerdings zwischen
Düsterförde und Strelitz ist jetzt verschwunden. Schon durch den Bau
des Christiansburger Dammes, der Strelitz durch das Bruch hindurch
mit dem Wald verband, konnte der Verkehr andere Wege nehmen,
indem er den Damm als Diebsweg derart benutzte, daß eine Zollftätte

in Christiansburg errichtet werden mußte. Landstraße blieb trotzdem
der alte Zug über Fürstensee, bis zum Chausseebau 1831, für den
auch ein Damm durch das Bruch geschüttet wurde.

Der mittelalterliche Stadtplan von Strelitz ist nicht mehr fest
zustellen. Was wir heute sehen, sind unmogliche Produkle des
17. und 18. sc. in denen sich die Komödie der ganzen Stadtlage in
kleinem Maßstabe wiederholt, daß nämlich unsere Straße 3, die die
Haupistraße ist, die Stadt durch das Fürstenberger Tor betritt und

durch das Brandenburger Tor verläßt, sich also wie ein Diebsweg
an der Innenstadt vorbeidrückt, während die Durchfahrt von diesen
beiden Toren zum Wesenberger Totr eigentlich ganz fehlt und nur
mit Hilfe mehrerer Ecken überhaupt zu bewerkstelligen ist. Erst der
jüngere Chausseebau hat komischerweise der Anlage eine verspätete
Berechtigung gegeben. Das ist alles noch Erbe der alten Sumpfburg,
an dem Strelitz zu leiden hatte und hat. Diese verspätete Berech
tigung bezieht sich auch auf das Wesenberger Tor, dessen Wesenberger
Straße ein wenig südwestlich von der heutigen Ausfahrt nach
Neustrelitz im Zuge der noch erhaltenen Siraße die Stadt verließ,
denn es wandte sich nach Nordwest, obgleich seine Ziele im Südwest
lagen, außer der Straße 8 nach Waren, die ja doch nur Querstraße
ist. Anders wurde das erst, als Neustrelitz an diese Straße gebaut
wurde, was eine Verbindung der beiden Strelitz nötig machte, die
sich dann allerdings erst Ansang 19. sc. zur Haupistraßze auswuchs,
indem die Straße und dann besonders die Chaussee den ZugStrelitz
Neustrelitz—Neubrandenburg bekam, denn noch 1812 ist von Strelitz
aus von der „Landstraße nach Hamburg“, aber von dem „Communt

cationsweg zwischen hier und Neustrehitz“ die Rede. Diese Straße
gabelt sich von der Wesenberger Straße ab kurz bevor diese die Eisenbahn
überschreitet und wendet sich dann etwas rechts an der Ziegelei
vorbei, ängstlich den trockenen Weg zwischen den Wiesen hindurch
suchend. Nun geht sie auf die rechte Seile der Chaussee und fällt
von Drewesmühlen an ziemlich mit dieser zusammen, an Fasanerie,
Radeland und Marly vorbei, unter der Eisenbahn hindurch und mit
der Strelitzer Straße in die Stadt Neustrelitz hinein.

Sie verläßt die Stadt wieder durch die Glambecker Straße und
behält ihre Richtung auch im Wesenilichen bei, während die Straße 1
sich rechts und dann Straße2sich links abgabelt, hält sich allerdings
vom ersten Berg an etwas links von der Chaufsee und bildet nach

Überschreitung der Grenze zur Kabinettsforst einen kleinenRautenweg,
dessen rechter Zweig zwischen Glambeck und dem Krebssee hindurchgeht,
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der linke sogar durch Glambeck selbst. Nach ihrer Wiedervereinigung
laufen sie dann über die Höhe 94, in deren Korn man noch heute
die Landstraße als minder guten Streifen abgezeichnet sieht, und
nimmt dann die Richtung der Dorfstraße von Weisdin an, auf die
sie zuläuft, indem sie am Krug (19. sc.) beim Dorfeingang die Chaussee
in sich aufnimmt.

Daß diese Straße Strelitz—Neustrelitz—Usadel,dieaufdem
Neustrelitzer Marktplatz einen rechten Winkel macht, vor der Gründung
dieser Stadt keine Berechtigung hat, ist offenbar, anders könnte es
höchstens mit ihren Teilstrecken sein. Aber die Kammeralten belehren
uns, daß auch der Weg zwischen beiden Strelitz keine alte Landstraße
ist. 1793 wird behauptel, daß es immer einen „Mittelweg“ zwischen
beiden Städten gegeben habe, es wird aus den Akten aber ganz

klar, daß dieser Mittelweg nur ein Ackerweg war. Mit der Grün—

dung der neuen Residenz mußte sich notwendig das Bedürfnis zu
einer guten Verbindung herausstellen, und oft wird über den schlech—
ten Zustand des Mittelweges geklagt, bis schließlich 1766 Serenissimus,
der das stärkste Interesse daran hat, sich entschließt, den Weg auf
eigene Kosten bauen zu lassen, also hauptsächlich das gerade Stück
von der Sumpfbrücke bei Drevesmühlen bis zur Ziegelei Radeland
bei der Marly. Dieser alte Mittelweg, der seine Fortsetzung dann
im Zuge der Tiergartenstraße auf das Schloß zu fand, ist also vor
1733 nur als Verbindung nach Glienke anzusehen, der natürlich
auch eine Verbindung Glienke—Zierke entsprach. Die Landstraße
Strelitz—Waren,dieanZierkevorbeiging (Straße 8, Seite 209),
muß also weiter östlich Neustrelitz umgangen haben.

Die StraßeNeustrelitz—Weisdin nach Usadel muß in ähnlicher
Form einmal im Zuge der Straße Wesenberg—Neubrandenburg
gelegen haben, also der oben (S. 175 und 185) erwähnte Diebsweg
zur Straße 1 gewesen sein, am folgerichtigsten wohl ihr Quassower
Zweig, der keinen Zoll hatte. Aber er lief nicht wie nach 1733,
sondern als Straße 1 wie oben gesagt, spaltete sich hinter der Land—
wehr, also beim Bahnübergang am Wasserturm, von dieser ab und
blieb dann links von der erst in neuester Zeit so stark versumpften
Wiese 68 entlang. In ihrem weiteren Verlauf wird diese Siraße
dann wohl rechts vom Langen See (Vgl. hierzu Dr. Endler in der
Landeszeitung vom 20. Dezember 1924 ,Vom alten Glineke“) und
vom Mittelsee geblieben sein, woraus sich die starke Bedeutung der
Burg Blumenhagen (auf dem Schloßberg bei Weisdin) als Kreuzungs—
punkt der Straßen Wesenberg—NeubrandenburgundStrelitz—
Penzlin erklärte. Unter dem Wartberg von Blumenhagen den Paß
zwischen Mittelsee und Mürtzsee überschreitend würde diese Straße
sich also dann unter dem Gerichtsberg vor Blumenholz mit ihren
jüngeren Nachfahren wieder vereinigen. Aber auch die neue Straße,
die 1733 durch die Stadt gelegt wird, blieb durch das ganze 18. sc.
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noch ohne eigentliche Bedeutung, und sogar auf einer leider unda—
tierien Karte von etwa 1800 wird sie als „nach Weisdin“, der als

Straße 1 geschilderte Zug um den Glambecker See zum Knackenkrug
aber als „nach Neubrandenburg“ bezeichnet. So scheint also die
Straße 1 über Neustrelitz sogar als Diebsweg verloren gegangen zu
sein und das Straßennetz von Neustrelitz sich noch so lange an das
von Strelitz geklammert zu haben mit dem Bestreben, recht schnell
die von Strelitz kommenden Straßen zu gewinnen. Und das, obgleich
im 18. sc. eine auch in den Karten erscheinende offizielle Straße
existierte, die aber in den Protokollen der Wegekommission 1776 ff.
charakteristischerweise als Straße von Usadel nach Neustrelitz bezeichnet
wird, während die von Neubrandenburg nach Strelitz sogar meist
in einem Zuge Kavelpaß —Friedland — Neubrandenburg—Strelitz—
Fürstenberg—Dannenwaldegenanntwird,wieauchdiePostfährt.
Reustrelitz bleibt an der Stichbahn, bis sich erst die Chaussee endgültig
für den Umweg entscheidet.

Der Zielpunkt dieser Neustrelitzer Stichbahn muß Usadel sein,
denn das ist der Punkt, an dem die alte Straße die Lieps berührt
und daher nicht weiter nach Nordwesten kann. Die neuere Reu—

strelitzer wird so also die Querverbindung der Paßorte, die auf der
neuen Strecke Neustrelitz -Usadel gerade die ganze Breite des großen

Passes überquert.
Im Wesentlichen läuft die heutige Chaussee ebenso wie die alte

Straße. Unter dem Galgenberg von Blumenholz (Krug) nimmt sie
den von Süden her über den Paß von Blumenhagen kommenden Stre—

litzer Ast der Straße 2 in sich auf und durchzieht mit ihr gemeinsam das
Dorf Blumenholz. Am Dorfausgang aber gabeln sie sich schon wieder
auseinander, unsere Straße wendet sich rechts und gewinnt unter
dem Wolfsberg wieder die Chaussee. Nun wird ihr Lauf durch die
links liegenden Hellberge bestimmt, immer in leichten Abweichungen
von der geraden Chaussee schlängelt sie sich doch in deren Richtung
weiter, hat links das Vorwerk Ehrenhof, rechts den Zechow. Von
der Höhe des Berges führt eine Pappelallee hinab nach Usadel,
die beim Punkt 584 auf die von Strelitz kommende Straße stößt.

Der ältere Zweig, der bis zur Gründung von Neustrelitz der

einzige, dann aber auch noch durch das ganze 18. sc. der wichtigere
war, verläßt Strelitz durch das nach dieser Straße benannte Branden
burger Tor und begleitet die Straße 1 bis zum Knackenkrug. Bei
der VLouiseneiche trifft sie sich mit ihrem oben erwähnten wohl ältesten
Ast, der von der Domjüchmühle herkommt, ohne Strelitz zu berühren.
Am großen Kreuzungspunkt des Knackenkruges ist sie der Zug, der
seine Richtung beibehält, während die Straße nach Penzlin (2) sich
nach links und die nach Woldegk (1) rechts abgabelt. Gradwegs
geht es durch den Busch auf Wilhelminenhof zu, dann in einigen
Windungen über die Punkte 126, 109, 105, 11138, beim Taterpfahl

Meckl.Strel. Geschichtsblätter Ig. 1X 1933.
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(Zigeunereiche) vorbei zum Rodenkrug. Erst hinter diesem verläßt sie
wieder den Wald und kommt über'den Wolfsberg zum oben ge
nannten Punkt 58,4 hinab, wo sie den Neustrelitzer Umweg wieder
in sich aufnimmt.

Die Straße geht durch Usadel, bleibt dann links von der Chaussee
an den Paterenenberg angelehnt und überschreitet bei der Ronnen—
mühle den Nonnenbach, während die ihrerzeit als Weltwunder au—

gestaunte Chausseebrücke ihn weiter südlich überwindet. Erst auf der
Flurgrenze hinter Krickow kommen wir wieder auf die Chaussee und
gabeln unter dem Galgenberg die Stargarder Straße nach rechts ab,
in deren Zug Groß Nemerow liegt. Dann bleiben wir auf der
Chaussee, die die Grenze zwischen Klein- und Groß Nemerow bildet,
überschreiten beim Dreiberge zwei Brücken und treien beim Tannen—
krug aus dem Wald. Dem Stargarder Bruch etwas nach rechts
ausweichend gelangen wir hinab nach Neubrandenburg, das wir
durch das Staärgarder Tor betreten.

Neubrandenburg ist Brückenstadt. Seine Lage wird dadurch
geschaffen, daß zwischen der Datze und dem Lindebach, die von
Nordost und Südost zur Tollense streben, sich von Osten her eine
trockene Halbinsel in die Tollensewiesen vorschiebt. Rur durch einen
recht schmalen Hals unter dem Galgenberg hängt diese mit dem
eigentlichen Festland zusammen, der durch die Alte Tillyschanze be
zeichnet wird. Dieser Hals wird heute von beiden Eisenbahnen

nach Pasewalk und nach Neustrelitz und von der Friedländer Chaussee
benutzt, wurde eigenartigerweise aber bei Anlage der Stadt völlig
ignoriert. Denn Neubrandenburg steht ursprünglich dreibeinig auf
den drei Brücken, es ging durch das Friedländer Tor über dieDatze
nach Friedland, durch das Stargarder Tor über die Linde nach
Stargard und durch das Treptower Tor über die Tollense nach
Treplow, Stavenhagen und Penzlin. Durch den Bau des Neuen
Tores, das den Sals öffnen soll, wird diefe klare Lage verwirrt.
Die Datzebrücke verliert ihre Straße und bleibt nur noch Verbindung
nach dem Werder, die Lindebrücke büßt auch stark an Bedeutung ein,
denn sie verliert die Beziehungen zum Siargarder Straßennetz, der
gesamte Straßenfächer von Friedlaud bis Stargard drängt sich über
den Hals, wird aber doch oft durch das Friedländer Tor in die
Stadt geführt.

So wendet Neubrandenburg sich aus der Süd-Nordlage in die
West-Ostlage, was allerdings der vor Gründung der Stadt vor—

handenen natürlichen Richtung, die durch Broda bezeichnet wird,
wieder besser entspricht. Denn Broda ist vor der Eröffnung des
Übergangs über die Tollensewiesen die Fähre über den Tolleusesee.
Wenn es auch nicht völlig ausgeschlossen erscheint, daß schon vor
der Stadtgründung ein Übergang bei Reubrandenburg war, weil
die Feuchtigkeit der Wiesen durch die Verlegung der Gräben und
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die Stauung für die Mühlen sicher größer geworden ist, als sie
natürlich war. Broda konnte nur eine Entlastung von Prillwitz

sein, Neubrandenburg mußte sein Überwinder werden. Auch hierin
dürfen wir wohl ein Widerspiel der Politik sehen. In wendischer
Zeit sind Prillwitz und Broda Pässe in west-östlicher Richtung, auf
diesen Wegen dringt der Einfluß Heinrichs des Löwen in den
bOer Jahren vor, mit der Mark kommen auch Pommern und
Havelberg in Verteidigungsstellung, 1170 gründen sie das Stift
Broda, um den Tollenseübergang in der Hand zu behalten, damit

steht die Bewegung. Zwei Menschenalter später ist Sachsen durch
Mecklenburg beerbt, ohne seine Macht gewonnen zu haben, Branden—
burg hat sich gefestigt, das brandenburgische Land Stargard braucht
die Verbindung über den Kavelpaß nach Norden und die Kontrolle
des Weges nach Mecklenburg, die erstere Aufgabe kann Broda gar—
nicht, die zweite nur schlecht erfüllen. Deshalb mußte Neubrandenburg
gegründet werden. Die mecklenburgische Zeit dann schafft wieder
eine ähnliche Lage wie ursprünglich, die Richtung von West nach
Ost wird vorherrschend. Neubrandenburg hat eine so ideale Verkehrs—
lage, daß es beiden Forderungen gerecht werden konnte, obgleich
es gerade bei seiner Gründung anders eingespannt war, als sonst
die längste Zeit. Es hätte sogar die völlige Verdrehung ertragen
können, die der Chausseebau brachte, als er dem Treptower und
dem Friedländer Tor ganz neue Aufgaben stellte. Leiden mußte es
aber unter der Tatsache, daß seine Nachbarländer von drei Seiten,
Brandenburg, Uckermark und Vorpommern in eine Hand gerieten,
während es felbst gerade an Mecklenburg hängen blieb, gegen das
es gegründet war. So wurde die Südnordrichtung zur Querstraße

herabgedrückt, und das Land Stargard wurde zum Brückenkopf von
Neubrandenburg, dessen Außenwege sich im weiten Bogen von
Friedland über Woldegk bis nach Fürstenberg und Mirow erstrecken.
Sachsen hatte Mecklenburg zum Glacis von Lübeck gemacht, nun
macht Mecklenburg seinerseits das Land Stargard zum Glacis von
Neubrandenburg, die kleine Wiederholung eines großen Spiels,
denn der Effekt konnte die Mittel nicht lohnen, weil Neubrandenburg
eben nicht wie Lübeck an der Ostsee liegt, und deren Küste von

Stralsund bis Stettin, die Neubrandenburg für Mecklenburg hätte
erschließen können, hat es doch nie zu erlaugen vermocht. So
wurde Pasewalk ein minderwertiger Erbe von Neubrandenburg, die
doch beide vereinigt auf dem Punkt an der Tollense eine bedeutende
Stadt hätten werden können.

Der Werder ist eine wirkliche Insel von 25 km Länge und
10 km Breite, die von der Tollense, dem Großen und dem Kleinen

Landgraben und der Datze gebildet wird. Er ist eigentlich garnicht
verkehrsfeindlich, sondern hat denselben Charakter wie das Land
Stargard, aber die Sumpfgebiete der ihn umfließenden Gräben sind
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so schwer passierbar, daß sie ihn zu einer Insel machen. Die Städte
Treptow, Neubrandenburg und Friedland liegen außerhalb des
Werders an seinen Rändern und entsprechen den drei Übergängen

von Röpenack, Datzberg und Friedland, wobei allerdings Treptow
13 km vom Ropenack entfernt ist. Die Straße von Neubrandenburg
nach Treptow und weiter nach Demmin überschritt immer die Tollense
bei der Hopfenburg und blieb am linken Ufer (Straße 4), erst die
Chaussee von 1837 benutzt den Werder und baut sich bei Neddemin
einen Damm durch die Wiesen des Landgrabens auf dem rechten
Tollenseufer. Die Eisenbahn vertraut sich dann ganz dem Wiefen—
grund an. Die Verbindung von Friedland nach Treptow muß über
den Werder gehen, findet aber leinen Übergang in der geraden
Richtung, etwa zwischen Dahlen und Grischow und muß sich zu dem
Umweg über den Ropenack entschließen (Straße 10). Die Straße
von Neubrandenburg nach Friedland geht in neuer Zeit ausschließlich
außerhalb des Werders übher Sadelkow, und die Lage sowohl des
alten Angerdorfes als auch dann der Stadt Friedland von 1244

mit dem Burgtor (— Neubrandenburger Tor) mochten zeigen, daß es
schon seit der Gründung so ist. Trotzdem möchten wir glauben, daß
man im 13. sc. über den Werder nach Friedland fuhr, da sonst die
Lage des Friedländer Tors in ersterer Stadt sehr problematisch wird,
und außerdem gibt es die mir unkontrollierbare Nachricht, daß der

Leichenzug des Königs Gustap Adolf auf seinem Weg von Spandau
nach Wolgast durch Roga gekommen sei. Letztere Nachricht aber
wird recht auffällig dadurch, daß der Leichenzug auch Prenzlau
berührt haben soll, also nicht auf nächstem Wege gezogen ist. Man
könnte diesen Leichenzug aber auch mit dem Sadelkower Damm
(S. 197) in Verbindung bringen.

Im Einzelnen ist wenig über diese Werderstraße zu sagen.
Sie wird die Datze unter dem Datzberg überschritten haben, dann
über Monckeshof gegangen sein, wo sie von der Ravensburg gedeckt

wurde, dann über Ihlenfeldt, Neuenkirchen, durch den Wald nach
Roga und über Pleetz nach Friedland. Sowürde sie also ungefäht
der Eisenbahn entsprechen, die wenig links davon sährt. Aber sicher
ist diese Straße schon früh von der Sadelkower Straße abgelöst
worden, die die beiden Äbergänge ersparte und daher den großten
Teil des Werders völlig von Straßen entblößte.

Die Straße von Neubrandenburg nach Friedland hat im
Wejentlichen denselben Zug wie die Chaussee. Sie wird vom Neuen
Tor und vom Friedländer Tor aus erreicht, beide Ausläufe treffen

sich auf dem Hals zur Überschreitung der TillySchanze. Rechts auf
dem Berge liegt dann der Galgen] die Straße geht geradeaus auf
Küssow zu und gabelt noch auf Küssower Feldmark die Straße nach
Woldegk—Prenzlau (09) rechts ab.“ Bei Sponholz wird diese
Weggabel geschnitten von der Straße Stargard-Friedland (4), und
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in dem daraus entstehenden Dreieck liegt vor Sponholz an der

Straße 4 der Krug. Die Straße 3 geht über die Höhe 58,8 bis
auf 300 m an den Krug heran, vereinigt sich hier mit der Straße 4
(Seite 203) und geht zwischen einem kleinen Teich und der Höhe 43,3
hindurch. Im Wald überschreitet sie die Eisenbahn östlich neben
der Haltestelle und kommt nun wieder auf die Chaussee. Warlin

(Krug 1587, Zoll) bleibt links liegen, rechts an der Straße liegt
aber der Krug. Hier ist ein Übergang über die Datze am Gerichts—
pfahl vorbei nach Neuenkirchen. Nun machen wir einen Bogen
links an den Wiesenrändern entlang, überschreiten den von Rühlow

her kommenden Graben und benutzen die Insel, auf der der Krug
liegt. Diese Krüge sind oft recht jung, vom Warliner wissen wir 1767
noch nichts, der Glienker ist gar erst nach 1821 entstanden, hat
allerdings einen 1584 genannten Vorgänger gehabt. Der Weg
vom Krug in das Dorf Glienke (Schmiede 1496) hinein ist erhalten
geblieben, er mündet gerade bei der Kirche, überquert den Anger
und verläßt den Rundling durch seinen natürlichen Ausgang, um
bei der Windmühle die Chaussee zu kreuzen. Wieder sich nah am
Wiesenrand haltend gelangt die Straße nach Sadelkow, mit seinem
schon 1496 und 1584 genannten Krug, das sie aber nur in seiner

ersten Hälfte durchläuft nicht ganz bis zur Kirche, dann wendet sie
sich rechts heraus und gleich wieder links, um nun der Chaussee zu folgen.

Hier bei Sadelkow finden sich nach einem in den Regierungs—
akten erhaltenen Bericht des Pfarrers Sponholz-Rühlow aus dem
Jahre 1840 Reste eines alten Steindammes durch die Datzewiesen,
von dem ein alter Küster 1820 noch die mündlich überlieferte Kenntnis
haben wollte, er sei Teil einer Militärstraße von Pasewalk nach
Treptow. Da der diesem entsprechende Damm über den Landgraben
wohl auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen würde, möchten wir
an diesem Zielpunkt der Straße einigen Zweifel hegen, aber der
Damm von Sadelkow lehrt uns doch jedenfalls, daß der Übergang
bei Warlin nicht immer wie im 18.sc. der einzige Weg über die
Datze war. Er kann meines Erachtens nur nach Neubrandenburg
geführt haben, wenn er überhaupt eine Fernstraße war, und würde

dann die Situation des Halses noch eigenartiger machen, denn dann
müßten wir annehmen, daß sogar die Straße nach Pasewalk über
den Werder ging. Wir möchten auch die Möglichkeit nicht ganz
von der Hand weisen, auf diese Art das Friedländer Tor in Neu—
brandenburg und das Neubrandenburger Tor in Friedland durch eine

Straße Datzberger Ubergang—Neuenkirchen7SadelkowerDamm—
Glienke —Friedland miteinander zu verbinden.

Bei dem von Genzkow kommenden Graben müssen wir durch die

Genzkower Furt, dem größten Problem dieser Straße, die die Wege—
kommissionen viel Aktenpapier gekostet hat. Die Straße bleibt etwas
links von der Chaussee, sodaß sie auch hinter dem Chausseehaus herum
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geht, trifft sich dann aber wieder mit ihr zum Grabenübertritt bei der
steinernen Brücke am Stauteich oberhalb der Walkmühle. In den Scheu—
nen trifft sich unsere Straße mit den Straßen 5 und 10, mit denen gemein—
sam sie die Wiesen überschreitet und Frie dland durch das Burgtor
betritt.

Wir hatten schon öfter Gelegenheit, über die Lage von Friedland
zu sprechen. Es ist im Wesentüchen bezeichnet durch die Kreuzung
der Straßen Neubrandenburg—AnklamWolgastundPasewalk—
Demmin. Erstere ist festgelegt durch den Kavelpaß, der der einzige
UÜbergang über den Landgraben vom Lande Stargard nach Vor—
pommern, ist. Aber auch die Querstraße ist festgelegt durch die
Große Wiese mit dem Landgraben und die Pässe von Friedland
und Röpenack. Drei Winkel dieses Straßenkreuzes sind völlig un—
zugänglich. Nach Osten hin sperren Landgraben, Große Wiese und
Galenbecker See die Landesgrenze vom Kavelpaß bis Neuensund so
völlig ab, daß nur bis nach Schwichtenberg (was hat dort der Zoll
zu bedeuten?) eine Ortsverbindung möglich ist. Nach Norden sperrt
auch der Landgraben ab, wenn auch über die Ramelower Insel
wenigstens Nachbarwege möglich sind. Nach Westen liegt der Werder,
über dessen Verkehrsmöglichkeiten wir bereits sprachen. Allein nach
Süden konnte sich ein ganzer Straßenfächer entfalten, wo denn auch
ein stärkerer Wandel in der Straßenführung eintritt, als es den

unwandelbaren Hauptstraßen möglich ist, die naturnotwendig sind.
Friedland als Nordpunkt des Landes Stargard und Zugangspunkt
zu den Pässen hat eine konkurrenzlose Lage, solange seine Pässe
überhaupt gebraucht werden. Der Verkehr über diese Grenzen wurde
aber nicht so groß, wie das 13. sc. hoffen durfte, die große Ver—
bindung nach Wolgast ist nie zu ihrer wirklichen Entwicklung
gekommen.

Durch das Anklamer Tor geht die Straße zum Kavelpaß
noch gemeinsam mit der Pasewalker, sie hat am Ende der Scheunen
einen Graben zu überschreiten, dann steigt sie den Galgenberg hinauf
und hat im Ganzen kaum 3 im bis zum Kavelpaß (Zoll). Hier
verläßt sie das Land an der natürlichen Grenze nach Pommern und
strebt Anklam zu.

Diese Straße 3 ist dem 18. sc. die Hauptachse des Landes,
neben der die kurzere Straße 5 doch' nur ein großer Rautenweg ist,
da er die wesenthichen Städte nicht berührt. “ Die Wegekommission
stellt fest, daß die Straße 8 „von der Post gebraucht wird“, die
Straße 5 aber „zum Nuhen des Commercit dienet“. Der Wintfel

nach Westen, zu dem Strelitz und dann in verstärktem Maße Neustrelitz
sie zwingt, muß in Kauf genommen werden. Durch die Eisenbahnen
ist Friedland ganz ins Hintertreffen geraten, es liegt hoffnungslos
im toten Winkel zwischen den beiden BahnenBerlin—Stralsund,
nur die Chaussee Neubrandenburg —Friedland —Anklam hält an der
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alten Richtung fest, aber sie ist doch auch nur eine Querstraße.
Swinemünde könnte heute als Erbe von Wolgast der Zielpunkt der

Friedländer Straße sein, aber auch diese Entwicklung hat Pasewalk
zerstört, das für Preußen die Möglichkeit bot, das mecklenburgische
Land Stargard zu umgehen.

Straße 4.

über Tornow (oll) ging die alte wichtige Verbindung von
Zehdenick nach Fürstenberg und damit in der Zeit vor dem Dannen—

walder Brückenbau die Straße Berlin—Strelitz, wobei ich nicht zu
sagen vermag, ob sie westlich der Havel über Mildenberg—Ribbeck—
Zabelsdorf ging oder östlich über Burgwall. Die Grenze lief nach
Tileman Stella nicht über die Brücke, sondern es wurde einen

Steinwurf südlich davon bei einer großen Eiche das Geleit gewechselt.
Von Tornow aus auf mecklenburger Gebiet ging die Straße dann über

BlumenowzumKreuzkrug. Die alte Richtung des Dorfes Blumenow,
die durch einen von der Schmiede kommenden und an der Kirche

vorbei zu dem Bauerngehöft westlich vor dem heutigen Dorf führenden
alten Steindamm angegeben wird, folgt der Straße. Nach Über—
schreitung der Grenzbek kommen wir zu dem Kreuzkrug, der vor dem
Bau der Dannenwalder Brücke nur das Kreuz mit dem Weg be—

zeichnete, der von der Poltzer Mühle über Pozern nach Bredereiche
führt, also die Verbindung von Lindow mit Lychen gewesen sein
könnte. Später ist am Kreuzkrug die Vereinigung der Straßen 3
und 4 von Dannenwalde und von Tornow her, doch hatte erstere

schon früh die Neigung, in einem westlicheren Zug direkt auf Fürsten—
berg zuzugehen (S. 188). Durch die Dännenwalder Forst kommt die
Straße dann zu dem heute verschwundenen Vorwerk Kalitz beim
Punkt 72,5 und verläßt den Wald auf der Grenze der städtischen
Feldmark. An Tannenhof und Seegers Ausbau ( Carlshorst) vorbei
ist die Straße noch erhalten und trifft dann auf die Chaussee von
Zootzen her, mit der zusammen sie die Bürgerwiese rechts umgeht
und dann links um den Baalensee herum durch das Zehdenicker
Tor Fürstenberg betritt.

Die Stadt durch das Strelitzer Tor verlassend überschreitet die
Straße 4 zunächst preußisches Gebiet auf dem Wege Ravensbrück—
Neu-Thymen und erreicht mecklenburgisches Gebiet erst auf der
Rohrbruchs-Grenzbrücke beim Grenzpunkt G südwestlich Carolinenhof.
Gleich hinter der Grenze gabelt sie sich von dem noch heute benutzten
Rutenberger Wege nach links ab und strebt der Waldecke zu, von
der aus es durch das Bruch 64,9 rechts herum Carolinenhof umgeht.
Nun am linken Rande des Waldstückes 8 östlich des Zahren-Sees

entlang gelangt sie nach Dabelow, das sie von Ost nach West
durchläuft, hier ein Stückchen Weges mit der Straße 7 zusammen—
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fallend (S. 207). Das Mühlenfließ überschreitet sie an der Stelle
der heutigen Brücke 600 m unter der Schneidemühle und geht dann
etwa über den Punkt 72 rechts um den Großen Gadow-See herum
auf die Comthurei zu. Der nun folgende Bach hat dicht bei

einander drei Brücken. Die Strelitzer Brücke ist völlig verschwunden,
sie lag der Comthurei zunächst, 700 m nordwestlich des Hofes und
wurde von einem Verbindungsweg benutzt, der am Südende des

Plasterin-Sees auf die Straße 8 stieß. Vie Hohe Brücke ist heute
noch in Gebrauch für die Straße Comthurei—Wokuhlundwirdvon
unserer Straße 4 benutzt, die westlich im Bogen um die Wiesen des
Kleinen Gadow-Sees herum ging, dann nordwestlich über einen
Knüppeldamm auf die Hohe Brücke zu und weiter nach Wokuhl.
Die Neue Brücke oder Jollbrücke liegt bei Neubrück und' wird von

der Straße 8 benutzt (S. 209), die sich in Wokuhl mit der Straße 4
schneidet. Von Wokuhl aus geht unsere Straße nach Grammertin
und, genau wie der heutige Weg nach Nordosten in den Wald
herein, um den Schwarzen See mit seinem großen Bruch östlich
zu umgehen. Dann aber höält sie sich rechts des heutigen Weges,
um östlich um den Hünberg herum erst westlich der Teiche wiedet

auf den Weg zu kommen. Beim Goldenbaumer Krug nordwestlich

— Strelitz—Feldberg
(Zoll in der Goldenbaumer Mühle!) die aber wegen der Verkehrs—
feindlichkeit des Feldberger Gebietes wohl nie mehr als lokale Be—
deutung hatte. Der Krüger ist zugleich Zolleinnehmer, was die
Bildung eines offenbar noch 1834 beliebten Diebsweges von Grünow
über Bergfeld nach Groß-Schönfeld veranlaßte. Aber er halte doch
schließlich keinen Effekt, denn er verbindet die Zollstellen Triepkendorf
und Blankensee, was für einen Diebsweg immerhin eigenartig ist.
Kurz hinter dem Krug müssen wir einen Graben überschreiten und
gelangen auf den westlichen Hängen des Galgenberges in den Wald.
Die Straße arbeitet sich mühfam durch den mit vielen Brüchen durch—
setzten Wald, um nach Carpin zu geiangen. Nun wird ihr Verlauf
durch den Rödliner See bestimmt, dessen östlichem Ufer sie durch
Groß-Schönfeld folgt und gelangt zum Straßenkreuz mit der

rase 1 an der Waldecke 73.,1, dem natürlichen Mittelpunkt des
andes.

Von hier aus gesehen hat das Straßennetz eine unnachahmliche
Regelmäßigkeit. Die Straße 4 hat hier ihren Mittelpunkt zwischen
den Grenzstädten Fürstenberg und Friedland in derselben Entfernung
von rund 30 kme wie die Straße 1 zwischen den Grenzstädten

Mirow und Strasburg. Die Straßen 8 und 5sind die Rautenwege
dazu, deren Straßenkreuze mit der Straßenl, also der Knackenkrug
und Bredenfelde, sich wieder genau entfprechen, und auch die Quer—
straßen 8 und 9, die die Eckpunkte Lychen, Neustrelitz, Woldegk und
Neubrandenburg bezeichnen, sind von herrlicher Genauigkeit. Sogar
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das Feldberger Seengebiet und der Tollensesee als straßenfeindliche
Gegenden, die die mathematisch zu fordernde Straße Boitzenburg —

Penzlin auf die Linie Lychen—Neubrandenburgabbiegen,entsprechen
sich genau. Wir müssen es von diesem Standpunkt her sehr bedauern,
daß Blankensee nicht die Landeshauptstadt wurde und der Konkurrenz
der künstlichen Fürstengründung Neustrelitz erlag, denn es ist der
Kreuzweg der Haupistraße Berlin —Stockholm mit der Querstraße
Hannover—Stetlin.' Die Friedrich Wilhelm-Eisenbahn, die in vor—
bildlicher Anlage den natütlichen Gegebenheiten der Straße !1 folgt,
vermag ihre große Rolle jetzt nur fur den Güterverkehr zu spielen,
und die Rordbahn ist durch die unglücklichen Grenzen und die ebenso
unglückliche Lage beider Strelitz völlig gespalten und verbogen; sie
folgt der Straße 4, die ihr naturliches Vorbild hätte sein sollen, nur

auf kurze Strecken.

Von der oft genannten Waldecke 73,1 aus geht die Straße
weiter nördlich, überschreitett den Schienenweg beim Bahnhof
Blankensee und passiert die Furt durch einen kurzen, aber beträcht—
lichen Bach, der durch Bifurcation des Warbender Grabens im
Großen Bruch bei Punkt 62 entsteht und dem Wanzkaer See zustrebt,
eine Furt, die den bielsagenden Namen „in der Made“ führt. Das
Dorf Blankensee (Zoll im Krug) berührt die Straße nur an seinem
nordöstlichen Ausgang und bleibt in ihrer nördlichen Richtung auf
Punkt 87,9 zu und weiter am Waldrand entlang und bei Tiedtshof

vorbei, durch eine Furt und am Godensweger Holz entlang zum
Stubbenkrug(SCarlshof).Hier gabelt sich die Straße nach links
über Rowa nach Neubrandenburg und nach rechts der offizielle Zug
nach Godenswege. Hinter dem Dorfe kreuzt sie in der Nähe des
Punktes 122,3 die Straße vom Eulenkrug nach Neubrandenburg.

Letztere Straße ist im 18. sc. nicht mehr vorhanden, nur ihre
Spur hat sich bis heute erhalten in den Verbindungswegen der
Dörfer. Sie ist der kürzeste Weg von Lychen nach Neubrandenburg
und daher als Verschiebung der oben geforderten Straße Boitzenburg—
Penzlin auf die erste mögliche Linie aufzufassen. Von Hasselförde
uber Hasselförder Mühle lief sie nach Grünow (von hieraus der Diebs
weg nach Groß-Schönfeld vgl. S. 200) Ollendorf, Wüstung Hoffelde
am Zimmerbeilsee und nach Watzkendorf. Von Warbende an, wo

fie die Straße 1Jkreuzt (S. 177) führt sie auf den Karten des 18 sc.
schon die Bezeichnung nach Neubrandenburg“, dann geht sie beim
Eulenkrug durch die Riepker Furt. Da man beobachten kann, daß
einzelliegende Krüge im Mittelalter und bis zum 16. sc. nicht vor
kommen, daß wohl frühestens im 17. sc. begonnen wurde, Krüge
außerhalb der Dörfer zu bauen, scheint der Eulenkrug uns darauf
hinweisen zu wollen, daß diese Straße auch in dieser Zeit noch einen
beträchtlichen Verkeht aufwies, der dann allerdings im 18. sc. fehlt.
über Riepke gelangt sie zu oben genanntem Punkt 122,3, in dessen
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Nähe sie die Straße 4 kreuzt. Weiter geht es durch den Busch zu
den Punkten 105 und 94,8 und dann am Waldrand entlang zum
Punkt 83,6, wo die Stargarder Abzweigung der Straße 3 von
GroßNemerow — Rowa her geschnitten wird. Unsere Straße macht
hier einen Rechtsknick und läuft auf die Kirche von Bargensdorf zu,
wendet sich dann links und gelangt über Fünfeichen nach Neu—
brandenburg.

Die Straße 4 aber geht durch die Jagen 120 und 125 auf den
Punkt 80,8 zu und rechts ganz nah um die Burg Stargard herum
durch das Strelitzer Tor gemeinsam mit der Abzweigung der Straße3
in die Stadt hinein. Diese Straße 4 ist im 18. sc. die einzige Land—
straße, die Stargard berührt. Sie traf sich hier allerdings wohl mit
einer Straße Woldegk Petersdorf— Leppin Dewitz —Quastenberg

Stargard Bargensdorf Neubrandenburg, und auch die oben ge—
nannte Straße Lychen —Neubrandenburg hat einen natürlichen Zug
von Riepke her links um den Wrechensee, 500 m westlich Sabel

über die Eisenbahn und durch das Riekentor in die StadtStargard.

Wir können also in Ergänzung des oben (S. 199) Gesagten
das Straßennetz von Stargard einigermaßen rekonstruieren. Vor
der Kolonisation ging ůber GroßNemerow und Prillwitz der Weg
nach Mecklenburg, ergänzt durch die Fähre von Broda, die wohi
auch die Verbindung nach Desamin herstellen mußte, soweit nicht
der Umweg über Röpenack nötig wurde. Etwa bei Sadelkow mag
die Straßengabel gewesen sein, von der aus es einerseits übet
Beseritz und Röpenack nordwäriks ging und andererseits über den
Kavelpaß ans Meer. Ostwärts haben wir Wege über Helpt nach
Pasewalk und über Fürstenwerder nach Prenzlau, die sich beide
wohl erst in Leppin von dem Dewitzer Zweig der Straße 9, also
der jüngeren Verbindung Stargard —Woldegk abgabeln, südwäris
die genannten Straßen nach Lychen, Fürstenberg und natürlich auch
nach Mirow. Damals müssen noch starker als in deutscher Zeit also
die östlichen und südlichen Verbindungen gewesen sein, denn von
Prillwitz bis Röpenack war auf 40 kmekein Paß, und eine Fähre
ist doch immer nur ein recht kümmerlicher Erfatz. Seit der Mitte
des 13. sc. wird das Straßennetz dann durch die Gründung der
drei brandenburgischen Städte verschoben und zunächst auch verbessert;
bald aber zieht sich aller Verkehr in diese drei Randstädte, Stargard
wird schließlich auch Stadt, bleibt im Grunde aber doch nur Vogtei
burg, seine Straßen verlieren immer stärker an Bedeutung, im 18 sc.
ist ihm bloß noch die Straße 4 geblieben.

Stargard verläßt die Straße 4 an der Kirche vorbei nordwärts

unter dem Galgen entlang zum Punkt 74 und dann an der Ziegelei

vorbei durch die Stadtforst und den Begang Bannenbrück direkt auf
den Krug zu, ohne das Dorf Sponholz zu berühren. Dabei kreugt
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sie erst die Straße 9 und mündet dann gleich in die Straße 3 ein

(S. 187), mit der gemeinsam sieFriedland undden Kavelpaß erreicht.

Gewissermaßen als Abgabelung der Straße 4 darf man die
Verbindung von Stargard nach Neubrandenburg auffassen. Sie
verläßt die Stadt durch das Brandenburger Tor, wobei sie die Linde
überschreitet und läuft durch Bargensdorf. Doch ist offenbar nicht immer
dieser Weg über Bargensdorf und Fünfeichen gebraucht, sondern auch
ein 1801 dann verschwundener Weg an der Bahn entlang und rechts
um das Bargensdorfer Bruch herum, der sich bald hinter Fünfeichen
wieder mit dem anderen Zug trifft; er ist heute als Fußpfad noch in
Gebrauch. Diese Straße auf dem linken Ufer der Linde mündet in
Neubrandenburg in das Stargarder Tor ein und ist sicher als
die ursprüngliche und hauptsächliche Verbindung beider Städte an

zusehen. Vorhanden ist daneben aber auch eine Straße auf dem
rechten Ufer, die vom Stargarder Galgen über Carls höhe zum Neu—
brandenburger Galgen läuft und über den Hals zum Neuen Tor
gelangt. Es ist eigenartig, daß diese Verbindung, die den doppelten
Übergang über die Linde erspart und völlig trocken ist, nur eine
Nebenrolle spielt, doch gehört dies auch zu der eigenartigen Abneigung
gegen den Hals.

Durch das Treptower Tor verlassen alle Weststraßen die Stadt
über den 1300 m langen Damm, auf dem die Stellung Neubranden—

burgs zum großen Teil beruht. Vorbei an St. Jürgen und der
Hopfenburg (Goll 1498) überwindet er die Tollensewiesen und
gewinnt beim Neukrug (— Grünen Hirsch-Krug) wieder festen Boden.
Hier gabelt sich die Straße 9 nach Penzlin und Malchin links ab,
und wir wenden uns rechts hart an den Wiesen entlang, um bei

der Krappmühle den durch die Burg Walvesmolen gedeckten
Übergang über das Malliner Wasser zu gewinnen. Bald verläßt
die Straße dann das Land, um durch das schwerinische Woggersin
nach Pommern zu kommen und auch weiter dem Westrand der

Tollensewiesen zu folgen bis nach Treptow.

Straße 5.

Von Zehdenick—Lychen, aber auch von Fürstenberg her über—
schreitet die Straße 5 die Landesgrenze im Zuge Rutenberg — Sandkrug
— —

links die oben (S. 201) erwähnie Schrägstraße über den Eulenkrug
nach Neubrandenburg äb, die von Tileman Stella im 16. sc. offenbar
noch für die wichtigere gehalten wird, denn er nennt auf der Landes—
grenze einen „Weg, der von Brandenburg nach Lichen gehet“.
Ändererseits vereinigt sie sich bei der Triepkendorfer Kirche mit der
von Beenz her kommenden Templiner Straße, deren Richtung nach
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Norden sie nun annimmt. An den Höfen Gräpkenteich vorbei gelangt
sie in den Wald, in dem sie den Weg Goldenbaum-Feldbeig
schneidet, doch hatte sie auch schon von Triepkendorf her über Läven
und Neuhof Verbindung nach Feldberg.

Das Feldberger Gebiet ist von besonderer Eigenart. Die beiden
langen und schmalen Seenketten, verstärkt noch durch den Dolgener
See, sperren vom Punkt 96 auf der Landesgrenze ain Dreetzsee bis
zum Rothen Haus auf 10 kmden ost-westlichen Verkehr und
zwingen die Straßen in die Hauptrichtung des Landes nach Nordost.
Carwitz ist der Schlüssel dieser Straße zwischen den Seen hindurch,
die Tileman Stella als von Fürstenwerder über Wittenhagen (Krug

1615) und Carwitz (Zoll) nach Lychen führend angibi, also auch
über Mechow (Zoll) ging Aber Carwitz ist doch über Lüttenhagen,
Feldberger Hütte und Funkenhagen zu leicht zu umgehen, als daß
es zu einer beherrschenden Stellung hätte kommen können. Die alte
Brücke von Carwitz zum Kleinen Ziegenberg hinüber ist nur im
Zusammenhang mit einem Rethra bei Feldberg vorstellbar, denn von
Vatur ist die ganze Gegend ein verkehrsfeindliches Grenzgebiet.
Solange die Uckermark und das Land Stargard in einer Hand waren,
mußte an der Querverbindung nach Nordwesten gelegen sein, aber
auch dabei kann man dies Gebiet gern entbehren, denn Feidberg
ist nie ein Platz von Rang gewesen, und schon Boitzenburg umgehi
die Seen ohne Schwierigkeilen. Noch weniger Wert konnten“die
Mecklenburger nach der Grenzziehung darauf legen, denn Straßen
und Grenzen haben immer die Tendenz, sich zu meiden oder sich
möglichst rechtwinklig zu schneiden. So entsteht auf beiden Seiten
ein toter Winkel. Feldberg ist der typische Endpunkt von Stichstraßen,
wie heute einer Stichbahn, er will nicht weiterlocken, er darf sich
selbst genug sein. An diesem Charakter haben auch der Wittenhäget
Damm. (18. sc.) und die Neue Brücke am Nordende des Zansen
(18. sc) GFürstenhagen hat Zoll) nichts geändert. Die Landschaft
um den Schloßberg sieht Jan Peisker (in Blätter für Heimatkunde,
Graz, 1926 Nr. 7/8 und in Dichtung und Welt, Beilage zur Prager
Presse, 1929 Nr. 40) unter einem ganz eigenen Gesichtspunkt an,
nach dem er diesen Punkt als Rethra für gefichert hält. Wenn hier
also ein wirkliches Zentralheiligtum mit starkem Verkehr von allen
Seiten her angenommen werden soll, so kann man es nur für eine

verkehrsgeographisch ebenso künstliche Gründung halten, wie etwaä
den Wallfahrtsori Marburg an der Lahn im 13 sc entstanden aus

Gründen, die außerhalb auer Verkehrsgeographie liegen. In diesem
Zusammenhang mag die Carwitzer Brücke stehen, ein großartiger
Beweis von der Künstlichkeit der Lage, deren Entsprechung über den

Schmalen Lucin fehlen mußte, weil dieser zu tief ist. Der Schloßberg
hat keine Paßlage, das muß man Peisker entgegenhalten, er ist etwa
mit Gösting bei Graz in dieser Hinsicht garnicht zu vergleichen, dies
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Rethra ist ein künstliches Zentrum und mußte mit den alten Göttern
wieder zurücksinken in die Einsamkeit.

Den Dolgener Teerofen und den Schwarzen See links umgehend,
gelangt die Straße 5 auf das linke Ufer des Dolgener Sees, dem
sie, Koldenhof vermeidend, bis zur Brücke auf der Gemarkungsgrenze
folgt. Hier hat sie 1756 die Bezeichnung „Landstraße von Fürstenberg
nach Woldegk“. Nachdem sie Dolgen (Krug) durchlaufen hat, wendet
sie sich geradenwegs ohne die Kurve des heutigen Weges mitzumachen,
nach Cantnitz (Krug), wobei sie kurz auf die Gemarkung Weitendorf
kommt. Von Cantnitz aus geht es durch das Gebiet des preußischen
Dorfes Krumbeck, doch wird hier nur das Vorwerk Terranova be—
rührt und durch das Holz strickt auf Bredenfelde (Zoll und Krug)
zu gelaufen. Im Dorfe schneidet sie den einen, dann am Hohen Rad
den anderen Zweig der Straße 1 (S. 169) und geht durch Ballin.
Den westlichen Zipfel der Gemarkung Plath benutzend und dann
zwischen dem Galgen und der Ziegelei hindurch gelangt sie nach
Leppin, das rechtwinklig hierzu im Zuge der Straße Stargard—
Woldegk (S. 212) liegt mit dem Krug am Kreuzungspunkt. Hinter
Leppin wendet die Straße sich etwas nach rechts, um den Grenz—
graben gegen Käbelich an seinem Knick beim Austritt aus den Crons—

berger Wiesen zu überschreiten. Beim Punkt 83,6 vor Neu-Käbelich
wird die Straße9gekreuzt, dann geht es links um den Jungfer—
Berg herum zum Wegweiser, wo im 18. sc. eine Meierei als Vor—

gängerin von Neu-Käbelich stand. Von hier aus muß sich der
Straßenzug dem südöstlichen Ufer des Neetzkaer Sees anpassen, an
dem entlang sie nach Neetzka (Schmiede 1496, Krug 1584, Zoll) kommt.

über die Führung des Weges von hier aus nach Friedland
entstand 1812 ein Streit, bei dem sich die Jatzker Gutsherrschaft auf
den Standpunkt stellte, daß die Wegekommissionen sich seiner Zeit zu
Unrecht auf den Straßenzug über Jatzke verlegt hätten, daß die alte
und eigentliche Landstraße vielmehr über Golm gehe. Diese behält
also in Neetzka ihre Richtung bei und gelangt zum Ostende des
Kuckuck-Sees, an dem beim Punkt 71,7 der seit 1727 bekannte

Hasenkrug lag. Dieser Krug gibt dem Jatzker Herrn ganz zweifellos
recht, denn nach der Wegführung der Kommissionen hätte er seine
Existenzberechtigung völlig verloren, zumal er 1 km südlich vom Kreuz—

punkt mit der Straße Neubrandenburg —Strasburg (S. 215) liegt,
doch scheint sich der Verkehr nach den Kommissionsverordnungen
wenig gerichtet und auch noch im 19. sc. den Hasenkrug frequentiert
zu haäben. An Dorotheenhof vorbei gelangt sie dann nach Golm,
wo sie sich mit dem Woldegker Zweig der Straße 10 (S. 215) vereinigt.

Doch folgen wir auch der Kommissionsstraße. Sie macht in
Neetzka einen rechten Winkel nach links und geht wie der noch erhaltene
Weg nach Kublank Echmiede 1496, Krug 1584, Zoll. Hier schnitt
sie die oben genannte Straße Neubrandenburg — Holzendorf —Stras



206 —

burg), das sie nur an seinem östlichen Ende berührt, und ist auch
fernerhin bis heute benutzt über die Punkte 84,3, 73,6, 739, unb
61,4 nach Jatzke. Dies Dorf lag früher entgegen seiner heutigen
Richtung und sentgegen seiner hauptsächlichen Straße im Wegzuge
von Gentzkow zum Burgwall, sodaß es rechtwinklig durchschutten
wurde. Beim Punkt 437 trifft fich nun unser Rautenweg mit dem
von Golm her kommenden älteren Zug und hat noch „in der Fohrt“
beim Punkt 22,1 einen Graben zu überwinden, wo sie den Stras—
burger Zweig der Straße 10 aufnimmt. Dann gelangt sie über das
Burgfeld und durch das Brandenburger Tor gemeinsam mit der
Straße 3 nach Friedland hinein.

Straße 6.

Den Anfang dieser Straße, die zusammen mit der Straße 3
Fürstenberg verläßt, sind wir oben (S. 187) schon gezogen. Sie
muß ein gutes Stück nach Norden ausholen bis zum Forsthaus
Priepert, uin den Sumpf des Zerling-Sees zu umgehen, dann wendet
sie sich, an Radensee vorbei, auf Priepert (Zoil) zu, um hier die
Havel zu überschreiten. Die Steaße berührt das Dorf am Nordende
hart am Priepertsee, wo die Kirche liegt.) Hinter der Brücke umgeht
die Straße die Höhe 65 und wendet sich dann zwischen der Ziegelei
und dem Ellbogen See hindurch dem Straßenkreuz zu, wobei sie auf
350 m Länge Schweriner Gebiet benutzt, in dessen Mitte sie den
Hartenland-Graben zu überschreiten hat. Beim Straßenkreuz 1 km
nördlich Strasen kreuzen wir die Straße 2 und überschreiten den
Reeks-Graben, bleiben rechts vom Reeks-Berg und umgehen die Bucht
des Plätlin-Sees, um nach Wustrow zu gelangen. Auch Wustrow
wieder —hier sagt es schon der Name ganz deutlich — hat wie alle

Dörfer der Gegend eine ausgesprochene Paßlage zwischen den Wiesen
des Klenz-Sees und dem Platlin-See. Hinter dem Dorf geht es dann
über den Zirtow- und den Töpfer-Berg nach Neu-Wustrow und dann
in Windungen um die Seen hetum, an Neu-Drosedow vorbei, zwischen
dem Krummen Woklow und dem Peetsch-See hindurch, den Nord—
zipfel des Ktrummen Woklow streifend und im Bogen um den Zirtow

See herum. Dies ist der Nordpunkt über der Dobbertiner Kloster
forst, diesem völlig verkehrsfeindlichen und auch politisch noch heute
abgesonderten Gebiet zwischen Fleether Mühle, Canow, Klenzer Brücke
und Zirtow. Die eigenartige Windung, die die Straße macht, um

) Von Priepert aus gibt es eine Verbindung über die Fleether Brücke
(woher dieser Name?) zwischen Ziernsee und Ellbogensee, zwischen Großem und
Kleinem Glietzensee, zwischen Slechlin und Peetschsee, am Forsthaus Dagow
vorbei zur Menzer Brucke, also weiter nach LindowKremmen, und auf der anderen
Seite nach Ahrensberg, der als Umgehung von Fürstenberg aufzufassen ist, doch
ist nichts bekannt, daß er je eine Rolle gespielt hat.
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in einer 8-Kurve schließlich zum südwestlichen Eingang des Dorfes
zu gelangen, ist noch durch das alte Dorf bedingt, dessen Lage uns
noch durch einen Flurnamen in der Nähe des Punktes 64 nordwestlich
vom Zirtow-See bekannt wird, denn es erscheint möglich, daß die

Straße dieses alte Dorf durchschnitt. Wenn diese Vermutung richtig
ist, so hätten wir hier einen besonderen Fall von strengem Festhalten
am alten Straßenzug, obgleich er schon vor dem 30jährigen Krieg
unsinnig geworden war. Das neue Dorf Zirtow berührt unsere
Straße nur, indem sie sich an dessen Eingang mit der Straße 1 ver—
einigt, der wir nun in der Richtung auf Mirow folgen.

Wenn wir nun die Straße Mirow-Waren unter derselben
Nummer weiter behandeln, so wollen wir damit nicht besagen, daß
das Ganze eine einheitliche Straße Fürstenberg—Warengewesen
wäre, die mit den Straßen 7 (über Wesenberg) und 3/8 (über Strelitz)
hätte konkurrieren können, wir sehen darin vielmehr eigentlich zwei
Straßen, nämlich Fürstenberg—Mirow und Mirow--Waren, die
wir nur hier um der Übersicht willen zusammenfassen.

Die Fortsetzung der Straße 6 als Verbindung Mirow—Waren
stellt den nördlichen Arm des Mirower Straßenkreuzes dar, der sich
eng an die Nordrichtung der Granzower Seenkette auf deren östlichem
Ufer anschließt. Daher konnten wir die Bolter-Mühlen-Straße
(S. 170) als ihren Rautenweg bezeichnen. Das Straßendorf Granzow
wird von der Landstraße rechtwinklig durchschnitten, dann wird garkein

Dorf mehr berührt. Der Schillersdorfer Teerofen, Hof Zietlitz, Türz
See und Röth-See liegen links dicht neben der Straße. Vor dem
Bollensee gabelt sie die unten (S. 208) genannte Verbindungsstraße
nach rechts ab und gewinnt in der Nähe des Landsees die Landes—
grenze. Hier macht es sich gleich bemerkbar, daß die Granzower
Seenkette zu Ende ist, denn von links trifft die Bolter Mühlen-Straße

auf uns. Nun bildet die Straße bis zur Försterei Priesterbäk die
Landesgrenze, wo sie das Land verläßt, um nach Speck und weiter

nach Waren zu gelangen.

Straße 7.

Die Straße 7 kommt von Lychen und von Fürstenberg. Von

Lychen aus läuft sie wohl über Retzow, Dabelow, Alt-Thymen und
Godendorfer Schneidemühle (Zoll, aber auch Godendorf hat Zoll)
(vgl. S. 201) zum Chausseehaus beim Punkt 62. Fürstenberg ver—
läßt sie gemeinsam mit den Straßen 3 und6 und bleibt bis zu
demselben Chausseehaus identisch mit der Straße 3, dann aber wendet
sie sich nach lints um den Krummen See herum zur Ablage an der

Wangnitz und überschreitet die Landesgrenze auf einem Paß zwischen
der Wangnitz und dem vom Buchwerder her nach Süden vordringenden
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Moor. Durch mehrere kleine Moore muß sie sich westwärts winden
auf der bewaldeten Halbinsel zwischen dem Drewensee und der
Wangnitz, bis sie am äußersten Ende mit der Hausbrücke die Havel
überschreitet. Dann trifft sie sich an der schon oben (S. 185) genannten
großen Feldscheune mit der Straße 2 und geht mit ihr gemeinsam
durch Ahrensberg und wiederum über die Havel. Unter dem
Galgenberg gabelt sie sich nach links von der Straße 2 ab und nimmt
die Richtung der Havel an, die sie bei der Wesenberger Mühlbrücke
zum drittenmal überschreitet, nun gemeinsam mit der Straße 1, und

die Stadt Wesenberg durch das Mühltor betritt. Tie Straße
jenseits der Stadt wird uns schon 1257 in einer Grenzbeschreibung
(ViuB. II, 789) genannt als via, qua de Wesenberghèé in Granzin
venitur, aber leider erhellt daraus nichts über ihre Bedeutung.

Bald nach dem Verlassen des Wendischen Tores gabelt sie sich
vom Quassower Zweig der Straße 1 nach links ab und umgeht den
Wörlandberg nördlich. Nah bei der Ziegelei überschreitet sie den
aus dem Großen Weißen See in den Kleinen Labus See fließenden

Bach und hält sich dann am Ufer des Labus Sees in ziemlich genau

nördlicher Richtung. Beim Punkt 69,5 kreugt sie den Useriner Zweig
der Straße 1 und in der Nähe des Südzipfels des Krummen Sees
die neue Chaussee Mirow—Neustrelitz. Rechts am Rothen See
vorbei gelangt sie nach Kakeldütt und überschreitet die Havel mit der
Brücke des Doppeldorfes Kakeldütt—Blankenförde.ImWeiter—
gehen läßt die Straße den Kälbersee, den Großen Säfkow-See, und
den Faulen See links, den Teufelskrug aber rechts liegen, indem
sie ungesähr dem heutigen Landweg folgt. Allerdings hat sie auch
einen linken Rautenweg. der den Kälbersee und drei Tümpel rechts
läßt, dann aber beim Großen Säfkow wieder einmündet, um auch
den alten Knüppeldamm an dessen Ostseite zu benutzen. Beim Faulen
See gewinnt die Straße wieder freies Feld und nimmt beim Punkt
68,8 an Henningsfelde vorbei Richtung auf den Granziner Krug.
Dieses Stück Straße über die freien Höhen, von herrlichen uralten
Wacholdern gesäumt, zeigt so recht die Schönheit alter Landstraßen,
die sich dem Gelände so viel enger und heimlicher anschmiegen als
unsere Chausseen und doch ein stiller Triumpf des Menschen über
die Natur sind, denen man das Grauen ansieht, das den Menschen

so klein macht in Gottes Schöpfung, aber auch den Stolz, mit dem
er die Landschaft bezwingt und trotz aller Wälder und Sumpfe über
alle Berge und Flüsse hinwegschreitet, demütig sich haltend an der
Mutter Erde, und doch sie beherrschend.

Beim Granziner Krug möchte ich nicht versäumen, eine Wegsehne
zu erwähnen, die den Warener Fächer schneidet, indem sie die
Straßen 6, 7 und 8 verbindet. Ein Verbindungsweg gabelt sich
schon beim Zartwitzer Röth-See von der Straße 6 ab, windet sich
zwischen dem Kronen-See und dem Krutz-See hindurch und über—
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schreitet den Krutz-Graben im westlichen Zipfel der Gemarkung
Krienke. In der Hauptsache ist sie aber doch als Verlängerung der
oben (S. 170) erwähnten über die Bolter Mühle aufzufassen, die die
Straße 6 beim Punkt 65,3 auf der Landesgrenze kreuzt. Beim
Punkt 64,5 vereinigt sie sich dann mit dem eben genannten Ver—
bindungsweg und streift den Nordwesten des Pagel-Sees. Wir
finden es häufig, daß die alten Landstraßen gerade gute schilffreie
Stellen der Seen streifen mit flachem, sandigem oder kiefigem Grunde,
und solche Stellen werden dann wohl als Pferdekrug oder Ochsenkrug
bezeichnet und zeugen von einer alten Verkehrsform, die sich heute

nur noch bei den Zigeunern erhalten hat, was vielleicht dazu beiträgt,
daß die Zigeuner mit Vorliebe die alten Landstraßen benutzen. Bei
der Granziner Mühle überschreitet die Straße die Havel und gelangt
rechts um den Schulzensee herum zum Straßenkreuz des Granziner
Kruges, wo sie die Straße 7 schneidet und gleich wieder links am
Granziner See einen Pferdekrug hat. Nachdem sie wiederum die
Havel überschritten hat, strebt sie gradlinig ohne Dalmsdorf zu be—
rühren der Nordbucht des Käbelick Sees zu, wie sie auch heute noch
neben der Chaussee erhalten ist Daun aber wendet sie sich nach
Norden in den Wald, kreuzt die Straße 8 und die Landesgrenze
und geht dann wohl über Dambeck und Zahren, um jenseits des

Mühlengrabens auf die Straße Waren —Penzlin zu stoßen.
Wir verließen unsere Straße beim Granziner Krug. Dort über—

schreitet sie nun seit Fürstenberg zum sechsten Male die Havel unter

dem Schaumberg und geht durch Granzin. Über den Punkt 72,5
gelangt sie zur Landesgrenze, schmiegt sich dem westlichen Ufer des
Langen Sees an und vereinigi sich beim Krug Klokow mit der
Straße 8, um nach Waren zu gelangen.

Diese Straße von Fürstenberg und Lychen über Wesenberg nach
Waren ist nichts als eine Querstraße, die höchstens durch Ahrensberg
mal Bedeutung gehabt hat, die dann aber ebenso durch die Straße 8
abgelöst wurde wie Ahrensberg durch Strelitz.

Straße 8.

Auch die Straße 8 führt von Templin über Lychen nach Waren
wie die vorige, auch sie gewinnt als Querstraße nie die Bedeutung
der anders gerichteten Straßen, aber ihr Zug über die beiden Streliß
führt doch dazu, daß sie zur Poststraße wird, wenn auch von Neu—
strelitz bis Waren nur für die reitende Post.

Sie verläßt Lychen, indem sie ihren Weg nördlich um den
Nesselpfuhl und den Wurlsee herum nimmt und die Landesgrenze östlich
des Brückentin-Sees bei Waldrast überschreitet. Dann durchquert sie
die Lüttenhäger Forst und gelangt zur Zollstelle Neubrück und nach
Wokuhl. In diesem Dorf kreuzt sie die Straße 4 und behält ihre

MecklStrel. Geschichtsblätter Ig. IX. 1933.
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Richtung, indem sie an den Südzipfeln des Plasterin- und des Fürsten—
sees vorbeizieht, dann aber sich nach rechts in das Dorf Furstensee
wendet, kurz vor dem sie rechts einen herrlichen Pferdekrug hat.

Von Fürstensee an fällt sie mit der Straße 3 zusammen und
ist dort über Domjüch und Strelitz nach Neustrelitz in ihrem
jüngeren Lauf beschrieben. Vor 1766 aber verließ sie Strelitz durch
das Brandenburger Tor und blieb bis zum Chausseehaus mit den

anderen Straßen zusammen. Dort aber gabelt sie sich links ab, wo
sie heute als sogenannte Kirschallee erhalten ist. Sie gelangt am
Forsthaus vorbei direkt auf den Bahnhof zu, der sie heute versperrt,
wo aber der einzige trockene Eingang zum Strelitzer Tor war, bevot
die Straße zwischen der Eisenbahnunterführung und der katholischen
Kirche angelegt war. Bis zum Bau der Friedrich-Wilhelm-Bahn
waren an der Stelle, wo heute deren Bahnhof steht, noch die Reste
der alten Steinbrücke erhalten, mit der die Landstraße den Graben

überschritt. Dann geht sie am Judenfriedhof vorbei und kreuzt dort
den nördlichen Zug der Straße 1(S. 175). Ob der Mittelweg (vogl.
S. 192) daneben auch eine Verbindung nach Glienke herstellte oder
ein bloßer Ackerweg war, ist nicht zu sagen; annehmen möchten wir
doch, daß auch er nebenher in den Jahren 1733 —66 als Weg
zwischen beiden Strelitz gedient hat, soweit die Witterung das erlaubte.

Auch diese Straße wird vor der Stadtgründung kaum über die
Stelle des Marktes gegangen sein, was sie zur Überschreitung der
Zierker Mühlwiesen gezwungen hätte, sondern vom Bahnhof bis zum
Ende des Kirchhofs gemeinsam mit der Straße 2 (S. 185) nah an
das Südwestufer des Glambecker Sees heran und über den Friedhof
etwa den Bogen des Waldrandes umschreibend um das Russenlager

herum. So gelangt sie über die Höhe 71,8 an Zierke vorbei auf
die Ende 18. sc. benutzte und noch heute erhaltene Landstraße.

Diese verläßt seit der Gründung von Neustrelitz den Markt mit
der Zierker Straße. Hier sind die Wiesen im Nordosten des Zierker
Sees ein schwieriges Hindernis für den Verkehr und mögen neben
der Anhänglichkeit an das Strelitzer Straßensystem dazu beigetragen
haben, daß man noch im 18. sc. die Straße nach Penzlüin über
Hohenzieritz führte. Diese Schwierigkeiten sind vor 200 Jahren viel
größer gewesen als heute, auch abgesehen von der Straßenbautechnik,
denn der Wasserspiegel des Zierker Sees ist durch den Kammerkanai
und schon durch seinen Vorläufer von 1744 inzwischen um rund
zwei Meter gesenkt, sodaß die Wiesen rechts der Straße nur ungefähr
einen Meter über dem Wasserspiegel lagen. Trotzdem müssen wir
annehmen, daß die Straße 8 lange diesen jüngeren Lauf hatte,
obgleich man sich bei nassem Wetter wohl lieber des älteren Zuges
bedient haben wird. Aber man war schlechte Straßen gewöhnt, und

die Straße tat ja auch ihr Möglichstes, sie benußte den Übergang
bei der Wassermühle und strebte dann sofort dem Sandhügel zu.
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auf dem damals eine Windmühle stand, und neben dem heute die
Kläranlage liegt. Dieser Zug wird Ende 18. sc. immer als Land—
straße bezeichnet. Sie beruhtt den Ausgang des Rundlings Zierke
und vereinigt sich bei der Höhe 71,8 mit ihrer älterenSchwesterstraße,
die um 1800 schon völlig vergessen scheint, geht zwischen Sophienhof
und Rudow hindurch und führt erst als Linden- dann als Akazien
allee über die Punkte 68,2, 76,4 und 79,7 zur Landesgrenze.

Auf Schwerinischem Gebiet benutzt sie nun eine sehr schöne
Landbrücke zwischen den Bodenseen links und dem Rackwitzer und
Babker See rechts, wo sie am Friederikenkrug vorbeiführt. Dann

mit der Waldecke beginnt wieder Strelitzisches Gebiet, die Straße
überschreitet die Eisenbahn, die bisher immer rechts von ihr war,
geht links um den Schulzen See herum, der wie ein alter Krater

tief zwischen seinen Ufern liegt, und gelangt auf die von einer Pappel
gekrönte Hohe Rhön über dem Käbelick See. Im schönen Vogen
geht es nun hinunter nach Kratzeburg, das einen hertlichen Haoel—
übergang hütet, der durch das dreieckige Werder auf der Ostseite
und seine Entsprechung drüben die Wiesen überwindet. An der
schmalsten Stelle des Werders am östlichen Dorfeingang liegt die
Burg, die bis 1820 zu Schwerin gehörte und schon durch ihre Lage
zeigt, daß sie von Westen her als Brückenkopf gegen Strelitz zu
verstehen ist. Nach Überschreitung der Havel nimmt sie Richtung
nach Nordwesten über die Waldecke 695 und kreuzt erst die be
Straße 7 beschriebene Verbindung Granziner Krug —ambeck, dann
am Waldrand die Landesgrenze. Beim Krug Klockow nimmt sie
die Straße von Penzlin rechts und die Straße 7 links in sich auf
und führt nach Waren.

Diese Straße hat das 19. sc. durch die Eisenbahn Neustrelitz —
Waren Rostock unterstrichen mit der Tendenz, Warnemünde zum
Hafen von Berlin zu machen, aber Erfolg konnte es damit nicht

haben. Sie ist nur zu verstehen aus dem mecklenburgischen Gefühl
der Strelitzer, das geographische Tatsachen ausschalten möchte. Denn
das Land Strelitz gehört seinem ganzen Charakter nach in die
Geselischaft der Lunder Ruppin, Fürsteüberg und Lychen, und das
engere Land Stargard ist durch Tollensesee und Wetder völlig von
Mecklenburg getreünt und öffnet sich nur nach dem Lande Strelitz
und der Uckermark. Nur zwei Pässe sind diesen Ländern nach
Mecklenburg hin gegeben. Stargard hat ihn in BrodaReu—
brandenburg, einen halb künstlichen Paß, der gepflegt und geschützt
werden muß, der auch leicht zu sperren ist und mit der Gründung
von Neubrandenburg von brandenburgischer Seite her wohl ebem

so sehr gesperrt wie geöffnet wurde. Strelitz hat aber einen breiten,
natürlichen Durchgang ohne wesentliche Hindernisse, der kaum noch
als Paß zu bezeichnen ist, vom Lande Penzlin hert. Er ist 11 km
breit und reicht von Neustrelitz bis Prillwitz, dem jüngsten zu dem



212 —

vielleicht ältesten Verkehrspunkt. Um dieses Passes willen, der das
Land Stargard hauptsächlich von Waren her, aber auch von Penzlin
her öffnet, mußte Neustrelitz die Hauptstadt eines mecklenburgischen
Landes Stargard werden, obgleich es ihr nicht gelingen konnte, die
Hauptstadt des Landes Stargard zu werden. Denn trotz der 11 kKm
Breite — es sind doch nur die Straße 8 und die Straße 2, die

diesen Paß benutzen, also keine Verbindungen erster Ordnung.

Straße 9.

Auf der Landesgrenze vom Lucin bis zum Wolfshäger Haussee
sind eine ganze Reihe von Pässen in immer etwa drei Kilometer

Abstand, sodaß sie in keiner Weise schwer passierbar ist, wenn auch
eine Kette von Seen und Sümpfen sie bezeichnet. Daraus folgt,
daß hier keine Stadt zu ähnlicher Bedeutung aufwachsen konnle,
wie das Neubrandenburg auf der anderen Seite des Landes tat.

Woldegk ist zu leicht zu umgehen. Andererseits bietet die Uckermark
zwischen Templin und Prenzlau keinen Zielpunkt von Belang, daher
sind alle diese Pässe doch nur Ortsverbindungen. Fürstenwerder
hebt sich etwas darüber hinaus als Paß der Straße Stargard—
Prenzlau (S. 180), dann wird die Linie Neubrandenburg—Woldegk—
Prenzlau beherrschend und mit ihr der Paß von Wolsshagen. Die
Blankenburg, die ihn deckt, wird im 16. sc. noch von Mecklenburg
beansprucht, und Tileman Stella berichtet, daß an der Grenzbrücke
Zoll erhoben und das Geleit gewechselt werde. Aber er sagt auch,

daß hier seit Menschengedenken keine Fürsten mehr gereist feien, daß
diese vielmehr meist von Pasewalk her kämen und dann weiter über

Strasburg nach Stargard oder über Schönhausen nach Neubrandenburg
führen. In der ersteren Straße finden wir die oben (S. 202)
genannte Helpter Straße, die sich also bis ins 16. sc. als größere
Straße erhalten hat. Die zweite setzt für diese Zeit eine Straße
voraus, die über Küssow— Warlin — Rühlow bis Kublank mit der

Holzendorfer Straße nach Strasburg identisch ist, dann über Golm—
Lindow—Voigtsdorf — Schönhausen nach Pasewalk gelaufen sein muß.
Doch das 18. sc. ist wieder ganz auf die Straße Neubrandenburg
Woldegk—Prenzlau zurückgekommen, also auf den Paß von Wolfs—
hagen, den das 16. scbereits für veraltet hielt, und erst die Eisenbahn

folgt wiederum der Linie Neubrandenburg —Strasburg -Pasewalk
Die Straße findet von Wolfshagen nach Woldegk keine

Schwierigkeiten. Von der Grenzbrücke an der Blankenburg aus hält

sie gleich auf den kleinen Sattel zwischen Galgenberg und Jungfernberg
zu und tiifft nördlich des Stadtsees auf die Straße 1 (S. 181), mu
der zusammen sie Woldegk durch das Burgtor betritt und durch
das Brandenburger Tor verläßt. (Die Straße von Prenzlau übet
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Damerow durch die Furt von Hildebrandshagen und über Johannes—

höhe ist bei Tilemann Stella auch als Landstraße bezeichnet, doch
ist nichts von Zoll oder Geleit erwähnt. Ebenso sei die Siraße von

Fürstenwerder über Göhren nach Woldegk als südliche Zufahrt hier
nur erwähnt, da sie über den Charakter einer Ortsverbindung nie
hinaus kam (vgl. S. 215), und auch die undurchsichtige Tatsache, daß
Grauenhagen noch im 18.sc. Zollstelle ist. ( Woldegk—Grauenhagen
Carwitz). Erst beim Dorfeingang von Canzow gabelt sie fich von
der Straße 1 wieder ab und folgt eiwa der Chaussee nach Petersdorf
(Krug, Zoll), an dessen Dorfeingang sie sich in den Dewitzer und
den Pragsdorfer Zweig gabeit.

Der Dewitzer Zweig ist die Verbindung von Woldegk mit
Stargard, gehört also weder der älteren noch der jüngeren Schicht
an. Aber auch er wurde um die Wende des 18. sc. von den

Wegekommissionen bereist und übrigens daneben der Weg von
Woldegk über Hinrichshagen—Rehberg—Ballin—TeschendorferMühle
nach Stargard als „gänzlich ungewöhnlich“ bezeichnet. Er durchläuft
Petersdorf in seiner ganzen Länge und umgeht dann die Cronsberger
Wiesen im Süden, wobei er kurz auf die Feldmark von Plath kommt.
Über den Punkt 85 südlich von Cronsberg trifft diese Straße gerade
auf die Längsrichtung von Leppin, an dessen Krug neben der
Kirche sie die Straße 5 schneidet. Sie behält auch jenseits des
Dorfes ihre Richtung bei und umgeht wie die Chaussee die Rauhen
Berge nördlich, überschreitet den Grenzgraben beim Punkte 67.5 und
bildet im Holz die Grenze zwischen Dewitz und Marienhof. So
gelangt sie nach Dewitz und folgt auch weilerhin der Chaussee noch
etwa zwei Kilometer, dann aber gabelt sie sich nach rechts ab auf
Quastenberg zu. Nachdem sie dies Dorf an seinein südwestlichen
Ausgang beruhrt hat, wendet sie sich scharf nach links ins Lindetal
hinab, geht so unter dem Galgenberg herum und betritt Stargard
durch das Mühlentor. Von Slargard bis Neubrandenburg fällt sie
dann mit der Straße 4 zusammen und trifft dort ihren anderen
Zweig wieder.

Der Pragsdorfer Zweig, der im 18. se. die offizielle Landstraße
WoldegkNeubrandenburg ist, berührt Peters dorf nur am Chaussee—
haus und behält dann seine Richtung im Zuge der Chaussee bei.
Beim Punkt 84,7 überschreitet sie den Grenzgraben und durchläuft
Alt Käbelich (Schmiede 1496, Krug 1584) in seiner Längsrichtung.
Die Wiesen rechts und links zwingen wie hier, so bis nach Sponholz
zur Beibehaltung der ja eigentlich zu nördlichen Richtung, in der
auch alle Dörfer liegen. In der Nähe des Punktes 83,6 wird die
Straße 5 gekreuzt (S. 205), die Landsttaße hält sich etwas links von
der Chaussee, doch dann vor dem Judenberg (Höhe 93,8) macht sie
plötzlich einen scharfen Knick nach rechts, um den Grenzgraben in
der Nähe des Cantzow-Sees im Zuge des Weges Cölpin-Neetzka
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zu überschreiten und schwenkt dann wieder nach links in die westliche
Richtung ein. Die Chaussee nimmt Busch und Bruch in schnurgerader
Richtung, aber auch die Landstraße hatte weiter links noch einen
älteren Zug, wie die Karten bis 1758 ausweisen. Dieser ging links
um den Judenberg herum, durch die Holzberge, links um den

Rohrpohl auf die Ziegelei los, und trifft beim Punkt 89,8 auf den
anderen Teil der Straße und auf die Chaussee. Nun durchläuft sie
Cölpin (Schmiede 1496, Krug im 18. sc.) in seiner ganzen Länge,
hat zwei Gräben zu überschreiten und mündet dann zwischen Koppelsee
und Kirchsee nach Pragsdorf (Schmiede 1496) hinein. Bei der
Straßengabel im Dorf bleibt sie rechts und geht ebenso wie die
Chaussee geschickt durch die Wiesen hindurch auf Sponholz zu, das
sie zum größten Teil durchläuft, dann sich aber scharf nach links
knickt und die Straße 4 westlich des Dorfes und südlich des Kruges
kreuzt. Beim Beginn der Feldmark Küssow trifft sie dann auf die
Straße 3, mit der sie Neubrandenburg durch das Friedländer oder
durch das Neue Tor betritt.

Hatte schon Woldegk darauf hingewiesen, daß die Straße 9 ein
Produkt der Kolonisationszeit sein muß, so tut dies in noch stärkerem
Maße die Benutzung des Neubrandenburger Dammes, über den sie
mit der Straße 4 schreitet, nachdem sie die Stadt durch das Treptower
Tor verlassen hat. Beim Neuen Krug gabelt sie sich nach links ab
und geht durch die Feldmark Broda wie der noch erhaltene Weg
auf den Punkt 60,1 zu. Hier gabelt sie sich nun in die Straßen
nach Malchin und nach Penzlin.

Die Malchiner Straße (sie heißt immer so und erwähnt
Stavenhagen nie!) macht beim Punkt 66,1 einen scharfen Knick nach
rechts und bildet für 500 m die Gemarkungsgrenze, wovbei sie die
Eisenbahn nach Waren überschreitet. Danach knickt sie nach links,
kommt beim Punkt 72,3 in die Mühlentannen, hat beim Austritt aus

diesen einen Graben zu überschreiten und gelangt über den Punkt 58,8
zur Brandmühle, wo sie das Malliner Wasser und die Landesgrenze
überschreitet. Nun auf der Feldmark Passentin ist sie auf einen
Kilometer Weges auf Schweriner Staatsgebiet, doch gelangt sie beim
Punkt 58,7 wieder auf Strelitzisches. Jetzt bleibt sie zunächst die
Grenze zwischen Gevezin und Blankenhof, verläßt diese dann zwar,
aber läuft doch mitten zwischen beiden Höfen hindurch, deren jetzigen,
erst mit der Anlegung von Blankenhof entstandenen Verbindungsweg
sie beim Punkt 58 schneidet. Bald darauf überschreitet sie die
Eisenbahn nach Malchin und kommt dannin einem kleinen Busch
endlich zur Landesgrenze.

Die Penzliner Straße geht vom Punkt 60,1 aus direkt auf
die Höhe 82,8 zu, ohne Neuendorf zu berühren, jedenfalls zeichnet
sie die Flurkarte von 1824 so, und auch die Konmissionsprotokolle
glauben wir so deuten zu müssen. Wenn wir aber Schmettau trauen
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dürfen, so machte sie früher einen Bogen nach links und lief durch
ganz Neuendorf hindurch, kam dann aber bald wieder auf die jüngere
Straße. Da uns Flurkarten des 18. sc. fehlen, können wir ihn an

dieser Stelle nicht nachpvrüfen. Von der Höhe 82,8 steigt die Straße
wieder herunter und kommt über die Punkte 64,2 und 58,3 nach
Wulkenzin, das quer zu ihr liegt. Hier folgt sie im Wesentlichen
der Chaussee und überschreitet mit dieser die Landesgrenze, um über
Krukow nach Penzlin zu führen.

Straße 10.

Wir sagten schon, daß allein von Süden her ein Straßenfächer
sich auf Friedland zu entwickeln konnte und lernten bereits die
Straßen 3/4 und 5 kennen. Außer diesen streben aber noch die
Straßen von Fürstenwerder—Woldegk, von Strasburg und von
Pasewalk her nach Friedland, die wir unter gemeinsamer Nummer
zusammenfassen wollen, da sie hinter Friedland gemeinsam über den
Paß Ropenack ziehen.

Der Woldegker Zweig hat seine Richtung genau nach Norden.
Nach Tileman Stella gab es schon eine Straße von Boitzenburg

über Weggun nach Fürstenwerder, die über Göhren nach Woldegk
gelangt (vgl. S. 213), aber dem 18. sc. ist sie doch eben nur die
Verbindung von Woldegk mit Friedland, und wird von den

Kommissaren auch immer nur von Woldegk an beachtet. Das gibt

ihr den Charakter der Querstraße, obgleich ihr Winkel den Längs—
straßen näher steht als jenen. Sie verläßt Woldegk durch das
Brandenburger Tor, gabelt die Straßen 1 und 9 aber sofort nach
links ab und klettert geradeaus durch den Hohlweg hinauf zum
Punkte 131,8. Sie trifft nur kurz auf die heutige Chaussee, da wo
diese zum zweiten Male die Feldmark Eanzow berührt, beschreibt dann
wieder einen Bogen nach rechts nahe an Braschs Ausbau vorbei
und trifft an der Südwestecke der Woldegker Tannen wieder auf die
Chaussee. Deren Knick nach rechts macht sie nun aber nicht mit,
sondern läuft geradeaus wie der noch benutzte Weg auf Pasenow
Zoll) zu, das quer zu ihr in der Richtung der Helpter Straß (*. 202)
liegt. Aber sie folgt diesem Zuge nicht weiter wie der Weg nach
Neetzka, sondern knickt auf der Dorfstraße in deren Richtung nach
rechts um und gabelt sich am Ende der Gärten nach links von der

Helpter Straße ab. So hält sie sich lange Zeit immer etwa 300 m
links von der Chaussee, wie sie das Meßtischblatt auf der Gemarkung
Pasenow auch noch andeutet. Danach kommt sie auf die Feldmark
Helpt und überschreitet die Pasewalker Eisenbahn an der Stelle, wo

diese aufhört, die Gemarkungsgrenze zwischen Helpt und Holzendorf
zu bilden. Dann nähert sie sich langsam der Chaussee, erreicht sie
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— Holzendorf.
Der Richtung dieses zerstörten Angerdorfes nach Norden folgt sie
aber nur bis zur Mitte des Angers, wo sie auf den Weg von

Groß-Miltzow nach Neetzka trifft, folgt diesem nach links aus dem
Dorf heraus und schwenktt erst dann wieder in die nördliche Richtung
ein. um 200m links von der Chaussee den Miltzower Bach zu
üherschreiten und auf der Grenze von Lindow gegen Golm die
Chaussee zu erreichen. (Uber Lindow mit 1496 einer Schmiede und
1584 einem Kruge vgl. unten). Nun folgt sie dieser auf die Brücke
von Golm zu, überschreitet hier die Mühlenbeke und schwenkt in

Golm (chmiede 1496, Krug 1584, Zoll) nach rechts in die Dorf
straße und damit in den älteren Zug der Straße 5 ein, mit dem

sie nun vereint bleibt. Sie umgeht die Wiesen in einem scharfen
Bogen nach links, die die Chaussee einfach durchschneidet und läuft
dann durch die ganze westliche Seite des Dotfes Schönbeck.
(Schmiede 1496, Krug 1584). Auch jenseits des Dorfes macht sie
vom Punkt 43,4 an wieder einen Bogen nach links aus der Chaussee

heraus und erreicht diese erst am Buschktug wieder, der beim
Punkt 55,2 lag. Wie die Chaussee läuft sie dann durch Heinrichs
walde und mündet am Kleinen See in die Straße 5 ein, um mit

dieser durch das Brandenburger Tor Friedland zu betreten. So
hat dieser Straßenzug das eigenartige Schicksal, vom einen Branden—
burger Tor zum anderen zu führen und deutet damit schon an, daß
er eigentlich garkeine Richtung hat, daß er nur eine Sehnenstraße ist.

Der Strasburger Zweig muß als Straße Prenzlau—
Jagow —Strasburg—Brohm—Friedlandimmerbestandenhaben
(Mundt S. 111), er ist die natürliche Verbindung Prenzlaus mit
Vorpommern. Um seine Ost-West-Stellung hatte Strasburg aber
viel zu kämpfen; es liegt, obgleich es vielleicht etwas jünger ist als
die Stargarder Städte, doch offenbar an der Helpter Straße von
Stargard nach Pasewalk und hätte dadurch Mühe, sich in die Linie
Neubrandenburg-Pasewalk einzuschalten. Man könnte aus dieser

Lage vielleicht sogar vermuten, daß es schon vor 1246 gegründet war,
denn später wäre es wohl doch nach Schönhausen gelegt worden.
1524 wird die Straße Pasewalk-Neubrandenburg ofsiziell über
Strasburg gelegt, aber wenn der Verkehr vorher über Schwarzensee
ging und bald darauf ein Zoll in Blumenhagen errichtet wird, dann
war, die ganze Maßnahme eben ein Schlag ins Wasser (Mundt
S. 111). Daß die ganze Kette der Dörfer Schönhausen (18581),
Voigtsdorf (1614), Lindow (1584), Golm (1584), Kublank (1584).
Rühlow (1496, 1584, Schmiede 1496) und Warlin (1587) jedes
seinen Krug hat, bestätigt uns die oben (S. 180, 212) genannte
Straße Pasewalk— Neubrandenburg, wie auch die Bemerkung in der
Grenzbegehung von 1577 über die „Pasewalker und Strasburger
Straßen, die aus Schönhausen gehen“. Das 18. se. gebrauchte sie
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offenbar nicht, aber 1812 wird vorgeschlagen, diese Straße über
Schönhausen statt der über Woldegk (Straße 9/1) zur Militärstraße
Neubrandenburg—Strasburgzumaächen,dasiebesserundnäherist.
Für das Land Stargard ist in neuerer Zeit eine direkte Verbindung

Strasburg—Neubrandenburgaberdocherstwiederwichtiggeworden
durch den Eisenbahnbau Stettin — Pasewalk—Strasburg-Neu—
brandenburg. So liegt Strasburg für das 18. se. also im Wesentlichen
am Straßenkreuz Woldegk— Pasewalk (Straße 1) und Prenzlau—
Friedland (Straße 10).

Der Weg Strasburg—Schönhausenistnocherhalten.Erüber—
schreitet die Landesgrenze beim Punkt 75,5 und trifft unter dem
Kleiberg beim Punkt 105 auf den von Blumenhagen—Groß-Luckow—
Schwarzensee kommenden Diebsweg. Hinter dem Dorfe Schönhausen
(Krug 1589) gabelt sich unsere Straße gleich vom heutigen Weg
nach links ab und geht etwa über die Höhe 114 auf die Südecke
der Gemarkung Matzdorf los, um die Grenze zwischen den Feldmarken
Masdorf und Voigtsdorf zu bilden. Auch beim Durchqueren der
Gemarkung Rattey berührt sie das Dorf nicht, sondern geht über
den Punkt 78,8 südlich Charlottenhof und biegt dann bald etwas
nach rechts, um die Wiesen bei Friedberg zu meiden, berührt so den
Westzipfel des Brohmer Waldes und läuft direkt auf Cosa zu. Diese
Straße von Schönhausen bis Brohm ist heute völlig verschwunden.
Auch sie zeigt, daß Fernstraßen und Dörfer nichts miteinander zu
tun haben. Da heute hier keine Straße über die Grenze geht, haben
die Dörfer sich nach ihren Bedürfnissen Verbindungen von Dorf zu
Dorf geschaffen und ziehen nun den Pflug über die alte Stiaße.
Mit der Mühlbrücke zwischen Cosa und Brohm wird der Bach über—
schritten. Brohms Krug und Schmiede 1496) Anger liegt quer
zur Straße, sodaß wir ihn nur an seinem Nordostende bei der Kirche
schneiden und dann gleich wieder die alte Richtung aufnehmen.
Zwischen den Punkten 48,7 und 37,5 bildet die Straße die Grenze
zwischen den Gemarkungen Brohm und Hohenstein, dann geht es
ein Stückchen durch den Wald bis zum Punkt 46,7 und endlich
erreichen wir beim Punkt 34,8 das Stadtgebiet von Friedland.
„In der Fohrt“ findet die Vereinigung mit dem Woldegkler Zweig
statt. dann geht es durch das Brandenburger Tor nach Friedland hinein.

Die drei Zweige der Straße 10 werden bestimmt durch die
Helpter Berge, die Brohmer Berge und den Galenbecker See.
Besonders der Pasewalker Zweig hat hier einen so zwangsläufigen
Zug fast wie eine Gebirgsstraße. Denn garzu gerne wäre diese
Straße etwas weiter nach Norden ausgebogen, um die Grenze von
Pommern nach Mecklenburg direkt zu überschreiten, und Tileman
Stella berichtet von einer mecklenburgisch-pommerschen Kommission,
die 1581 die Straßenverlegung zustandebringen sollte. Aber Erde
ist stärker als Tinte. Solange der Brandenburger in Neuensund
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sitzt als nördlichstem Dorf seiner Mark, solange kontrolliert er auch
die Straße Pasewalk —Friedland, das heißt die kürzeste Verbindung
der beiden pommerschen Hauptstädte Stettin und Demmin, und kann
sie mit Zoll belegen. Ein Fußpfad ist wohl möglich durch die Wiesen
von Heinrichswalde zum Rohtrkrug, eine Landstraße wäre aber mit
unendlichen Schwierigkeiten verknüpft. So blieb es also immer beim
Alten, man hatte kene Wahl, und als Pommern preußisch wurde,
da machte dieses Straßenproblem ja auch anderen Platz.

Von Neuensund her kommend, wo am 25. November 1399

Markgraf Wilhelm von Meißen von Johann und Ulrich von Stargard

geschlagen wurde, überschreitet die Straße den die Landesgrenze
bildenden Knüppelbach an der südlichsten möglichen Stelle, wo
nämlich dessen Wiesenufer beginnen. Beim Punbkt 23 gabelt sie den
Weg nach Gehren links ab und geht geradenwegs am Dorf vorbei
auf den Rohrkrug zu, der auf einer schmalen Stelle zwischen den
Wiesen und dem Rohisee liegt, die auch vom Weg Gehren-Galenbeck
benutzt wird. Und nun schneidet die Straße den ganzen Fächer der

sechs Wege, die auf Galenbeck zu laufen, wieder ohne das Dorf zu
berühren. So kommt die Straße fast gradlinig rechts am Röthpohl
vorbei und macht dann auf der Gematkung Wittenborn einen Knig

nach links, um das Krambruch rechts liegen zu lassen. Beim Bruch
haben wir den „Doden Kirl“ an der Straße, einen Gedenkstein, den
man einem hier erschlagenen Kupferschmiedgesellen setzte, der von
Friedland nach Pasewalk wandern wollte Auch Wittenborn wird
wieder nicht berührt und hinter der Wolfsfurt sogleich der Übergang
über die hier immer noch 500 m breile Wiese des Mühlenbaches

gesucht. Hier legt sich durch den Staudamm, den auch die Straße
henutzt, ein Teich über die ganze Breite der Wiese und hat zwei
Ausflüsse, die durch die Sägemühle und die Reue Mühle überbrückt

werden. Da sich 1km oberhalb davon bei der Alten Mühle diese
Verhältnisse genau so wiederholen, aber nur mit einer Breite von

100m, so liegt der Gedanke nahe, daß ein älterer Straßenzug den
Bach an dieser Stelle überschritt und dann wohl durch Lübbersdorf
ging. Von der Neuen Mühle führt die Straße zunächst durch den
Wald, über die Punkte 21,7, 18,7 und 16,6 an Lübbersdorf vorbei
zur Brücke über den vom Dorf her kommenden Graben, die schon
1780 wassiv gebaut und mit einem Damm versehen war. Dann auf
Stadtgebiet bleibt sie hart rechts an den Wiesen, die sich vom
Mühlenteich in der Datze her nach Lübbersdorf ziehen und Friedland
gegen Süden decken. So kommt es, daß dieser Zweig der Straße 10
über die Punkte 16,3, 14,6 und 14,4 zum Anklamer Tor nach
Friedland führt. Um also zum Kavelpaß weiter zu gelangen (Straße 3,
S. 198), braucht man nicht durch die Stadt zu fahren, und deshalb
konnte sich hier, weil von der Neuen Mühle an die Wiesen nicht
mehr von rechts her drängen, ein Diebsweg bilden., der auf den
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Karten des 18. sc. sogar unter diesem Namen auftritt. Er gabelt
sich gleich bei der Reuen Mühle nach rechts von der Straße ab und
bleibt auf der Feldmark Kotelow, ist dann auf der Gemarkung
Sandhagen über den Punkt 22,6 noch erhalten, und zieht auf dem
Feldstreifen zwischen Wiese und Wald rechts an den Punkten 18,9
und 14,6 vorbei auf den Kavelpaß zu. Daß dieser Diebsweg allerdings
von größerer Bedeutung war, möchten wir nicht annehmen, denn
für den Fernverkehr wird man doch immer das brandenburgische und

das mecklenburgische Gebiet überhaupt gemieden haben.

Die Straße von Friedland zum Paß Röpenack, die wir hier als
gemeinsame Fortsetzung der Straße von Woldegk, Strasburg und
Pasewalk her auffassen, ist die wichtigste Straße des Werders, die
sich wohl auch im Wesentlichen immer erhalten haben wird, denn
sie ist die einzige Verbindung Friedlands mit dem Nordwesten und
Westen, besonders also mit Demmin unnd Treptow. Sie verläßt
Friedland durch das seitwärts zur Hauptachse der Stadt gelegene
Treptower Tor, überschreitet sogleich die Datze und gelangt vom
Mühlberg aus ziemlich gradlinig durch die Wiesen hindurch zur
Brille, wo sie die Landwehr überschreitet, die die ganze Stadt—

gemarkung auf dem Werder umschließt. Wie der heutige Weg führt
die Straße dann durch Bresewitz und über Punkt 24,4 an der
Ziegelei vorbei, um die Gemarkungsgrenze „Beim Grericht“ zu über—
schreiten. Hier schneidet sie eine von Salow her kommende Straße,
die zwischen Ramelow (hatte eine laut Templiner Frieden gebrochene
Burg) und Rebelow den Großen Landgraben überschreitet und im
Anschluß an die Werderstraße von Neubrandenburg nach Friedland
ihre Rolle als Diebsweg zur Umgehung der Friedländer Landwehr
gespielt haben mag, um nach Anklam zu gelangen. Das ist dieselbe
Stelle, an der heute die Eisenbahn Friedland —Jarmen über den
Landgraben geht. Daß dieser Paß aber je gegen den Kavelpaß
aufgekommen ist, darf man sehr bezweifeln, weil dadurch die Lage
von Friedland unsinnig würde. Auf der FeldmarkDishley führt
die Straße am heutigen Krug (nach 1758) vorbei, hat links ein
Hünengrab, dann rechts den Hof, und kommt am Rande des

Schwanbecker Holzes entlang nach Schwanbeck, (hatte auch eine
laut Templiner Frieden gebrochene Burg; Schmiede 1496) vor dem
sie einen scharfen Knick nach links machen muß, um den Dorfanger
von Nordost her zu betreten. Denn das Dorf hat sich dem Straßenzug
garnicht angepaßt, ist vielmehr rein durch die Form der Gemarkung
und die Lage der Wiesen bestimmt. Ob der südlich hiervon im
Holz liegende Mühlberg einst die Gauburg Beseritz getragen hat,
was die alte Wichtigkeit unserer Straße unterstreichen würde, wird
ebenso oft bezweifelt wie behauptet. In der Mitte des Dorfes
wendet sich die Straße nach rechts aus Schwanbeck heraus und
umgeht links den Rothen Soll und die folgenden Wiesen, um mit



220 —

einem kleinen Linksbogen gegenüber dem heutigen Weg den Paß
Röpenack zu erreichen. Beyer (Die Landwehren und die Grenz—
heiligthümer des Landes der Redarier, in MJ. B. 37) will den
Namen „Modell —Furt“, der von Modla (Götze) kommen soll mit
dem „Priesterturm“ in Beziehung setzen, der hier gestanden haben
soll. Sicher ist wohl jedenfalls, daß der Paß schon ein uralt
gehrauchter ist. Links ist er durch die Schwedenschanze gedeckt,
rechts stand der Galgen. Auf beiden Seiten der Grenze standen
Zollbuden. Mit der Überschreituug des Kleinen Landgrabens verläßt
die Straße das Land Stargard und betritt pommerschen Boden.



Zusammenstellung der Straßenzüge.
51 1. Rödliner Straße

* 2. Hohenzieritzer

8E. Üsadeler
2.Blankenseer

501 3. Balliner

5 6. Wustrower Straße
* 7. Kakeldütter —

5 8. Zierker F

8 9. Cölpiner F

10 Röpenacker

I.

Röbel — Lärz—

Meyenburg-Krümmeler Krug-

Wittstock—Dasselfurt—
Starsow

Mirowdorf—Mirow

Zwenzow—Useriner Mühle—Userin—
Mirow ——

Zirtow—Wesenberg

Neustrelitz

Sstrelißz
Neustreliß
Streutz
Reustrelitz

Streliß

Gr. Quassow—

Gr. Trebbow—

Jeustrelitz Knackenkrug ¶Thurow Rödlin —Warbende
Strelitz —

Warbende Zuadenschönfeld Rehberg·Hinrichshagen
Stolpe-Bredenfelde—

Hinrichshagen ¶Tanzow —Woldegk Mildenitz — Carlslust Strasburg

2.

Rheinsberg —Pelzkuhl —Strasen — Ahrensberg — Belower Teerofen—

Groß Trebbow Neustreliz ·Carlshoss·c
Strelitz—¶Knackenkrug—Weisdin —

Sohenzieritz —¶Penzlin

3.

Gransee — Dannenwalde —Kreuzkrug · Fürstenberg - Düsterförde —Fürstensee —

trelik — Weivne

Strelitz Neustrelitz ¶Weisdin¶Vlumenholz — uUsadel
Knackenkrug-Wilhelminenhof — Rodenkrug

Krickow —Tannenkrug — Neubrandenburg — Küssow —Warlin —Glienke —

Sadelkow — Friedland —Kavelpaß—Anklam
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4.

Zehdenick·Tornow · Blumenow —Kreuzkrug —Furstenberg  Dabelow —

Comthurei—WokuhlGrammertin—GoldenbaumCarpin—GroßSchönfeld—
Blankensee — Godenswege —

Stargard Bargensdorf —Neubrandenburg —Neukrug Krappmühle-Treptow

Sponholz —Warlin —Glienke —Sadelkow Friedland
5.

Templin —

Lychen—

Fürstenberg—
krug —¶Golm —

Ballin—Leppin-Neetzka— Sasentrug ·Golm Friedland
Kublank—Jatzke —

—Triepkendorf Koldenhof Dolgen —Cantnitz —¶Bredenfelde —

.

Fürstenberg — Priepert — Weistrow — Zirtow Mirow —Granzow—Priesterbät—
Speck— Waren

7.

Lychen · Retzow Dabelow—Alt-Thymen-Godendorfer Schneidemühle —

Fürstenberg —

Ahrensberg - Wesenberg Kakeldütt ¶Blankenförde — Graminer Krug—
Granzin —Klockow — Waren

8.

dyhen Waldrast Neubrück— Wokuhl Fürstensee —Streliß —Neustrelitz—
Zierke —Friederikenkrug—Kratzeburg—KlockowWaren

9.

PrenzlauWolfshagen · Woldegk ·Canzow Petersdorf— Leppin Dewitz
—E

Quastenberg —Stargard—Bargensdorf —

— erg 8 * 7 densdorf— Neubrandenburg -Neukrug—
 IninPragsdorf —Sponholz — Küssow

ranbmühke—Malchin

nPenzlin

Woldegk PasenowHolzendorf ·Golm Schönbeck —Heinrichswalde—

Strasburg —Schönhausen— Brohm

Pasewalk— Neuensund Ror—ANeue Můhle
emmin

Treptow

——

Friedland —Bresewitz—Schwanbeck Ren
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Bücherbesprechungen.

Hans Bahlow, Deutsches Namenbuch, ein Führer durch Dentschlands
Familiennamen. Karl Wachholtz Verlag Neumünster 1933. 194 S., Preis 6,00 Mk.

Die Frage der Deutung der Familiennamen spielt neben der eigentlichen
Familienforschüung eine erhebliche Rolle. Ihre Bedeutung ist außerordentlich
groß, da sie für die ältere Zeit wertvolle Hinweise auf die Herkunft der Bevöl—
kerung liefert und für die sonst schwer nachzuprüfende Binnenwanderung fast das
einzige sichere Material bildet.

Mit Recht stellt Bahlow in den Mittelpunkt seiner Untersuchung die Gruppe
der von Ortsnamen abzuleitenden Familiennamen. Sie ist die wichtigste und fast
am stärksten vertretene. Der Ableitung der Familiennamen von Vornamen, vor

allen altdeutschen, die bisher allzustark in den Vordergrund geschoben wurde,
schränkt er in weitem Maße ein. Zweifellos ist das richtig. Aber es wird sehr
schwer sein, eine auch nur einigermaßen vollstäudige Zusammenstellung der im
13. und 14. Jahrhundert noch vorkommenden Vornamen zu bekommen. Die

gesamten bisherigen Spezialarbeiten, die ja die Grundlage des Namensbuches
sind, beruhen auf städtischen Namensverzeichnissen. Das Land ist ganz oder
nahezu ganz bisher vernachlässigt. Das bedeutet eine erhebliche Gefährdung der
Namenforschung. Es gibt eine Menge Vornamen, die in der Stadt bereits
verschwunden, sich auf dem Lande in einzelnen Begzirken noch lange behauptet
haben und hier auch zur Familiennamenbildung geführt haben.

Dasselbe gilt natürlich für die Familiennamen selbst auch. Man ist immer
wieder erstaunt, in welchem Maße selbst kleine ländliche Bezirke eigene Familien—
namen gebildet haben, die nur sehr langsam über den Bezirk hinausgehen. Wir
wissen über diese Dinge noch zu wenig, um Sicheres sagen zu können, da die
Spezialarbeiten fehlen. Es gilt eben einmal für einen Bezirk, etwa Mecklenburg,
alle vorkommenden Familiennamen nach Ort und Zeit ihres Auftretens zusammen—
zustellen. Vielleicht ergibt sich daraus manches Grundsätzliche für Entstehung,
Wanderung und Verbrestung gerade der ländlichen Namen. Der Unterzeichnete
hofft im Laufe der nächsten Jahre eine solche Arbeit vorlegen zu können.

Die Wirkung der Ortsnamen auf die Familiennamenbildungstellt Bahlow
also in den Mittelpunkt seiner Untersuchung Die Richtigkeit dieser Feststellung
ist nicht zu bezweifeln. Aber es bestehen bei dieser Art der Ableitung Gefahren,
die zu Fehlern führen, die mindestens so groß sind, wie die bei der Ableitung
von Personennamen. Denn wir besitzen mit Ausnahme des Förstemann keine
Zusammenstellung der alten Ortsnamen. Diese ist aber eigentlich die Voraus—
setzung für ein sicheres Arbeiten. Denn der Familienname ist oft in der Form
stehengeblieben, die der Ortsname hatte, als der Familienname entstand, oder
Ortsname und Familienname haben sich verschieden weiterentwickelt. Wir kennen
auch nicht die zahlreichen Wüstungen oder wissen wenig vom Wechsel der Orts—
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namen. Hier liegen Klippen und Fallstricke, denen auch Bahlow mehrfach zum
Opfer gefallen ist.

Grundsätzlich ist es nach meiner Auffassung falsch einen Familiennamen als
Ortsnamenbildung zu bezeichnen, wenn ich den Ort nicht kenne. Vor allem aber
darf dies nicht bei ganzen Gruppen geschehen. So leitet Bahlow Krumrei von
einem Ort gleichen Namens ab, ohne daß es möglich ist, einen Ort dieses Namens
zu finden, ebenso Sohnrey und Ossenrey. Auch füt Sarwen fehlt der namengebende
Ort. Polthier soll ebenfalis ein Ortsname sein. Gewiß gibt es Ortsnamen auf
ier, aber auch für Pustier, Butzier, Studier u. a. kennen wir die Ortsnamen
nicht. Da heißt es meiner Ansicht nach eben andere Wege der Deutung fuchen.
Zu diesen Fehldeutungen gehört auch wohl Ballschmieter. Da der Name
Schmieter haufig vorkommt, so liegt wohl kein Grund vor für Ballschmieter einen
unbekannten Ort zu konstruieren.

Völlig verfehlt ist auch die Ableitung Willgeroth von Wiligrad. Der
Name Wiligrad ist erst jüngsten Datums und ist auch, wenn er überhaupt für

ehn Ort schon einmal bestanden hat, selbst für die älteste Zeit nicht urkundlich
zu belegen.

Bei aller Anerkennung für Bahlows Arbeit müssen doch diese Dinge kurz
berührt werden. Sie wollen zu Vorsicht mahnen, sonst laufen wir Gefahr, daß
ein an sich richtiges Prinzip zu Tode geritten wird. Vielleicht muß man schon
bei Bahlows Ortsnamenableitungen sagen: Weniger wäre mehr gewesen.

Trotz dieser Schönheitsfehler aber kann man das Buch empfehlen Es ist
außerordentlich anregend, mag es auch hier und da zum Widerspruch reizen.

Endler.

SHans Witte, Jegorovs Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahr—

hundert. Ein kritisches Nachwort( OsteuropaInstitut. Bibliothek geschichtlicher
Werke aus den Literaturen Osteuropas. Nr. 1 Bd. 3). Breslau 1932.
Priebatsch's Buchhandlung, 233 6.

Der russische Historiker Dim. Nik. Jegorov (gest. Nov. 1931 in Taschkent)
hat während des Krieges i. J. 1915, offenbar nicht uünbeeinflußt von weitgehenden
panslawistischen Wünschen, ein sehr umfangreiches, zweibändiges Werk erscheinen
lassen: Die Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundeit Dieses Buch, seit
1925 zunächst in russischer Sprache in Deutschland bekannt geworden und beurteilt,
liegt seit 1930 in deutscher Übersetzung vor, die in einem Umfange von fast
1000 Seiten vom Breslauer OsteuropaInstitut herausgegeben ist. Jegorob
versucht in diesem mit erstaunlicher Gelehrsamkeit und ungeheurer Beherrschung
einer weit ausgebreiteten Literatur geschriebenen Werke, den Nachweis zu liefern
daß es sich bei der Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert nicht um eine
deutsche Masseneinwanderung, sondern um“ eine slavische Innenkolonisation mit
geringer deutscher Beimischung gehandelt habe. Der Beweis für diese Behauptung
ist ihm allerdings völlig mißglückt, und Witte hat in seiner äußerst gründlichen
und vorurteilslosen Untersuchung überall zeigen können, daß dabei der Wunsch
der Vater des Gedankens war.

Der 1. Band, mit dem sich Witte auf etwa 60 Seiten (S. 4-64) aus
einandersetzt, wirft zunächst die Probleme auf. Wesentlich aus dem Ratzeburger
Zehntenregister von 1229/30 (aufbewahrt im Neustreliher Staatsarchiv) sucht
Jegorov bekanntlich den Beweis zu führen, daß die dort aufgeführtenLehnsträger
der Ratzeburger Bischöfe in der Hauptsache nicht eingewanderten deutschen, sondern
alten slawischen Adelsfamilien entstammuen. Jegorov hat zwar das Verdienst,
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daß er den Charakter dieses Verzeichnisses schärfer als frühere Beurteiler erkannt
hat, aber Witie weist ihm in der allgemeinen Beurteilung des Schriftstückes eine
hanze Reihe von Irrtümern nach, die zu der Genauigkeit von Jegorovs Arbeits-
weise kein rechtes Vertrauen erwecken. Und auch Wittes weitere Ausführungen
zum 1. Bandeé zeigen. wie Jegorop auch sonst oft mit falschen Voraussetzungen
an sein Queemnakerial heraugeht. Jegorov verkennt in zahlreichen Fällen den
Charakter seines Materials, weil er es nicht unbefangen mit natürlichen Augen,
sondern mit den Scheutlappen des modernen, Stubengelehrten betrachtet. So
entwertet und diskredinert er die geschichtliche UÜberlieferung, sieht überall
Fälschungen und absichtliche Entstellungen, wo eine unbefangene Betrachtung
binsach die Zeitbedingtheit dieses Materials erkennt. Die dadurch in der Üher
lieferung entstehenden Lücken füllt er durch phantastische und willkürliche Ver
mutungen aus, die aus vorgefaßten Meinungen fließen. Witte hat in seiner
Kritik des 1. und noch viel meht in der des 2. VBandes an der Hand zahlloser
Einzelbeispiele den Beweis erbracht, wie bei Jegorov eine überkritische Betrachtungs
weise zu einer Zerstörung der geschichtlichen überlieferung führt, die es nun dem
Verfasser ermöglicht, seine romanhaften Vorstellungen an die Stelle derselben zu
seßen. So wird Jegorovs Buch zu einem sehr bezeichnenden Beispiel einer rein
zerstörenden und dabei vielfach ganz oberflächlichen Kritik. typisch vielleicht für
slawisches Deuten überhaupt mit seiner Neigung zum Nihilismus. Auch Jegorovs
geistvolle Art, seine Gedanken vorzutragen und seine ungeheure Vielseitigkeit
kann, wie Witte zeigt, nicht über die Schwächen seiner Arbeitsweise hinwegtäuschen.
Jegorov ist eben das Kind einer rein intellektualistischen Zeit, und darum mißlingt
hmißnseine unbefangene Würdigung der Vergangenheit.

Das zeigt sich auch in der verständnislosen Beurteilung, die bei ihm der
Slawenchronist Helmold erfährt. Jegorons problematische Slawenseele kann
diesen natürlich ehrlichen, ja kindlich harmlosen Mann, der ein rührend einfacher,

anz unkomplizierter Mensch ist, überhaupt nicht verstehen. Helmold, dem jede
—V fern liegt, dem die Nöte seiner wendischen Schutzbefohlenen genau so am

Herzen negen wie die seiner deutschen Landsleute, dessen Herz von Liebe überfließt
zu den unbelehrten Heiden, wird von ihm zu einem fanatischen Vertreter einer

rückfichtslosen Germanisierungspolitik gemacht. Um dieser vorgefaßten Meinung
willen bringt Jegorop Helmolds Angaben über die deutsche Kolonisierung
RMecklenbdurgs im 12. Jahrthundert absolutes Mißtrauen entgegen und will ihn
als geschichtliche Quelle überhaupt ausschalten. Witte, der die Helmoldkritik
Jegotovs nur ganz kurz streift, hebt mit Recht hervor, daß seine Ausstellungen

in wesentlichen rein formaler Natur Ind Aber Jegorop tkann allerdings dasunbefangene und wahrheitsgetreue Zeugnis garnicht brauchen, Es zerstört
seine ganze Theorie. Ein Miecklenburg, in dem bereits im 12. Jahrhundert
eine sicht unbedeutende deutsche Einwanderung stattgefunden hatte, kann im
13. Jahrhundert nicht ein reines Slawenland gewesen sein.

So ist Wittes Kritik, besonders für den 2. Band, mit dem er sich sehr aus
führlich beschäftigt (S. 652169) eine durchaus, ablehnende. Auch Jegorovs
Zusammenfassung seiner angeblich „reichen Ergebnisse“ imSchlußkapitel seines
2. Bandes, in dem er schließlich die Germanisierung Mecklenburgs in die Zeit
des 30 ahrigen Krieges berlegt, muß entschieden abgelehnt werden (S. 170-197).

Witte faßt schließlich in seinem Schlußkapitel (8. 198-233) seine eigene
Auffassung nochmals zusammen. , Ich kann micht sagen, daß es für mich angenehm
war, diese leider überwiegend negative Arbeit zu leisten mit der nicht grade
eimutigenden, stets vor Augen stehenden Aussicht in einem grenzen- und grund—
losen Morast von Kleinkram rettungslos stecken zu bleiben.“

Das Buch ist „ein seltsames Gemisch von, Dichtung und Wahrheit, wobei
die letztere leider bedenklich zu kurz gekommen ist (S. 199). Es ist notwendig,
jede einzelne von Jegorovs Behauptungen genau nachzuprüfen. Die Grundlagen,
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auf denen alles aufgebaut ist, sind in überwiegendem Maße nicht nur höchst
fragwürdig, sondern deruhen vielfach auf offenbaren Irrtümern. Schließlich faßt
Waüle fein Urteil in den Satz zusammen: „Tendenziös ist aber das Werk unter
allen Umständen“

Dennoch fordert es, wie Witte hervorhebt, zu einer neuen und durch—
greifenden Behandlung der zahllosen in ihm angeschnittenen Fragen auf und gibt
dadurch der Forschung vielfache Anregung.

Witte aber gebührt unser besonderer Dank für die mühsame Arbeit, die er
diesem befonders wichtigen Kapitel der Mecklenburgischen Geschichte durch seine
Kritik des Jegorovschen Buches gewidmet hat. Dr. Duncker.
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